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Qualitätsmanagement an Hochschulen 5

Einführung
Qualitätsmanagement an Hochschulen 

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje 
Präsident der Universität Hamburg und Sprecher des Verbundes  
Norddeutscher Universitäten 

Der Verbund Norddeutscher Universitäten veranstaltete anlässlich seines 
zehnjährigen Bestehens am 3. und 4. Juni 2004 die Tagung „Evaluation – 
ein Bestandteil des Qualitätsmanagements an Hochschulen“.  

Der Verbund Norddeutscher Universitäten ist ein Zusammenschluss der 
Universitäten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Ros-
tock. Er kooperiert mit der Rijksuniversiteit Groningen. Eines seiner Ziele 
ist es, die Qualität in Studium und Lehre umfassend und regelmäßig zu 
prüfen, zu sichern und weiter zu verbessern. Der Weg dahin führt über 
die Evaluation, die Stärken und Schwächen der Studienfächer transparent 
macht und Maßnahmen zur Studienreform anstößt. Seit 1994 beteiligten 
sich mehr als 100 Fachbereiche bzw. Institute der sechs Universitäten an 
der gemeinsamen Evaluation von Studium und Lehre.

Die Evaluation von Studium und Lehre wurde in den einzelnen Fachberei-
chen meist als ein singuläres Ereignis erfahren. Für die Hochschulleitun-
gen stand die Qualitätssicherung oft neben anderen Steuerungsinstru-
menten. So blieben Potenziale einer Integration der Verfahren ungenutzt. 
Evaluation sollte auch der Qualitätsentwicklung der Institution Hochschu-
le als Ganzes dienen und daher als Kernelement der Hochschulsteuerung 
und des Hochschulmanagements verstanden und eingesetzt werden. 

Diese Überlegungen aufgreifend stellt der Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten in seinem Konzept für die Evaluationen des zweiten Zyklus ab 
2004 die Ergebnisse des Studiums (Learning Outcome) sowie das Quali-
tätsmanagement der Institute und Fachbereiche in den Mittelpunkt. Da-
rüber hinaus werden die Pflicht zur Evaluation in Ziel- und Leistungsver-
einbarungen verankert sowie Anreize und Sanktionen für die Umsetzung 
der Konsequenzen aus der Evaluation verstärkt eingesetzt. Das Monito-
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ring der Folgen aus den Evaluationen soll zukünftig mit dem Controlling 
verknüpft werden.

Reichen diese Elemente für ein Qualitätsmanagement in der Hochschule 
aus? Dieser und weiteren Fragen wurde auf der Tagung in drei Work-
shops zu den Strukturen, Prozessen und Ergebnissen der Qualitätsent-
wicklung nachgegangen. Expertinnen und Experten aus dem In- und 
Ausland diskutierten die Anforderungen an ein zukünftiges Qualitätsma-
nagement in den Hochschulen.  

Zuerst die schlechte Nachricht: Ein Patentrezept für ein alle Steuerungsin-
strumente integrierendes Modell des Qualitätsmanagements in Hoch-
schulen – so zumindest die Erwartung einiger Teilnehmender – konnte 
nicht gefunden werden. Nun aber die gute: Es gibt viel versprechende 
Ansätze.

Die verschiedenen Verfahren der Qualitätssicherung und Steuerung der 
hochschulinternen Prozesse, die in den letzten Jahren in den deutschen 
Hochschulen eingeführt wurden, sind auf der Tagung auf ihre Schnittstel-
len hin überprüft und die unterschiedlichen Instrumente beleuchtet wor-
den. Dabei ist in allen Diskussionen deutlich geworden, dass es bei allem 
weiteren Handeln darum gehen muss, die bestehenden und erfolgreichen 
Instrumente auszubauen, kontinuierlich weiter zu verbessern und mitein-
ander zu vernetzen. Es darf nicht nur darum gehen, ständig Neues top 
down einzuführen. Stattdessen ist es für die Schaffung einer umfassen-
den Qualitätskultur in einer Institution nötig, alle Akteure zu gewinnen 
und zu den Trägern einer Qualitätsidee zu machen. 
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Keynote I: 
Regulierte Selbstregulierung und
Organisationsentwicklung

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle  
Universität Freiburg

I. Leitbilder und Schlüsselbegriffe der Modernisierungsdebatte  
Die Forderung nach einer umfassenden „Modernisierung des Staates“1

hat jetzt auch die Universitäten erreicht. Im Mittelpunkt der Modernisie-
rungsdebatte steht die Reform der Verwaltung und ihres Rechts. Damit 
die Modernisierungsprozesse nicht richtungslos verlaufen, bedarf es der 
Entwicklung von Leitbildern2 und Schlüsselbegriffen.3 Sie haben primär 
die Funktion, übergreifende Ordnungsideen für bestimmte Argumentati-
onszusammenhänge fruchtbar zu machen, indem sie eine Fülle von In-
formationen und Gedanken in einem Wortspeicher bündeln, strukturieren 
und begreifbar werden lassen. Sie reduzieren damit Komplexität, dienen 

                                                           
1 Mit K. König, Verwaltung im Übergang, 1999, S. 143, lässt sich „Modernisierung“ in 
dreifacher historischer Beziehung verstehen: „erstens als der säkulare Prozess, in dem sich 
die moderne Gesellschaft, die moderne Wirtschaft, der moderne Staat und mit ihm seine 
bürokratische Verwaltung als Säule dieser Moderne gebildet haben; zweitens als 'nachho-
lende Modernisierung', also die mannigfachen Aufholungsprozesse in weniger entwickel-
ten Gesellschaften einschließlich einschlägiger Züge der Entwicklung der Verwaltung und 
der Verwaltung der Entwicklung sowie der Transformation von realsozialistischem Staat 
und Kaderverwaltung; schließlich drittens als die Intentionalität der modernen sozialen 
Funktionssysteme selbst, durch Reformen und Innovationen die Modernität in Gang zu 
halten und neue Herausforderungen zu bewältigen. Die öffentliche Verwaltung hat also in 
ihrer Modernität nicht das Ende der Geschichte erreicht.“  
2 Zu ihrer Funktion vgl. statt vieler T. Groß, Die Beziehungen zwischen dem Allgemeinen 
und dem Besonderen Verwaltungsrecht, in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht (DV 
Beiheft 2 [1999]), S. 57, 74-77 m.w.N. Zu den davon zu unterscheidenden Leitbildern vgl. 
S. Baer, Der „Bürger“ im Verwaltungsrecht zwischen Obrigkeit und aktivierendem Staat, 
Berliner Habilitationsschrift, Manuskript 2001, I C., III; J. Karstens, Rechtliche Steuerung 
von Umweltinnovationen durch Leitbilder: Leitbilder als materieller Kern von regulierter 
Selbstregulierung, in: M. Eifert/W. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovation und rechtliche 
Regulierung, 2002, S. 50 ff. Speziell zu Gefahren und Nutzen von Staatsbildern A. Voßkuh-
le, Der Dienstleistungsstaat, Der Staat 40 (2001), S. 495 ff. 
3 Krit. Bestandsaufnahme zuletzt bei A. Voßkuhle, Schlüsselbegriffe der Verwaltungsrechts-
reform, VerwArch. 92 (2001), 184 ff. Zum Arbeiten mit Schlüsselbegriffen vgl. auch W. 
Hoffmann-Riem, Tendenzen der Verwaltungsrechtsentwicklung, DÖV 1997, S. 433 (438 
ff.); G. F. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 46 ff. 
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aber gleichzeitig als Inspirationsplattform, indem sie Assoziationskräfte 
freisetzen, noch unausgegorenen Gedanken ersten Halt geben, verschie-
dene Perspektiven zusammenführen4 und Anleitung für die Zukunft er-
möglichen. Leitbilder und Schlüsselbegriffe sind damit in ganz besonderer 
Weise auf Konkretisierung angewiesen; sie geben keine Antwort, sondern 
weisen dem Denken den Weg.5 Das sagt freilich noch nichts aus über die 
konkrete Tauglichkeit einzelner Konstrukte und ihre dogmatische An-
schlussfähigkeit.6 So mag man etwa daran zweifeln, ob der zurzeit die 
gesamte Modernisierungsdiskussion überwölbende und international 
etablierte Begriff „Governance“ mehr ist als eine Zusammenfassung des 
bereits bestehenden Diskurses.7 Wir wollen im Folgenden die zum Schlüs-
selbegriff avancierte Großformel der „regulierten Selbstregulierung“ und 
ihre Bedeutung für die Organisationsentwicklung näher unter die Lupe 
nehmen. Ich gehe dabei in vier Schritten vor. Zunächst stellt sich die 
Frage, was eigentlich die besondere Attraktivität regulierter Selbstregulie-
rung ausmacht. Sodann möchte ich den Blick auf die Reformbemühungen 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung in den letzten Jahren lenken, um in 
einem dritten Schritt beide Entwicklungsstränge zusammenzuführen. Die 
Klammer bildet hier das von mir so bezeichnete Gewährleistungsverwal-
tungsrecht. Ein kurzer rechtspolitischer Ausblick schließt meine Überle-
gungen ab.

II. Das Konzept der regulierten Selbstregulierung 
Woher der Begriff der „regulierte Selbstregulierung“ stammt, zu dessen 
Verbreitung und Akzeptanz im deutschsprachigen Raum maßgeblich der 

                                                           
4 Vgl. G. F. Schuppert, Schlüsselbegriffe der Perspektivenverklammerung von Verwaltungs-
recht und Verwaltungswissenschaft, in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht (DV 
Beiheft 2 [1999]), S. 103 (109 f.). 
5 Die rechtspolitische Funktion von Schlüsselbegriffen betont Hoffmann-Riem (Fn. 3), S. 
439.
6 „Begriffe, auch juristische Begriffe, werden oftmals zur Diskussion gestellt, wachsen ‘in 
der Zeit’ (vielleicht) heran, verdichten sich oder auch nicht, und mit einigem Glück können 
sie am Ende der Entwicklung zur dogmatischen Kategorie mit mehr oder weniger weit 
reichenden Konsequenzen für die praktische Rechtsanwendung avancieren.“, H. Bauer, 
Public-Private-Partnerships als Erscheinungsformen der kooperativen Verwaltung, in: R. 
Stober (Hrsg.), Public-Private-Partnerships und Sicherheitspartnerschaften, 2001, 21 (25). 
7 Zu den verschiedenen Bedeutungsdimensionen des Begriffs „Governance“ vgl. nur G. F. 
Schuppert, Staatswissenschaft, 2003, S. 395 ff. m.w.N., sowie die Beiträge in: K. König/M. 
Adam/B. Speer/Chr. Theobald, Governance als entwicklungs- und transformationspoliti-
sches Konzept, 2002.
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Hamburger Staatsrechtslehrer und jetzige Bundesverfassungsrichter 
Wolfgang Hoffmann-Riem beigetragen hat8, ist nicht ganz klar zu erken-
nen. Zusammen mit dem Leitbild des „Gewährleistungsstaates“9 und dem 
eng verwandten Konzept der „Verantwortungsteilung“10 richtet er die 
Aufmerksamkeit auf den Umstand, dass sich die staatliche Steuerung 
zunehmend auf die Initiierung und Anleitung der selbständigen Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben durch private Akteure im Sinne einer normativen 
Umhegung beschränkt. An die Stelle der ehemals vollen staatlichen Erfül-
lungsverantwortung treten damit die staatliche Regulierungs-, Überwa-
chungs-, Beobachtungs- und Auffangverantwortung.11

                                                           
8 Vgl. W. Hoffmann-Riem, Verwaltungsrechtsreform – Ansätze am Beispiel des Umwelt-
schutzes, in: ders./Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, 1993, S. 115 (140); ders., Vom Staatsziel Umweltschutz zum Gesellschaftsziel 
Umweltschutz. Zur Notwendigkeit hoheitlicher Regulierung gesellschaftlicher Selbstregulie-
rung, illustriert an Beispielen der Energiewirtschaft, DV 28 (1995), S. 425 ff.; ders., Verfah-
rensprivatisierung als Modernisierung, in: ders./J.-P. Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivati-
sierung im Umweltrecht, 1996, S. 9 (19-21); ders., Öffentliches Recht und Privatrecht als 
wechselseitige Auffangordnungen – Systematisierungen und Entwicklungsperspektiven, in: 
ders./E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige 
Auffangordnungen, 1996, S. 261 (301-303); ders., Tendenzen in der Verwaltungsrechts-
entwicklung, DÖV 1997, S. 433 (435 f.); ders., Organisationsrecht als Steuerungsressource, 
in: E. Schmidt-Aßmann/W. Hofmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als 
Steuerungsressource, 1997, S. 358 (371 f.); ders., Innovation durch Recht und im Recht, in: 
M. Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und Recht, 1997, S. 3 (13 ff.); ders., Justizdienst-
leistungen im kooperativen Staat, JZ 1999, S. 421 (423 f.); ders./W. Schulz/T. Held, Kon-
vergenz und Regulierung, 2000, S. 50-52. Vgl. ferner nur D. Weinreich, Recht als Medium 
gesellschaftlicher Selbststeuerung, 1995; A. Finckh, Regulierte Selbstregulierung im Dualen 
System, 1998; M. Schmidt-Preuß und U. Di Fabio, Verwaltung und Verwaltungsrecht 
zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL Bd. 56 
(1997), S. 160 ff. bzw. S. 235 ff. 
9 M. Eifert, Grundversorgung mit Telekommunikationsleistungen im Gewährleistungsstaat, 
1998, S. 18-22, 139 ff.; G. F. Schuppert, Vom produzierenden zum gewährleistenden Staat, 
in: K. König/A. Benz (Hrsg.), Privatisierung und staatliche Regulierung, 1997, S. 539 ff.; 
ders., Der moderne Staat als Gewährleistungsstaat, FS Wollmann, 2001, S. 399 ff.; A. 
Kämmerer, Privatisierung, 2001, S. 474 ff.  
10 Unterschiedliche Ansätze und Systematisierungen bei G. F. Schuppert, Verwaltungswis-
senschaft, 2000, S. 443 ff.; H.-H. Trute, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines 
sich ändernden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, in: G. F. Schuppert 
(Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem Staat“, 1999, S. 13 ff.; Voßkuhle, ebd., 
S. 47 ff.; W. Hoffmann-Riem, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff moderner Staat-
lichkeit, FS Vogel, 2001, 47 ff.  
11 Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Verantwortungstypologien. Der maßgebliche 
Impuls ging hier aus von E. Schmidt-Aßmann, Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts – Reformbedarf und Reformansätze, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/G. 
F. Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Grundfragen, 1993,  
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Angestrebt wird insoweit:12

eine Entlastung des durch die Weite und Tiefe der zu bewältigenden 
Aufgaben sichtlich „überforderten“ Staates.13 Dabei geht es zunächst 
einmal schlicht um die Einsparung von Geld für Personal und Sachmit-
tel, das in Zeiten leerer Haushaltskassen und galoppierender Steuer-
flucht nicht mehr in ausreichendem Maße zum Erhalt eines umfangrei-
chen, hoch spezialisierten administrativen Apparat vorhanden ist, der 
zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen staatlichen Vollzugs der 
stetig anschwellenden Rechtsmasse in einem hierarchisch organisierten 
System erforderlich ist.14

Gleichzeitig sollen die endogenen Potentiale der Gesellschaft, ihre 
Anpassungs-, Reaktions- und Problemlösungskapazitäten mobilisiert 
werden. Was der herkömmliche bürokratische Apparat mangels ausrei-

                                                                                                                 
S. 11, 43 f.: Erfüllungsverantwortung, Beratungsverantwortung, Überwachungsverantwor-
tung, Organisationsverantwortung, Einstandsverantwortung; zusammenfassend: ders., Das 
Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, 3. Kap., Rn. 88 ff. Daran anknüp-
fend mit Erweiterungen und Modifikationen: G. F. Schuppert, Die öffentliche Verwaltung 
im Kooperationsspektrum staatlicher und privater Aufgabenerfüllung  Zum Denken in 
Verantwortungsstufen, DV 31 (1998), S. 415 ff.; ders., Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 
400 ff ergibt, dass dem im Bologna-Prozess wichtigen Kriterium der „Employability“ nur 
angemessen Rechnung getragen werden kann, wenn diese Kreise in den Dialog einbezo-
gen werden. Vgl. ferner die in Fn. 10 Genannten. Der häufig verwendete Begriff der 
Verantwortungsstufung erscheint insofern missverständlich, als zwischen den meisten 
Verantwortungstypen gerade kein irgendwie geartetes Stufenverhältnis besteht, sondern 
sie erst in der Zusammenschau ein bestimmtes staatliches Verantwortungsniveau garantie-
ren.
12 Zum Folgenden bereits Voßkuhle, Verantwortungsteilung (Fn. 10), S. 49 ff. m.w.N. 
13 Statt vieler T. Ellwein/J. J. Hesse, Der überforderte Staat, 1997 (1994). 
14 In der theoretischen Diskussion um sog. Vollzugsdefizite, die meistens den Ausgangs-
punkt für umfangreiche Reform- und Modernisierungsforderungen gegenüber dem her-
kömmlichen Verwaltungsrecht bilden, wird nur selten näher reflektiert, dass sich fast alle 
empirischen Untersuchungen (zur Rechtstatsachenforschung in diesem Bereich vgl. die krit. 
Bestandsaufnahme bei A. Voßkuhle, Verwaltungsdogmatik und Rechtstatsachenforschung, 
VerwArch. 85 [1994], S. 567 ff.) darin einig sind, dass eine wesentliche Ursache der Voll-
zugsdefizite die oft unzureichende Personal- und Sachausstattung des öffentlichen Sektors 
darstellt, vgl. zuletzt H. Hill/A. Weber, Vollzugserfahrungen mit umweltrechtlichen Zulas-
sungsverfahren in den neuen Ländern, Baden-Baden 1996, S. 53 ff., 240 m.w.N. Vollzugs-
defizite sind damit zumindest auch das Resultat bestimmter finanzieller Verteilungsent-
scheidungen durch die politische Spitze, die als solche diskutiert werden müssen. Die 
Vorstellung eines „schlanken Staats“ bleibt in einem gewissen Umfang unvereinbar mit 
dem Ziel effektiven Gesetzesvollzugs.  
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chender Information und Expertenwissens15 an technischer Realisation 
alleine nicht (mehr) zu leisten vermag, soll nunmehr der ausdifferen-
zierte private Sektor in eigener Regie oder in Kooperation mit dem 
Staat übernehmen. 

Durchaus beabsichtigter Nebeneffekt ist dabei der Auf- und Ausbau 
eines privaten Dienstleistungssektors zur Schaffung von neuen qualifi-
zierten Arbeitsplätzen.16

Des Weiteren sieht man die Chance einer Entlastung politischer Ent-
scheidungsträger vom aktuellen Handlungsdruck. Diese können einer-
seits die „populistische Schubkraft“ allgemeiner Forderungen nach ei-
ner Verschlankung der Bürokratie nutzen; zugleich aber sind sie in der 
Lage, die Verantwortung für die Defizite bei der Umsetzung bestimmter 
Gemeinwohlvorhaben ein Stück weit dem Bürger und der Wirtschaft 
zuzuweisen.

Schließlich verspricht man sich von einer Einbeziehung Privater in die 
staatliche Aufgabenbewältigung auch einen Zuwachs an demokrati-
scher Legitimität17 und Akzeptanz18 der zu treffenden Entscheidungen. 

Aufs Ganze gesehen zielt das Konzept der regulierten Selbstregulierung 
daher nicht auf eine einseitige Forcierung rein eigennutzorientierter  
„ökonomischer“ Handlungsmodelle und die Auslagerung öffentlicher 
Aufgaben aus dem staatlichen Bereich im Sinne klassischer Privatisie-
rung, sondern es handelt sich um eine Kombination aus wohlfahrtsstaat-
lichen Interventionsvorstellungen mit liberalistischen Selbstregulierungs-
ansätzen.19

                                                           
15 Zur Expertifizierung weitsichtig bereits E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, 
1971, S. 94 ff., 109 ff. 
16Ein instruktives Beispiel bietet hier die Tätigkeit von Umweltgutachtern beim Öko-Audit, 
vgl. D. Schottelius, Der zugelassene Umweltgutachter – ein neuer Beruf, BetriebsBerater 
1996, S. 1235 ff.; H. Falk/S. Frey, Die Prüftätigkeit des Umweltgutachters im Rahmen des 
Öko-Audit-Systems, Umwelt- und Planungsrecht 1996, S. 58 ff.  
17 Zu den Konturen eines „partizipatorisch-demokratischen Selbststeuerungsbegriffs“ vgl. 
etwa D. Weinreich, Recht als Medium gesellschaftlicher Selbststeuerung, 1995, S. 37 ff. 
m.w.N. Krit. dazu etwa H.-D. Horn, Staat und Gesellschaft in der Verwaltung des Pluralis-
mus, DV 26 (1993), S. 545 ff. 
18 Ausführlich T. Würtenberger, Die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen, Baden-
Baden 1996, S. 98 ff. 
19 D. Weinreich, Recht als Medium (Fn. 8), S. 164.  
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Als praktische Beispiele für regulierte Selbstregulierung lassen sich etwa 
anführen: das Öko-Audit-Verfahren20, die Freistellung von Rücknahme-
verpflichtungen nach der VerpackungsVO21, der Einsatz privater Projekt-
manager als Verfahrensbevollmächtigte in Planungs- und Genehmigungs-
verfahren22, die Übertragung von Prüf- und Kontrolltätigkeiten auf staat-
lich anerkannte private Gutachter23, die Freiwillige Selbstkontrolle Film 
(FSK/J), Fernsehen (FSF)24, private Gremien der Standardsetzung im Tech-
nik- und Umweltrecht25, der Betriebsbeaufragte oder Formen programm-
orientierter Forschungsförderung.26

Ungeachtet ihrer Komplexitätsadäquanz und ihrer zunehmenden Verbrei-
tung bleiben die strukturellen Probleme, die solche Regelungsarrange-
ments mit sich bringen, weiterhin unverkennbar. In dem Maß, in dem der 
Staat auf private Wissensbestände zurückgreift und die Vorteile einer 
dezentralen Informationsverarbeitung nutzt, verliert er selbst an Hand-
lungswissen, das er aber weiterhin benötigt, um den Regelungsrahmen 
zu formulieren, Ergebnisse zu beurteilen und im Fall „gesellschaftlicher 
Schlechterfüllung“ (E. Schmidt-Aßmann) die Aufgabe selbst wahrnehmen 

                                                           
20 Vgl. dazu SRU, Umweltgutachten 1996, Tz. 169 ff., sowie J.-P. Schneider, Öko-Audit als 
Scharnier einer ganzheitlichen Regulierungsstrategie, DV 28 (1995), 361 f. Krit. z.B. G. 
Lübbe-Wolff, Öko-Audit und Deregulierung, ZUR 1996, S. 173 ff. 
21 Vgl. nur A. Finckh, Regulierte Selbstregulierung im Dualen System, 1998. 
22 Vgl. § 2 Abs. 2 S. 3 Nr. 5 der 9. BImSchV (dazu M. Böckel, Projektmanagement in Ver-
waltungsverfahren, in: DÖV 1995, S. 102 [106ff.]; R. Schwarz, „Entliehene“ Rechtsanwälte 
in der staatlichen Immissionsschutzverwaltung, in: W. Hoffmann-Riem/J.-P. Schneider 
[Hrsg.], Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996, S. 188, 194 ff.; F. Ludwig, Privati-
sierung staatlicher Aufgaben im Umweltschutz, 1998, S. 198 ff.), § 4b BauGB i.V.m. §§ 35 
ff. der Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure i.d.F. 
v. 4.3.1991 (BGBl. I S. 533), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2001 (BGBl. I S. 
2992; dazu O. Reidt, § 4b BauGB – Die Einschaltung Dritter in die Bauleitplanung, in: 
NVwZ 1998, S. 592 f.; G. Schmidt-Eichstaedt, Der Dritte im Baugesetzbuch, in: BauR 1998, 
899 ff.; B. Köster, Die Privatisierung des Bauleitplanverfahrens und der Einsatz von Media-
tion in den Beteiligungsverfahren, 2002) und § 71c Abs. 2 S. 2 VwVfG. Vgl. ferner § 98 
UGB-KomE und dazu BMU (Hrsg.) Umweltgesetzbuch (UGB-KomE), 1998, S. 640 ff.  
23 Eingehend dazu A. Seidel, Privater Sachverstand und staatliche Garantenstellung im 
Verwaltungsrecht, 2000. 
24 Dazu krit. etwa H. Rossen, Selbststeuerung im Rundfunk – Modell „FSK“ für kommerziel-
les Fernsehen?, ZUM 1994, S. 224 ff.  
25 Vgl. statt vieler I. Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, 1995, S. 71 ff; H. Voelz-
kow, Private Regierungen in der Techniksteuerung, 1996, insbes. S. 219 ff., 261 ff. 
26 Weiterführend H.-H. Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatli-
cher Institutionalisierung, 1994, insbes. S. 587 ff. 
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zu können.27 Schnell erliegt man daher der Illusion, der Staat würde 
steuern und die Gesellschaft rudern, wo die tatsächliche Herrschaft über 
die Art und Weise der Erfüllung öffentlicher Aufgaben längst bei den 
privaten Akteuren liegt. Ernsthafte Legitimationsdefizite und Gefährdun-
gen des Gemeinwohls sind damit nicht selten vorprogrammiert.28

III. Entwicklungsetappen der Verwaltungsreform 
Verengt man die Perspektive und betrachtet die Diskussion um die Ver-
waltungsreform, mithin die interne Organisationsentwicklung, so fällt 
zunächst auf, dass der Schlüsselbegriff der regulierten Selbstregulierung 
dort kaum Beachtung findet, obwohl Regulierung und Organisation von 
Haus aus aufs Engste miteinander verwoben sind.29 Die der regulierten 
Selbstregulierung zugrunde liegenden Kerngedanken – Verantwortungs-
delegation, dezentrale Informationsverarbeitung, Nutzung der Eigenrati-
onalität privater Akteure und Output-Orientierung – kommen aber bei 
genauerem Hinsehen in modifizierter Form auch hier zum Tragen; ledig-
lich das Label ist ein anderes.

Als sich Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in vielen Ländern 
dringender Modernisierungsbedarf bemerkbar machte, lag es nahe, die 
Modernisierungserfahrungen aus der privaten (Dienstleistungs-) Wirt-
schaft auf die öffentliche Verwaltung zu übertragen. Dort dominierten 
Konzepte wie Lean Management, Business Reengineering und Total 
Quality Management (TQM). Den Anfang machte M. Thatcher mit einer 
grundsätzlichen Reform der Verwaltung in Großbritannien, es folgten 
Kanada, die USA, Australien und Neuseeland. Auf dem europäischen 

                                                           
27 Diese Informationsasymmetrien kennzeichnen das klassische Principal-Agent-Problem, 
vgl. für den vorliegenden Kontext statt vieler A. Benz/K. König, Privatisierung und staatli-
che Regulierung – eine Zwischenbilanz, in: dies. (Fn. 9), S. 606, 632-639. 
28 Die „unhintergehbaren Wissensprobleme“ moderner Regulierung betonen M. Eifert, 
Regulierte Selbstregulierung und die lernende Verwaltung, in: Regulierte Selbstregulierung 
als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates (DV Beiheft 4 [2001]), S. 137, 138 ff.; 
K.-H. Ladeur, Die Regulierung von Selbstregulierung und die Herausbildung einer Logik der 
Netzwerke, in: Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungs-
staates (DV Beiheft 4 [2001]), S. 59 (62 ff.) und T. Vesting, Zwischen Gewährleistungsstaat 
und Minimalstaat, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in 
der Informationsgesellschaft, 2000, 101 ff. Vgl. auch die Kritik bei O. Lepsius, Steuerungs-
diskussion, Systemtheorie und Parlamentarismuskritik, 1999, S. 23 ff. und passim m.w.N. 
29 Vgl. nur Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 579 ff. 
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Kontinent waren die Niederlande und Skandinavien Vorreiter.30 Diese 
internationale Reformbewegung kam aus der Praxis und beinhaltete ganz 
verschiedene Strategien der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung, die 
heute gemeinhin zusammengefasst werden unter der Bezeichnung „New 
Public Management“ (NPM).31 Kernelemente des NPM sind:32

Trennung von Politik als strategischer Planung bzw. Aufgabendefinition 
(Was wird gemacht?) und operativer Umsetzung dieser Ziele durch die 
Verwaltung (Wie wird es gemacht?). Um beide Ebenen miteinander zu 
verknüpfen, werden sog. Kontrakte zwischen der politischen Spitze 
(Prinzipal) und der Verwaltung (Agent) geschlossen; 

Umwandlung zentralistischer Matrixstrukturen innerhalb des Verwal-
tungsaufbaus in weitgehend autonome, sich selbst steuernde operative 
Einheiten mit dezentraler Ressourcenverantwortung (sog. Konzernmo-
dell);

Konzentration auf staatliche Kernaufgaben und Auslagerung von Auf-
gaben auf private Unternehmen und Non-Profit-Organisationen (Priva-
tisierung, Contracting Out, Public-Private-Partnership); 

                                                           
30 Überblick etwa bei W. Damkowski/C. Precht, Public Management, 1995, S. 82-118, 
m.w.N. Vgl. ferner F. Naschold/M. Oppen/A. Wegener, Innovationen und Fehlentwicklun-
gen. Internationale Erfahrungen kommunalen Verwaltungsumbaus, 1997; K. König/N. 
Füchtner, Von der Verwaltungsreform zur Verwaltungsmodernisierung, in: dies. (Hrsg.), 
„Schlanker Staat“ – Verwaltungsmodernisierung im Bund, 1998, S. 3 (102 ff.); E. Löffler, 
New Public Management im internationalen Vergleich, in: D. Grunow/H. Wollmann (Hrsg.), 
Lokale Verwaltungsreform in Aktion: Fortschritte und Fallstricke, 1998, S. 329 ff.; F. Hend-
riks/P. Tops, Der Wind des Wandels: New Public Management in der niederländischen 
Gemeindeverwaltung, VerwArch. 92 (2001), S. 560 ff. 
31 In den USA spricht man in Anknüpfung an einen Buchtitel von David Osborne und Ted 
Gaebler aus dem Jahre 1992, in dem von den Erfahrungen mit der Reform der amerikani-
schen Kommunal- und Staatsverwaltung berichtet wird, auch von „Reinventing Govern-
ment“. Vgl. dazu F. Ridley, Die Wiedererfindung des Staates – Reinventing British Govern-
ment. Das Modell einer Skelettverwaltung, DÖV 1995, S. 569 ff. Vgl. auch früher schon P. 
Evans (Hrsg.), Bringing the State Back In, Cambridge 1985, und dazu G. F. Schuppert, 
Entzauberung des Staates oder „Bringing the State Back In“?, Der Staat 28 (1989), S. 91 ff. 
32 Aus der Flut der Literatur vgl. die zusammenfassenden Darstellungen von W. Dam-
kowski/C. Precht (Fn. 30), S. 271 ff.; J. Bogumil, Modernisierung des Staates durch Public 
Management, in: E. Grande/R. Prätorius (Hrsg.), Modernisierung des Staates, 1997, S. 21 
(24 ff.); S. Borins/G. Grüning, New Public Management – Theoretische Grundlagen und 
Kritik, in: D. Budäus/P. Conrad/G. Schreyögg (Hrsg.), New Public Management, 1998, S. 11 
(14 f.); F. Naschold/J. Bogumil, Modernisierung des Staates, 2. Aufl. 2000, S. 84-93. 
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Maßgebliche Ausrichtung der Leistungserbringung am Bürger als Kun-
den;

Marktorientierung durch Einführung von Wettbewerbselementen in 
den Erstellungsprozess öffentlicher Leistungen; 

stärkere Outputorientierung durch Kosten-, Leistungs- und Wirkungs-
kontrolle (sog. Controlling) und  

gezielte Organisations- und Personalentwicklung.

Getragen wurden die Reformbewegungen in den einzelnen Ländern von 
der Grundannahme, dass

Wettbewerbsbeziehungen Monopolsituationen in der Regel überlegen 
sind;

zwischen dem Management der Privatwirtschaft und der öffentlichen 
Verwaltung nur marginale Unterschiede bestehen; 

alle Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung als Güter und Dienstleis-
tungen definiert werden können und damit handelbar, d.h. marktfähig 
sind, und sich 

Strategieentscheidungen durch die politische Führung von operativen 
Entscheidungen auf der Managementebene trennen lassen. 

Diese einem eher neo-liberalen Staatsverständnis verpflichteten Grund-
annahmen33 haben sich zwar im Laufe des Reformprozesses jedenfalls in 
ihrer Rigidität als nicht haltbar erwiesen, sie sind aber doch weiterhin 
prägend geblieben.  

In Deutschland hat der eigentliche Reformschub und mit ihm die Rezepti-
on des NPM-Ansatzes aufgrund des fehlenden akuten Handlungs- und 
Problemdrucks relativ spät – Anfang der 90er Jahre des 20. Jh. – einge-
setzt. Erst das durch die Kosten der deutschen Einheit drastisch gestiege-

                                                           
33 I.-E. Schäfer, Verwaltungsreform in anglo-amerikanischen Ländern – Phasen, Instrumen-
te und Erfahrungen, VR 1998, S. 253, weist aber zutreffend darauf hin, dass auch die 
Labo(u)rregierungen von Neuseeland und Australien eine Strategie der internen Ökonomi-
sierung der öffentlichen Verwaltungen verfolgten.  



16 Einführung

ne öffentliche Haushaltsdefizit34, die Konfrontation mit Modernisierungs-
bestrebungen in anderen europäischen Ländern im Rahmen der fort-
schreitenden Europäischen Integration und die durch das Aufkommen 
der Globalökonomie verschärfte Standortdebatte haben hier neue Kräfte 
in Bewegung gesetzt. Maßgeblich beeinflusst wurden die bisherigen 
Reformen durch das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung (KGSt)35 unter dem Schlagwort „Neues Steue-
rungsmodell“ (NSM) für die deutschen Kommunen entwickelte Moderni-
sierungskonzept, das sich sehr eng an den Vorschlägen des NPM orien-
tiert, wie sie in der niederländischen Stadt Tilburg verwirklicht wurden.
Hauptziel des NSM ist es, die traditionelle zentralistische Input-Steuerung 
innerhalb einer Organisation durch Aufsicht und Geldzuweisung in den 
jeweiligen Haushaltstiteln in eine dezentrale, auf Eigenverantwortung 
aufbauende und am Bürger als Kunden orientierte Output-Steuerung zu 
überführen. Zu den Kernelementen dieses Gesamtkonzepts zählen: Ein-
führung einer Kosten-Leistungsrechnung, Budgetierung, Controlling, 
AKV-Prinzip (Deckung von Aufgaben[zuweisung], [Erledigungs-]Kompe-
tenz und [Ergebnis-]Verantwortung), Leistungsvereinbarungen und Wett-
bewerbsorientierung.36 Verbunden werden diese verschiedenen Elemente 
über die Ausrichtung der gesamten Aufgabenerfüllung am „Produkt“. 
Darunter versteht man eine näher zu bestimmende „Leistung oder eine 
Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb des jeweils betrachte-
ten Fachbereichs (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) benötigt 
werden“.37

Viele der in der Folgezeit von der KGSt weiter präzisierten Vorschläge 
wurden und werden in der Kommunalverwaltung und zunehmend auch 
auf Landes- und Bundesebene – teilweise in abgewandelter Form – er-
probt und umgesetzt. Der Reigen der bisher verwirklichten Reformen 
reicht von der Einführung dezentraler Budgetverantwortung, der Kosten-

                                                           
34 Vgl. dazu nur H. Bauer, Die finanzverfassungsrechtliche Integration der neuen Länder, 
in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HbStR IX, 1997, § 206 Rn. 2 f. m.w.N. 
35 Die KGSt ist eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Städte und Gemeinden. Sie 
kooperiert stark mit der Speyrer Hochschule für Verwaltungswissenschaften und der 
Bertelsmann-Stiftung.
36 Vgl. statt vieler V. Mehde, Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, 2000, S. 85-
129 m.w.N.
37 KGSt, Bericht Nr. 8/1994, S. 11.  
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Leistungsrechnung (§§ 6 Abs. 3, 33 HGrG) und Elementen des Qualitäts-
managements (Leitbildentwicklung, Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterge-
spräch, Workshops, Qualitätszirkel, Führungspositionen auf Zeit) über die 
Schaffung von Bürgerämtern bis hin zur Veranstaltung von Qualitätswett-
bewerben.38 An die Stelle der anfänglichen Euphorie ist mittlerweile je-
doch eine gewisse Ernüchterung getreten. Budäus und Finger39 unter-
scheiden insofern vier Reformphasen: (1) Kritik und Neuorientierung (ab 
1989), (2) Absichts- und Konzeptionsphase (bis 1995), (3) Stagnation und 
Ernüchterung (ab 1996) und (4) Konsolidierung und Konzentration auf 
die Machbarkeit (ab 1999).

Die schleppende Umsetzung der erarbeiteten Reformvorschläge hat si-
cherlich viele Ursachen.40 Hinzuweisen ist hier zum einen auf die metho-
dischen Schwierigkeiten bei der Definition längerfristiger Produktziele 
und ihrer Priorisierung sowie die Festlegung aussagekräftiger Indikatoren 
für Qualitätsziele. Als zentraler Informations- und Kostenträger41 ist das 
Produkt das Herzstück der Zielvorgabe in den Leistungsvereinbarungen 
zwischen der übergeordneten und der nachgeordneten Einheit und un-
entbehrliche Grundlage für die darin vorgenommene Budgetzuweisung, 
das anschließende Controlling und die Einführung von Wettbewerbsele-
menten (z.B. Benchmarking). Ohne angemessene Produktbeschreibung 
gleicht das NSM einem ohne Kompass auf hoher See treibendem Schiff; 
seine Funktionslogik ist weitgehend außer Kraft gesetzt.42 Folglich hängt 
die Eignung des NSM für die Verwaltung ganz maßgeblich davon ab, ob 

                                                           
38 Vgl. die Nachweise bei Voßkuhle, Dienstleistungsstaat (F.n. 2), S. 515. 
39 D. Budäus/S. Finger, Stand und Perspektiven der Verwaltungsreform in Deutschland, DV 
32 (1999), S. 313 (328). 
40 Zu Reformwiderständen und Problemen vgl. C. Böhret, Gewollt ist noch nicht verwirk-
licht – Chancen und Hemmungen bei der Modernisierung von Landesverwaltungen, VR 
1996, S. 325 ff.; L. Kißler/J. Bogumil/R. Greifenstein/E. Wiechmann, Moderne Zeiten im 
Rathaus? Modernisierung der Kommunalverwaltung auf dem Prüfstand der Praxis, 1997; 
Bogumil (Fn. 32), S. 37-40 m.w.N.; M. Neumann, Hohe Hürden auf dem Weg zu einer 
„schlanken“ Bundesverwaltung, VR 1999, S. 85 ff.; P. Schaad, Verwaltungsreformen im 
Gegenwind, DÖV 2000, S. 22 ff. 
41 So H. Hill, Gesetzgebung und Verwaltungsmodernisierung, ZG 1998, S. 101 (103). 
42 Vgl. statt vieler A. Hoffan/C. Junga, Produkte als Kernelemente des Neuen Steuerungs-
modells, Verwaltung & Management 1996, S. 43 ff., und V. Mehde, Steuerungsmodell (Fn. 
36), S. 93-95, 153 f.  
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ihr jeweiliges „Produkt“ sinnvoll definiert werden kann.43 Was aber ist 
z.B. das Produkt der Universität? Schnelle Ausbildung mit Praxisbezug, 
Vermittlung von Grundlagenwissen und Reflexionsvermögen, Grundla-
genforschung oder Wissenstransfer in die Wirtschaft? Und wie verhalten 
sich diese Ziele zueinander?  

Ferner spielen bei der verzögerten Umsetzung des NSM sicherlich Menta-
lität und Motivationsprobleme der Beschäftigten und Vorgesetzten, Nei-
gung zu symbolischer Politik und rechtliche Restriktionen eine Rolle.44

Das zentrale Grundproblem dürfte aber darin bestehen, das Wissen und 
die strategische Ausrichtung der eigenverantwortlich handelnden Akteure 
der unteren und oberen Ebene auf Dauer produktiv miteinander zu ver-
koppeln. In diesem Punkt zeigt sich die Verwandtschaft von NSM und 
regulierter Selbstregulierung besonders deutlich.  

Was folgt daraus? Aus meiner Sicht ist eine langfristige Koordination von 
öffentlichen Aufgaben und privater Interessenverfolgung allein durch 
vereinzelte dogmatische Anbauten und Modifikationen im traditionellen 
Organisationsgefüge kaum zu bewältigen.45 Vielmehr bedarf es der sys-
tematischen46 Entfaltung eines eigenständigen Rechts der Gewährleis-
tungsverwaltung47, das ausgehend von den bestehenden Beteiligungs-
formen in der Lage ist, den Prozess arbeitsteiliger Aufgabenerfüllung in 
jeder Phase unter dem Blickwinkel größtmöglicher Gemeinwohlrealisie-

                                                           
43 So A. Voßkuhle, Das „Produkt“ der Justiz, in: H. Schulze-Fielitz/C. Schäfer (Hrsg.), Justiz 
und Justizverwaltung zwischen Ökonomisierungsdruck und Unabhängigkeit, 2002, S. 35 
(37 f.) m.w.N. Deutlich ferner M. Eifert, Das Neue Steuerungsmodell – Modell für die 
Modernisierung der Gerichtsverwaltung?, DV (1997), S. 75 (79): „[...] kommt dem Produkt 
die zentrale Rolle im Steuerungskreislauf zu“. 
44 Zu ihnen z.B. J. Oebbecke, Verwaltungssteuerung im Spannungsfeld von Rat und Verwal-
tung, DÖV 1998, S. 853 ff. m.w.N. 
45 Eindringlich K.-H. Ladeur, Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Notwendigkeit 
der Entwicklung eines neuen Informationsverwaltungsrechts, in: W. Hoffmann-Riem/E. 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Informationsgesellschaft (Fn. 28), 225 (251). 
46 Zur Bedeutung der Systembildung vgl. nur E. Schmidt-Aßmann Grundlagen und Aufga-
ben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, in: D. Ehlers/W. Krebs (Hrsg.) Grundfragen 
des Verwaltungsrechts und des Kommunalrechts, 2000, 1 ff.  
47 Grundlegend A. Voßkuhle, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62 (2003), S. 266 (304 ff.). Zur Abgrenzung 
eines Rechts der Gewährleistungsverwaltung von bestehenden Ordnungskonzepten vgl. 
auch J. Masing, Stand und Entwicklung eines Regulierungsverwaltungsrechts, in: Bauer 
u.a. (Hrsg.) IuS Publicum Europaeum, 2002, S. 161 (185 ff.).  
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rung anzuleiten und das nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem 
Gesetz- und Verordnungsgeber bei der Auswahl48 zwischen verschiede-
nen Lösungsstrategien49 Orientierung vermittelt.50 Anders als das klassi-

                                                           
48 Diese Auswahlentscheidungen zu erleichtern ist insbes. Aufgabe der („Public“, „Instituti-
onal“ und „Regulatory“) Choice Theory, vgl. dazu im vorliegenden Kontext weiterführend 
G. F. Schuppert, Das Konzept der regulierten Selbstregulierung als Bestandteil einer als 
Regelungswissenschaft verstandene Rechtswissenschaft, in: Regulierte Selbstregulierung 
als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates (DV Beiheft 4 [2001]), S. 201, 223-247, 
sowie allgemein ders., Institutional Choice im öffentlichen Sektor, in: D. Grimm (Hrsg.), 
Staatsaufgaben, 1994, S. 647 ff.; C. Reinhard Institutionelle Wahlmöglichkeiten, in: F. 
Naschold u.a. (Hrsg.), Leistungstiefe im öffentlichen Sektor, 1996, S. 101 ff.  
49 Anschaulich der nunmehr in der „Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien“ vom 20.7.2000 in Anlage 7 aufgenommene: „Prüfkatalog zur Feststellung von 
Selbstregulierungsmöglichkeiten” 
Bei der Abwägung nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 GGO dient der folgende Fragenkatalog als 
Hilfestellung: 
1.Welches Regulierungssystem ist dem Problem angemessen? Reicht eine gesellschaftliche 
Selbstregulierung aus – etwa durch Selbstbeschränkungsabkommen oder Selbstverpflich-
tung? Welche Strukturen oder Verfahren sollten staatlicherseits bereitgestellt werden, um 
Selbstregulierung zu ermöglichen? Besteht die Möglichkeit, eine gesellschaftliche Selbstre-
gulierung vorzuschreiben? 
2.Sofern die Aufgabe von nicht-staatlichen Trägern oder Privaten erfüllt werden kann: 
Wie wird sichergestellt, dass die nicht-staatlichen Leistungsanbieter ihre Leistungen 
gemeinwohlverträglich erbringen (flächendeckendes Angebot etc.)? 
Welche Regulierungsmaßnahmen und welche Regulierungsinstanzen sind dafür erforder-
lich? 
Wie kann im Falle der Schlechterfüllung sichergestellt werden, dass die Aufgabe auf 
staatliche Stellen rückübertragen werden kann? 
3.Kann das Problem in Kooperation mit Privaten gelöst werden? Welche Anforderungen 
sind an die rechtliche Ausgestaltung solcher Kooperationsbeziehungen zu stellen? Welche 
praktische Ausgestaltung ist geeignet und erforderlich, um solche Kooperationsbeziehun-
gen organisatorisch zu ermöglichen oder zu begleiten? 
4.Wenn nur eine Zweck- oder Programmsteuerung dem Problem angemessen erscheint: 
Welche rechtsstaatlich gebotenen Mindestgehalte der rechtlichen Regelung sind zu beach-
ten? (z.B. Vorgaben über Zuständigkeit, Ziel, Verfahren etc.).“ 
50 Der Begriff „Gewährleistungsverwaltungsrecht“ erscheint gegenüber anderen Termini 
ähnlich gelagerter Ansätze (vgl. die N. bei Voßkuhle, Beteiligung Privater [Fn. 47], S. 268 
f.) einerseits präziser, weil er den Kerngedanken der Regelungsstrategie aufnimmt, und 
andererseits umfassender. So teilt der Begriff des „Privatisierungsfolgenrechts“ nicht nur 
mit der Umverteilungschiffre der Privatisierung deren unscharfe Konturen, er umfasst vor 
allem nicht den Bereich der (Re-)Publifizierung. Von „Verwaltungskooperationsrecht“ 
wiederum wird man nur in solchen Konstellationen sinnvoll sprechen können, in denen die 
gemeinsame Aufgabenerfüllung tatsächlich auf der Grundlage freiwilliger Kooperation 
beruht; damit sind wichtige Beteiligungsformen wie die Indienstnahme aber von vornher-
ein nicht umfasst. Ganz abgesehen davon wurde der Begriff in einem anderen Kontext 
eingeführt, nämlich in Bezug auf die Zusammenarbeit der nationalen mit der europäischen 
Verwaltungsebene (vgl. E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungskooperation und Verwaltungsko-
operationsrecht in der Europäischen Gemeinschaft, EuR 1996, 270 ff.; T. v. Danwitz Ver-
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sche liberale Ordnungsrecht zielt das Gewährleistungsverwaltungsrecht 
nicht auf die am Einzelakt orientierte Regelung eines konkreten Rechts-
verhältnisses. Intendiert ist vielmehr die Verwirklichung eines Gesamt-
konzepts und der Aufbau einer permanent wirkenden Gewährleistungs-
struktur, die über verfahrensrechtliche Anforderungen, organisatorische 
Elemente und inhaltliche Vorgaben staatliche und private Aufgabenbei-
träge dauerhaft vernetzt.51

IV. Systemlinien und Grundbausteine eines Gewährleistungsver-
waltungsrechts  
Anknüpfend an frühere Untersuchungen52 möchte ich im Folgenden 
systemprägende Grundbausteine eines solchen Gewährleistungsrechts 
vorstellen, die handlungsanleitende Kraft besitzen, ohne sachbereichs-
spezifische Differenzierungen zu versperren. Dabei verzichte ich auf wei-
tere theoretische und verfassungsrechtliche Vorüberlegungen, und kom-
me gleich zum Kern der Sache.  

1. Ergebnissicherung
Als Erstes53 müssen die mit einer öffentlichen Aufgabe betrauten Privaten 
rechtlich verpflichtet werden, Leistungen in einer bestimmten Quantität 
und Qualität zu erbringen. Dieser Ergebnisverantwortung können Gesetz-

                                                                                                                 
waltungsrechtliches System und Europäische Integration, 1996, S. 493-516). Der Begriff 
„Regulierungs(Verwaltungs)recht“ schließlich bewegt sich nahe an der Tautologie, da 
Regulierung, Steuerung und Regelung im Deutschen häufig als Synonyme gebraucht 
werden (erhellend zum Sprachgebrauch und bestehenden Distinktionen W. Schulz, Regu-
lierte Selbstregulierung im Telekommunikationsrecht, in: Regulierte Selbstregulierung als 
Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates [DV Beiheft 4 (2001)], 101 ff. m.w.N.).  
51 Zur Netzwerkbildung in diesem Zusammenhang vgl. auch K.-H. Ladeur, Von der Verwal-
tungshierarchie zum administrativen Netzwerk?, DV 26 (1993), S. 137 (152-165). 
52 Vgl. Fn. 47. 
53 Vorgelagert ist die Entscheidung, ob Private überhaupt an Aufgaben, die bisher der 
Staat alleine wahrgenommen hat, beteiligt werden sollen. Ihre Beantwortung hängt von 
einem Bündel unterschiedlichster Motive, Faktoren und Einschätzungen ab, das sich, wie 
die Privatisierungsdebatte gezeigt hat, einer vollständigen rechtlichen Determinierung 
nicht selten entzieht. Das mitunter aus der Verfassung destillierte Postulat einer größtmög-
lichen Aktivierung gesellschaftlicher Handlungsressourcen (vgl. zuletzt M. Schmidt-Preuß¸ 
Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und 
staatlicher Steuerung, VVDStRL Bd. 56 [1997], S. 160 [171]) vermag hier jenseits des auf 
wirtschaftliche Betätigungen beschränkten gemeinschaftsrechtlichen Zieles des freien 
Binnenmarkts nur eine sehr grobe Leitlinie vorgeben, wenngleich ein tendenzieller Rückzug 
des Staates aus dem „operativen Geschäft“ unverkennbar ist.  
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geber und Verwaltung je nach Sachbereich auf verschiedene Weise ge-
recht werden, z.B.

durch gesetzliche Überleitung bestehender hoheitlicher Leistungspflich-
ten auf einen Beliehenen54;

durch gesetzliche Auferlegung öffentlich-rechtlicher Leistungspflichten, 
wie sie etwa im Rahmen des Universaldienstmodells im Telekommuni-
kationsrecht bestehen55;

durch Vereinbarung bestimmter Leistungsverpflichtungen in Verwal-
tungsverträgen56, deren Inhalt durch den Gesetzgeber vorstrukturiert 
werden sollte,57 und 

durch Gründung eines gemischt-wirtschaftlichen Unternehmens bzw. 
der Beteiligung an einem bestehenden, dessen Unternehmensgegen-
stand und Gesellschaftszweck58 auf die Erbringungen bestimmter Leis-
tungen der Daseinsvorsorge gerichtet ist.

Im Hinblick auf den kontextbezogenen Steuerungsansatz des Gewährleis-
tungsverwaltungsrechts sollte es den privaten Leistungserbringern mög-
lichst selbst überlassen werden, wie sie das vorgegebene Leistungsziel 
realisieren. Gleichzeitig sollten sie selbst an der „Produktdefinition“ in 
gewissem Umfang beteiligt sein, da der Leistungserbringer in der Regel 
sein Leistungsvermögen bzw. das der Branche am besten einschätzen 
kann.

                                                           
54 Vgl. z.B. § 4 Abs. 4 TierKBG. 
55 Vgl. §§ 18 f. TKG i.V.m § 1 Telekommunikations-Universaldienstleistungsverordnung 
(TUDLV) v. 30.1.1997, BGBl. I 141, sowie §§ 12 f. PostG i.V.m. §§ 1-4, Post-
Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) v. 15.12.1999, BGBl. I, 2418.  
56 Zu ihrem notwendigen Inhalt am Beispiel der Übertragung der Abwasserentsorgung auf 
Dritte vgl. C. Brüning, Der Private bei der Erledigung kommunaler Aufgaben, 1997, S. 163 
ff. Für den Fall des Vertragsschlusses können die öffentlich-rechtlichen Leistungspflichten 
auch gesetzlich auf den Privaten übergeleitet werden, vgl. z.B. § 11 Entwurf der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Über-
tragung der Wasserversorgungs- und der Abwasserbeseitigungspflicht (WPÜbVO) vom 
19.2.2001, abgedruckt in: M. Oldiges (Hrsg.), Daseinsvorsorge und Privatisierung – Wett-
bewerb und staatliche Gewährleistung, 2001, S. 205 ff. 
57 Vgl. z.B. 93a Abs. 1 BSHG, §§ 78b Abs. 1 Nr. 1 und 2, 78c Abs. 1 SGB VIII. 
58 Vgl. nur M. Habersack, Private public partnership: Gemeinschaftsunternehmen zwischen 
Privaten und der öffentlichen Hand, ZGR 25 (1996), S. 544 (551 ff.); R. Becker, Die Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben durch gemischtwirtschaftliche Unternehmen, 1997, S. 100 ff. 
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2. Qualifikation und Auswahl privater Akteure 
Ob die vorgegebenen Leistungsstandards erfüllt werden, hängt maßgeb-
lich von der Qualifikation der ausgewählten privaten Akteure ab, mithin 
von ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer Zuverlässigkeit und ihrem Leis-
tungsvermögen. Die diesbezüglichen Regelungen bilden ein weiteres 
konstituierendes Strukturelement des Gewährleistungsverwaltungsrechts.  
Vertraut sind personenbezogene Anforderungen seit längerem aus dem 
Öffentlichen Wirtschaftsrecht und aus einzelnen Beleihungstatbeständen. 
Die dort vorgesehenen Qualifikationsnachweise beschränken sich aber in 
der Regel auf eher pauschale Vorgaben.59 So vermisst man in den jewei-
ligen Gesetzen z.B. häufig aufgabenspezifische Regelungen über Prü-
fungserfordernisse, die Notwendigkeit von Fortbildungen oder die Mit-
wirkung von Personal.60 Als wegweisend für eine nachhaltige Qualifikati-
onssicherung darf insofern die differenzierte gesetzliche Ausgestaltung 
des Akkreditierungsverfahrens61 im Produktsicherheits- und im Sachver-
ständigenrecht gelten.

Noch nicht geklärt ist damit die Auswahl des privaten Akteurs in solchen 
Konstellationen, in denen aufgrund der Liberalisierung der Daseinsvor-
sorge eine Überzahl von nicht-staatlichen Bewerbern um die Übertragung 
einer wirtschaftlich lukrativen öffentlichen Aufgabe konkurriert. Der Staat 
tritt hier als regulierender Nachfrager von gemeinwohlrelevanten Dienst-

                                                           
59 Treffend L. Osterloh, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL Bd. 54 (1995), 
S. 204 (235): „Über das situationsgerechte Maß seiner öffentlichrechtlichen Sorgfaltspflich-
ten bei Auswahl oder auch Kontrolle des Verwaltungshelfers wird er [der Verwaltungsträ-
ger] im Zweifel in nachträglichen Amtshaftungsprozessen informiert werden.“ Zum Beurtei-
lungsspielraum der Behörde bei der Beurteilung der Eignung eines Beliehenen vgl. VG 
Augsburg, AgrarR 2001, S. 81 f. 
60 Vgl. auch § 18a Abs. 2a Nr. 1 WHG, § 4b BauGB, § 9a Abs. 3 S. 2 AtG, § 4 Abs. 1 S. 2 
TierKBG. Beispielhaft kann hier ferner auf die aktuelle Qualifizierungsdebatte im Bereich 
der privaten Sicherheitsdienstleistungen hingewiesen werden, die zurückgeht auf die 
negativen Erfahrungen mit privaten Sicherheitsdienstleistern in der Vergangenheit, die 
häufig ihr nur unzureichend ausgebildetes Personal untertariflich bezahlten und auf dem 
Arbeitsmarkt der nur schwer vermittelbaren Kräfte rekrutierten (vgl. statt vieler H. Bern-
hardt, Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit von Polizei/Behörden mit privaten 
Sicherungsdiensten – aus Sicht der Polizei, in: R. Stober (Hrsg.), Jahrbuch des Sicherheits-
gewerberechts, 1999/2000, S. 23, 31).  
61 Instruktiv H.-C. Röhl, Akkreditierung und Zertifizierung im Produktsicherheitsrecht, 2000. 
Vgl. ferner A. Voßkuhle, Strukturen und Bauformen neuer Verwaltungsverfahren, in: W. 
Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsverfahren und Verwaltungsver-
fahrensgesetz, 2002, S. 277 (310 ff.) m.w.N.  
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leistungen auf, der knappe Ressourcen in Form von Marktchancen ver-
teilt.62 Neben speziellen Verteilungsverfahren wie der Versteigerung 
knapper Funkfrequenzen nach dem TKG63 verdient insoweit insbesondere 
das kartellrechtliche Vergaberecht Beachtung64, dem immer mehr eine 
Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Privatisierungsfolgen zuwächst. 
Mit ihm verbinden sich qualifizierte Anforderungen an die materiellen 
Vergabevoraussetzungen sowie vor allem neutralitäts- und wettbewerbs-
sichernde Verfahrenspflichten, auf deren Einhaltung ein subjektiver An-
spruch des Bieters besteht.65 Einigkeit besteht darüber, dass die Beauf-
tragung privater Verwaltungshelfer, die nicht als solche in irgendeiner 
Weise dem primär verantwortlichen Hoheitsträger zuzurechnen sind, 
grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Vergaberechts fällt.66 Wird 
dem Dritten dagegen mit der Übertragung der öffentlichen Aufgabe auch 
die Möglichkeit eingeräumt, selbst mit den Nutzern der zu erbringenden 
Dienstleistung abzurechnen, wie z.B. im Rahmen der Übertragung der 
Abfall- und Abwasserwasserbeseitigung67, so soll das Vergaberecht man-
gels entgeltlichen Auftrags68 nach ganz h.M. keine Anwendung finden.69

Das stößt auf grundsätzliche Bedenken. Aus Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 3 

                                                           
62 Wie hier M. Burgi, Verwalten durch öffentliche Unternehmen im europäischen Institutio-
nenwettbewerb, VerwArch.93 (2002), S. 255, 269-271. m.w.N.  
63 Vgl. § 57 Abs. 5 S. 2 TKG i.V.m. § 11 Abs. 4 TKG.  
64 Nach der tief greifenden Reform des deutschen Vergaberechts aufgrund verschiedener 
europäischer Richtlinien (vgl. jetzt auch den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Koordinierung der Verfahren öffentli-
cher Lieferaufträge, Dienstleistungsaufträge und Bauaufträge v. 30.8.2000 Kom [2000] 
275 endg.) ist lediglich die Vergabe von Aufträgen oberhalb der EG-rechtlich festgelegten 
Schwellenwerte (vgl. §§ 100 Abs. 1, 127 Nr. 1 GWB i.V.m. § 1 f. VgV) im vierten Teil des 
GWB und in der am 1.2.2001 in Kraft getretenen neu gefassten Vergabeverordnung (VgV) 
geregelt, die ihrerseits auf die von den Verdingungsausschüssen erarbeiteten Verdingungs-
ordnungen verweisen (sog. Kaskadenprinzip), vgl. zur Situation des Vergaberechts nach In-
Kraft-Treten des Vergaberechtsänderungsgesetzes zum 1.1.1999 statt vieler T. Puhl, Der 
Staat als Wirtschaftssubjekt und Auftraggeber, VVDStRL 60 (2001), S. 456 ff. und E. Pache, 
Der Staat als Kunde – System und Defizite des neuen Vergaberechts, DVBl. 2001, S. 1781 
ff.
65 Vgl. § 97 Abs. 7 GWB. 
66 Vgl. OVG Lüneburg, NVwZ 1999, S. 1129. 
67 Vgl. § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG bzw. § 18a Abs. 2a WHG und dazu F. Schoch, Rechtsfragen 
der Privatisierung von Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, DVBl. 1994, S. 1 ff. N. 
Pippke, Öffentliche und private Abfallentsorgung, 1999; D. Zacharias, Privatisierung der 
Abwasserbeseitigung, DÖV 2001, S. 454 ff. 
68 Vgl. § 99 Abs. 1 GWB. 
69 Vgl. Fn. 64  
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Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG resultiert ein verfassungsrechtlicher 
Anspruch des Anbieters öffentlicher Dienstleistungen auf „grundrechtssi-
chernde Mangelverwaltung“.70 Will man diesen Anspruch nicht dauerhaft 
leer laufen lassen und zugleich marktwidrigen Privilegierungen Tür und 
Tor öffnen, dann besteht trotz der damit einhergehenden Verkomplizie-
rung der Abläufe im Grundsatz zur durchgehenden Etablierung eines 
fairen, transparenten und wettbewerbsorientierten Verteilungsverfah-
rens71 keine Alternative.72

3. Schutz der Rechte Dritter
Besondere Aufmerksamkeit bei der Ausgestaltung des Gewährleistungs-
konzepts verlangt ferner der Schutz der Rechte Dritter. Zum einen muss 
sichergestellt sein, dass die Verwaltung selbst bei der Kooperation mit 
Privaten Rechte Dritter wahrt.73 Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn 
jeder Form von Kooperation wohnt die Tendenz inne, die „Kosten“ der 
Einigung zu externalisieren. Nicht von ungefähr sieht deshalb z.B. § 13 
der neu gefassten Vergabeverordnung74 eine Informationspflicht des 
Auftraggebers gegenüber Bietern vor, deren Angebote im Vergabeverfah-
ren nicht berücksichtigt werden sollen, damit diese rechtzeitig um Rechts-
schutz nachsuchen können.75 Freilich dürfen die Anforderungen an den 
Drittschutz auch nicht zu hoch geschraubt werden, ansonsten verlieren 
kooperative Handlungsformen schnell ihren praktischen Wert. So hat sich 
z.B. § 58 Abs. 1 VwVfG, demzufolge ein verwaltungsrechtlicher Vertrag, 
der in Rechte Dritter eingreift, schwebend unwirksam ist, solange der 

                                                           
70 A. Voßkuhle, „Wer zuerst kommt mahlt zuerst!“ – Das Prioritätsprinzip als antiquierter 
Verteilungsmodus in einer modernen Rechtsordnung, DV 32 (1999), S. 21, 34-36. 
71 Zu den wesentlichen Strukturelementen eines solchen Verteilungsverfahrens vgl. A. 
Voßkuhle, Strukturen (Fn. 61), S. 306 ff. 
72 Das zeigt auch der Sächs. WPÜbVO-Entwurf (Fn. 56). Dort sind die Auswahl der Pflich-
tenübernehmer für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigungspflicht in Anleh-
nung an das Vergabekartellrecht detailliert geregelt (§ 9 des Entwurfs).  
73 Vgl. nur A. Benz, Kooperative Verwaltung, 1994, S. 96-99 und zuletzt wieder V. Mehde, 
Vertragliche Absprachen im Baurecht – Rechtliche Perspektiven eines privat-öffentlichen 
Interessenausgleichs, BauR 2002, S. 876, 880. 
74 Der Gesetzgeber reagierte mit dieser Regelung auf die Münzplättchen-II-Entscheidung 
der Vergabekammer des Bundeskartellamtes, NJW 2000, S. 151 und das Alcatel-Urteil des 
EuGH, Rs. C-81/98, Slg. 1999, I-7671. Zu Einzelheiten E. Putzier, Die Informationspflicht 
nach dem neuen § 13 Vergabeverordnung, DÖV 2002, S. 517 ff. 
75 Ein bereits erteilter Zuschlag kann nicht mehr aufgehoben werden, § 114 Abs. 2 S. 1 
GWB.  
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Dritte nicht zustimmt, für die Realisierung komplexer Beleihungs- oder 
Verwaltungshelferverträge als eher hinderlich erwiesen.76 Dem prozedu-
ralen Charakter des Gewährleistungsverwaltungsrechts würde es mehr 
entsprechen, Konflikten mit Dritten im Vorfeld durch die Pflicht zur Trans-
parenz und aktivem Interessenmanagement unter Leitung der zuständi-
gen Behörde oder privater Konfliktmittler zu begegnen.77 Es läge in der 
Konsequenz einer solchen Lösung78, dem Drittbetroffenen bestimmte 
Kooperationslasten aufzuerlegen, indem er z.B. durch Präklusionsrege-
lungen gezwungen wird, Einwände gegen eine vertragliche Lösung in-
nerhalb einer bestimmten Frist geltend zu machen.  

Anders gelagerte Gefährdungslagen entstehen in solchen Situationen, in 
denen nicht-staatliche Leistungserbringer dem Bürger bei der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben in der Form des Privatrechts gegenübertreten. Da 
die verfassungsrechtlichen Bindungen, denen Hoheitsträger unterliegen, 
hier nicht unmittelbar greifen79, muss der – wie oben dargelegt – gleich-
wohl verfassungsrechtlich weiterhin gebotene Schutz der Rechte Dritter 
indirekt über den Einfluss der öffentlichen Hand auf den privaten Leis-
tungserbringer realisiert werden. Analog zur Ergebnissicherung bestehen 
hier wieder verschiedene Lösungswege, nämlich:

die gesetzliche Verpflichtung privater Unternehmen zur Gewährung von 
Zugangsrechten80 und zur Einhaltung rechtstaatlicher Verfahrensstan-
dards;

entsprechende Vereinbarungen in Verwaltungsverträgen und 

die Einwirkung auf gemischt-wirtschaftliche Unternehmen mit den 
Mitteln des Gesellschaftsrechts. Allerdings stoßen die externen Einwir-

                                                           
76 So zutreffend V. Schlette, Die Verwaltung als Vertragspartner, 2000, S. 435 f. 
77 Ansätze in diese Richtung enthalten etwa § 71c Abs. 2 S. 2 VwVfG und § 5 S. 4 UVPG, 
die eine Vorfeldkommunikation mit Dritten in größeren Genehmigungs- und Planungsver-
fahren vorsehen, vgl. dazu aus der übergeordneten Perspektive der Entwicklung eines 
„Verwaltungskommunikationsrechts“ A. Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und 
Verwaltungsprozessrecht in der Informationsgesellschaft, in: W. Hoffmann-Riem/E. 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Informationsgesellschaft (Fn. 28), S. 349 (367 f.) m.w.N.  
78 Vgl. auch § 10 Abs. 3 BImSchG, § 71d Abs. 2, § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG, sowie H. C. 
Röhl/C. Ladenburger, Die materielle Präklusion im raumbezogenen Verwaltungsrecht, 
1997.
79 Vgl. oben II. 3. b). 
80 Vgl. § 17 Abs. 1 TKG, § 11 Abs. 1 PostG.  
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kungsmöglichkeiten z.B. bei einer Aktiengesellschaft aufgrund der Wei-
sungsunabhängigkeit des Vorstandes (§ 76 AktG) schnell an Grenzen81,
die im Hinblick auf die gerade angestrebten Vorteile einer eigenverant-
wortlichen privatwirtschaftlichen Bewältigung öffentlicher Aufgaben 
nicht über ein vorrangiges „Verwaltungsgesellschaftsrecht“ eingeebnet
werden dürfen.82

4. Lenkung und Kontrolle 
Als eigentliche Achillesferse des Gewährleistungsverwaltungsrechts er-
weist sich vor diesem Hintergrund nicht zuletzt die organisatorische und 
verfahrensrechtliche Absicherung der Einhaltung der einschlägigen Vor-
gaben durch die privaten Akteure. Ihre Beteiligung an öffentlichen Auf-
gaben führt unweigerlich zu staatlichen Lenkungs- und Kontrollverlus-
ten83, deren Abbau aber in der Regel dem damit verfolgten Zweck zuwi-
derläuft. Dieses Dilemma tritt vollends zutage, wenn der Private nicht als 
Beliehener in die staatliche Verwaltungsorganisation eingebunden ist und 
folglich nicht der Staatsaufsicht unterliegt.84 Allein mit dem herkömmli-
chen, primär am Ziel der Gefahrenabwehr und -vorsorge ausgerichteten 
Instrumentarium der Wirtschaftsaufsicht85 lässt sich eine gemeinwohlsi-
chernde Einflussnahme kaum bewerkstelligen. Dementsprechend sollte 

                                                           
81 Zu Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung öffentlicher Unternehmen am Beispiel 
unterschiedlicher Gesellschaftsformen vgl. R. Schmidt, Der Übergang öffentlicher Aufga-
benerfüllung in private Rechtsform, ZGR 1996, S. 345, 356-363 und ausführlich nunmehr 
wieder H. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Demokratie und 
Wirtschaftlichkeitsprinzip, 2000, S. 267 ff. und D. Ehlers, Empfiehlt es sich, das Recht der 
öffentlichen Unternehmen im Spannungsfeld von öffentlichem Auftrag und Wettbewerb 
national und gemeinschaftsrechtlich neu zu regeln?, 64. DJT-Gutachten 2002; R. Stober, 
Neuregelung des Rechts der öffentliche Unternehmen?, NJW 2002, S. 2357 ff.; Bei ge-
mischt-wirtschaftlichen Unternehmen verstärken sich die Steuerungsprobleme erheblich, 
vgl. z.B. §§ 103, 103a, 105, 106 GO Bad.-Württ.; Art. Art. 92, 94 BayGO; §§ 108, 111 f. 
GO NW. 
82 Gegen eine Modifizierung des Gesellschaftsrechts durch ein aufgrund verfassungsrecht-
licher Bindungen vorrangiges „Verwaltungsgesellschaftsrecht“ R. Schmidt, Übergang (Fn. 
81), 351; E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee (Fn. 11), 5. Kap., Rn. 53; H. Gersdorf, Öffent-
liche Unternehmen (Fn. 81), S. 259 ff. m.w.N. in Fn. 114.  
83 Vgl. zuletzt wieder H. Dreier, Die drei Staatsgewalten im Zeichen von Europäisierung und 
Privatisierung DÖV 2002, S. 537 (543). 
84 Mit H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, § 23 Rn. 19-20a, lassen 
sich im Rahmen der Rechtsaufsicht drei Gruppen unterscheiden: (1) Information, (2) 
repressive Aufsichtsmittel (Beanstandung, Anordnung, Ersatzvornahme, Bestellung Staats-
kommissar), (3) präventive Aufsichtsmittel (Genehmigungsvorbehalt, Anzeigenvorbehalt).  
85 Zur Entwicklung R. Gröschner, Das Überwachungsverhältnis, 1992. 
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die bisherige duale Aufsichtsdogmatik86 um eine dritte Grundkategorie 
der „Gewährleistungsaufsicht“ ergänzt werden, die den Besonderheiten 
arbeitsteiliger Aufgabenerfüllung Rechnung trägt.87 Neben der „Einwir-
kungsaufsicht“88 über gemischtwirtschaftliche Unternehmen und „Ver-
waltungshelfer“ kann unter die Gewährleistungsaufsicht insbesondere 
auch die sog. Regulierungsaufsicht in privatisierten Infrastrukturberei-
chen rubriziert werden.89 Die Mittel der Gewährleistungsaufsicht divergie-
ren je nach Sachbereich und Gefährdungspotential der Aufgabe. Dessen 
ungeachtet sind prägende Gemeinsamkeiten und übergreifende Entwick-
lungslinien unverkennbar, die größtenteils auf den Einfluss des Europa-
rechts zurückgehen. Hingewiesen sei hier nur auf: 

die Verstärkung präventiver und begleitender Aufsichtselemente, etwa 
durch die obligatorische Einführung von Vorfeldkonsultationen, die Ein-
richtung von Beiräten90 oder die Auferlegung von Konzeptpflichten91;

den Ausbau der unternehmerischen Eigenüberwachung92 durch Audi-
tierungsverfahren93, Betriebsbeauftragte sowie die Einführung von 

                                                           
86 Zur „Staatsaufsicht“ und „Wirtschaftsaufsicht“ als Grundtypen der Aufsicht vgl. einge-
hend W. Kahl, Die Staatsaufsicht, 2000, S. 195 ff. m.w.N. 
87 Ähnlich G. F. Schuppert, Zur notwendigen Neubestimmung der Staatsaufsicht im ver-
antwortungsteilenden Verwaltungsstaat, in: ders. (Hrsg.), Jenseits (Fn.10), S. 299 ff., 
insbes. 326-329, der aber anders differenziert zwischen „klassischer Staatsaufsicht“, 
„Steuerungsaufsicht“, „Gewährleistungsaufsicht“, unterteilt in „Regulierungsaufsicht und 
„Überwachungsaufsicht“, sowie „Wirtschaftsaufsicht“. Vgl. desw. J. Junker, Gewährleis-
tungsaufsicht über Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 2003. Für eine Reformulierung 
der Aufsichtsdogmatik auch R. Pitschas, Struktur- und Funktionswandel der Aufsicht im 
Neuen Verwaltungsmanagement, DÖV 1998, S. 907, 911. 
88 W. Kahl, Staatsaufsicht (Fn. 86), S. 386 ff.  
89 Für die Qualifikation als Wirtschaftsaufsicht dagegen P. Badura, Wettbewerbsaufsicht 
und Infrastrukturgewährleistung durch Regulierung im Bereich der Post und der Telekom-
munikation, FS Großfeld, 1999, S. 35 (40) und W. Kahl, Staatsaufsicht (Fn. 86), S. 205 f., 
der aber zugleich den „relativen Selbststand der Regulierungsaufsicht“ betont.  
90 Zum Beirat nach § 67 TKG vgl. M. Ruffert, Regulierung im System des Verwaltungs-
rechts, AöR 124 (1999), S. 237 (278). Ähnliche Funktionen kommt dem Umweltgutachter-
ausschuss zu, vgl. §§ 21-27 UAG und eingehend dazu W. Ewer, Der Umweltgutachteraus-
schuss, 1999.  
91 Vgl. z.B. § 16 Abs. 3 KrW-/AbfG, demzufolge der entsorgungspflichtige Dritte ein Ab-
fallwirtschaftskonzept vorzulegen hat.  
92 Materialreicher Überblick bei S. R. Laskowski, Duale Verantwortungsstrukturen in Um-
weltrecht und Umweltpolitik: Privatisierungstendenzen im Recht der Anlagenüberwachung 
in: G. F. Schuppert (Hrsg.), Jenseits (Fn. 10), S. 93 ff.
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Qualitätsmanagementsystemen94, die kombiniert werden können mit 
branchenspezifischen Codes of best practice95;

die Ausweitung von Publizitätsgeboten96 sowie Dokumentations-97,
Informations-98 und Berichtspflichten99;

die Etablierung paralleler privater Kontrollstrukturen, z.B. durch die 
Verpflichtung der privaten Akteure, eine private Haftpflichtversicherung 
abzuschließen100;

die organisatorische Verselbständigung der aufsichtsführenden Verwal-
tungseinheiten, z.B. durch die Errichtung spezieller Regulierungsbehör-
den, die sich durch besondere Unabhängigkeit und Sachverstand aus-
zeichnen101, oder durch Übertragung der Aufsicht auf Beliehene102 so-
wie

                                                                                                                 
93 Zur Übertragbarkeit des Öko-Audit-Systems auf weitere Bereiche der staatlichen Wirt-
schaftsüberwachung vgl. z.B. C. Groß, Die Privatisierung ordnungsrechtlicher Genehmi-
gungs- und Aufsichtsverfahren auf der Grundlage des Öko-Audit-Systems, 2000, S. 142 ff. 
94 Vgl. z.B. § 78b Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII. Allgemein zu ihrer Bedeutung R. Stober, Allgemei-
nes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 13. Aufl. 2002, § 29 IV 3.a. 
95 Vgl. z.B. Art. 8 Abs. 2 l. Hs. RL 2001/95/EG, der die Förderung der Ausarbeitung privater 
„Verhaltenskodizes“ im Rahmen des Produktsicherheitsrechts unterstützt. Allerdings ist 
darauf zu achten, dass über solche Formen der privaten Standardsetzung nicht demokrati-
sche Anforderungen überspielt werden, vgl. zu diesem Problemkreis G. F. Schuppert/C. 
Bumke, Verfassungsrechtliche Grenzen privater Standardsetzung, in: D. Kleindiek/W. 
Oehler (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts, 2000, S. 71 (113 ff.). Krit. zur 
Einbeziehung privater Standards der Rechnungslegung im Konzernbilanzrecht nach §§ 
292a Abs. 2 Nr. 2 a), 342 HGB z.B. J. Hellermann, Private Standardsetzung im Bilanzrecht 
– öffentlich-rechtlich gesehen, NZG 2000, S. 1097, 1100 ff. m.w.N. A.A. M. Heintzen, Zur 
Verfassungsmäßigkeit von § 292a Abs. 2 Nr. 2a) HGB, BB 1999, 1050, 1054. Krit. zum 
geplanten Corporate Governance-Kodex für Aktiengesellschaft M. Wolf, Corporate Gover-
nance, ZRP 2002, S. 59 ff.  
96 Vgl. z.B. § 6 NetzzugangsVO.  
97 Vgl. z.B. § 15 Abs. 2 UAG, § 10 Abs. 1 SiG. 
98 Vgl. z.B. § 4 NetzzugangsVO. 
99 Vgl. z.B. § 22 TKG. 
100 Vgl. z.B. § 12 SigG, § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GSG, §§ 10 f. BewachVO (Fn. 60). Die Versi-
cherungsgesellschaften versichern die Unternehmen i.d.R. nur nach sorgfältiger Risikoprü-
fung. Um eine Erhöhung des Versicherungsbeitrags zu vermeiden, wird das Unternehmen 
darauf achten, dass kein Haftungsfall eintritt, vgl. zu diesem aus dem Umweltrecht be-
kannten ökonomisch begründeten Kontrollkonzept z.B. E. Bohne, Versicherungsmodell zur 
Investitionsbeschleunigung und zum Abbau von Vollzugsdefiziten im Anlagenzulassungs-
recht, DVBl. 1994, S. 195, 200 ff.; P. Döring, Haftung und Haftpflichtversicherung als 
Instrument einer präventiven Umweltpolitik, 1999. 
101 Zurzeit existiert lediglich die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, §§ 
66, 71-84 TKG, vgl. dazu M. Ruffert (Fn. 90), 277 f.; J.-P. Schneider, Flexible Wirtschaftsre-
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der Einbezug Dritter in die Überwachung z.B. durch Informationszu-
gangsrechte.103

Es wäre freilich verfehlt, jedes einzelne dieser Instrumente auf seine funk-
tionelle Äquivalenz hin am Idealbild der Fachaufsicht104 als Archetypus 
staatlicher Vollaufsicht zu überprüfen. Erst zusammen mit den dargeleg-
ten Anforderungen an Qualifikation und Auswahl der privaten Akteure 
sowie bei sektorspezifisch angepassten Kombinationen ergibt sich ein 
angemessenes Kontrollniveau. 

5. Evaluation und Lernen 
Nichts desto trotz können sich im Laufe der Zeit Anzeichen für Schwach-
stellen in der konkreten Aufgabenbewältigung ergeben, die nicht nur auf 
ein individuelles Versagen der privaten Leistungserbringer zurückzuführen 
sind, sondern auf „Fehler im System“. Um diese Schwachstellen herauszu-
finden, um sie abstellen zu können und um die Gesamtfunktionsfähigkeit 
des Beteiligungskonzepts zu gewährleisten, bedarf es seiner periodischen 
Evaluierung, die deshalb in die Dogmatik des Gewährleistungsverwal-
tungsrechts integriert werden muss. Dazu ist es u.a. notwendig, alle be-
teiligten Akteure zu verpflichten, am Anfang der Zusammenarbeit Me-

                                                                                                                 
gulierung durch unabhängige Behörden im deutschen und britischen Telekommunikations-
recht, ZHR 164 (2000), S. 513 ff., sowie ausführlich K. Oertel, Die Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG, 2000. Geplant ist die Umgestaltung des eben-
falls neu geschaffenen Eisenbahn-Bundesamtes (zu seinen Aufgaben S. Studenroth, Auf-
gabe und Befugnisse des Eisenbahn-Bundesamtes, VerwArch. 87 [1996], S. 97 ff.; K. 
Grupp, Eisenbahnaufsicht nach der Bahnreform, DVBl. 1996, S. 591 ff.) in eine Regulie-
rungsbehörde für Bahnfragen (vgl. Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung eisen-
bahnrechtlicher Vorschriften, BT-Drs. 14/6929 v. 20.9.2001) und die Einrichtung einer 
Regulierungsbehörde für leitungsgebundene Energiewirtschaft (vgl. H. Lecheler/J. Gundel, 
Staatliche Regulierung des Energiemarktes?, EWS 2001, S. 249 ff.).  
102 So obliegt z.B. die Aufsicht über die im Umweltauditverfahren tätigen privaten Umwelt-
gutachter der Zulassungsstelle, deren Aufgaben wiederum auf Beliehene übertragen 
werden kann, vgl. § 28 UAG i.V.m. der Verordnung über die Beleihung der Zulassungsstel-
le nach dem Umweltauditgesetz (UAG-Beleihungsverordnung – UAGBV) v. 18.12.1995 
(BGBl. I 2013, geändert durch VO v. 13.9.2001, BGBl. I, 2427).  
103 Vgl. zuletzt Art. 16 Abs. 1 RL 2001/95/EG (Fn. 95). Vgl. auch Art. 10 Abs. 2 Universal-
dienstRL, der Universaldienstunternehmen bestimmte technische Pflichten auferlegt, damit 
die Kunden die Leistungen überwachen können. Allgemein zu dieser „Mobilisierung 
Dritter“ (J. Masing) für öffentliche Belange durch Informationszugangsrechte M. Kloepfer, 
Informationsrecht, 2002, S. 400 ff.  
104 Auch ihre Konturen sind freilich nicht einheitlich, vgl. jüngst T. Groß, Was bedeutet 
„Fachaufsicht“?, DVBl. 2002, S. 793 ff. 
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thoden und Maßstäbe der Leistungsmessung festzulegen.105 Ferner müs-
sen ausreichende Möglichkeiten bestehen, im Hinblick auf die gewonne-
nen Erkenntnisse die rechtlichen Grundlagen der Beteiligung zu modifi-
zieren, etwa durch die Befristung der Zusammenarbeit106 oder die Ver-
pflichtung, Nachverhandlungsklauseln in Erfüllungsverträgen und Zielver-
einbarungen vorzusehen.107

6. Effektive Gewährleistung von Rückholoptionen 
Sollte sich herausstellen, dass die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 
durch den jeweiligen privaten Leistungserbringer in der vorgesehenen 
Weise dauerhaft nicht gesichert ist, lebt die unmittelbare Erfüllungsver-
antwortung des Staates wieder auf. Für diese Situation hat das Gewähr-
leistungsverwaltungsrecht ebenfalls geeignete dogmatische Lösungen 
anzubieten. Einerseits muss rechtlich sichergestellt sein, dass dem priva-
ten Leistungserbringer, der in der Regel größere Investitionen getroffen 
hat, die Aufgabe überhaupt wieder entzogen werden kann. Dieses Ziel 
lässt sich über den Erlass von Widerrufsvorbehalten108 oder bei Verwal-
tungsverträgen durch Vereinbarung von Rückfallklauseln109 und Kündi-
gungsrechten110 erreichen. Der Aufgabenentzug als solcher bleibt indes 
eine gänzlich unrealistische Handlungsoption, wenn der Staat nicht not-
falls aus dem Stand in der Lage ist, die Aufgabe selbst zu erfüllen, was 
bei längerer Aufgabenabstinenz indes kaum ohne weiteres zu erwarten 
ist. Abhilfe aus rechtlicher Sicht können hier z.B. Überleitungspflichten 
schaffen, durch die der private Leistungserbringer gezwungen wird, für 
einen bestimmten Zeitraum nach Beendigung seines Engagements weiter 
Betriebsmittel und Know-how zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 
ist an eine Verpflichtung des originären staatlichen bzw. kommunalen 
Aufgabenträgers zu denken, sich an zentralen privaten Daseinsvorsorge-
unternehmen in einem gewissen Umfang finanziell zu beteiligen; dadurch 

                                                           
105 Vgl. z.B. § 78b Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII. Die Schwierigkeiten der „Produktdefinition“ sollen 
damit nicht bestritten werden. Gerade Leistungen der Daseinsvorsorge zeichnen sich 
dadurch aus, dass (rechtlich) vorgegebene Maßstäbe und „objektive“ Qualitäten jenseits 
absoluter Minimalstandards kaum existieren. Deshalb kann die Produktdefinition sinnvoll 
nur politisch und unter Mitwirkung der Leistungserbringer erfolgen. 
106 Vgl. § 7 Abs. 1 Sächs. WPÜbVO-Entwurf (Fn. 56). 
107 Vgl. § 7 Abs. 2 Sächs. Sächs. WPÜbVO-Entwurf (Fn. 56). 
108 Vgl. §§ 36 Abs. 2 Nr. 3, 49 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG. 
109 Vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Sächs. WPÜbVO-Entwurf (Fn. 56). 
110 Vgl. § 8 Sächs. WPÜbVO-Entwurf (Fn. 56). 
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bleibt die Nähe zum operativen Geschäft erhalten. Schließlich dient auch 
der Aufbau dualer Daseinsvorsorgestrukturen, wie sie gegenwärtig etwa 
im Bereich des Rettungsdienstes, der Krankenhausvorsorge sowie der 
universitären Ausbildung bestehen, dem Zweck, die unabdingbare Reser-
vefunktion des Staates zu erhalten. 

IV. Ausblick 
Damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen und zu einem letzten 
Punkt, über den man eigentlich in einem wissenschaftlichen Vortrag nicht 
spricht, der aber nicht unerwähnt bleiben soll: das Geld. Der Hinweis auf 
rationale Steuerungskonzepte weckt schnell die Illusion, mit weniger In-
put denselben Output produzieren zu können. Eine funktionierende Uni-
versität ist ebenso wie eine funktionierende Verwaltung indes – trotz der 
sicherlich bestehenden Effizienzreserven – nicht zum Billigtarif zu haben; 
einschneidende Kürzungen der Mittelzuweisungen führen mittelfristig 
unweigerlich zu gravierenden Qualitätseinbußen. Auch das Konzept der 
regulierten Selbstregulierung erweist sich als regelungsintensiv und ver-
ursacht schwer abschätzbaren Aufwand. Es kann daher nur davor ge-
warnt werden, politische Ressourcenverteilungsentscheidungen durch 
affirmative Modernisierungsrhetorik zu verdecken.111 Deutschland hat im 
Jahr 1999 lediglich 1,06 Prozent seines Bruttosozialprodukts für die 
Hochschulen aufgewendet; der Durchschnitt in den Industrieländern lag 
bei 1,5 Prozent.112 Die Gretchenfrage lautet daher weiterhin: Wie viel 
Geld ist der Gemeinschaft ein hoher Standard an akademischer Bildung 
in der Bevölkerung und universitärer Forschung im Vergleich zu anderen 
Kosten verursachenden Staatsaufgaben wert? 

                                                           
111 Vgl. A. Voßkuhle, „Ökonomisierung“ des Verwaltungsverfahrens, DV 34 (2001), S. 347 
(368). Vgl. auch T. Groß, Ökonomisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Verwal-
tungsprozessrechts, DV 34 (2001), S. 371 (395), dem zufolge angesichts fehlender empiri-
scher Untersuchungen der Verdacht besteht, dass „die Ökonomisierungstendenz mehr von 
ideologischen Motiven als von nüchtern geprüften objektiven Fakten ausgeht“. 
112 Nachweise bei Ch. Konegen-Grenier, Mehr Geld und Strukturreformen, F&L 2003, S. 
481 (483). 
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Keynote II:  
Hochschulreformen und  
Qualitätsentwicklung

Prof. Dr. Ada Pellert  
Universität Klagenfurt 

1

10 Jahre Hochschulreformen

Herausforderungen der
Gesellschaftsentwicklung
– Wissensbasierung: Wissen als Produktionsfaktor,

ökonomischer Druck, Art der Wissensproduktion
– Globalisierung/Europäisierung: neue

Dimensionen in der Internationalisierung der
Lehre und der Institutionen

– Fragmentierung der Gesellschaft: unbegriffene
Komplexität, Rückkehr zu einfachen
Steuerungsvorstellungen
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3

10 Jahre Hochschulreformen

Herausforderung Organisationsentwicklung
Neues Steuerungsmodell - institutionelle Autonomie - 
Organisationswerdung

Spannungsfelder im Inneren: Disziplin versus Organisation;
Zentralisierung versus Dezentralisierung; Wissenschaft contra
Verwaltung

Spannungsfelder im Aussenverhältnis: Autonomierhetorik
versus Detailsteuerungsrealität

4

Bilanz und Einschätzung

Zwischenergebnisse auf dem Weg zur
Modernisierung der Organisation

…mehr institutionelle Verantwortung im 
Umgang mit neuen Steureungsinstrumenten, 
Neue Zuständigkeiten...

Die ausgeblendete inhaltliche Dimension
…wenig Debatte über die Rolle von  
Universitäten im 21. Jahrhundert...
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5

Qualitätsdiskussion an Hochschulen: 
Soll und Ist

Grundbegriffe geklärt ? Qualität –
Management – Qualitätsmanagement
Grundlagen gegeben?
– Grundkonsens?
– Verknüpfung mit Ziel- und Steuerungsdiskussion
– Umgang mit Widerständen?
– Organisationsentwicklung und

Prozessmanagement?

6

Qualitätsdiskussion an Hochschulen

Organisation des Qualitätsmanagements
Rollen
Projektmanagement
Kommunikationsstrukturen
Umsetzung
Zielvereinbarungen
Personalentwicklung

     Reflexion des Qualitätsmanagementsystems
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7

Einschätzung und Ausblick

Adäquates Managementverständnis
-> Kontextsteuerung, Meta-Ebene, Innen/Außen-Divergenz,
Widerspruchstoleranz
Partizipation und Management
-> Modernisierung der Partizipation, neue Formen der
Beteiligung, Motivationsenergien für Reform
Inhaltliche Profilierungen und Vielfalt der Leitbilder und 
Qualitätsvorstellungen
-> neue Leitvorstellungen in neuen Strukturen

8

Einschätzung und Ausblick

From teaching to learning
->  didaktische Herausforderung des Bologna- Prozesses
Verhältnis Kooperation und Wettbewerb
-> Ebene Institution, Ebene Hochschulsystem
Verhältnis Irritation und Stabilisierung als wesentlicher
Qualitätsfaktor
-> Management von Reformprozessen
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Festvortrag:
Universitas und die Hochschulen
im Wettbewerb 

Prof. Dr. Dr. h. c. (em.) Eberhard Lämmert 
Berlin

Solange es Hohe Schulen gibt, denen die „Universitas litterarum“ bereits 
in den Namen eingeschrieben ist, hat der Gedanke, dass die Vielfalt der 
Wissenschaften erst von einer sie übergreifenden Wissensordnung her 
ihren Ort und damit ihre Bestimmung finden kann, seinen Rückhalt nicht 
nur in kosmologischen Denkspielen, sondern in einer eigens dazu einge-
richteten Institution. Das Muster der Lehrgebiete, nach denen eine Uni-
versität ihre Fakultäten gliedert, setzt immer auch eine Auffassung von 
der möglichen Ordnung der Realität voraus, die sich darin abbilden soll. 
Ob die einzelnen Fakultäten gleich geachtet sind oder um ihren Vorrang 
streiten, ist danach allenfalls ein historischer, das heißt übergänglicher 
Befund. Entscheidend bleibt, dass eine Institution, deren Name eine Per-
spektive auf die „Universitas“ des jeweiligen Wissensstandes verspricht, 
ihren Angehörigen über den Erwerb einer Fachkompetenz hinaus die 
Chance bietet, auch die Zusammenhänge einzusehen, in denen das er-
worbene Wissen und Können gegenwärtig seinen Sinn und sein eigenes 
Gewicht hat. 

In drei Schritten möchte ich die Frage nach dem Wettbewerb der Hoch-
schulen um die Erweiterung und um die Vermittlung des verfügbaren 
Wissen angehen: Ich möchte zuerst an einigen historischen Beispielen 
den Wettbewerb der Fächer und Fakultäten innerhalb der Universität ins 
Auge fassen, mich sodann dem gerade vielstimmig ausgerufenen Wett-
bewerb um Elite im Zusammenhang mit dem alltäglichen Kampf um 
Mittel widmen und schließlich den Wettbewerb um gute Studienbedin-
gungen als die wichtigste Ebene einer ergiebigen Hochschulpolitik be-
handeln.

Dass in jeder Epoche die Gewichte zwischen den Fächern und den Fakul-
täten neu verteilt werden, ist schon nach dem bisher Gesagten eher der 
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Normalfall. Allerdings sorgt die seit dem 18. Jahrhundert rapid beschleu-
nigte Veränderung der kulturellen Normen in den „westlichen“ Industrie-
gesellschaften mittlerweile dafür, dass die Schwerpunkte des öffentlichen 
Interesses schon innerhalb einer Generation mehrfach wechseln können. 
Der Schwerpunktwechsel, der sich gerade unter unseren Augen von den 
Geisteswissenschaften, aber auch von der Physik hin zur Informatik und 
von dort aus zu den Lebenswissenschaften vollzieht, spiegelt deutlich, 
dass dabei innengeleitete Verschiebungen eine gewichtige Rolle spielen 
können – erst die Digitalisierung des wissenschaftlichen Handwerkzeugs 
hat die großen Schübe der Gentechnik und der Molekularbiologie ermög-
licht – , dass aber vor allem die Verlagerung wirtschaftlicher Interessen 
oder auch ein neuer gesellschaftlicher Bedarf sich daran ablesen lassen. 
Der Anteil einer Fachliteratur, der jeweils dazu aufgewandt wird, die Re-
levanz dieser Disziplin zu reklamieren, ist ein verhältnismäßig sicherer 
Indikator für den Schwund an öffentlichem Interesse, den sie erlitten oder 
selbst herausgefordert hat.  

Als Immanuel Kant am Ausgang des 18. Jahrhunderts in seiner Schrift 
über den Streit der Fakultäten1 Gründe für den Jahrhunderte alten Vor-
rang der drei „oberen“ Fakultäten: Theologie, Jurisprudenz und Medizin, 
zusammenstellte, spielte der Grad der öffentlichen Einflussnahme und 
das öffentliche Ansehen ihrer Absolventen eine beträchtliche Rolle. Vor 
allem aber sah er in dem Nutzen, den man bei Hofe so gut wie in der 
breiten Bevölkerung für das eigene Leben erhoffte: die Sorge um Ge-
sundheit und langes Leben, um Beistand in Rechtsstreitigkeiten und um 
ein „Einlaßbillett ins Himmelreich“,2 eine Bestandsgarantie für den fort-
dauernden Abstand zu der „unteren“, der philosophischen Fakultät, die 
inzwischen überall den Platz der alten Artistenfakultät eingenommen 
hatte. Für sie hielt Kant nur den Trost bereit, dass ihre Angehörigen – 
„schlecht bezahlt und wenig angesehen“3 – als einzige allein der Wahr-
heit und der Vernunft rechenschaftspflichtig seien. Kühn genug räumte er 
ihnen deshalb das Vorrecht ein, auch die Lehrmeinungen und die öffent-

                                                           
1 Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten (1798). In: Werke, hg. von Ernst Cassirer, Berlin 
1922ff., Bd VII, S. 311-462.  
2 Ebd., S. 340. 
3 Dazu ausführlich Walter Jens: Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenre-
publik. München 1977, S. 161f. 



Festvortrag  39

liche Praxis der anderen Fakultäten im Namen der Vernunft kritisch zu 
beurteilen. Doch trotz seines prophetischen Dictums, es könnte „wohl 
dereinst dahin kommen, dass die Letzten die Ersten würden“,4 konnte er 
nicht ahnen, dass dies schon ein Jahrzehnt später manifest wurde in den 
Plänen, die Friedrich Schleiermacher und Wilhelm von Humboldt für eine 
neu zu errichtende Universität entwarfen. 

An der Unterscheidung Schleiermachers, dass „die eigentliche Universität 
lediglich in der philosophischen Fakultät enthalten (sei), und die drei 
anderen dagegen […] Spezialschulen“ seien, die der Staat „früher und 
vorzüglicher in seinen Schutz genommen“ habe,5 hält gegen Ende des 
Jahrhunderts noch Rudolf Virchow fest, wenn er in seiner Rektoratsrede 
die philosophische Fakultät als den „Mikrokosmos der Universitas“ be-
zeichnet, den anderen Fakultäten dagegen „die Stellung von Fachschu-
len“ beimisst.6 Dieser ein ganzes Jahrhundert lang vorherrschenden Ein-
schätzung entspricht im übrigen die Errichtung der „Schools“ in den 
angelsächsischen College-Universitäten, und wenn ich den Zusammen-
hang von College-Struktur und weiterführenden Schools hier eigens 
hervorhebe, dann, um dieses Universitätsmodell von den von der Dohna-
nyi-Kommision empfohlenen Schools abzugrenzen, denen dort nicht nur 
die jeweilige Grundausbildung gleich mit zugeschlagen,7 sondern auch 
„eine Fortentwicklung […] zu eigenständig agierenden Hochschulen“8 in 
Aussicht gestellt wird. Dazu fällt mir nur noch der Albtraum des langjäh-
rigen Präsidenten der Universität Chicago, Manyard Hutchins, ein, nach 
dem nur noch er und das zentrale Heizungssystem den Zusammenhalt 

                                                           
4 Kant (Anm. 1), S. 346. 
5 Friedrich Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn, 
nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende (1808). In: Die Idee der deutschen 
Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung […], Darmstadt 
1956, S. 257. 
6 Rudolf Virchow: Die Gründung der Berliner Universität und der Übergang aus dem philo-
sophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter (1893). In: Idee und Wirklichkeit einer 
Universität, hg. von Wilhelm Weischedel, Berlin 1960, S. 418. 
7 Empfehlungen der Strukturkommission („Dohnanyi-Kommission“), vom Januar 2003, S. 
33.
8 Ebd., S. 46. 
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seiner Departments garantiere und noch vor dem Ende seiner Amtzeit 
auch die gemeinsame Beheizung entfalle.9

Virchow hatte 1893 diese Unterscheidung zwischen der philosophischen 
Fakultät als einem Mikrokosmos und den anderen als Sozial- oder Fach-
schulen beibehalten, obwohl er an seiner eigenen Universität den „defini-
tiven Übergang in die naturwissenschaftliche Zeit“10 schon auf das Jahr 
1827 datierte. Es ist das Jahr, in dem Alexander von Humboldt nach 
Berlin zurückkehrte. Ein halbes Jahrhundert später hatten sich die Natur-
wissenschaftler in Berlin bereits zu einer eigenen Fakultät formiert, und 
zwar zunächst auf Drängen der Mediziner, die eine unabhängige Organi-
sation der vorklinischen Ausbildung wünschten und mit dieser Nützlich-
keitserwägung zugleich einer systematisch statt historisch angelegten 
Naturlehre den Damm brachen. Ebenso wie bei Diltheys folgenreicher 
Unterscheidung zwischen natur- und geisteswissenschaftlicher Erkennt-
nisweise vollzog sich diese Ausdifferenzierung in und zwischen den Fa-
kultäten. Doch brachte wenige Jahre später der Nationalökonom Adolph 
Wagner in seiner Antrittsrede, wenn auch nur in zeitgerechten Bildern, 
schon massive gesellschaftliche Zerreißproben für den inneren Zusam-
menhang einer Universität ins Spiel.  

Infolge „des Umschwungs […] der Naturwissenschaften aus der spekula-
tiven in die exakte induktive Forschungsrichtung“, der hier und in der 
Medizin „mächtigere technische Apparate“ notwendig mache, so stellte 
Wagner klar, seien die „Dotationen einzelner geisteswissenschaftlicher“ 
und theologischer Institute, und übrigens auch der Stellenaufwuchs der 
juristischen Fakultät, winzig geblieben und mitunter sogar hinter den 
Stand von 1870 zurückgefallen.11 Das sei unabänderlich, denn – und nun 
folgen die drastisch ins Bild setzenden Metaphern – die „‚reine’ Geistes-
arbeit“ verhalte sich zur Arbeit „in den großen naturwissenschaftlichen 
Instituten“ wie „die bloße Handarbeit in der Wirtschaft […] zu den fabri-
kativen Großbetrieben“.12

                                                           
9 Nachschrift aus J. Peltason: Address of the American Council of Education (3. Conferên-
cia, Organizaçao Universitária Interamericana, Salvador-Bahia 1983), Typoskript, S. 12. 
10 Virchow (Anm. 6), S. 424. 
11 Adolph Wagner: Die Entwicklung der Universität Berlin 1810-1896 (1896). In: Idee und 
Wirklichkeit (Anm. 6), S. 439f. 
12 Ebd., S. 440. 
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Lakonischer kann die Epochenbindung einer Wettbewerbsveränderung 
zwischen den Fakultäten kaum beschrieben werden. Während Humboldts 
Reformuniversität von 1810 eine Neuorientierung des politischen Lebens 
unterstützen sollte und der Philosophie und den historisch-philologischen 
Fächern dabei auferlegte, die Legitimationsbasis zu liefern und als Ideen-
zubringer zu dienen für eine Bürgernation, die es in Deutschland noch 
lange nicht gab, brauchten die Industrienationen um 1900 immer rascher 
neues wissenschaftliches Rüstzeug für den Wettbewerb in den Techniken 
maschineller Serienproduktion. Obwohl auch die Psychologie und die 
Völkerkunde mit bahnbrechenden Neuerungen aufwarteten, veränderte 
der Aufwuchs der naturwissenschaftlichen Institute zu eigenen Campus-
anlagen an den Rändern oder gar im Umfeld der Städte rasch auch das 
öffentliche Erscheinungsbild der Universitäten.  

Mit dem allgemeinen Auftrieb einer apparategestützten Erkenntnisarbeit 
in den „exakten“ Wissenschaften ging eine zunehmend rigorose Bindung 
des Wahrheitsnachweises an empirische Verfahren der Beweissicherung 
und an die Messbarkeit von Ergebnissen einher. So galt selbst Einsteins 
allgemeine Relativitätstheorie trotz zahlreicher gleichgerichteter Vorspiele 
in den Künsten – dem shifting view point des Erzählens, der Verschrän-
kung von Profil- und en face-Malerei in der Porträtkunst, der vom jeweili-
gen Einsatz diktierten Tonfolge in der Zwölftonmusik13 – und trotz ver-
gleichbarer Befunde in Psychologie und Völkerkunde erst dann als bestä-
tigt, als Einsteins Voraussage von der Beugung des Sternenlichts durch 
die Masse der Sonne im Kriegsjahr 1917 eine messbare Tatsache gewor-
den war.

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ist das öffentliche Vertrauen in die 
Messbarkeit von Ergebnissen bereits so sicher geworden, dass es sich 
gegen die Universitäten selbst gekehrt hat: Jenseits seriöser Evaluierung 
unter kolloquialer Mitbeteiligung der Evaluierten schrecken rein statis-
tisch operierende Rankings längst nicht mehr davor zurück, auch die 
Ergebnisträchtigkeit philosophischer und theologischer Köpfe bis zu 
Dezimalwerten aneinander zu messen und die Höhe des Geldeintriebs 

                                                           
13 Darüber ausführlicher E. L.: Die Herausforderung der Künste durch die Technik. In: 
Literatur in einer industriellen Kultur, hg. von Götz Großklaus und E. L., Stuttgart 1989, S. 
36ff.
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von dritter Seite auch für die Denkarbeit eines Gräzisten zum Maßstab 
seiner Qualifikation – oder auch Verwertbarkeit – zu machen. Darauf ist 
von anderer Seite noch zurückzukommen.

Das Geschenk eines Globalhaushalts fällt den Universitäten in der Regel 
zu spät, nämlich erst dann zu, wenn es der staatlichen Aufsicht selber 
unheimlich geworden ist, den Verteiler für die gebotenen Kürzungen zu 
entwerfen – oder, wie Andreas Voßkuhle es nannte, wenn der Staat 
damit beginnt, seine knappen Ressourcen in Form von Marktchancen zu 
verteilen. Der so leicht zum Danaergeschenk pervertierte Globalhaushalt 
hat allerdings im letzten Jahrzehnt auch einen neuen Wettbewerb der 
Disziplinen innerhalb der Universitäten in Gang gesetzt, der mit vorweis-
barer wissenschaftlicher Qualifikation wenig zu tun hat. Sein Vorspiel hat 
er, wie derzeit fast alles von der Mythisierung Harvards bis zu den Boards 
of Trustees, in den USA. Dort hat im Jahre 1998 der Kongress den nach 
zwei Abgeordneten benannten Bayh-Dole-Act beschlossen, der den US-
Universitäten erlaubt, eigene Patente anzumelden und selbst auszuwer-
ten. Das klingt nach sozialem Ausgleich zwischen den Erfindern und der 
Institution, die ihnen dazu die Arbeitsbedingungen einräumte, und 
zugleich nach neuer Unabhängigkeit der Universitäten von staatlicher 
Vormundschaft. So hat die Bundesregierung diesen Deal erst kürzlich 
auch hierzulande propagiert. Wie aber andere Böden derselben Pflanze 
selten gut bekommen, so verstärkt eine solche Einnahmequelle für eine 
Universität, der man einen Globalhaushalt gewährt und zugleich verkürzt, 
wie es in Tübingen schon geschah, die Versuchung, bei Gelegenheit 
freiwerdende Stellen, zum Beispiel von den Gräzisten, von denen vieles, 
kaum je aber Patente zu erwarten sind, in patentverdächtige Disziplinen 
zu verlagern, die obendrein auch zusätzliche Privatmittel leichter anlo-
cken.

Das ist keine Zukunftsmusik. Die Berliner Universitäten haben sich bereits 
eine gemeinsame Agentur (i[nnovationen], pa[tente], l[izenzen]-GmbH) 
zugelegt, um für Wahrheiten in Patentformat Vorzugsabnehmer zu fin-
den.14 Wenn auch die vormalige Lässigkeit, Professoren in Universitätsla-
bore ihre privaten Patenteinkünfte erwirtschaften zu lassen, damit gehö-

                                                           
14 Vgl. Barbara Kerneck: Patent-Mining an den Universitäten. Taz vom 28. 5. 2004. 



Festvortrag  43

rig eingeschränkt wird, so fällt es nun doch schwer, einem Kuratorium 
oder einem Stiftungsrat in schwierigen Zeiten zu verdenken, die ausge-
wachsene Krone der Universitas litterarum schon in der Erwartung eines 
solchen Segens einseitig zu beschneiden.  

Wenn ich hier einige Fluchtlinien von fern her bis zur Gegenwart ausge-
zogen habe, so lag mir doch eher daran, an etlichen schon übersehbaren 
Epochen der Wissenschaftsgeschichte auszumachen, dass sowohl innen-
geleitete Prozesse als auch außengeleitete Verwertungsinteressen den 
Wechsel in der Präferenz einzelner Wissensgebiete von Fall zu Fall eher 
bestimmen als die örtlich erkennbare oder gar messbare Qualität von 
Forschung und Lehre. So haben auch die bedeutenden Erkenntnisschübe 
der hermeneutischen Wissenschaften nach ihrer doppelten Auszehrung 
durch die Vertreibung der jüdischen und die Korrumpierung vieler amtie-
render Gelehrter unter dem NS-Regime nicht verhindern können, dass 
ihre begehrtesten Disziplinen nach der staatlichen Festlegung der Curri-
cularnormwerte unter der Massenuniversität am meisten zu leiden hat-
ten. Doch sollte bei aller begründeten Klage über Einschränkungen die 
der vielerorts größten Fakultät drohen, nicht vergessen werden, dass 
diese Vorrangsstellung gerade mal zweihundert Jahre alt ist und damals 
ihre besonderen Gründe hatte.  

Wenn aber, wie der eklatante Umbau der Universität Bremen in den 90er 
Jahren beweist, jede einer aktuellen Drift allzu willig folgende Schwer-
punktbildung rasch Schäden nach sich zieht, und in diesem Fall äußere 
Anerkennung selbst bei den Wissenschaftsorganisationen wie der DFG 
erst nach einer massiven Verschiebung der Kapazitäten zu den Natur- 
und Wirtschaftwissenschaften zu erreichen war, dann gilt – und das be-
stätigt eben der Blick auf andere Epochen –, dass immer noch diejenige 
Universität die besten Chancen hat, den Wechsel jeweiliger Vorlieben 
oder Modellvorstellungen zu überstehen, die eine gehörige Vielzahl von 
Wissenschaftsrichtungen vorhält und damit die Elastizität bewahrt, um 
neue und gar unverhofften Anforderungen innerhalb ihrer Gesamtkapazi-
tät auffangen und gleich auch neu vernetzen zu können.  

Zu beträchtlichem Teil hat die Universität Bremen diese innere Verschie-
bung aus eigener Kraft geschafft, und diese Leistung bestand zu gutem 
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Teil darin, dass sich alle Bereiche einer Neuorientierung unterzogen und 
dabei Projekte oder auch ganze Studiengänge in Gang brachten, die 
heute zu ihren Vorzeigeobjekten gehören. Andere Ministerien oder auch 
Senatsverwaltungen üben sich da weniger in wachsamer Geduld. So war 
man in Berlin nach der Maxime: „Einmal genügt!“ nahe daran, den ge-
samten Komplex vorderasiatischer Disziplinen der Freien und die ostasia-
tischen allesamt der Humboldt-Universität zuzuordnen, wonach dann an 
jeder der großen Universitäten jeweils ein Viertel der Menschheit unbe-
dacht geblieben wäre. Immerhin hat die FU nach durchgesetzten Be-
schlüssen dieser Art nun keine eigene Slawistik und keine Skandinavistik 
mehr, obwohl es dabei um Brücken zu den nächsten Nachbarländern 
geht; und die Humboldt-Universität hat ihre Theaterwissenschaft einge-
büßt, obwohl Berlin eines der attraktivsten Theatermilieus besitzt. Von 
ähnlicher Ruppigkeit sind schließlich die Auflagen, unter denen die Tech-
nische Universität sich veranlasst sieht, ihre Humanistische Fakultät zu 
rudimentieren, obwohl der Aufbau dieser Fakultät der TH Charlottenburg 
1946 erst den Anstoß gab, sich Universität zu nennen. Übertroffen wird 
solche Zwangsbeschneidung allenfalls noch in Nordrhein-Westfalen, wo 
gleich mehreren großen Universitäten durch Federstrich die Lehrerbildung 
gänzlich oder großenteils entrissen wurde. Mit einem Streich wurden 
damit zugleich überfüllte Lehrerstudiengänge an anderen Universitäten 
unter neuen Druck gesetzt und übermäßige Klassengrößen für die Zu-
kunft festgeschrieben.  

Ungeachtet solcher Zuschnitts- oder auch Abbruchpolitik an bestehenden 
Universitäten ist der Name „Universität“ derzeit im Begriff, inflationär zu 
werden. Denn zahlreicher als je zuvor geben sich heute, zumal im priva-
ten Bereich, Institutionen diesen Namen, die zumeist in viel engerem 
Sinne „Spezialschulen“ sind, als die Erfinder dieses Namens vor Augen 
hatten. Neben den Privat-Universitäten Witten/Herdecke und der Interna-
tional University Bremen sucht gegenwärtig noch kaum eine der Neu-
gründungen dem nachzukommen, was dieser Name verspricht. So wenig 
es wünschenswert ist, den vielen Instituten, die sich unter diesem Namen 
als Governance-, Management- oder Business-Schools anbieten, ihren 
Wirkungskreis zu schmälern, schon weil sie ein wünschenswert deutliches 
Merkzeichen unserer spät- oder schon nachindustriellen Epoche sind, 
desto deutlicher müssen Universitäten, die dies in vollem Sinne bleiben 
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wollen, die Vielfalt ihrer Disziplinen samt dem Reichtum ihrer Kombinati-
onsmöglichkeiten auch in Sparzeiten weitmöglich verteidigen, weil Dis-
ziplinen so langsam wie Bäume zu Ansehen gelangen, wenn sie auch mit 
einer Axt in Stunden zu fällen sind. Und wenn schon der nicht immer gut 
gemeinte Ratschlag zu besonderer Profilbildung hie und da eine sorgfäl-
tige Beschneidung ratsam macht, so muss eine Regel unabänderlich gel-
ten: Staat oder Stifter können nicht zum Wettbewerb aufrufen und gleich-
zeitig vorschreiben, was eine Universität an Fachrichtungen und an Stu-
diengängen abwerfen muss oder auch einzuführen hat. Wettbewerb ver-
langt Spielraum für selbständige Entscheidungen, und solcher Spielraum 
ist auch die Vorbedingung für das, was als Perspektive auf die Universitas 
neu zu konstruieren bleibt, wenn die Entscheidung zur Trennung von Ge-
wohntem einmal gefallen ist. In der Erfüllung dieses Auftrags unterschei-
den sich schließlich am sichersten Universitäten von Spezialschulen aller 
Art.

Endlich darf man und gleich muss man auch über Elite reden. Elite – das 
heißt dem Begriff nach: auswählen – bis es vielleicht fünf sind, oder auch 
nur eine, wenn man dem vom Superstar-Auftrieb angetörnten Weckruf 
aus dem Wissenschaftsministerium: „Deutschland sucht seine beste…“ 
folgt, dessen Verfasser nicht dem Volk, sondern den Medien aufs Maul 
geschaut hat. Allzu deutlich blieb der Aufruf überdies durchtränkt von 
dem Versuch, mit Mitteln, die nur wenig mehr als Nichts sind, den Bund 
als Schutzherr der Wissenschaften gegenüber den mehr oder weniger 
schonungslos die Universitäten schleifenden Ländern ins Spiel zu bringen. 
Mit Recht hat dann die bessere Erfahrung der Länderministerien eine 
mögliche Auszeichnung von Fachbereichen oder Instituten durchgesetzt, 
denn in einer mir nahe stehenden Disziplin ist beispielsweise Harvard 
mancher Middlewest-Universität deutlich unterlegen. Im Übrigen möchte 
ich vorsichtig sagen, dass die deutschen Universitäten im Schnitt, nimmt 
man die dritte Ebene des Bildungssystems der USA im Ganzen, allen un-
gleichen Belastungen zum Trotz dem amerikanischen Niveau immer noch 
– ich sage noch – überlegen sind. Dennoch: Gegen eine zusätzliche För-
derung der Besten, und sei sie auch nur ein symbolischer Akt – wäre je-
der Einwand hämisch, wenn – ja wenn vorher ein Konsens über die Gü-
tekriterien ernsthaft gesucht oder gar gefunden worden wäre. Wie sehr 
es daran noch mangelt, und welche Verzerrungen des Wettbewerbs 
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dieser Mangel nach sich zieht, dafür wähle ich nur ein, allerdings ekla-
tantes, Beispiel. Mehr und mehr tritt schon seit Beginn des fühlbaren 
Rückschnitts der Mittel, die der Bund und die meisten Länder für den 
Hochschulbereich verfügbar machen, die Höhe des Drittmittelerwerbs in 
die Rolle eines Qualitätskriteriums für wissenschaftliche Leistung, und seit 
einiger Zeit steuert sie vielfach auch schon die Höhe der zustehenden 
Mittel aus dem Universitätshaushalt. Gewiss hilft ein auswärts begutach-
tetes Vorhaben, die noch unsichere Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
eines Kollegen oder eines Instituts vor Ort zu befestigen. Die Verzerrung 
der Optik auf die Ergiebigkeit von Forschung und Lehre, die eine Universi-
tät der Öffentlichkeit überantwortet, nimmt jedoch ihren Lauf, wenn 
Drittmitteleinwerbung für den einzelnen wie für die gesamte Institution 
zum Gütezeichen an sich wird.  

In ihrem Nachrichtenblatt stellte meine Universität im März dieses Jahres 
unter der Rubrik WISSENSCHAFT mit halbseitig aufgereckten grafischen 
Balken eine Bestenliste zusammen, auf der die Mitglieder ihres Lehrkör-
pers nach der Höhe ihrer eingeworbenen Drittmittel rangierten: „die bes-
ten Einwerber“ waren die Besten.15 Abgesehen davon, dass allenfalls die 
Zahl positiv begutachteter Anträge, aber niemals die dafür ausgeschütte-
ten Summen als Qualitätsmerkmal zu gewichten wären, war dies nicht 
etwa der Redaktion als launiger Gag eingefallen; vor vierzehn Tagen folg-
te der Berliner „Tagesspiegel“ unter der Rubrik WISSEN & FORSCHEN mit 
einer durch Elefanten verschiedener Größe eindruckvoll illuminierten Gra-
fik und der Unterschrift: „Wer darf im Elite-Wettbewerb von Bund und 
Ländern vorne gehen?“, beantwortete das mit einer Reihe von Ertragskur-
ven des Drittmittelerwerbs der FU im letzten Jahrzehnt und formulierte 
dazu bündig das Resultat: „Die FU auf dem Weg nach oben.“16 Was hier, 
in Berlin auch stets mit dem genüsslichen Blick auf das „Kopf an Kopf-
Rennen mit der Humboldt-Universität“17, zum entscheidenden Leistungs-
maßstab pervertiert, sind wohlgemerkt nicht etwa Forschungsergebnisse, 
sondern bewilligte Anträge an Förderorganisationen, die derart gewichtet 

                                                           
15 Unter der Rubrik AKTUELL bieten die FU-Nachrichten 5-6/2004, S. 3, bereits dieselbe 
Skala, auf den letzten Stand gebracht, neuerlich als „Top 30-Rangliste der besten Einwer-
ber“.
16 DER TAGESSPIEGEL vom 19.5.2004, S. 24. 
17 Ebd. am 27.6.2003 u. d. T.: Kopf an Kopf; neuerlich am 19.5.2004: Das Kopf-an-Kopf-
Rennen. 
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werden. Ein Physiker-Team, das mithilfe der Laboreinrichtungen seiner 
Universität, wie es sollte, seine Forschungen betreibt, oder ein Historiker, 
der, gestützt auf seine Bibliothek, ein Buch nach dem anderen eigenhän-
dig verfasst und erfolgreich publiziert hat, tragen nach dieser grassieren-
den Sportart des wissenschaftlichen Wettbewerbs zwar zum Gedeihen 
der Universitas litterarum, aber nur wenig mehr zum Wohle ihrer Univer-
sität bei. Viel schlimmer aber ist, dass die unaufhörliche, auch offizielle 
Ermunterung zum Drittmitteleintrieb als Leistungsnachweis eine Antrags-
literatur produziert, die nach Zeit- und Arbeitsumfang die Ergebnislitera-
tur bereits weit hinter sich lässt. Längst hat sie auch die Förderorganisa-
tionen, voran die Deutsche Forschungsgemeinschaft und ihre Gutachter, 
in einigen Fächern an den Rand der Paralyse geführt: Wartezeiten über-
schreiten ein Jahr, die unter allseitiger Ermunterung aufgeschichteten 
Antragsberge erzwingen ein Absinken der Bewilligungsmarge auf kaum 
mehr als 30 Prozent, was wiederum die Überarbeitung und Neufassung 
von Anträgen nach sich zieht. Seine traurige Rechtfertigung hat dieser 
hartnäckige Drittmitteleintrieb in einer einzigen Funktion, die ebenfalls 
eine Ersatzlösung ist: Er ist allzu oft das letzte Mittel, um den fähigen 
Nachwuchs über die Warteschleifen zu heben, die der teilweise gefährli-
che Mangel an regulären Auffanggelegenheiten entstehen lässt. Als 
Wettbewerbsansporn aber ist die überhitzte Drittmittelagitation anderen 
Initiatoren zur Leistungssteigerung und Ergebnissicherung deutlich unter-
legen.

Seit zehn Jahren erprobt und verbessert der Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten seine Methoden zur Leistungsbewertung innerhalb und im 
Vergleich von Universitäten. Sie erschöpfen sich weder in der Kontrolle, 
noch winken oder drohen sie mit künftiger Mittelvergabe, vielmehr sollen 
sie den Evaluierten zu eigenen Vereinbarungen über ihr künftiges Zusam-
menwirken Wege öffnen und womöglich ebnen. Schon vom Ansatz her 
unterscheiden sie sich von anderen, mehr abfragend oder auch statistisch 
operierenden Bewertungspraktiken durch ein Prinzip, das sich als beson-
ders universitätsgerecht erwies. Denn niemand kann bei noch so stren-
gen Arbeitsanforderungen an sich selbst über sein eigenes Wissen hinaus 
eine Perspektive auf die Universitas litterarum gewinnen ohne Kommuni-
kation. Dementsprechend gehören verbal ermittelte Zielvereinbarungen 
und wiederholt unternommene Rückkoppelungen zu den Prinzipien, mit 
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denen Jürgen Lüthje und seine Mitarbeiterinnen schon früh und wieder-
holt die hier erarbeitete Evaluierungspraxis charakterisierten. Meine 
eigene Erfahrung mit diesem Modell aktiver Selbstbeteiligung, zu dem 
auch eine – anderswo eher strittige – Vorvereinbarung über die Gutach-
ter gehört, begann mit einem Aha-Erlebnis schon vor der Tür des Bespre-
chungsraumes. Eine mir lange schon bekannte Kollegin des großen Fa-
ches, das zur vergleichenden Evaluierung anstand, empfing uns schon 
auf dem Gang mit der Bemerkung, es würde da drinnen etwas eng, denn 
niemand hätte voraussehen können, dass die nicht wenigen Lehrkräfte 
des Faches sich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal seit Jahren in 
einem Raum zusammenfinden würden. Bei einer Revisitation nach zwei 
Jahren konnten wir erfahren, dass eine Reihe unserer Empfehlungen, 
wenn auch eigenwillig verändert, realisiert worden waren. Aber allein die 
Zusammenkunft zu diesem Zwecke war von allen als ein derart grundstür-
zendes Ereignis empfunden worden, dass, noch ehe etwas im Gange war, 
in der Zusammenarbeit des Lehrkörpers von da an eine neue Epoche 
zählte. Entstanden ist daraus unter anderem, lange bevor es jedermann 
einfällt, ein besonnen komponierter, kulturwissenschaftlicher Studien-
gang. Außerdem hatte die Gutachtergruppe im Zuge ihrer vergleichenden 
Beratung Kooperationsprojekte mit einer Nachbar-Universität in Gang 
bringen können, wie sie auf Fachbereichebene etwa zwischen Heidelberg 
und Mannheim schon die Regel sind. 

Eine Erfahrung sollte allerdings angesichts der inzwischen ausufernden 
Beschwörung von Qualität und Exzellenz für alle Werturteile, auch im 
Universitätsbereich, maßgebend bleiben: Auch in der Wissenschaft gibt 
es nicht die „Qualität an sich“. Denn qualitas ist eine Eigenschaft und sie 
bezeichnet, wie auch excellentia, eine hervorragende Eignung, angebbar 
oder gar messbar aber nur in Bezug auf ein bestimmtes Ziel, das eine In-
stitution sich setzt, oder eine Erwartung, die von außen an sie herange-
tragen wird. Zum Gütesiegel für eine wissenschaftliche Erkundungsarbeit 
gehört deshalb auch ein Urteil über die Ziele, die sie anstrebt, und über 
die Gründe, die das Vorhaben wichtig machen. In diesem Sinne ist – 
nach dem schönen Wort eines eingefleischten Mediävisten – der vor-
nehmste Zweck einer Wissenschaft, Hilfswissenschaft für andere zu sein. 
Und für das Zusammenleben auf unserem Erdball, möchte man ergänzen. 
Denn solange nicht alle unsere Hochschulen mehr oder minder zu Spezi-
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alschulen geworden sind, steht es ihnen zu, nicht nur Wissen zu mehren, 
sondern auch zu reflektieren, für welche Lebensziele es taugt. Deshalb 
versteht sich die Universität seit altersher nicht nur als universitas littera-
rum, sondern ebenso als universitas magistrorum et scholarium. So nann-
te sich schon die erste in Europa gegründete Universität in Bologna, und 
heute bildet sich der Sinn dieses Namens am ehesten noch ab in den an-
gelsächsischen Universitäten, in denen Lehrer und Schüler in Colleges 
einen Lebensabschnitt nicht nur lehrend und lernend, sondern auch zu-
sammenlebend verbringen. Das ist heute auch dort vielfach nur noch in 
einigen Ritualen aufgehoben. Doch will ich gleich sagen, dass ich, unter 
welchen Leitungs- und Finanzierungsstrukturen immer, in der Gestaltung 
des Lehrer-Schüler-Verhältnisses an einer Universität das entscheidende 
Kriterium dafür sehe, welchen Erkenntnis- und Lebensgewinn sie ihren 
Angehörigen bieten kann. Wenn ich auf meine eigene Studienzeit vor ei-
nem guten halben Jahrhundert zurückblicke, fällt es mir leicht, etwa zehn 
Studentinnen und Studenten zu nennen, die mein Studium mehr oder 
minder intensiv begleitet und mitgeprägt haben. Ebenso spontan fallen 
mir aber auch zehn oder zwölf Hochschullehrer, ob Professoren oder 
Assistenten, ein, und zwar bis auf ihre Augen, ihren Gang und ihre Stim-
me, und dazu mindestens ein Schimmer von dem, was sie mir zu sagen 
hatten. Das ist in einer Massenuniversität von heute nicht mehr selbstver-
ständlich. Umgekehrt verdanke ich an neuen Erkenntnissen während 
meines vierzigjährigen Berufs als Hochschullehrer mindestens ebenso viel 
meinen Schülern wie den mir nahe stehenden Kollegen. Der Wissen-
schaftler, der diesen Glücksumstand nutzen will, den die Universität ihm 
unvergleichlich bietet, nämlich seine „Motivationsenergie“, wie Ada 
Pellert das schön nannte, als Jüngerer von Älteren und während des 
Alterns von Jüngeren zu beziehen, der muss allerdings früh auf persönli-
chen Umgang mit seinen Lehrern rechnen können und muss ebenso 
später in der Lage sein, die Namen seiner Studenten zu kennen. Wer 
immer in Deutschland an Universitätsreformen arbeitet, dem muss daran 
gelegen sein, diese elementaren Bedingungen, ohne die auch der Slogan 
„from teaching to learning“ ohne Sinn bleibt, wiederherzustellen. 

Allein der Blick auf die Betreuungsverhältnisse, die sich seit dreißig Jah-
ren nicht etwa eingeschlichen, sondern vor allen Augen festgeschrieben 
haben, macht klar, wie wenig der für die Universitäten und für unser aller 
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Zukunft wichtigste Bereich, die Güte der Studienbedingungen, bisher 
beim lauthals ausgerufenen Wettbewerb um das Etikett „Elite-Univer-
sität“ überhaupt in den Blickpunkt gerückt ist. Solange sich die Betreu-
ungsdichte in den meisten Studiengängen um das Vier- bis Achtfache von 
den „Besten“ unterscheidet, die man jenseits des Atlantik im Blick hat, 
sollte man jeden weiteren Vergleich unterlassen und sich stattdessen 
über alles freuen, was Studierenden und Lehrenden hierzulande noch ein-
fällt, um in den Augen der Welt den Nimbus, den ihre Universitäten noch 
besitzen, auch zu erhalten. 

Ein Einfall von oben, und ein später dazu, war nach der Bologna-Konfe-
renz die schleunige Umstellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge. 
Die Abstufung der Abschlüsse, die vor vierzig Jahren bei der Öffnung der 
Universitäten versäumt wurde, und damit auch ihre internationale Ver-
gleichbarkeit scheinen damit endlich gewonnen. Verpasst wurde aller-
dings wieder, auch die Verbindung von Schulabschluss und gemeinsamer 
Studienzeit den angelsächsischen Vorbildern abzusehen. So existiert in 
etlichen Bundesländern weiter das 13. Schuljahr, aber von den Studenten 
wie auch bis weit in die Privatwirtschaft hinein erhofft man die um-
standslose Akzeptanz der von oben festgeschriebenen sechs Semester. 
Wer sich auf die Evaluierung neu geschneiderter Curricula einlässt, um sie 
zu akkreditieren, erschrickt nicht selten vor der Fülle des aus gutem Ge-
wissen dabei zusammengedrängten Lernstoffs, zumal, wenn neue Stu-
dienrichtungen unter dem Großsegel „Kulturwissenschaft“ der Interdis-
ziplinarität mehr als den Disziplinen trauen. Im Wettbewerb ganz vorne 
hat sich dabei allerdings die „Kulturwissenschaftliche Fakultät“ der win-
zigen Universität Frankfurt/Oder erwiesen, weil sie in meiner Sicht inner-
halb des Semesterfolge am sorgfältigsten auf den stufenweisen Aufstieg 
vom sicheren Boden der Disziplinen zum luftigen Takelwerk der Interdis-
ziplinarität geachtet hat.18

Großstadt-Universitäten wie Berlin und Hamburg, denen man ohnehin 
oft, und allzu oft, ihre niedrigen Absolventenquoten nachweist – oft 
genug handelte es sich bisher in den Industrie- und Medienzentren um 

                                                           
18 Vgl. Prüfungs- und Studienordnung für den Studiengang „BACHELOR of Arts“ (Kultur-
wissenschaften) der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und …MASTER of Arts 
(Kulturwissenschaften)…, Fassungen vom 14.11.2003. 
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Auf den ersten Blick scheint die Stufung von Studiengängen das primäre 
Postulat des Bologna-Prozesses, auf den zweiten Blick erweist sich aber 
die Modularisierung, verbunden mit der Einführung von kumulativen Ab-
schlüssen, als eine weit größere Herausforderung und als der wahre Mo-
tor der Qualitätsentwicklung durch Studienreform. Alle drei Konsequen-
zen sind nur nachgeordnet struktureller Natur, zunächst müssen sie in-
haltlich hinterfragt werden: form follows function. 

Im Folgenden soll am Beispiel der Entwicklung eines integrativen Sys-
tems gestufter Studiengänge in den Biowissenschaften an der Universität 
Münster dargestellt werden, welche Schritte notwendig waren, um in 
diesem Prozess zu einer wirklichen Reform zu kommen, die ausgehend 
von den Inhalten schließlich auch die Strukturen umfasst, und was einen 
reformwilligen Fachbereich auf diesem Weg erwartet. In unserem Fall 
ging die Motivation zu einer umfassenden Studienreform nicht vom Bo-
logna-Prozess aus, sondern sie entwickelte sich aus einer Unzufriedenheit 
mit dem inhaltlichen Zuschnitt des Biologiestudiums. Während die Biolo-
gie sich in den letzten Jahrzehnten in einem ungeheuer dynamischen Pro-
zess befindet und sich zu einer Leitwissenschaft des neuen Jahrhunderts 
entwickelt, die nicht nur die anderen Naturwissenschaften, sondern da-
rüber hinaus auch die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, ja die 
Gesellschaft, unser tägliches Leben und unser Selbstverständnis als Men-
schen tief greifend verändert, ist das Studium der Biologie von all diesen 
Veränderungen seltsam unberührt geblieben. Dieser Herausforderung 
wollten wir uns stellen, und sie zwang uns zu einem radikalen Vorgehen. 

Ein sehr früher, und vielleicht entscheidender Schritt war die Entschei-
dung, zunächst eine Utopie für einen optimalen Biologie-Studiengang in 
der besten aller möglichen Welten zu entwerfen. Wir haben dabei an-
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fangs bewusst all die Begrenzungen außer acht gelassen, die uns später 
an vielen Stellen zu Kompromissen gezwungen haben – die Zeit für Kom-
promisse kam früh genug. Aber diese anfängliche Utopie erweist sich 
auch heute noch als stark, immer wieder erinnert uns eine Kollegin oder 
ein Kollege in einer der zahlreichen Diskussionen über die Umsetzung 
unserer Studienreform daran, dass wir an der einen oder anderen Stelle 
durch allzu viel Kompromisse die ursprüngliche Utopie aus den Augen zu 
verlieren drohen. 

Bei der Konzeption unserer Utopie kam natürlich schnell die Frage nach 
Stufung auf, nach Abschied vom Diplom und der Einführung neuer, ge-
stufter Studienabschlüsse. Wir hatten uns zunächst gegen eine Stufung 
ausgesprochen, da wir ihr weit weniger Bedeutung zumaßen als einer 
inhaltlichen Studienreform. Im Laufe der Diskussion zeigte sich jedoch, 
dass eine so grundlegende strukturelle Änderungen zu weit intensiverem 
Nachdenken über die Ziele des Studiums führt und so letztlich auch in-
haltlich fruchtbar werden kann. Und wenn wir auch der Stufung weniger 
Bedeutung beimessen als der Modularisierung, so sehen wir doch in ihr 
eine Reihe von Chancen – wie kurzfristig internationale Vergleichbarkeit, 
mittelfristig bewussteres Wahlverhalten seitens der Studierenden, und 
langfristig vielleicht einen früheren Eintritt in den Arbeitsmarkt – bei 
gleichzeitig geringem Risiko – wie der politischen Ungewissheit, ob Mas-
ter-Studiengänge gebührenfrei und Bafög gefördert bleiben – wenn bei 
der Konzeption der Studiengänge entsprechende Prämissen berücksich-
tigt werden. 

Zu diesen Prämissen gehörte für uns: i) der Bachelor muss polyvalent und 
berufsorientiert sein; ii) der Master muss besser sein als das Diplom oder 
das Erste Staatsexamen; iii) die Promotion muss früher erreicht werden 
als bisher; und iv) fachwissenschaftliche und lehrer/innen/bildende Stu-
diengänge müssen gleichberechtigt integriert sein. Unter diesen Prämis-
sen stellte insbesondere die Konzeption der Bachelor-Phase für uns eine 
Herausforderung dar, war doch nicht einmal unserem bisherigen Diplom 
eine besondere Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt eigen. Hier bedurfte es 
einer intensiven Diskussion mit ehemaligen Absolventen und potentiellen 
Arbeitgebern im Rahmen einer umfassenden, national und international 
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vergleichenden SWOP (strengths, weaknesses, obstacles, potentials)-Ana-
lyse, die man auch unter den Begriff „benchmarking“ fassen könnte. 

Ich möchte insbesondere drei Schlussfolgerungen dieser SWOP-Analyse 
betonen. Erstens sind unsere bisherigen Absolventen offenbar fachlich 
sehr gut ausgebildet, ihnen fehlen aber entscheidende Schlüsselqualifika-
tionen wie die Fähigkeit, ihre Diplomarbeit in wenigen Sätzen allgemein-
verständlich zusammenfassen zu können, in einem Team effizient zu ar-
beiten oder ein Team zu leiten, ein Projekt zu managen etc. Als Konse-
quenz aus dieser Feststellung haben wir eine Folge von Modulen – Sozi-
alkompetenz- und Projekt-Modul im BSc-Studiengang und Projektlei-
tungs-Modul in den MSc-Studiengängen – entwickelt, in denen sich die 
Studierenden diese Kompetenzen integriert in den Erwerb des biologi-
schen Fachwissens erarbeiten können. 

Zweitens stellt der Arbeitsmarkt offenbar grundlegend unterschiedliche 
Anforderungen an Absolventen von Universitäts- und Fachhochschul-Stu-
diengängen. Von ersteren erwartet die Industrie grundsätzlich, dass sie 
ein breites Wissensfundament in ihrer jeweiligen Fachwissenschaft erwor-
ben haben, das es ihnen auch in zehn oder zwanzig Jahren noch erlaubt, 
die Entwicklungen ihres Fachgebiets zu verfolgen und zu verstehen. Glei-
ches wird von letzteren definitiv nicht erwartet, Fachhochschul-Absolven-
ten müssen hingegen ohne lange Einarbeitungszeit für den Arbeitgeber 
effizient sein. Aus dieser Feststellung ergibt sich erfreulicherweise, dass 
es bei richtiger Konzeption der jeweiligen Studiengänge keine Konkur-
renz, sondern im Gegenteil eine Synergie zwischen den Hochschultypen 
gibt. Für uns bedeutete dies, dass wir unsere universitären Studiengänge 
nicht in erster Linie praxisorientiert, sondern mit einer klaren Wissen-
schafts-Orientierung konzipiert haben. Das schließt durchaus nicht aus, 
dass der BSc-Studiengang gezielt identifizierte Berufsfelder in den Blick 
nimmt.

Drittens stießen wir auf eine sehr breite Ablehnung von interdisziplinären 
Studiengängen, die uns zunächst überraschte, bis wir uns klarmachten: 
Interdisziplinarität braucht Disziplinen. Es ist zwar richtig, dass die Gren-
zen der Disziplinen besonders spannend und fruchtbar sind, aber sie sind 
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es eben gerade deswegen, weil sie Grenzen sind. Wenn ein Biologe und 
eine Chemikerin sich über das Molekül Stärke unterhalten, dann schwin-
gen eben bei beiden ganz unterschiedliche Konnotationen mit, und erst 
diese unterschiedliche Sichtweise, das sich wundern über die andere 
Sichtweise, führt zu der Spannung, aus der sich kreative Funken bilden. 
Um also Interdisziplinarität zu ermöglichen, setzen wir an den Anfang des 
Studiums ein Studium generale der Naturwissenschaften – übrigens eine 
international sehr geschätzte Kompetenz unserer deutschen Absolventen! 
– dem wir im zweiten Jahr ein dezidiertes Studium der Biowissenschaften 
folgen lassen. Die Vertiefung in einem ausgewählten biowissenschaftli-
chen Fach kann dann, muss aber nicht interdisziplinär ausgerichtet sein. 

Während uns anfangs insbesondere der Bachelor-Abschluss Sorgen be-
reitete, gilt dies in letzter Zeit – insbesondere nachdem wir glauben, ein 
schlüssiges Konzept für den BSc-Studiengang entwickelt zu haben – 
verstärkt für den Master-Abschluss. Zunächst scheint das Konzept klar, 
wenn man den Master als Ersatz für das Diplom sieht. Auf die Wissen-
schafts-Orientierung des Bachelor folgt die Forschungs-Orientierung des 
Master. Wenn der Master aber besser sein soll als das bisherige Diplom  
– und das muss er insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es 
kaum einen echten Arbeitsmarkt für Diplom-Biologen gibt – dann wird
es schwierig, denn wirklich selbstständige naturwissenschaftliche For-
schungskompetenz wird erst in der Promotionsphase erreicht. Die inten-
sive Betonung überfachlicher Schlüsselqualifikationen in BSc und MSc 
sollte ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Diplom sein, aber ob die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlicher Forschung ein ein-
deutiges und ausreichend unterschiedliches Kompetenzprofil für die MSc-
Absolventen darstellt, bleibt abzuwarten. 

Eine Konsequenz aus unserer Ambivalenz gegenüber dem MSc-Abschluss 
ist die Planung eines alternativen Master/Promotions-Studiums. Auf An-
trag soll sehr guten MSc-Absolventen die Möglichkeit eröffnet werden, 
ihre Master-Arbeit ohne Erwerb des MSc-Titels direkt zu einer Promotion 
zu erweitern. Eine intensive und individuelle Einbindung in aktuelle For-
schung unterschiedlicher Arbeitsgruppen bereits während der Master-
Phase wird dabei einer zu frühen Verengung des Blickfelds vorbeugen. 
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Das spart ein ganzes Jahr Studienzeit, ein für deutsche Absolventen im 
internationalen Vergleich wichtiger Faktor. Gleichzeitig wollen wir versu-
chen, auch die Promotionsphase deutlicher aus dem Blickwinkel der Stu-
dierenden und weniger aus dem Blickwinkel der Arbeitsgruppen zu ges-
talten, ohne dabei jedoch die absolut notwendige Freiheit während der 
Promotion durch ein exzessives Promotionsstudium zu gefährden. 

Dieser Paradigmenwechsel – von der Lehrenden- zur Lernenden-Sicht, 
von der Input- zur Output-Orientierung – stellt wahrscheinlich den we-
sentlichen Schritt der Studienreform dar. Sie spiegelt sich wider in einer 
gelungenen Modularisierung, die eine Orientierung an Kompetenzzielen 
statt an Lehrinhalten verlangt. Dafür müssen zunächst die Ziele der ein-
zelnen Studiengänge definiert, anschließend Teilziele konkretisiert wer-
den. Auf dieser Grundlage müssen Module zur Erarbeitung der Teilziele 
konzipiert werden, und die Module müssen sinnvoll zu Studiengängen 
zusammengestellt werden, so dass die Gesamtziele in der zur Verfügung 
stehenden Studienzeit erreicht werden können. Es steht demnach außer 
Frage, dass die Modularisierung curricular angelegt sein muss, und dass 
z.B. die Modulgröße so gewählt werden muss, dass sie dem angestrebten 
Kompetenzziel gerecht wird - form follows function. Eine starre Vorgabe 
von Modulgrößen, z.B. „6-10 SWS“ (wobei die Verwendung von SWS 
anstelle von Kreditpunkten und damit studentischer Arbeitslast bereits 
ein deutliches Zeichen von Input- statt Output-Orientierung ist!), ist dem-
nach Unsinn. Wir haben uns am Studienanfang für umfangreiche Module 
(20 KP) entschieden, um Überblickswissen zu ermöglichen und einer zu 
starken Wissensfragmentierung vorzubeugen, im Verlaufe des Studiums 
werden die Module kleiner (10 und 5 KP) und damit der zunehmenden 
Spezialisierung gerecht. 

Sinnvolle Module müssen oft in unterschiedlichen Studiengängen ein-
setzbar, also polyvalent sein. Dies erfordert zum einen kumulative Prü-
fungen unter weitgehendem Verzicht auf punktuelle Abschlussprüfungen 
(wir haben zur Kontrolle eines umfassenden, integrativen Kompetenzer-
werbs eine Art Verteidigung der Bachelor- und Master-Arbeit vorgese-
hen), zum anderen selbstverständlich ein ECTS-kompatibles Kreditpunkte-
system. Insbesondere wenn Module auch in Lehramts-Studiengängen 
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eingesetzt werden sollen – unabhängig davon, ob es sich um gestufte 
oder grundständige Lehrerausbildung handelt – empfiehlt sich eine ad-
ressatenspezifische Binnendifferenzierung. Diese kann im Biologie-Studi-
um unschwer in den zahlreichen praktischen Übungen erzielt werden, da 
diese ohnehin in kleinen Gruppen und daher mehrfach parallel angebo-
ten werden. In einer dieser Parallelübungen können die Beispiele zur Ver-
tiefung des Vorlesungsstoffs so ausgewählt werden, dass sie eine klare 
Schul-Orientierung, gegebenenfalls sogar eine Schultyp-spezifische Orien-
tierung aufweisen. Wir haben dabei Sorge getragen, dass Module unab-
hängig von der Wahl der Binnendifferenzierung als äquivalent anerkannt 
werden, so dass bei einem eventuellen Studiengangswechsel keine Nach-
teile entstehen. 

Damit ist ein weiterer wesentlicher Punkt unserer Studienreform ange-
sprochen: der Verzicht auf enzyklopädisches zugunsten von exemplari-
schem Lehren und Lernen. Während in der Vergangenheit das exponen-
tiell zunehmende Wissen gerade in den Biowissenschaften einen zuneh-
menden Druck auf den klassischen Kanon biologischen Wissens ausübte, 
der zu einem kontinuierlichen, aber nicht systematischen Rückgang en-
zyklopädischer Lehrinhalte führte, soll nun eine gezielte Auswahl geeig-
neter Beispiele zu einem umfassenden Kompetenzerwerb führen. Wo Zu-
sammenhänge verstanden werden, kann auf exzessives Detailwissen ver-
zichtet werden. Dieser Prozess kommt jedoch einer schwierigen Grad-
wanderung gleich, er erfordert viel Einsatz nicht nur von den Lehrenden, 
sondern auch von den Lernenden, die ausgeprägte Transferkompetenzen 
erwerben müssen. Um dies von Studienbeginn an zu betonen und zu  
trainieren, haben wir der zweisemestrigen Grundvorlesung Biologie ein 
wöchentliches Repetitorium zur Seite gestellt, in dem die Erst- und Zweit-
semester in kleinen Gruppen von etwa zehn Studierenden durch jeweils 
zwei erfahrenere Studierende betreut werden. 

Für die Repetitoren stellt die Vorbereitung und Durchführung des Repeti-
toriums gleichzeitig die Praxisphase ihres Sozialkompetenz-Moduls im 
zweiten Studienjahr dar. Diesem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass man 
etwas erst richtig verstanden hat, wenn man es auch erklären kann. Zur 
Vorbereitung auf die Praxisphase können die Studierenden drei Tages-
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praktika auswählen, in denen sie z.B. ihre Kommunikations- und Mode-
rationskompetenzen vertiefen können. Diese Tagespraktika finden in re-
lativ kleinem Kreis von etwa einem Dutzend Studierender unter Anleitung 
meist externer Experten statt. Ergänzt wird das Modul durch eine Ring-
vorlesung zu Aspekten sozialer Kompetenz, die von den Psychologen der 
Universität Münster speziell für die Biowissenschaftler angeboten wird, 
und einer ebenso auf die Bedürfnisse der Biologen zugeschnittenen Ring-
vorlesung zu Bioethik und Technikfolgenabschätzung, die im Wechsel von 
Experten aus Biologie und Medizin einerseits und Philosophen der Uni-
versität Münster andererseits gelesen wird. Beide Veranstaltungen sind 
als einstündige Vorlesungen mit anschließender einstündiger Diskussion 
geplant, und die Erfahrung zeigt, dass erstens beide Ringvorlesungen bei 
den BSc-Studierenden sehr gut ankommen, und dass diese zweitens in-
zwischen eine überzeugende Diskussionskompetenz entwickelt haben. 

Ebenso wie das Repetitorium des ersten Studienjahres mit dem Sozial-
kompetenz-Modul des zweiten Studienjahres verknüpft ist, so ist das 
Projekt-Modul des dritten BSc-Jahres mit dem Projektleitungs-Modul des 
MSc-Studiengangs verknüpft. Im Projekt-Modul werden kleine Teams von 
vier bis sechs Studierenden eine biowissenschaftliche Fragestellung als 
Fallstudie theoretisch bearbeiten und am Ende einen Forschungsplan zur 
Lösung des vorliegenden Problems in Form einer Studienarbeit vorlegen. 
Vorbereitet und begleitet wird die Arbeit durch eine Ringvorlesung zu 
Team- und Projektarbeit sowie ein Seminar zur wissenschaftlichen Litera-
turarbeit. Angeleitet werden die Teams durch erfahrene Studierende im 
Projektleitungs-Modul, die ihrerseits zunächst durch entsprechende theo-
retische und praktische Veranstaltungen auf diese Aufgabe vorbereitet 
werden. So entsteht auch hier eine intensive Verbindung von Studieren-
den über die Semestergrenzen, in diesem Fall sogar über die Studien-
gangsgrenzen hinweg. Wir sind sicher, dass auch diese Vernetzung – wie 
die bereits seit drei Jahren mit großem Erfolg erprobte Vernetzung von 
Repetitorium und Sozialkompetenz-Modul – für beide Seiten, Anfänger 
und Fortgeschrittene, nützlich und lehrreich sein wird. 

An dieser Stelle sollen die zahlreichen Probleme, die mit der Umsetzung 
einer solch umfassenden Studienreform verbunden sind, kaum erwähnt 
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werden. Es versteht sich von selbst, dass die Zunahme an Prüfungen für 
beide Seiten, Lehrende und Lernende, anstrengend ist, und der organisa-
torische Aufwand ist gewaltig, insbesondere, da ja alle Prüfungsleistun-
gen abschlussrelevant sind. Sie müssen also nicht nur meist von zwei Prü-
fern bewertet und benotet werden, sie müssen auch regelmäßig angebo-
ten und alle Unterlagen – Klausuren, Prüfungsprotokolle, gegebenenfalls 
auch Zeichnungen, An- und Abtestate, Exkursions- und Versuchsprotokol-
le – müssen jahrelang aufbewahrt werden. Sind Module Bestandteil un-
terschiedlicher Studiengänge, so gelten meist unterschiedliche Prüfungs-
ordnungen, so dass mitunter 100 Studierende nach fünf oder mehr ver-
schiedenen Regeln geprüft werden müssen – in diesem Fall empfiehlt 
sich die Einführung von Modul-Prüfungsordnungen (anstelle der traditio-
nellen Studiengangs-Prüfungsordnungen) nach denen alle Studierende 
aller Module eines Fachbereichs geprüft werden, unabhängig davon, im 
Rahmen welchen Studiengangs das betreffende Modul studiert wird. Ein 
funktionierendes System modularisierter Studiengänge benötigt über die 
intensive Absprache der Fachbereiche und ihrer Prüfungsämter hinaus 
auch eine sehr intensive Abstimmung der Lehrenden nicht nur eines Mo-
duls, und dies ist selbst bei gutem Willen aller Beteiligten nicht einfach 
und bedarf der ständigen Nachbesserung. Überhaupt ist eine solche Re-
form mit Sicherheit nicht in einem Schritt zu verwirklichen, sondern sie 
muss in einen kontinuierlichen Lernprozess münden, der mit Evaluation 
verbunden zu einer stetigen Verbesserung des Studiums führt. 

Zum Abschluss möchte ich am Beispiel des Tutoriums Mut machen, dass 
der Prozess der Studienreform nicht nur mehr Arbeit, sondern auch mehr 
Spaß an der Arbeit bedeutet. Das Grundlagen-Modul Biologie des ersten 
Studienjahres beinhaltet das zweisemestrige Tutorium, in dem die Studie-
renden in kleinen Gruppen von zzt. etwa sieben Erstsemestlern auf alle 
Hochschullehrer des Fachbereichs verteilt werden. Diese begleiten die 
Studierenden durch ihr gesamtes erstes Studienjahr, meist treffen sich die 
Gruppen während der Semester alle zwei Wochen für etwa zwei Stunden. 
Es gibt kein festes Programm, das abzuarbeiten wäre, vielmehr treffen 
sich Lehrende und Lernende auf einer Ebene als erwachsene Menschen, 
die sich gegenseitig ernst nehmen. Natürlich gibt es einige Kollegen, die 
sich auch dieser Verantwortung entziehen, indem sie ihren Studierenden 
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lediglich sagen: Wenn etwas ist, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Aber 
die meisten Kollegen bieten ihr Tutorium trotz anfänglicher Skepsis ob 
der zusätzlich notwendigen Zeit regelmäßig an, und die meisten sind von 
dem engen Kontakt, der sich zu den Studierenden aufbaut, und der da-
durch intensiven Rückmeldung über Studienbedingungen, -probleme und 
-erfolge sehr angetan und wollen das Tutorium nicht mehr missen. 

Die ersten beiden Jahrgänge modularisierter Studierender der Biowissen-
schaften in Münster sind ausgesprochen engagierte, fachlich interessierte 
und persönlich interessante junge Menschen, mit denen zusammenzuar-
beiten Spaß und Hoffnung macht. Wir sind zuversichtlich, dass sich unse-
re Studienreform auch für die Studierenden auszahlen wird – Maßstab 
wird ihr individueller Erfolg auf ihrem weiteren Lebens- und Karriereweg 
sein.
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Qualitätsmanagement in Hochschulen 

Yorck Hener 
Centrum für Hochschulentwicklung 

I. Bedeutung des Qualitätsmanagement (QM) 
Bedenkt man,

dass Evaluationen von Studium und Lehre in Deutschland erst in den 
90er Jahren eingeführt wurden,

dass Akkreditierungen erst seit einigen Jahren betrieben werden,  

dass auch in den meisten europäischen Ländern, mit Ausnahme von 
England, Qualitätssicherung erst in den 90er Jahren ein vorrangiges 
Thema wurde, 

dass die Autonomie von Hochschulen zwar überall diskutiert, vielfach 
erprobt, aber längst nicht einmal in allen Ländern gesetzlich verankert 
ist,

dass Ziel- und Leistungsvereinbarungen als Instrument Allgemeingut 
werden, die Regelungen „von oben“ ablösen, die Verbindlichkeit erhö-
hen sollen, aber längst nicht überall zu einer „guten“ Praxis führen,  

wenn klar ist, dass durch die Kosten- und Leistungsrechnung und die 
Datenverarbeitung in Verwaltungen im Controlling ein immense Verfü-
gung über Daten besteht, die aber eigentlich nicht entscheidungsrele-
vant sind,  

dann wird klar, warum eine solche Dynamik im Thema steckt: Viele neue 
Instrumente, erhebliche Erwartungen an die Leitungen, Anforderungen 
von außen und zunehmend auch von innen, den Prozess wirklich zu steu-
ern. Das System befindet sich in einem Lernprozess, und daher sind Fort-
entwicklung wie Qualitätsmanagement notwendig (Vgl. S. 112, Abb.1). 
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Abb. 1 

Abb. 2 
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Qualitätsmanagement ist in Unternehmen ein Feld mit unterschiedlich 
hohem Gewicht, entweder randständig oder sehr zentral auf der Vor-
standsebene angesiedelt. Wenn die unterschiedlichen Managementauf-
gaben mit diesem Begriff verknüpft werden, dann wird Qualitätsentwick-
lung, Qualitätsmanagement zum Fokus der Aktivitäten. Er wird daher oft 
synonym als Steuerung von Unternehmen mittels Indikatoren, Kennzah-
len und weiteren Instrumenten verstanden.  

Nicht anders steht es an Hochschulen: Die umfassende Bemühung um 
Qualität kann als spezifische Teilaufgabe des Managements oder als um-
fassender Begriff für Steuerung und Kontrolle verstanden werden. Hier 
sind die Übergänge fließend (Vgl. S. 112, Abb. 2). 

Gleich welchen Stellenwert das QM einnimmt, aufgrund der bestehenden 
Rahmenbedingungen sind die verschiedenen Instrumente für Qualitäts-
bewertungen in einer Hochschule zu verknüpfen. So ist QM an den Hoch-
schulen vorzugsweise als eine neue Managementaufgabe zu verankern. 
Es geht um eine Beschreibung eines spezifischen Managementfeldes, das 
eigenständig neben anderen Feldern steht, wie Finanzierung oder Marke-
ting oder auch allgemeine strategische Planung. Dies entspricht eher dem 
Stellenwert dieser Thematik heute und stellt zugleich ein notwendiges 
Gegengewicht und Ergänzung zu den eher quantitativ gesteuerten In-
strumenten dar.

II. Der Begriff Qualitätsmanagement 
Praktisch gewendet für die Leitungs- und Entscheidungsebene von Hoch-
schulen bedeutet das: QM ist die Tätigkeit der Leitungsebenen der Aufbe-
reitung von Informationen aus Qualitätsprüfungen und -bewertungen, 
die zu zielgerichteten Entscheidungen zur Erhaltung oder Verbesserung 
der Qualität führen. Die unterschiedlichen Akteure beschreiben die Quali-
tät, aber die Institution legt die Maßstäbe, die Qualitätsziele fest. 

QM kann auch anders verstanden werden. An der Universität Kaiserslau-
tern besteht eine „Abteilung für Innenrevision und Qualitätsmanage-
ment“, eine ungewöhnliche Verbindung. Die Verbindung zu einem ande-
ren Aufgabenfeld der Leitungsebene zeigt auch den Stellenwert, den QM 
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spielt, entweder für die interne Steuerung oder die externe Kontrolle oder 
Rechenschaft. Im weitesten Sinne stehen alle Maßnahmen der Institution 
Hochschule auf der Agenda QM, von der guten Berufungspolitik bis zu 
den Governance-Strukturen. So gesehen, ist der Begriff der Qualität als 
Leitmaßstab für die Politik der Hochschule entscheidend (Vgl. S. 115, 
Abb. 3). 

III. Der Begriff Qualität
In der betriebswirtschaftlichen Qualitätsdiskussion sind fünf unterschied-
liche Begriffe mit Qualität und seiner Erfassung verbunden (Vgl. S. 115, 
Abb. 4): 

Produkt bezogen: Qualität wird als die Summe der Eigenschaften eines 
Produkts/einer Dienstleistung verstanden, die jeweils auf ihre Funktio-
nalität geprüft werden kann. 

Kunden bezogen: Die (subjektive) Wahrnehmung der Produkteigen-
schaften/Leistungen wird zum Maßstab und anhand von Befragungen 
zur Zufriedenheit geprüft. 

Absolute Qualität: Ein Produkt wird gestuft mit unterschiedlichen Qua-
litätskriterien mit Bewertungen auf einer Skala abgebildet. 

Standard bezogen: Standards werden von außen festgelegt (Normie-
rung), gemessen wird an diesen vorgegebenen (beschreibenden) Stan-
dards.

Wert bezogen: Die Abnehmer schätzen den Wert ein (Preis-Leistungs-
verhältnis), das regelt sich über den Markt. 

Der nicht exakt bestimmbare Begriff von Qualität zwingt also vor allem  
in Hochschulen zu einer eigenständigen Betrachtung seiner Maßstäbe. 
Wenn es keine fixen Standards gibt, schon gar nicht über Institutionen 
hinweg, und wenn der subjektive Faktor eine große Rolle spielt, dann 
kommt es für die Qualitätsentwicklung vor allem auf die Festlegung der 
eigenen Maßstäbe an. Dann wird deutlich, dass eine Qualitätsbetrach-
tung in Hochschulen von diesen verschiedenen Qualitätsbegriffen eine 
Mixtur darstellen wird, und so ist es auch zumeist in Unternehmen (Vgl. 
S. 117, Abb. 5). 
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Abb. 3 

Abb. 4 
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Qualität

Produktbezogen: Qualität als Summe der 
Eigenschaften des Produkts/der Dienstleistung
Kundenbezogen: Qualität als subjektive 
Wahrnehmung der Leistungen/ Produkt-
eigenschaften
Absolute Qualität: freie Bewertung auf einer Skala
Standardbezogen: Qualität an Standards messen
Wertbezogen: Wertschätzung der Qualität nach 
Preis-Leistungsverhältnis/Kosten-Nutzen-Relation
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Die Definition von Qualität in Bildungsinstitutionen ist aber nicht völlig 
beliebig. Sie ist notwendiger Ausgangspunkt für die unterschiedlichen 
Interpretationen der Akteure. Die institutionelle Einordnung der Definiti-
on von Qualität in die Prozesse der Hochschule ist entscheidend. Die 
Akteure bestimmen den Standard und lassen sich daran messen. Was 
Qualität ist, kann dann auch nicht von einer Leitungsebene vordefiniert 
werden, schon gar nicht in einer Institution wie einer Hochschule, die 
durch ihre wissenschaftliche Expertise und die individuelle Eigenständig-
keit ihrer Mitglieder kennzeichnet ist. Insofern erscheint es vom allgemei-
nen Qualitätsbegriff ausgehend sinnvoll, die Qualitätsbewertungen auf 
alle Prozesse innerhalb der Hochschule zu beziehen. Qualität ist ein sinn-
voller Ausgangspunkt für den gesamten Leistungserstellungsprozess und 
wird daher in Unternehmen als Startpunkt einer Kette gesehen, die die 
Wirkungen des gesamten Prozesses positiv beeinflussen. Auch auf die zu-
nehmend wettbewerblich geprägte Situation der Hochschulen kann das 
Bild insofern übertragen werden, als sich ein QM positiv auf die Bewert-
ung seiner Produkte und damit auf die ganze Institution im Wettbewerb 
auswirkt (Vgl. S. 117, Abb. 6). 

IV. Anforderungen und Erwartungen an QM
An die gute Qualität der Prozesse und Produkte bestehen von den exter-
nen und internen Gruppen von Betroffenen (stakeholder) Erwartungen 
(Vgl. S. 119, Abb. 7). Ein QM muss sich mit diesen Erwartungen der Sta-
keholder auseinandersetzen und an ihnen messen lassen. Die Erfüllung 
solcher Erwartungen wird auch über die Wettbewerbssituation der Hoch-
schule mit entscheiden: 

Ein gutes QM kann die Realisierung von exzellenten Berufungen fördern, 
es kann über die finanzielle Ausstattung durch Staat und Drittmittelgeber 
mit entscheiden, über die Wahl von (mehr und besseren) Studierenden, 
oder die Berufsaussichten und auch die Verdienstmöglichkeiten der Ab-
solventen. 

Wichtigster Stakeholder ist der Staat, der die Hochschulen in höherer 
Autonomie gestalten lässt, aber im Gegenzug eine hohe Qualität erwar-
tet, oder auch die Einsetzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 
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Abb. 5 

Abb. 6 
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Dabei kann es nicht um die Auswahl der Instrumente gehen, das muss 
der Hochschule überlassen bleiben. Es sollte auch nicht darum gehen, 
eine direkte Verbindung von Ergebnissen einzelner Instrumente mit der 
Finanzierung der Hochschule herzustellen, das wäre für das Verfahren 
selbst kontraproduktiv, würde die offene Schwächenanalyse gefährden, 
auch die internen Konsequenzen erschweren. Dennoch kann der Staat 
erwarten, dass die QM-Maßnahmen zu Konsequenzen führen.  

Die Botschaft des QM an die Stakeholder heißt: Qualität nimmt einen 
hohen Stellenwert ein, es wird intern geprüft, und die Prüfungen haben 
Konsequenzen für die Verbesserung der Qualität, aber auch der Strategie 
der Hochschule, wenn sie sich als hinderlich für die Qualität erweist.  

V. Qualitätsmanagement als strategische Aufgabe 
QM steht in einem Regelkreis: Zunächst sind die aus dem Profil oder der 
Unternehmensstrategie abgeleiteten Qualitätskriterien zu benennen (vgl. 
S. 119, Abb. 8). In deren Folge stehen Planung und Anpassung der Leis-
tungen für die Produkte, auf deren Basis dann die Prüfung oder Evaluati-
on erfolgt, was schließlich zu Rückkopplungen auf die Qualitätskriterien 
oder auch auf die Strategien führt. 

An der Hochschule kann dieser Regelkreis für das QM in Analogie so be-
schrieben werden: Strategische Ziele beschreiben, dann die Planung der 
Prozesse und Produkte betreiben, Regelungen für die Verfahren (Rolle der 
Fakultäten/der Hochschulleitung), Verständigung über die Instrumente, 
Feedback aus den Verfahren zur Qualitätssicherung durch Zielvereinba-
rungen, Überprüfung der Strategien (vgl. S. 120, Abb. 9).

Strategische Ziele, ein Profil oder ein Leitbild werden die meisten Hoch-
schulen bereits besitzen. Aber reicht es aus für eine Orientierung der Ak-
teure in ihrem jeweiligen Feld, in einem Studiengang, einer Dienstleis-
tungseinrichtung oder in einem Reformprojekt? Eine Planung der Prozes-
se und Produkte wird es ebenfalls in der Regel geben, aber ist sie auch 
für die Zukunft gerüstet? Sind die veränderten Rahmenbedingungen ein-
bezogen?
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Abb. 7 

Abb. 8 
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Abb. 9 

Abb. 10 
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Abb. 11 

Abb. 12 
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Ergänzende Instrumente

Mittelverteilung: Innovationen fördern
Informationssysteme: Quantifizierung 
einbringen
Berufungsverfahren: Exzellenz fördern
Zielvereinbarungen: Innovationen, 
Konsequenzen abstimmen
Organisations- und Personalentwicklung: 
Arbeitsbedingungen optimieren
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Als strategische Aufgabe gehört das QM vorrangig in die Hochschullei-
tung. Die direkte Verantwortung für die Qualität der Produkte liegt aber 
bei den Fakultäten bzw. ihren Mitgliedern. Diese stehen für die Qualität 
ein und haben auch die Konsequenzen zu ziehen. Daher ist das QM auch 
eine vorrangige Aufgabe der Fakultäten (vgl. S. 120, Abb. 10). 

VI. Instrumente des Qualitätsmanagement 
Die Anzahl der eingesetzten Instrumente wächst laufend (vgl. S. 121, 
Abb. 11). Heute gehört es zu einem guten Standard, die studentische 
Evaluation der Lehrveranstaltungen hochschulweit zu organisieren. 

Das CHE-Ranking wird inzwischen als Indikator für eine Verortung der 
Hochschule im Vergleich gesehen. Dagegen werden Informationen aus 
dem Ranking noch nicht hinreichend genutzt. 

Das Benchmarking gewinnt an Bedeutung, mehrere Benchmarking-Clubs 
arbeiten bereits (vgl. S. 121, Abb. 12). 

VII. Verfahrensmerkmale des QM 
Die Verfahrensmerkmale sollen vorher, also vor der Einführung von Quali-
tätssicherungsverfahren, festgelegt werden (vgl. S. 123, Abb.13). Solche 
Merkmale können z.B. sein: 

QM betrifft alle Leistungsbereiche wie Forschung, Lehre und Studium, 
Weiterbildung, Dienstleistung und Verwaltung, aber auch das Mana-
gement selbst. 

Die Verfahren zur Qualitätssicherung finden regelhaft, mit Wiederho-
lungen in vorher festgelegten Zeiträumen statt, aber nicht projektartig. 

Vorrangiges Prinzip der Qualitätssicherung sollte das Peer Review sein, 
zudem extern besetzt. 

Der Aufwand möge sich in Grenzen halten, die Kosten minimal, Syner-
gien etwa bei Datenerhebungen nutzen. 

Konsequenzen durch die Leitungsorgane sollte man das gleiche Ge-
wicht einräumen wie dem Verfahren selbst (siehe auch unten). 



Qualitätsmanagement in Hochschulen 123

Abb. 13 

Abb. 14 
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Verfahrensmerkmale

Alle Leistungsbereiche einbeziehen
Regelhafte Prozesse festlegen
Externe Beurteilungen vorziehen
Transparenz durch öffentliche Ergebnisse
Kosten und Aufwand minimieren
Synergien bei Verfahren und Instrumenten nutzen
Konsequenzen das gleiche Gewicht einräumen wie 
den Verfahren selbst
Selbstkritisch Ziele und Strategien überprüfen
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Selbstkritisch auch die Strategien oder Ziele der Institution in Frage 
stellen.

Beteiligung aller Akteure, Studierende vor allem. 

Transparenz durch Veröffentlichungen der Ergebnisse. 

Qualitätskultur fördern, Anreize setzen. 

VIII. Relevanz der Verbesserungen und Konsequenzen 
Die entscheidende Herausforderung ist die Erfolgsorientierung und Steue-
rung (vgl. S. 123, Abb. 14): Umsetzung der Ergebnisse, Konsequenzen, 
Verknüpfung mit weiteren Qualitätsprüfungen, Aufstellung geeigneter 
Indikatoren und Kennzahlen, bewerten. 

Erfolg oder auch Relevanz der Qualitätssicherung hängen gleichermaßen 
daran, ob die Ergebnisse der Verfahren Konsequenzen haben, sowohl 
hinsichtlich einer Veränderung der Produkte, indem die Schwächen an-
gegangen werden, als auch institutionell, indem sich die Fakultät oder 
die Hochschule insgesamt zu den vorliegenden Ergebnissen der laufen-
den Qualitätssicherung verhält. Dafür sind Instrumente wie Zielvereinba-
rungen einzusetzen, aber diese reichen nicht aus. Ein gutes QM ist nach-
haltig, d.h. es prüft auch die Realisierung von notwendigen und verein-
barten Veränderungen und setzt immer wieder die Strategien der Hoch-
schule in Frage. 
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IX. Gutes Beispiel: Humboldt Universität, Preisträger für gutes QM 
durch Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung1

Abb. 15 

Abb. 16 

                                                           
1 Weitere Informationen unter http://www.hu-berlin.de/.
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Beispiel Humboldt – Universität 1: 
Konzept

Preis der Wirtschaft ( BDA) für bestes Konzept im 
Qualitätsmanagement 2003 

Rahmenkonzept: 

Aufstellung allgemeiner Ziele (12-Punkte-
Programm) des Präsidiums 

Maßnahmen (Strategien) zu den Zielen

Kennzahlen/Indikatoren zu den Maßnahmen   
zur Ergebnissicherung
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Beispiel Humboldt – Universität 2: 
QM - Ziel

Programmpunkt 9:
Aufbau eines effizienten, zur Selbstverbesserung motivierenden
Evaluationssystems in Forschung, Lehre, Management und
Dienstleistung

Maßnahmen:
1.Peer review in der Forschung alle 5 Jahre plus leistungsorientierte 
Mittel- und Stellenvergabe
2. u.a. Befragung Studierende, Absolventen, peer review, Lehrpreise
3. u.a. Verwaltung und Servicedienste Selbstbewertung, 
interne/externe reviews, Weiterbildung

Kennzahlen/Indikatoren:
Zu 1: Preise, Drittmittel
Zu 2: u.a. Bewerbungen, Abbrecherquoten, Studiendauer
Zu 3: Umfang Service, Kundenzufriedenheit
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Abb. 17 

X. Zusammenfassung 
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Beispiel Humboldt – Universität 3:
Verfahrensmerkmale

Alle Leistungsprozesse einbezogen: neben Lehre 
und Forschung auch Dienstleistung, darüber hinaus 
Leitungsstrukturen wie Kuratorium und Präsidium
Selbstverpflichtung zur regelmäßigen Evaluation
Umsetzung durch Zielvereinbarungen, Kontrolle 
durch Berichtspflichten
Erstellung von Konzepten (Qualitätsziele, 
Spielregeln) für jedes Evaluationsverfahren
Hoher Anteil von Selbstevaluation 
Geringer Anteil an Kennzahlen und Indikatoren
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QM: Zusammenfassung

QM ist eine Aufgabe der Dauerreform
QM ist eine zentrale Managementaufgabe neben 
anderen, aber in gegenseitiger Abhängigkeit 
Ziele und Strategien verfolgen und auch in Frage 
stellen
Konsequente Umsetzungen von Ergebnissen
Auf den Erfolg orientieren
Aufwand und Maßnahmen im Rahmen halten, auf 
effiziente und effektive Verfahren achten, Prioritäten 
setzen
Anreize setzen, Qualitätskultur fördern
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Workshop II: Prozesse und  
Qualitätsentwicklung

Hochschulentwicklung durch Zielvereinbarungen 
Prof. Dr. Wilfried Müller 
Rektor der Universität Bremen  

Folgen des Bologna-Prozesses für die Evaluation der  
Hochschulausbildung
Prof. Dr. Hans Dieter Daniel  
ETH Zürich 

Zum Verhältnis von Forschungs- und Lehrevaluation.  
Das Beispiel Niedersachsen 
Dr. Mathias Pätzold 
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 
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Hochschulentwicklung durch
Zielvereinbarungen 

Prof. Dr. Wilfried Müller  
Rektor der Universität Bremen 

I. Ausgangslage Mitte der 90er Jahre 
In der Universität Bremen werden seit 1996/97 Zielvereinbarungen zwi-
schen dem Rektorat und den Dekanen bzw. Dekanaten der Fachbereiche 
geschlossen. Bevor im folgenden Text Ziele und Praxis der Zielvereinba-
rungen dargestellt und Vorteile, aber auch Probleme näher erläutert wer-
den, soll beschrieben werden, welche Voraussetzungen seit Mitte der 
neunziger Jahre gelegt worden sind, damit zwischen dem Rektorat und 
den Dekanaten wirkungsvolle Zielvereinbarungen abgeschlossen werden 
konnten.

Die entscheidende Voraussetzung war sicherlich die Einführung des Glo-
balhaushaltes im Jahre 1995 auf der Basis einer mit dem Bundesland Bre-
men verabredeten Experimentierklausel. Er wurde nach vierjähriger Er-
probung 1999 gesetzlich für die Hochschulen des Landes Bremen abgesi-
chert. Globalhaushalt bedeutet konkret, dass die Universität Bremen seit 
1995 eine bestimmte Summe „Geld“ für die Durchführung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung gestellt bekommt. Zwar gibt es auch noch einen „Stellen-
plan“, dieser ist aber faktisch ohne große Bedeutung. Entscheidend sind 
die vom Land zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Die Grundidee der 
Kontrakte an der Universität Bremen besteht darin, auch den Fachberei-
chen eine Art Globalbudget zur Verfügung zu stellen, in das allerdings 
aus gesamtuniversitären Interessen nicht die Gehälter der Hochschulleh-
rer eingehen dürfen. 

Die zweite entscheidende Voraussetzung besteht in der Verabredung ei-
nes so genannten „Hochschulgesamtplanes“ (1998-2004) zwischen den 
Hochschulen des Landes auf der einen Seite und dem Senator für Bildung 
und Wissenschaft auf der anderen Seite. Dieser Hochschulgesamtplan 
legt die strategischen Ziele für die Hochschulen durch das Land Bremen 
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fest, er sichert zugleich den Hochschulen die langfristig hierfür erforderli-
chen Finanzmittel zu. Hierüber haben die Hochschulen eine gewisse Pla-
nungssicherheit zu erhalten, so dass sie eigenständige Ziele entwickeln 
und diese mit den Fachbereichen auf der Grundlage von Kontrakten kon-
kretisieren können. 

Die dritte politische Unterstützung bestand in dem von der VW-Stiftung 
im Rahmen des Programms „Leistungssteigerung durch Eigenverantwor-
tung“ geförderten Projektes „Kontraktmanagement“. Mit den Finanzmit-
teln dieses VW-Projektes (DM 2,5 Mio. in 5 Jahren) konnte die Universität 
Bremen in vielen Feldern Erfahrungen mit Kontrakten sammeln bzw. pa-
rallel zu den Kontrakten systematisch einen Prozess der Organisationsent-
wicklung in verschiedenen Bereichen anstoßen und durchführen. Durch 
die Beobachtung und Begutachtung durch externe, von der VW-Stiftung 
benannten Experten waren alle inneruniversitären Akteure immer gehal-
ten, mit hoher Verbindlichkeit die gegenüber der VW-Stiftung gemachten 
Zusagen einzuhalten. 

Wichtig für Kontrakte ist auch die Implementierung neuer Leitungsstruk-
turen. Auf der einen Seite sind seit 1999 auf der zentralen Ebene (und 
drei Jahre später in den Fachbereichen) kollegiale Leitungsgremien ge-
schaffen worden, in denen der Rektor bzw. der Dekan zwar die entschei-
dende Rolle spielt, aber Konrektoren und andere Dekanatsmitglieder am 
Entscheidungsprozess des Rektorats gleichberechtigt mitwirken. Parallel 
hierzu ist in den Hochschulen des Landes Bremen die Befugnis zu opera-
tiven Entscheidungen (Personalentscheidungen und sonstige Ressourcen-
entscheidungen) vollständig auf das Rektorat und die Dekanate übertra-
gen worden. An der Universität Bremen existiert also seit 1999 eine im 
Ansatz „parlamentarische Arbeitsteilung“ zwischen dem Rektorat bzw. 
dem Dekanat (die in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich allein verant-
wortlich für operative Entscheidungen sind) und dem Akademischen Se-
nat bzw. den Fachbereichsräten, die für die Entwicklung allgemeiner Re-
geln der Institution ebenso wie für Grundsatzentscheidungen (z.B. Ein-
richtung neuer Studiengänge) zuständig sind und darüber hinaus das 
Recht zur Kontrolle der Leitungsorgane haben. Erst mit dieser gesetzli-
chen Korrektur haben Rektorate bzw. Dekanate die Unabhängigkeit 
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erhalten, die für die eigenständige Aushandlung von Zielvereinbarungen 
notwendig ist. Allerdings wird der Entwurf des Rektorats für eine Zielver-
einbarung mit dem Senator für Bildung und Wissenschaft mit dem Aka-
demischen Senat diskutiert bzw. von diesem mit Ergänzungen versehen, 
da grundsätzliche Entscheidungen der Universitäten auch von einer brei-
ten Basis der Selbstverwaltung unterstützt werden sollten. Dasselbe 
passiert auf der Ebene der Fachbereiche zwischen Dekanat und Fachbe-
reichsräten.

Durch zwei neue Hochschulgesetze in den Jahren 1999 und 2002 sind 
auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von Zielverein-
barungen im Lande Bremen geschaffen worden. Zum einen ist seit der 
Novellierung von 1999 rechtlich verbindlich vorgeschrieben, dass zwi-
schen den Hochschulen des Landes und dem Senator für Bildung und 
Wissenschaft auf der Basis der Hochschulgesamtpläne Zielvereinbarun-
gen abgeschlossen werden, die die Grundlage der Finanzierung der 
Hochschulen darstellen bzw. eine verbindliche Abstimmung der inhaltli-
chen Perspektiven der Hochschulen und des Senators für Bildung und 
Wissenschaft sichern. Parallel hierzu sind hochschulrechtlich Zielverein-
barungen zwischen den Rektoraten der Hochschulen und den Dekanaten 
zwingend vorgeschrieben (vgl. S. 132, Abb. 1). 

II. Ziele der „Fachbereichskontrakte“ 
Die zentralen Ziele der in der Universität Bremen eingeführten Zielverein-
barungen zwischen dem Rektorat und den Dekanaten der Fachbereiche 
sind relativ einfach zu beschreiben: Auf der einen Seite soll die Abstim-
mung zwischen Zentrale und Dezentrale über Reformen in Lehre und For-
schung, insbesondere über Qualitätssicherungsmaßnahmen verbindlich 
gestaltet werden. Insbesondere Innovationsvorhaben bedürfen der wech-
selseitigen Abstimmung von Zentrale und Dezentrale, um nicht nach 
kurzer Zeit wieder im akademischen Alltag zu verkümmern. 

Auf der Grundlage dieser Abstimmungen zwischen Zentrale und Dezen-
trale sollen im Rahmen der globalen Ziele der Universität Bremen auf der 
anderen Seite die Fachbereiche sich eigenständig entwickeln können und 
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Abb. 1 

hierfür auch die notwendigen Ressourcen erhalten. Den Fachbereichskon-
trakten liegt also auch die Idee zugrunde, die Eigenverantwortung der 
Fachbereiche, allerdings im Rahmen der globalen Entwicklungsziele der 
Universität Bremen, zu stärken. 

Die Fachbereiche müssen in den Zielvereinbarungen mit dem Rektorat 
darstellen, welche Beiträge sie zur Verfolgung der Leitziele der Universität 
Bremen zu erbringen gedenken. Diese Leitziele sind in ihrer Zielformulie-
rung vom Rektorat vorgegeben (allerdings hat nach langer Diskussion der 
Akademische Senat diese Leitziele zustimmend zur Kenntnis genommen), 
werden aber im Hinblick auf ihre Konkretisierung mit jedem einzelnen 
Fachbereich jeweils neu diskutiert. Die allgemeinen Leitziele der Universi-
tät Bremen müssen also von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich 
interpretiert werden. Dieses ist aber kein Nachteil, sondern eine Notwen-
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digkeit angesichts unterschiedlicher fachlicher Perspektiven und professi-
oneller „Kulturen“. Die Leitziele lassen sich aber nicht beliebig dehnen. 
Schließlich müssen die Ziele und die Maßnahmen, die im Rahmen eines 
Kontraktes von einem Fachbereich angeboten werden, auch vom Rekto-
rat akzeptiert werden, bevor es zu einer Unterschrift unter den Fachbe-
reichskontrakt kommt. Leitziele: 

Qualitätsentwicklung und -sicherung (externe Evaluation) 

Interdisziplinarität 

(regionaler) Praxisbezug und soziale Verantwortung 

Internationalisierung

Chancengleichheit

Umweltgerechtes Handeln 

Die Dekanate machen für ihre Fachbereiche entlang der Leitziele der Uni-
versität Bremen (in der Regel auf der Grundlage einer Befassung in den 
jeweiligen Fachbereichsräten) Vorschläge zur Qualitätsverbesserung in 
Lehre und Forschung und zur Durchführung von Innovationen. Auf der 
Gegenseite sagt das Rektorat einem Fachbereich zu, ihm ein globales 
Personalkostenbudget (ohne Professorengehälter) zuzuweisen, eigen-
ständig nutzen zu dürfen und damit auch den Gestaltungsspielraum zur 
Beförderung von Innovationen zu vergrößern. Darüber hinaus gibt das 
Rektorat den Fachbereichen eine Finanzsumme X, um die verabredeten 
Innovationsvorhaben systematisch angehen und realisieren zu können.  
In das globale Personalkostenbudget der Fachbereiche gehört aus prinzi-
piellen Gründen nicht die Gehaltssumme der Professoren; denn auf der 
Grundlage des vom Akademischen Senators beschlossenen Hochschul-
entwicklungsplans kommt es langfristig zu Verschiebungen in der Zahl 
der Professuren zwischen den Fachbereichen. 

Zwar formulieren die Fachbereiche den ersten Entwurf selbst, aber das 
Rektorat kommentiert die Ziele und Maßnahmen und setzt dem vom 
Fachbereich entwickelten Entwurf eigene Zielvorstellungen und Maß-
nahmen entgegen. Folglich ist es kein Zufall, dass es in der Regel erst 
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nach mehreren Diskussionsrunden zu einer Zielvereinbarung zwischen 
dem Rektorat und den jeweiligen Dekanaten kommt. 

Das seit 2000 verabredete Schema für die Durchführung von Kontrakten 
(sowohl im Verlauf als auch in der inhaltlichen Strukturierung) ist nicht 
vom Rektorat von oben nach unten verordnet worden. Dies wäre weder 
sinnvoll noch möglich gewesen. Vielmehr ist das neue Kontraktschema 
auf einer zweitägigen Veranstaltung des Rektorats mit allen Dekanen 
unter Beihilfe einer externen Beratungsinstitution im Detail verabredet 
worden. Das heißt, die für die Formulierung von Kontrakten verantwortli-
chen Mitglieder von Rektoraten und Dekanaten haben in einem längeren 
systematischen Arbeitsprozess sich gemeinsam für ein bestimmtes Kon-
traktschema entschieden. Die externe Beratung war hierfür sehr hilfreich, 
da hierüber Erfahrungen anderer Universitäten mit berücksichtigt werden 
konnten.

Generell dürfen im Rahmen von Kontrakten keine Ressourcenzusagen 
gemacht werden, die außerhalb der allgemeinen Regeln der Institution 
liegen (z.B. Haushaltsmittelzuweisung an die Fachbereiche). Außerdem 
muss in den Kontrakten darauf geachtet werden, dass die Interessen Drit-
ter nicht negativ berührt werden. Das heißt, in Kontrakten darf nicht über 
die „Zukunft“ von Institutionen entschieden werden, die nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich des jeweiligen Fachbereichs gehören, z.B. Zentrale 
wissenschaftliche Einrichtungen. 

III. Zusammenfassung bisheriger Erfahrungen 
Eine Zusammenfassung bisheriger Erfahrungen fällt nicht leicht, denn die 
Inhalte der Kontrakte (inzwischen abgeschlossen mit 11 Fachbereichen) 
sind trotz der Orientierung an den Leitzielen relativ heterogen und die 
Kontraktverhandlungen laufen je nach hochschulpolitischer Situation und 
je nach Handlungskonstellation zwischen einem Fachbereich und dem 
Rektorat sehr unterschiedlich ab. Trotzdem soll im folgenden Kapitel der 
Versuch gemacht werden, aus der Perspektive eines langjährigen Rekto-
ratsmitgliedes erste Erfahrungen mit „Fachbereichskontrakten“ pointiert 
darzustellen:
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1. Die Verbindlichkeit der Abstimmungen über Reformvorhaben und Qua-
litätsmaßstäbe zwischen Zentrale und Dezentrale hat zugenommen. Wäh-
rend in der Vergangenheit mit den besonderen Gestaltungsrechten des 
Akademischen Senates gegenüber Fachbereichen zwar formalrechtlich 
die Zentrale, in diesem Fall der Akademische Senat, gegenüber der De-
zentrale, in diesem Fall den Fachbereichsräten, darauf hätte bestehen 
können, dass Beschlüsse des Akademischen Senats umgesetzt werden, 
war es hochschulpolitisch aber dem Akademischen Senat in der Regel 
nicht möglich dafür zu sorgen, dass allgemeine Ziele der Universität in 
den Fachbereichen systematisch und verbindlich umgesetzt wurden. Hier-
für gibt es nicht nur in Bremen, sondern auch an vielen anderen Universi-
täten viele Beispiele. Letztlich haben die Akademischen Senate keine poli-
tischen Druckmittel gehabt (und auch keine Ressourcen), um Fachberei-
che dazu zu bringen, Maßnahmen durchzuführen, die unabdingbar für 
die Weiterentwicklung der gesamten Universität sind. Vor diesem Hinter-
grund besteht ein positives Ergebnis der Zielvereinbarungen der Universi-
tät Bremen im Anstieg der Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit der Abstim-
mung über Reformmaßnahmen in Forschung und Lehre zwischen Zentra-
le und Dezentrale. Beide Seiten binden sich und werden auch im Hinblick 
auf ihr weiteres Arbeitsverhältnis zueinander durch diesen Kontrakt par-
tiell geprägt. Im Grunde kann es sich keine Seite erlauben, ohne beson-
dere Begründungen eine Verabredung im Rahmen eines Kontraktes nicht 
einzuhalten.

2. Es kann aber nicht nur Positives über die Zielvereinbarungen bzw. 
Kontrakte berichtet werden: 

a. Das entscheidende Problem besteht weiterhin darin, dass Kontrakte 
häufig zu vage sind, um deren Realisierung tatsächlich überprüfen zu 
können. Die unzureichende Präzision ist Ausdruck einer bewussten Poli-
tik, insbesondere in Zeiten fallender Haushaltsmittel, da beide Seiten 
nicht sicher sind, ob sie die gegebenen Zusagen auch tatsächlich einhal-
ten können. Zwar bemühen sich beide Partner, den jeweils anderen dazu 
zu bewegen, möglichst konkrete Zusagen zu geben, da aber beide Seiten 
in unterschiedlichen Bereichen Wünsche nach Präzisierung haben, unter-
bleibt häufig insgesamt das wünschenswert notwendige Maß an Konkre-
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tisierung. In der Universität Bremen wird der Versuch gemacht, dieses 
Problem durch wechselseitigen Vertrauensvorschuss zu mindern. In den 
Kontrakten wird verabredet, dass die Nichterreichung spezifischer Ziele 
nicht sofort zu einer Sanktion führen muss, sondern es hierfür „gute 
Gründe“ geben kann. Allerdings müssen diese „guten Gründe“ von der 
Gegenseite akzeptiert werden. 

b. Das zweite Problem besteht in der unzureichenden Nachhaltigkeit der 
Verabredungen. So sind in einzelnen Fällen Zusagen in einer veränderten 
Handlungskonstellation des jeweiligen Fachbereichs, z.B. Wahl eines 
neuen Dekans, nicht weiter verfolgt worden. Ein entscheidender Grund 
liegt hierfür darin, dass die Bereitschaft von Professoren und Professorin-
nen für einen längeren Zeitraum das Amt des Fachbereichsleiters oder 
Dekans wahrzunehmen, weiterhin relativ gering ausgeprägt ist. Während 
Rektoratsmitglieder, insbesondere Rektor und Kanzler, für mindestens 
fünf Jahre gewählt werden, und auch Konrektoren bzw. Konrektorinnen 
in den letzten Jahren in Bremen in der Regel vier, z.T. fünf Jahre im Amt 
tätig waren, haben Dekane und Dekaninnen bisher nur im Ausnahmefall 
längere Amtszeiten als drei Jahre. Der entscheidende Grund dürfte darin 
liegen, dass Dekane in einer schwierig zu gestaltenden Mittlerrolle zwi-
schen einem gesamtuniversitär agierenden Management auf der einen 
Seite und der wissenschaftlichen Basis auf der anderen Seite agieren 
müssen, ohne für die Wahrnehmung dieser Aufgaben mit besonderen 
Ressourcen ausgestattet zu sein. Aus der wissenschaftlichen Karriere als 
Professor oder Professorin vorübergehend auszusteigen, ist angesichts 
unzureichender Ressourcenausstattung des Amtes und Honorare des 
Amtes „Dekan“ unattraktiv. Es sind hochschulrechtliche und -politische 
Änderungen zur attraktiveren Gestaltung der Dekantätigkeit unabding-
bar, wenn Zielvereinbarungen langfristig nachhaltige Veränderungen 
befördern sollen. 

In der Universität Bremen ist bisher darauf verzichtet worden, bei Nicht-
einhaltung von Kontraktzielen wechselseitig Sanktionen auszusprechen. 
Die Ergreifung von Sanktionen des Rektorats gegenüber einem Fachbe-
reich ist lediglich ein einziges Mal in einem extremen Fall vorgekommen, 
da weiterhin die Grundlage jeglichen Kontraktes das wechselseitige 
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Vertrauen sein soll. Es müsste die Frage beantwortet werden, welche 
Sanktionen ein Fachbereich gegenüber einem Rektorat, das im operati-
ven Bereich für die Personal- und Mittelzuweisung verantwortlich ist, 
ausüben kann. 

Zielvereinbarungen zwischen Rektoraten und Dekanaten sind ein wirksa-
mes Instrument zur verbindlichen Gestaltung der Abstimmungen von Zen-
trale und Dezentrale im Hinblick auf Reformen in Forschung und Lehre. 
Die aufgeworfenen Probleme sind im Prinzip lösbar. Im folgenden Ab-
schnitt sollen solche Ansätze zur Weiterentwicklung der Kontrakte be-
schrieben werden. 

IV. Ansätze zur Weiterentwicklung 
Der entscheidende Punkt zur Weiterentwicklung der Fachbereichskon-
trakte ist eine Verbesserung der Abstimmung mit der Zielvereinbarung 
der Universität Bremen mit dem Senator für Bildung und Wissenschaft. 
Insbesondere sollen basierend auf der durch die Leitziele der Universität 
gegebenen Struktur die relevanten Elemente (z.B. Absolventenzahl, Stu-
diendauer etc.) auf die Ebene der Fachbereichskontrakte heruntergebro-
chen werden. 

Zum zweiten soll noch stärker als bisher eine Konzentration auf wenige 
innovative, für die Fachbereichsentwicklung relevante Vorhaben in For-
schung und Lehre, entweder zur Beseitigung gravierender Mängel (z.B. 
überdurchschnittlich lange Studiendauer) oder zur Umsetzung neuer Kon-
zepte (z.B. Umstellung auf B.A.- und M.A.-Studiengang) vorgenommen 
werden.

Drittens sollen beide Vertragspartner der anderen Seite mitteilen, wie ein 
genanntes Ziel auf Realisierung überprüft werden kann. D.h. künftig soll 
jede Seite der anderen mitteilen, anhand welcher Kriterien die Zielverein-
barung überprüft werden kann. 

Viertens soll noch einmal zwischen Rektorat und Fachbereichen über das 
Verhältnis von Anreizen und negativen Sanktionen diskutiert werden. Im 
Prinzip soll sich der Grad der Zielerfüllung positiv im regulären Sachmit-
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teletat und in der Mittelbauausstattung eines Fachbereichs bemerkbar 
machen.

Und schließlich soll die neue W-Besoldung aktiv genutzt werden, um das 
Amt des Dekans für Professorinnen und Professoren attraktiver zu gestal-
ten. Seit längerer Zeit erhalten Dekane bereits einen Innovationszuschuss 
von ca. € 10.000,- jährlich vom Rektorat, um eigene Prioritäten auch oh-
ne Ressourcenpolitik zu verstärken. 
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Folgen des Bologna-Prozesses für die
Evaluation der Hochschulausbildung 

Prof. Dr. Hans Dieter Daniel 
ETH Zürich

Im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess ist die Qualität der Hoch-
schulausbildung zum Dreh- und Angelpunkt für die Schaffung des Euro-
päischen Hochschulraumes geworden. Zwischen allen Beteiligten besteht 
Konsens, dass die Hauptverantwortung für die Qualitätssicherung gemäß 
dem Grundsatz der institutionellen Autonomie bei jeder Hochschule 
selbst liegt. Als Instrument der Qualitätssicherung haben sich in verschie-
denen europäischen Ländern mehrstufige Evaluationsverfahren bewährt, 
die aus den drei Phasen 

Interne Evaluation 

Externe Evaluation und 

Follow up 

bestehen.

Als Folge des Bologna-Prozesses zeichnet sich für die mehrstufigen Eva-
luationsverfahren eine stärkere thematische Fokussierung und „Outco-
me“-Betrachtung ab. Die Hochschulforschung, insbesondere die Psycho-
logie und Erziehungswissenschaft, sind herausgefordert, Methoden zur 
Erfassung und Bewertung von fachwissenschaftlichen und außerfachli-
chen Kompetenzen (sog. KSAs – Knowledge, Skills, and Abilities) zu ent-
wickeln.

I. Bewährung mehrstufiger Evaluationsverfahren im ersten  
Evaluationszyklus
Systematische Verfahren für die Qualitätssicherung und -verbesserung 
der Hochschulausbildung durch Evaluation existieren in Westeuropa seit 
Mitte der 1980er Jahre: Frankreich begann im Jahr 1984 mit der Evalua-
tion von Hochschulen; die Evaluation von Studienfächern wurde in den 
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Niederlanden, in Großbritannien und in Dänemark Ende der 1980er
Jahre und in Deutschland Mitte der 1990er Jahre eingeführt. Vorreiter
in Deutschland war – neben der Zentralen Evaluations- und Akkreditie-
rungsagentur Hannover (ZEvA) – der Verbund Norddeutscher Universitä-
ten (Nordverbund), der sich 1994 gründete und zwischenzeitlich einen 
ersten Evaluationszyklus abgeschlossen hat, der von Mittag, Bornmann 
und Daniel (2003) einer Verfahrens- und Wirksamkeitsanalyse unterzogen 
wurde.

Die Ergebnisse unserer Verfahrens- und Wirksamkeitsanalyse (vgl. Mittag 
et al. 2003) sowie die Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht wur-
den (vgl. z. B. Brennan und Shah 2002), zeigen übereinstimmend, dass 
sich mehrstufige Verfahren als zentrales Qualitätssicherungsinstrument 
für die Evaluation von Studium und Lehre allgemein bewährt und durch-
gesetzt haben: Auf die interne Evaluation, in der das Fach eine Stärken- 
und Schwächen-Analyse für die Selbstbeschreibung vornimmt, folgt die 
externe Evaluation. Während der externen Evaluation (Peer Review) be-
suchen die Gutachter die zu evaluierenden Fächer und erstellen ein Gut-
achten. Es folgt die Phase der Umsetzung der Empfehlungen (Follow up). 

Im Rahmen der von Mittag et al. (2003) durchgeführten Verfahrensevalu-
ation wurden die Fachangehörigen und die Gutachter u. a. gefragt,  

ob sich das mehrstufige Verfahren für die Evaluation von Studium und 
Lehre bewährt hat,

ob das Ziel der Qualitätssicherung und -verbesserung durch die Evalua-
tion erreicht werden konnte,

ob das Verhältnis von Aufwand für das Evaluationsverfahren zu den 
Ergebnissen der Evaluation angemessen war,  

inwieweit sie mit dem Ablauf der Evaluation allgemein zufrieden waren 
und
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inwieweit die Beteiligung an der Evaluation mit einem persönlichen 
Nutzen verbunden war. 

Die Ergebnisse der Studie zu den von Nordverbund und ZEvA durchge-
führten Evaluationen zeigen, dass sich das mehrstufige Verfahren für die 
Evaluation von Studium und Lehre nach Meinung der Fachangehörigen 
(83 Prozent) und der Gutachter (96 Prozent) bewährt hat und dass 68 
Prozent der Fachangehörigen und 95 Prozent der Gutachter alles in allem 
mit den durchgeführten Evaluationen an den verschiedenen Hochschulen 
zufrieden sind. Auch geht die Mehrheit der Verfahrensbeteiligten davon 
aus, dass das Ziel der Qualitätssicherung und -verbesserung erreicht wer-
den konnte (65 Prozent der Fachangehörigen und 93 Prozent der Gutach-
ter) und dass sich der Einsatz für die Evaluation persönlich gelohnt hat 
(61 Prozent der Fachangehörigen und 93 Prozent der Gutachter). Wäh-
rend 82 Prozent der Gutachter das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag der 
Evaluation als angemessen betrachten, beurteilt die Mehrheit der Fach-
angehörigen (55 Prozent) dieses Verhältnis als eher nicht mehr angemes-
sen.

II. Folgen des Bologna-Prozesses für den zweiten  
Evaluationszyklus
Als Folge des Bologna-Prozesses zeichnet sich für die mehrstufigen Eva-
luationsverfahren eine stärkere thematische Fokussierung und „Outco-
me“-Betrachtung ab. Die Hochschulforschung, insbesondere die Psycho-
logie und Erziehungswissenschaft, sind herausgefordert, Methoden zur 
Erfassung und Bewertung von beruflichen und wissenschaftlichen Kom-
petenzen (sog. KSAs – Knowledge, Skills, and Abilities; vgl. Fried und Jo-
hanson 2003) zu entwickeln.  

Weitgehend unbestritten ist, dass eine hohe Qualität der universitären 
(Aus-)Bildung darin besteht, dass Studierende neben fachlich-wissen-
schaftlichen Kompetenzen auch außerfachliche Schlüsselkompetenzen 
(‚soft skills’, ‚generic skills’, ‚Allgemeine Kompetenzen’) erwerben. Dies ist 
zunächst für die zukünftigen Fach- und Führungskräfte unter den Hoch-
schulabsolventen unabdingbar (vgl. Bürger und Teichler 2004). Ange-
sichts eines gewandelten Anforderungsprofils des Hochschulpersonals 
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muss jedoch auch der wissenschaftliche Nachwuchs über außerfachliche 
Schlüsselkompetenzen verfügen. Von ihm wird in der Forschung eine 
interdisziplinäre Teamfähigkeit, in der Lehre eine hohe didaktische Kom-
petenz und in der akademischen Selbstverwaltung eine professionelle 
Managementkompetenz gefordert (vgl. Chur 2002). 

Personalchefs klagen demgegenüber immer wieder über einen Mangel an 
Schlüsselkompetenzen. Hochschulabsolventen seien fachwissenschaftlich 
hervorragend ausgebildet, hätten aber kaum Erfahrungen in der Teamar-
beit oder dem Projektmanagement (vgl. z. B. Keil 2003). 

Die derzeitige Situation ist nach Nägeli (2003) dadurch gekennzeichnet, 
dass Hochschulsysteme insbesondere im angelsächsischem Bereich und 
in der Europäischen Union die universitären Curricula zunehmend auf 
„learning outcomes“ und die Schulung von Kompetenzen – fachlicher 
und außerfachlicher Art – ausrichten und vielfältige Ansätze für die Erfas-
sung von „learning outcomes“, d. h. der im jeweiligen BA-/MA-Modul 
erworbenen Kompetenzen, entwickeln. Es existiert mittlerweile eine um-
fangreiche Literatur zu dieser Thematik (vgl. z. B. Voorhees 2001). Eine 
Bilanzierung des Forschungsstandes auf der Grundlage der vorliegenden 
Literatur sei jedoch wegen des vorherrschenden Konzept- und Begriff-
Wirrwarrs kaum möglich. Angesichts der großen Vielfalt der Kompetenz-
konzepte und des zunehmend unreflektierten Gebrauchs dieser Begriffe 
im einschlägigen Schrifttum plädiert Bodensohn (2003) zu Recht für eine 
Klärung der Grundbegriffe.

Neben dem Begriffswirrwarr stellt die Messung der erworbenen Kompe-
tenzen ein gravierendes Problem dar. Zur Messung von beruflicher Hand-
lungskompetenz wird bislang primär auf Selbst- und Fremdbeschreibung 
mittels Fragebogeninventare zurückgegriffen (vgl. beispielsweise die 
Fragebögen für Hochschulabsolventen und Arbeitgeber, die im Rahmen 
des Tuning-Projekts entwickelt wurden, das von der Europäischen Kom-
mission im Rahmen des Sokrates-Programms gefördert wurde. Die Be-
fragten hatten jeweils die Bedeutung von bis zu 36 „Fähigkeiten/Kompe-
tenzen“ für die berufliche Tätigkeit und den Beitrag, den das Studium zur 
Entwicklung jeder dieser Fähigkeiten/Kompetenzen geleistet hat, einzu-



Folgen des Bologna-Prozesses für die Evaluation der Hochschulausbildung 143

schätzen; siehe González und Wagenaar 2003). Als alleiniger methodi-
scher Zugang zur Kompetenzmessung können Selbst- und Fremdbe-
schreibungsbögen nur als suboptimal bezeichnet werden. Kauffeld (2003) 
plädiert in der verhaltensanalytischen Tradition der Psychologie für Ver-
haltensbeobachtungen in natürlichen Situationen. Der Kompetenzbegriff 
ist in diesem Kontext an die Bewältigung konkreter Arbeitsaufgaben 
gekoppelt. Die Bearbeitung konkreter Arbeitsaufgaben, beispielsweise 
einer Optimierungsaufgabe im Rahmen einer Assessment-Center-Übung, 
wird auf Video aufgezeichnet und von geschulten Assessoren ausgewer-
tet. Dieses Verfahren zur Erfassung von Kompetenzen hat allerdings den 
Nachteil, dass es aus wirtschaftlichen Gründen häufig nicht in dem erfor-
derlichen Umfang eingesetzt werden kann. 

III. Bewältigung des Problems der Kompetenzmessung durch  
Kooperation
Am 1. April 2004 hat im Verbund Norddeutscher Universitäten der zweite 
Evaluationszyklus begonnen. Im Zentrum der Evaluation wird neben der 
Frage des Qualitätsmanagements der Fachbereiche und Institute die Be-
stimmung der Lernziele und die Erfassung der „Learning outcome“ stehen 
(vgl. Verbund Norddeutscher Universitäten 2004): 

Welche Fachkompetenzen und welche allgemeinen Kompetenzen 
sollen die Studierenden erwerben? 

Auf welche Weise können die Studierenden sich selbst und den Prüfe-
rinnen und Prüfern nachweisen, dass sie über die entsprechenden 
Kompetenzen verfügen? 

Angesichts der oben skizzierten konzeptionellen und methodischen Pro-
bleme im Bereich der Kompetenzmessung ist die Hochschulforschung, 
insbesondere die Disziplinen Psychologie und Erziehungswissenschaft, 
herausgefordert, reliable, faire und prognostisch valide Methoden zur 
Erfassung und Bewertung von fachwissenschaftlichen und außerfachli-
chen Kompetenzen zu entwickeln. Das im Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten zweifelsohne vorhandene Expertenwissen sollten die Fachbe-
reiche und Institute im zweiten Evaluationszyklus zur Lösung der skizzier-
ten Probleme nutzen. 
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Zum Verhältnis von Forschungs- und  
Lehrevaluation. Das Beispiel Niedersachsen 

Dr. Mathias Pätzold  
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen

Der Verbund Norddeutscher Universitäten, dessen zehnjähriges Bestehen 
Anlass dieser Tagung ist, hat sich bislang der Evaluation in Studium und 
Lehre gewidmet. Diese Ausrichtung soll nach eigenen Angaben des Ver-
bundes1 auch in Zukunft gewahrt bleiben. Insofern wird im folgenden 
Beitrag mit der Forschung ein Evaluationsbereich berührt, der nicht in das 
eigentliche – und wohl selbst definierte – Aufgabenspektrum des Nord-
verbundes gehört. Gleichwohl mag unbestritten sein, dass zur Qualitäts-
sicherung an Hochschulen Evaluationen der Lehre und der Forschung 
(und genau genommen auch der Organisationsstrukturen sowie der Be-
reiche Service und Verwaltung) gleichermaßen gehören. Deshalb sollen 
im Folgenden vornehmlich die Zusammenhänge und Unterschiede in den 
Evaluationsbereichen Lehre und Forschung im Mittelpunkt stehen und die 
Verfahren in Niedersachsen erläutert werden. In Ergänzung hierzu wer-
den in einem Anhang konzeptionelle Unterschiede zwischen den Verfah-
ren des Nordverbundes und der Wissenschaftlichen Kommission Nieder-
sachsen aufgezeigt. 

Die Gewinnung belastbarer Daten über die Bereiche Studium/Lehre/ 
Forschung der Hochschulen wird angesichts wachsender Herausforde-
rungen, die sich im Wesentlichen mit zunehmendem nationalen und 
internationalen Wettbewerb, perpetuierter Finanznot öffentlicher Haus-
halte und einem Trend zu mehr Autonomie umschreiben lassen, immer 
bedeutsamer. Diese Notwendigkeit schließt die Selbsterkenntnis ein, dass 
alle Beteiligten (Träger, Hochschulen, Abnehmer) zu wenig über die Qua-
litäten der einzelnen Bereiche, Stärken wie Schwächen, wissen. Für die 
Einrichtungen der wissenschaftlichen Lehre und Forschung gilt es des-

                                                           
1 Verbund Norddeutscher Universitäten, Evaluation von Studienfächern – ein Beitrag zur 
Qualitätsentwicklung. Projektplan für den zweiten Zyklus ab Frühjahr 2004, Internetversion 
unter www.uni-nordverbund.de
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halb, neue Wege der Qualitätsfeststellung, und davon ausgehend, der 
Qualitätssicherung und Entwicklungsplanung zu beschreiten.

Evaluationen sind ein geeignetes und inzwischen auch in der Bundesre-
publik geläufiges Instrument für systematische Qualitätsfeststellung ge-
worden. Ihre Notwendigkeit wird deshalb kaum noch bestritten. Ein 
sichtbarer Ausdruck hierfür ist die Tatsache, dass Evaluationen in fast 
allen der 16 Hochschulgesetze der Bundesländer ihren festen Platz ge-
funden haben.2 Mehrheitlich finden dabei sowohl die Lehr- als auch die 
Forschungsevaluation Erwähnung.3 Dessen ungeachtet wird bei späteren 
Ausführungen in einigen Landesgesetzen inkonsequenterweise aus-
schließlich auf die Lehrevaluation Bezug genommen. Es ist zu vermuten, 
dass in den allerorts stattfindenden Überarbeitungen der Gesetze die 
Aussagen zu Zielen und Verfahren von Evaluationen insgesamt präzisiert 
und konkretisiert werden. Diese Präzisierungen dürften auch und vor 
allem dem Bereich der Forschungsevaluation zugute kommen, da dieser 
im Vergleich zur Lehrevaluation bislang eher nachrangig behandelt wur-
de.

Die Gründe hierfür sind vermutlich vielfältig. Sie mögen in dem in den 
letzten Jahren tatsächlich größeren Reformbedarf in den Bereichen Studi-
um und Lehre zu suchen sein, aber auch in den bereits bestehenden, 
wettbewerblich organisierten Verfahren im Bereich der Forschungsförde-
rung liegen. Des Weiteren werden Unklarheit über die Zielvorstellung, 
was wirklich gute Forschung ist und wie sie durch Evaluation verbessert 
werden kann, das Spannungsfeld zwischen Steuerung und notwendiger 
Freiheit von Forschung und nicht zuletzt die Scheu vor dem damit ver-
bundenen Aufwand ebenfalls mit dazu beigetragen haben, diesen Evalu-
ationsbereich an Hochschulen bislang kaum systematisch anzugehen. 

                                                           
2 Einzig im Berliner Hochschulgesetz (Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin in der 
Fassung vom 13. Februar 2003) sind Evaluationen nicht explizit erwähnt worden. 
3 Im Hochschulgesetz von Sachsen-Anhalt findet lediglich die Evaluation der Lehre Erwäh-
nung (Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekannt machen 
vom 01. Juli 1998, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 08. August 2000).  
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Festzustellen ist deshalb, dass sich für die Evaluation der Lehre in 
Deutschland eine dauerhafte Institutionalisierung abzeichnet, während 
dies für die Evaluation der Forschung noch nicht im gleichen Maße gilt. 
Dies mag zunächst verwundern, da es doch in Deutschland eine universi-
täre Tradition gibt, die die Einheit von Lehre und Forschung zu einem 
eigenen Qualitätskriterium universitärer Ausbildung macht.

Unabhängig davon ist es jedoch eine andere Frage, inwieweit sich diese 
deklarierte Einheit bei Evaluationen widerspiegeln kann und sollte. Dies 
gilt zunächst deshalb, weil die o.g. Einheit – provokant formuliert – eher 
ein „symbolisches“ Qualitätskriterium (geworden) ist, das primär für die 
Selbstbeschreibung der Organisation Hochschule und deren Legitimati-
onsgewinn Bedeutung hat. Eine Entwicklung hin zu eher lehr- und eher 
forschungsbezogenen Hochschulen oder aber zu stärkeren Differenzie-
rungen innerhalb von Hochschulen ist in Zukunft in Deutschland – nicht 
zuletzt im Rahmen des Bologna-Prozesses – keineswegs auszuschließen. 
Zu berücksichtigen ist in erster Linie jedoch, dass die Referenzrahmen 
beider Evaluationsbereiche verschiedene sind: während in der Lehrevalu-
ation eine Mischung aus lokalen (Verortung des Studienganges in der 
Universität; Grad der Beteiligung einzelner Fächer etc.), spezifisch diszi-
plinären und rein formalen Standards (Studierbarkeit) wesentlich ist, gilt 
für die Bewertung von Forschungsleistungen ein Institutionen übergrei-
fender, meist internationaler Referenzrahmen. Des Weiteren entsprechen 
Studiengänge/Lehreinheiten und der institutionelle Zuschnitt von For-
schungseinheiten einander nicht immer. Mit der Durchsetzung der Stu-
dienstrukturreform werden die Kompatibilitätsmöglichkeiten für For-
schungs- und Lehrevaluation tendenziell sogar geringer.  

Auf gesonderte Verfahren der Forschungs- bzw. Lehrevaluation kann 
nach Ansicht des Verfassers deshalb nicht verzichtet werden. Gleichwohl 
können solche Verfahren insbesondere dann, wenn sie systematisch 
durch institutionalisierte Einrichtungen durchgeführt werden, koordiniert 
ablaufen.

In Niedersachsen sind sowohl der Bereich der Evaluation von Studium 
und Lehre in Gestalt der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagen-
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tur Hannover (ZEvA), die 1995 auf Beschluss der Landeshochschulrekto-
renkonferenz geschaffen wurde, als auch der Bereich der Forschungseva-
luation in Gestalt der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen, die 
1997 auf Beschluss des Landes eingerichtet wurde und der Erarbeitung 
von Strukturempfehlungen für die Landesregierung dient, auf Dauer insti-
tutionalisiert.

Beide Einrichtungen führen seit ihrer Gründung systematisch und fachbe-
zogen eigene und in der Regel getrennte Evaluationsverfahren nach je-
weils spezifisch auf den Bereich Studium/Lehre bzw. Forschung zuge-
schnittenen Kriterien durch, wobei die Verfahren der Wissenschaftlichen 
Kommission einen landesweit Institutionen übergreifenden und verglei-
chenden Ansatz haben.4 Die Gründe für getrennte Verfahren liegen in 
den o.g. unterschiedlichen Referenzrahmen und in den historisch beding-
ten unterschiedlichen Evaluationsrhythmen.  

In einigen Fällen ist es jedoch zu koordinierten Verfahren gekommen. 
Diese Art von Verfahren können nach Einzelfallprüfung dann durchge-
führt werden, wenn Studiengänge und der institutionelle Zuschnitt der 
Forschungseinheiten einander weitgehend entsprechen und die Evaluati-
onsrhythmen nahe beieinander liegen.5 Die Evaluationen erfolgen dabei 
durch getrennte Gutachterkommissionen (mit möglichen personellen 

                                                           
4 Zu den Grundzügen der Verfahren von ZEvA und Wissenschaftlicher Kommission siehe die 
entsprechenden Internetseiten unter www.zeva.uni-hannover.de und 
www.wk.niedersachsen.de. Zu genaueren Informationen über die Arbeitsweise der Wis-
senschaftlichen Kommission s. u.a. Ebel-Gabriel, Christiane, Forschungsevaluation an 
niedersächsischen Hochschulen. In: Reil, Thomas, Martin Winter (Hg.), Qualitätssicherung 
an Hochschulen: Theorie und Praxis, Bielefeld 2002. Des Weiteren: Schiene, Christof, 
Forschungsevaluation als Element der Qualitätssicherung an Hochschulen. In: Zeitschrift 
für Evaluation, Wiesbaden, 1/2004. 
5 Koordinierte Verfahren fanden für die Fächer Anglistik, Romanistik, Geowissenschaften 
2003/04 statt. Das laufende Verfahren Slawistik wird ebenfalls koordiniert durchgeführt; 
auch für das für 2005/06 geplante Verfahren Theologie ist diese Herangehensweise vorge-
sehen. In einem Sonderfall, der Evaluation der sog. kleinen Fächer an der Universität 
Göttingen (Archäologie/Altertumswissenschaften; Orientalistik/Asienwissenschaften), bei 
denen eine Evaluation von Studium und Lehre aufgrund der geringen Studierendenzahlen 
und des deshalb unverhältnismäßigen Aufwandes nicht geplant ist, wird die für 2005 
vorgesehene Forschungsevaluation auch Fragen des anderen Evaluationsbereiches mit 
abdecken und damit den Charakter einer umfassenderen Strukturevaluation annehmen. 
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Überschneidungen), die gesonderte Abschlussberichte erstellen. Die ge-
meinsamen Arbeitsschritte beschränken sich auf die Eröffnung von Ver-
fahren über die Hochschulleitungen, die Erstellung eines gemeinsamen 
Leitfadens und Datenrasters für die Hochschule zur Anfertigung eines 
Selbstberichtes mit je nach Lehre und Forschung getrennten Kapiteln,
bei Bedarf auf Informationsveranstaltung bzw. Informationsbesuche in 
den Hochschulen und schließlich auf die Erstellung eines Organisations-
plans für die Begehung, sofern die Begehung durch beide Gutachter-
kommissionen zeitgleich erfolgt. 

In allen Evaluationsverfahren, ob in koordinierten oder gänzlich getrenn-
ten, nutzen beide Einrichtungen jedoch Material, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen der anderen Institution für die jeweils eigenen Verfahren, wo-
bei es aufgrund der unterschiedlichen Kriterien durchaus zu konkurrie-
renden und divergierenden Empfehlungen kommen kann. Die Zusam-
menführung und administrative Umsetzung der Empfehlungen erfolgt 
schließlich auf politischer Seite über das Ministerium und die Hochschul-
leitungen/Fakultäten/Fachbereiche, indem sie in die Zielvereinbarungen 
eingehen. Es handelt sich bei den niedersächsischen Verfahren folglich 
um eine bewusste Trennung von gutachterlichen und administrativen 
Zuständigkeiten.

Der Nutzen koordinierter Verfahren liegt damit im Wesentlichen in einer 
Reduzierung des Aufwandes für die Hochschulen einerseits und in einer 
zeitgleichen Vorlage der Ergebnisse und Empfehlungen aus beiden Evalu-
ationsbereichen für das Ministerium und die Hochschulen andererseits. 
Die ZEvA und die Wissenschaftliche Kommission sind deshalb bemüht, 
ihre zeitlichen Planungen für die Evaluation einzelner Fachdisziplinen 
soweit wie möglich miteinander abzustimmen. Auf Landesebene erweist 
sich eine solche Abstimmung bei institutionalisierten Einrichtungen als 
praktikabel und sinnvoll. Eine andere Frage ist es, ob das niedersächsi-
sche Vorgehen nicht nur Beispielcharakter für andere Bundesländer ha-
ben, sondern ob der Fokus koordinierter Qualitätssicherungsverfahren in 
Lehre und Forschung auch über die Grenzen eines Bundeslandes hinaus 
zu größeren regionalen Einheiten ausgerichtet werden könnte. Ange-
sichts eines verstärkten Abstimmungs- und Koordinierungsbedarfs zwi-
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schen Bundesländern, die aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen weder 
national geschweige denn international wirklich wettbewerbsfähig sein 
können, lohnt es sich, hierüber nachzudenken. Die ständige Einrichtung 
der Konferenz der norddeutschen Wissenschaftsminister (Niedersachsen, 
Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) kann 
hierzu den notwendigen Rahmen geben.  

Anhang
Während Wissenschaftliche Kommission und ZEvA durch ihren aus-
schließlichen (WKN) bzw. partiellen (ZEvA) Fokus auf ein Bundesland 
Schritte zu einem kooperativen Vorgehen in Fragen der Qualitätssiche-
rung einschlagen, gibt es zwischen dem Nordverbund und der Wissen-
schaftlichen Kommission aufgrund unterschiedlicher Gegenstände und 
Zielrichtungen ihrer Evaluationsverfahren bislang keine oder kaum Berüh-
rungspunkte.

Anhand einer tabellarischen Übersicht sollen im Folgenden die Unter-
schiede in den Evaluationsverfahren und -grundsätzen herausgearbeitet 
werden, um an ihnen konzeptionelle Unterschiede zwischen Lehr- und 
Forschungsevaluation aufzuzeigen. 

Verbund Norddeut-
scher Universitäten 
(VNU)

Wissenschaftliche
Kommission Nieder-
sachsen (WKN) 

Kontext/
Organisation

freiwilliger regionaler 
Verbund von Universitä-
ten

Einrichtung als unab-
hängiges Expertengre-
mium der Landesregie-
rung 

Hauptarbeitsgebiet Evaluation von Studium 
und Lehre 

Evaluation von For-
schung; Erarbeitung von 
Strukturempfehlungen 
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Verfahren allgemein systematische und 
kontinuierliche Evaluati-
on von Studienfächern, 
die an mindestens 3 
Universitäten angeboten 
werden; kein direkter 
vergleichender Ansatz, 
sondern Stärken-
Schwächen-Analyse und 
Feststellung von Beson-
derheiten 

systematische und 
kontinuierliche Evaluati-
on, die fachbezogen 
sowie landesweit Institu-
tionen übergreifend und 
vergleichend erfolgt 

Verfahrensgrundsätze a) vor Evaluation Ab-
stimmungsprozess 
zwischen Fachbereichen 
und Hochschulleitung zu 
Zielen und zur Durchfüh-
rung (inklusive Vorab-
versicherung der Hoch-
schulleitung, aus Evalua-
tion keine Argumente für 
Sparmaßnahmen zu 
ziehen)

a) Verfahrensgrundsätze 
durch WKN und Len-
kungsgruppe für alle 
Evaluationen gleicher-
maßen festgelegt

b) Selbstevaluation 
inklusive Reflexion über 
selbstgesteckte Ziele; 
Selbstbericht hat obliga-
torische und fakultative 
Teile

b) ausschließlich Selbst-
bericht nach vorgegebe-
nem Raster 

c) Einbeziehung von 
Lehrenden, Studierenden 
und Gleichstellungsbe-
auftragten (mit Minder-
heitenvotum) bei Selbst-
bericht

c) Bericht des Faches, 
der Forschungseinheiten 
und der HS-Leitung 
(ausschließlich fachbe-
zogen)
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d) Gutachterauswahl 
erfolgt durch Abstim-
mung im Fachbereich 
und mit der Hochschul-
leitung; Beteiligung 
durch mindestens einen 
Experten/eine Expertin 
für Organisationsent-
wicklung im Hochschul-
bereich

d) Auswahl erfolgt durch 
WKN; keine Einfluss-
möglichkeit der Hoch-
schulen

e) Abstimmung über 
Empfehlungen zwischen 
allen Beteiligten auf 
einer auswertenden 
Konferenz

e) Stellungnahme der 
Hochschule zum vorläu-
figen Endbericht mög-
lich; Berücksichtigung 
möglich, aber nicht 
zwingend 

f) Abstimmung zwischen 
allen Beteiligten über 
Ausmaß und Umfang 
der zu veröffentlichen-
den Dokumente 

f) Ausmaß und Umfang 
der Veröffentlichungen 
sind durch Verfahrens-
grundsätze festgelegt 

Zielgruppe/ 
Umsetzung/  
Konsequenzen 

a) richtet sich an FB und 
Hochschulleitungen

a) Adressaten sind das 
Land (Ministerium) und 
Hochschulleitungen

b) Abstimmungsprozess 
zwischen Fachbereichen 
und Hochschulleitung im 
Rahmen von Zielverein-
barungen 

b) Zielvereinbarungen 
zwischen Ministerium 
und Hochschule;  
Strukturentwicklungs-
pläne der Hochschule 

 c) ohne finanzielle und 
fachliche Konkurrenz im 
Rahmen eines Landes-
haushaltes; Möglichkeit 
zur Abstimmung zwi-
schen beteiligten Hoch-
schulen

c) Konkurrenz und Ab-
stimmungsbedarf im 
Rahmen eines Landes-
haushaltes 
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Unterschiede in den Verfahren und Grundsätzen werden vor allem in der 
Breite und dem Grad der Einbeziehung der Evaluierten, im Grad des in-
ternen bzw. externen Einflusses, bei den Kriterien und den Konsequenzen 
deutlich.

Während durch die notwendige Beteiligung von Studierenden ein größe-
rer Grad der Einbeziehung der Evaluierten in der Natur der Sache einer 
Evaluation von Studium und Lehre liegt und sich auch die unterschiedli-
chen Kriterien aus der Verschiedenheit der Evaluationsgegenstände ablei-
ten, offenbaren sich beim Grad des internen bzw. externen Einflusses und 
auch den Konsequenzen stärker selbstgewählte und selbstbestimmte 
Konzepte der jeweiligen Einrichtungen, wobei die Verfahren des Verbun-
des Norddeutscher Universitäten eher Bottom-up und diskursiver ausges-
taltet sind als die eher dem Top-down-Ansatz verpflichteten Verfahren 
der WKN . Diese Unterschiede mögen zum großen Teil ihre Ursache in der 
Genese und Konstruktion dieser Einrichtungen haben (freiwilliger Ver-
bund von Universitäten versus von Landesregierung eingesetzter Kom-
mission). 
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Zukünftiges Studierverhalten als Evaluation 
der Universität 

Prof. Dr. Ludwig Huber 
Universität Bielefeld

I. Einleitung: Studierverhalten als Evaluation? 
Dass Qualitätsentwicklung bzw. -management der Universität, das Thema 
dieser Tagung, sich auf Evaluation stützt, ist Gemeingut. Ebenso selbst-
verständlich ist – mindestens auf der Ebene von Programmen und Sonn-
tagsreden – dass diese eine Evaluation der Wirkungen bei den Studieren-
den einschließen sollte: gelten doch die Studierenden je nach gewählter 
Metaphorik bald schlicht als Produkt, bald als Kunden als eines der wich-
tigsten Parameter für den Erfolg des Betriebes Universität (um weiter in 
dieser Sprache, die wir über uns haben kommen lassen, zu reden). Was 
und wie hier evaluiert werden kann und soll, ist allerdings durchaus pro-
blematisch.

Nahe liegend und geläufig sind die Antworten, die auf diese Frage impli-
zit oder explizit in den QM-Modellen, aber nicht erst in diesen, gegeben 
werden:

a) Man erhebt die Studienverlaufsdaten (-dauer, -abbruch, -erfolg) und/ 
oder Absolventenzahlen absolut und relativ, setzt sie also ins Verhältnis 
zur Zahl der StudienanfängerInnen und der Größe und Ausstattung der 
Einrichtungen. Dasselbe kann man mit den Absolventennoten und, wenn 
man ganz viel leistet, mit den Absolventenerfolgen im anschließenden 
Beruf tun. Solche Zahlen- und Verhältniswerte liefern, vor allem im Ver-
gleich zwischen Hochschulen erste grobe Anhaltspunkte dafür, ob der 
Betrieb erwartungsgemäß arbeitet. Allerdings ist das Problem aller dieser 
Messungen von Output und Outcome, dass sie schwer zu interpretieren 
sind und insbesondere dass die Erfolge oder Misserfolge keineswegs 
ohne weiteres den Hochschulen zurechenbar sind (sondern z.B. dem 
Kontext im weiteren Sinne, dem Arbeitsmarkt oder aktuellen Strömun-
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gen) und noch weniger direkt mit einzelnen Vorkehrungen oder Praktiken 
der Hochschule oder deren Änderungen verknüpft werden können. 

b) Mehr Auskunft in dieser Richtung kann man durch Befragungen der 
Absolventen (rückblickend) oder der Studierenden (ebenfalls rückblickend 
oder studienbegleitend) erhalten, allerdings nur bei richtiger Anlage, also 
wenn man nicht nur in allgemeinen Maßen die Kundenzufriedenheit 
(wieder die Metapher!) erhebt. Die so hergestellten Rankings liefern im-
merhin im Vergleich gewisse Hinweise darauf, welche Elemente der Lern-
umgebung Hochschule insgesamt von den Studierenden wie wahrgenom-
men und bewertet werden. Student evaluations oder besser gesagt (und 
gedacht): Unterrichts- oder Veranstaltungskritik (per Fragebogen) seitens 
der Studierenden führt schon näher an das Kerngeschäft, die Lehre, he-
ran. Und vor allem: Studierende kommen dabei nicht nur als Objekte von 
Maßnahmen und Messungen vor. Allerdings kennen Sie alle die Schwie-
rigkeit, das Formular so auszubalancieren, dass die Fragen einerseits all-
gemein genug sind, um Einordnungen und Vergleiche zu ermöglichen, 
und andererseits spezifisch genug, um die Stärken und Schwächen der 
jeweiligen Veranstaltung zu treffen. Obendrein haben es die notwendi-
gerweise statistisch gemittelten Werte an sich, dass auch die Aussagen 
sich buchstäblich in der Mitte treffen und damit ein Handeln weder an-
stoßen noch anleiten. (Ein Zweifel an der Fähigkeit und Bereitschaft des 
größten Teils der Studierenden, die ihnen zugemuteten Lehrveranstaltun-
gen, aber auch das eigene Lernverhalten darin, kompetent zu beurteilen, 
ist damit nicht angemeldet; aber sie kommen besser zum Zuge und zur 
Wirkung, wenn sie innerhalb der einzelnen Veranstaltungen, als deren 
Mitwirkende – also nicht nur als Adressaten oder Kunden – und eng 
bezogen auf deren besonderes Konzept gefragt werden.)  

c) Es bleibt in jedem Fall zu bedenken, dass es sich bei solchen Befragun-
gen um sog. reaktive Daten handelt: Die Befragten reagieren mit einer ad 
hoc formulierten, subjektiv bewussten Antwort mehr oder minder schnell 
oder überlegt auf Fragen, die ihnen gestellt werden. Nicht notwendig 
sind dies auch ihre eigenen oder die für sie dringendsten bzw. kritischs-
ten Punkte oder die, von denen sie sich in ihrem eigenen Handeln tat-
sächlich leiten lassen. Und bewusst oder unbewusst gehen taktische 
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Motive ein – man weiß, was sozial erwartet wird, oder kalkuliert, welche 
Wirkungen mit welchen Antworten vielleicht erzielt werden könnten.  

Meine Frage ist daher, ob es nicht daneben ratsam und möglich wäre, 
nach dem tatsächlichen Studierverhalten der Studierenden – als Spiege-
lung der Qualität der Lernumgebung Hochschule - zu schauen, also schon 
den Prozess zu beobachten, nicht erst das Produkt zu messen (wenn es 
für die Betroffenen schon zu spät ist, jenen zu ändern). Das könnten zum 
einen non-reaktive Daten darüber sein, was die Studierenden wirklich 
„mit der Hochschule anfangen“ (z.B. Beobachtungen in den Hochschul-
gebäuden, Nutzungsdaten der Einrichtungen wie Bibliothek, Computer-
zentrum etc., kontinuierlich erfasste Teilnehmerzahlen der Veranstaltun-
gen o.ä.). Zum anderen könnten es die Antworten sein, die in Befragun-
gen zu anderen Zwecken gegeben werden, insofern zwar reagierend auf 
diese, aber nicht auf die einer späteren Sekundäranalyse (z.B. aus den 
HIS-Untersuchungen oder aus den Sozialerhebungen des Studenten-
werks). Allerdings bieten auch diese die Schwierigkeit, dass Verhaltens-
weisen mehrdeutig sind, identische Verhaltensweisen unterschiedliche 
Motive haben können und nun wieder die Wertungen (seitens der Studie-
renden) nur implizit sind, also durch Interpretation herausgehoben wer-
den müssen; dabei kommen Bewertungen (seitens der Hochschule bzw. 
der Evaluatoren) ins Spiel, deren Kriterien noch mehr als bei anderen 
Verfahren eine ausdrückliche Diskussion und Verständigung erfordern.

II. Zum Beispiel: Studierverhalten an den Universitäten vor  
„Bologna“
Zwei Beobachtungsperspektiven seien vorgestellt, die erste ganz kurz, die 
zweite etwas ausführlicher:  

Wie gehen die Studierenden mit der Universität (auf diese muss ich 
mich hier beschränken) als Raum um? 

Wie gehen die Studierenden mit ihrer Studien-Zeit um? 

1. Wie gehen die Studierenden mit der Universität als Raum um? 
Hier kann ich nur rasch einige subjektive Beobachtungen, eigene und 
solche von KollegInnen, mitteilen, sozusagen als Statthalter für empiri-
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sche Untersuchungen, die möglich und lohnend wären und m. E. künftig 
angestellt werden sollten: 

Deutsche Universitätsgebäude tragen, anders als viele amerikanische, 
die ich kenne, Spuren eines wenn nicht lieblosen, so doch mindestens 
äußerst gleichgültigen Umgangs mit ihnen seitens der Studierenden 
(Schmutz an den Wänden, Müll auf den Fußböden, ramponierte Stühle, 
Bänke und Tische, Zettel überall); 
um die Mittagszeit herrscht womöglich unerträgliche Fülle, besonders 
in Mensa und Cafeterien, sonst aber werden die Verhältnisse je weiter 
das Semester voranschreitet, um so erträglicher, und am späteren 
Nachmittag sowieso leert sich eine typische Regionaluniversität wie die 
Bielefelder rasch wie eine Fabrik am Ende der Schicht; 

an Kopiergeräten und -zentren ist immer Gedränge, die Universitäts-
bibliothek hingegen, selbst eine so großzügig und angenehm ausge-
legte wie die der Uni Bielefeld, ist leer (vor allem im Verhältnis zu den 
Studierendenzahlen). 

Summierende Interpretation: 
„Die“ Studierenden (in der erwähnten problematischen Generalisierung) 
betrachten die Universitätsgebäude nicht als ihren Ort. Sie halten sich 
dort nur auf, wenn sie müssen oder dringende Verabredungen und An-
liegen haben. Sie lesen – wenn sie denn lesen (s. u.) – und arbeiten lie-
ber zuhause (trotz dort oft wesentlich ungünstigeren Bedingungen). Sie 
behandeln die Einrichtung nach einer von Daxner schon vor Jahren for-
mulierten Beobachtung wie das sozialistische Gemeineigentum. 

Zugegeben: mit manchen dieser Verhaltensweisen haben Studenten zu 
allen Zeiten ihre Universitäten geärgert; anderes ist Merkmal der aktuel-
len Jugendkultur, in der „cool“ = lässig der oberste Wert ist. Aber es spie-
gelt auch – so meine These, und darum sollte es evaluiert werden – eine 
Universität, die sich selbst nicht ernst genug nimmt, als besonderen Ort 
nicht genügend kultiviert und darum auch nicht als solcher behandelt 
wird.



Zukünftiges Studierverhalten als Evaluation der Universität 159

In unseren neuen Universitätsbauten erinnert ja nichts mehr, weder Frei-
treppen noch Säulen noch marmorne Vorhallen an einen Tempel, der 
zugleich Ehrfurcht vor der Wissenschaft (dem „Großsubjekt Wissen-
schaft“, Rumpf) einflößt und fordert und Identifikation mit ihrer Stätte 
anbietet. Die alten Gebäude, die davon noch Spuren tragen, verkrümeln 
sich in der Altstadt; die neueren Gebäude könnten überall stehen (und 
tun es) und allen möglichen Zwecken dienen, ähneln Verwaltungs- oder 
Versicherungsblöcken und atmen bestenfalls Funktionalität. Sie sind 
amorph, aus Außen-, wie aus Innensicht. Was Bodo von Borries in einem 
Artikel von 1998 beschreibt, erklärtermaßen eine „Polemik“, scheint mir 
weiterhin notwendiger Denkanstoß: „Die Universität ist weder gestalteter 
Lebensraum noch Abenteuerspielplatz.... Außerhalb ziemlich enger „Ar-
beitszeiten“ ist die Universität kulturell einfach „tote Hose“, auch mate-
riell und ästhetisch verkommen, tendenziell eine Einladung zum Vanda-
lismus. Das stärkt wieder den oft beklagten Absentismus von Lehrenden 
wie Lernenden.“

Die bauliche Entwicklung ist nicht rückgängig zu machen, muss aber in 
ihren Auswirkungen bedacht werden. Wenn sich Beobachtungen wie die 
o. g. bestätigen, indizieren sie: Die Studierenden fühlen sich in der Uni-
versität nicht zuhause und meiden diesen Ort. Das mag mancher als irre-
levant betrachten. Angesichts aber der hohen Bedeutung des Learning 
environment für die Lernmotivation und für das informelle, kognitive wie 
besonders auch soziale Lernen geben sie m. E. Anstoß für eine nachfas-
sende (vertiefende) Evaluation. 

2. Wie gehen die Studierenden mit ihrer Studienzeit um? 
Die Beobachtung des „Absentismus“ wurde schon erwähnt. Hinzuzufü-
gen wären – einstweilen als subjektive Äußerungen – Klagen von einzel-
nen HochschullehrerInnen, dass nicht-obligatorische Veranstaltungen, 
insbesondere wenn zu theoretischen Fragen und für Abendzeiten ange-
setzt, kaum TeilnehmerInnen finden (vgl. Griese 1998) oder die immer 
nur etwas be- und verschämt untereinander eingestandenen Erfahrungen 
von HochschullehrerInnen, dass im Laufe des Semesters sich die Teilneh-
merzahlen ihrer Veranstaltungen sich einschneidend reduzieren (wenn 
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nicht durch regelmäßige Teilnahmekontrolle oder Schlussklausuren Druck 
ausgeübt wird).

Viele Gründe können dafür gesucht werden. Wieweit liegt es an den Stu-
dierenden selbst? Ich fange einmal bei dieser Frage an. Nicht, dass ich 
jetzt in den Chor der Hochschullehrer einstimmen wollte, der Mangel an 
Studierfähigkeit nehme zu und überhand. Die Klage ist empirisch bisher 
nicht belegt; aber nicht die Fähigkeiten der Studierenden sind für mich 
ein Problem, sondern ihre Präferenzen. 

Allen voran das „Jobben“. Die Erwerbstätigkeit der Studierenden ist in 
den letzten Jahren etwas mehr untersucht worden (vgl. z.B. Fuchs 2003, 
Ramm/Bargel 1997; Berning/Kunkel/Schindler 1996; Huber/Wulf 1989; 
Kunkel 1993; Ritter 1990). Um hier nur eine jüngere Quelle auszubeuten, 
die 16. Sozialerhebung (Schnitzer u.a. 2001): 

Ob in den Semesterferien oder in der Vorlesungszeit: Der Anteil der 
Studierenden, die erwerbstätig sind, ist ständig gestiegen und beträgt 
letzthin 67 Prozent (ebd., 280f.), ca. 20 Prozent arbeiten laufend das 
ganze Jahr hindurch und in größerem Umfang . 

Der durchschnittliche Zeitaufwand für Studienaktivitäten (nahezu hälf-
tig für Lehrveranstaltungen und Selbststudium) beträgt nur noch 36 
Stunden in der Vorlesungszeit; er ist kontinuierlich gesunken (ebd. 
S.116ff.).1

Komplementär dazu steigerte sich der Zeitaufwand für Erwerbstätigkei-
ten während des Semesters. Im Durchschnitt (!) aller (!) Studierenden 
beziffert er sich auf 8,4 Wochenstunden, bei den überhaupt Jobbenden 
aber im Durchschnitt auf 13,9 Wochenstunden. Deren „Arbeits“be-
lastung addiert sich so zu einer 45-Stunden-Woche.

                                                           
1 Fachspezifisch unterschiedlich: von Medizin und Laborwissenschaften (44 Wochenstun-
den) absinkend zu den Sozialwissenschaften (29 Wochenstunden) und mit Studienalter 
abnehmend (von 37 anfangs auf 34 nach dem 15 Semester) (Schnitzer u.a. 1995, S.121ff.). 
Bemerkenswert ist die Übereinstimmung zwischen den Untersuchungen! Auch Bargel u.a. 
(2001) stellen fest: Der Zeitaufwand für das Studium ist 1983-98 kontinuierlich zurückge-
gangen (181) auf 34 bzw. 36 Stunden/Woche (AL bzw. NL) im Schnitt, noch deutlich 
darunter in den Sozial- und in den Kulturwissenschaften (30 bzw. 32%). 
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Wenn man als faktische Teilzeitstudierende diejenigen betrachtet, die 
weniger als 25 Wochenstunden fürs Studium aufwenden, kommt man 
auf 18 Prozent. Vollzeitstudenten mit mehr als 25 Wochenstunden für 
das Studium, die zusätzlich eine sehr hohe Erwerbslast tragen, machen 
12 Prozent aus (ebd. S. 134ff.). Zusammen sind das also, so meine 
Rechnung, ca. 30 Prozent mit einem Lebensmuster, das zwischen min-
destens zwei quasi gleichgewichtigen Polen – Studium und Job – aus-
gespannt ist.2 Die fachspezifischen Unterschiede sind dabei so be-
trächtlich, dass man mit Fug und Recht von unterschiedlichen Fachkul-
turen (mit Bourdieu und Nachfolgern) oder von Fachmilieus (nach Gerd 
Schulze) sprechen kann. 

Zur Beurteilung sei hier behauptet, dass es sich um das Resultat verän-
derter Präferenzen in der Gestaltung ihres Lebens durch die Studierenden 
selbst handelt, die zwar einem einflussreichen kulturellen Wandel jugend-
licher Lebensmuster folgt, aber nicht Sachzwängen, nicht materieller 
Existenzsorge allein geschuldet ist. Sie ist insofern Folge einer freien 
Entscheidung.

Zwar wird die Erwerbstätigkeit häufig – und besonders von den Funktio-
nären und Sprechern der Studentenschaft selbst – so dargestellt, als fol-
ge sie bei allen aus der blanken Not. Setzt man aber die Zahlen, die die 
16. Sozialerhebung an verschiedenen Stellen über Ausgaben und Ein-
nahmen liefert (Schnitzer u.a. 2001, S.11ff), in Beziehung zueinander, 
dann zeigt sich: Erwerbstätige Studierende kommen über das monatliche 
Durchschnittseinkommen aller Studierenden (seinerzeit 1375 DM gegen-
                                                           
2 Die Jobs sind allerdings nicht immer fachfremd oder studienfern. Etwa ein Viertel der 
erwerbstätigen Studierenden ist als Hilfskraft in der Hochschule tätig, vermutlich überwie-
gend im eigenen Studienfach oder doch fachnah. In unserem Projekt „Fachüberschreiten-
des Studieren“ sahen – für mich überraschend – viele Studierende durchaus einen Zusam-
menhang zwischen Fachstudium und Erwerbstätigkeit: 80% in der Medizin, um die 60% in 
den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, zu denen man sich passende Tätigkeitsfel-
der gut vorstellen kann, nur 30 bzw. 48% bei Juristen bzw. Germanisten, wo es solche 
weniger gibt. Spontane Antworten zu den offenen Fragen hierzu zeigen allerdings, wie 
sehr der Zusammenhang von der Interpretation abhängt: so gibt es unter den Begründun-
gen zu den 60% positiven Meinungen der Pädagogen dazu z.B. auch die, dass „jobben in 
Kneipen zur besseren Menschenkenntnis führe“ (Niketta 1995; vgl. Niketta/Lüpsen 1998). 
Auf der anderen Seite stehen die durchschnittlich ca. 50%, die einen solchen Zusammen-
hang nicht sehen. 
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über 1250 DM für angebbare Ausgaben) noch wesentlich hinaus, je älter 
sie sind, desto mehr. „Folglich findet auch eine Überkompensation der 
abnehmenden Grundsicherung statt, die zu einem großen Teil auf mit 
dem Alter steigende Ansprüche an das Lebenshaltungsniveau zu erklären 
ist.“ (ebd.,15). 

Aus guten Gründen verzichtet man in der Sozialerhebung des Studenten-
werks auf eine normative Feststellung des Bedarfs der Studierenden – 
aber offenbar ist mit weniger auszukommen, als die meisten erwerbstäti-
gen Studierenden zur Verfügung haben. Dieser Eindruck stimmt überein 
mit den Motiven, die die Studierenden selbst in der Befragung des Stu-
dentenwerks (diese Antworten einmal für „wahr“ genommen), aber ganz 
analog auch in der Konstanzer Erhebung nannten: Unter diesen Motiven 
– es konnten mehrere genannt werden – steht „Mehrbedarf“ (für „höhe-
re Ansprüche“) an erster Stelle, noch vor „Grundversorgung“ (69 Prozent 
zu 60 Prozent); dann folgen dichtauf „Unabhängigkeit von Eltern“ und 
„mehr Berufspraxis“.

Moralisch ist diese Haltung der jungen Leute in einer Gesellschaft und 
zumal seitens der älteren Generation, die durchweg eben dieselben Güter 
anstrebt und preist, nicht zu verurteilen. Mir kommt es aber auf die Fest-
stellung an, dass darin nichtsdestotrotz eine Entscheidung steckt. Darauf 
weist neben den schon genannten Befunden der weitere hin, dass das 
Ausmaß der Erwerbstätigkeit neben dem Studium fachspezifisch erheb-
lich variiert; sie ist in den Sozialwissenschaften weit stärker als in den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften ausgeprägt. Da die Unterschiede in 
der sozialen Rekrutierung nicht groß genug sind, um die These zu recht-
fertigen, die Studierenden der letzteren Fächer seien finanziell weniger 
bedürftig, kann die Erklärung nur gesucht werden in der stärkeren Inan-
spruchnahme durch das Studium – erst durch ein stark verregeltes 
Grundstudium mit hohen Wochenstundenzahlen, dann durch die Dip-
lomarbeit und Involvierung in Laborarbeit. Offenbar ist es den Studieren-
den in den Naturwissenschaften möglich, diesen Anforderungen nachzu-
kommen, ja sogar – so jedenfalls die Ergebnisse von Kreitz (1998) – in 
der letzten Phase ihren „Lebensmittelpunkt“ stärker ins Labor bzw. in die 
Arbeitsgruppe zu verlegen. Diejenigen aber, denen das Pflichtstudium 
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mehr Entscheidungsspielraum übrig lässt, treffen in der großen Mehrheit 
eine Entscheidung für andere Prioritäten als ein „reines“ Studium, eine 
Entscheidung für ein mehrpoliges ausgefülltes Leben und für mehr Kon-
sum jetzt und hier statt „asketisch“ die freie Zeit für die Wissenschaft 
oder Vertiefung seiner Bildung zu nutzen.  

Damit stimmt überein, dass die Studierenden auch noch andere Motive 
für das Jobben als die ökonomischen angeben, nämlich auch die Gewin-
nung beruflicher bzw. praktischer Erfahrungen sowie zunehmend die Er-
höhung ihrer späteren Beschäftigungschancen und vor allem die Erkun-
dung von beruflichen Alternativen für den Fall, dass nach dem Studien-
abschluss die eigentlich angestrebten Arbeitsplätze nicht zu finden sind 
(Schnitzer u.a. 2001, S. 300). Oder, um es drastischer zu sagen: Sie su-
chen intensivere, jedenfalls aber andere Erfahrungen, als das Studium 
ihnen bietet – auch darin steckt eine Evaluation dieses Studiums! Außer-
dem trauen sie der künftigen Belohnung nicht, die dieses verspricht, son-
dern suchen sich mehrere Optionen offen zu halten. 

Jedenfalls aber erscheint so Studium als eine Arbeit wie andere oder ne-
ben anderen. Wie eine Zusammenfassung liest sich ein Satz aus der 16. 
Sozialerhebung: „Die meisten (54 Prozent) sehen in ihm eine normale 
Berufstätigkeit, deren Bedeutung gleichrangig ist mit anderen Bereichen 
und Zielen außerhalb der Hochschule. Diese Haltung korrespondiert mit 
den Ergebnissen zum Zeitbudget, wo für Stundenumfang und Zeitauftei-
lung im Wochenverlauf eine Ähnlichkeit zu abhängig Beschäftigen offen-
sichtlich wurde. Für nur 40 Prozent der Studierenden stehen Hochschule 
und Studium im Mittelpunkt, auf den sich ihre Interessen und Aktivitäten 
konzentrieren.“ (Schnitzer u.a. 2001, S. 318) 

Distanz zum Studium bzw. Fach wahren, Erfahrungen außerhalb suchen, 
andere Arbeit annehmen, ständig andere Optionen im Auge behalten: 
Natürlich bleibt eine solche Strategie so vieler Studierender nicht ohne 
Folgen für das Studium selbst, für das Klima und die Lebensformen in der 
Universität.
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Zum einen – das ist schon gemessen – verringert jede zusätzliche Stunde 
Erwerbstätigkeit den Zeitaufwand für das Studium im engeren Sinne zwar 
nicht um eine volle, im Durchschnitt aber doch um eine halbe Stunde.3

Darunter leidet zum einen naheliegenderweise besonders das Selbststu-
dium. Zugespitzt: Die Zeit, die man jobbt, hat man nicht mehr, um etwa 
ein zusätzliches Buch zu lesen. 

Es kümmert aber auch das Interesse an Studien dahin, die über das 
Pflichtpensum des eigenen Faches bzw. Studiengangs hinausgehen. Ins-
gesamt ist jedenfalls – im Unterschied zum geäußerten Interesse – die 
tatsächliche Wahrnehmung dieser an der deutschen Universität doch 
bisher noch gegebenen Möglichkeit gering: In der repräsentativen Befra-
gung in unserem Projekt FÜSt (1994) hatten im Durchschnitt 60 Prozent 
der Studierenden (40 Prozent in den Geisteswissenschaften vs. 75 Pro-
zent in der Medizin) bis dahin keine Lehrveranstaltung anderer Fächer 
oder Fächer übergreifend angelegter Ringveranstaltungen, 45 Prozent 
auch keine der Angebote für Hörer aller Fakultäten besucht. Und wenn, 
dann führten solche „Ausflüge“ eher in fachnahe Bereiche oder zu Zu-
satzqualifikationen wie Fremdsprache, EDV, Kommunikationstrainings o. 
ä.(vgl. Niketta 1995, 1998).  

Zum anderen dürfte sich die Beanspruchung draußen auf Partizipation 
drinnen auswirken. Für die folgenden Befragungsergebnisse gibt es ge-
wiss noch andere Gründe, aber sie geben doch sehr zu denken: An Stu-
dentenverbindungen oder Studentengemeinde, an studentischen Kultur-
arbeitsgemeinschaften oder Studenten-Sport gibt es bei 50-30 Prozent 
der Studierenden überhaupt kein Interesse, und häufige Teilnahme an 
dergleichen bekunden unter 10 Prozent (nur beim Sport fast 25 Prozent). 
Ebenso haben für Fachschaften, studentische Selbstverwaltung, hoch-
schulische Selbstverwaltungsgremien 30 bzw. 40 bzw. 45 Prozent kein 
Interesse, häufige Teilnahme oder gar Übernahme eines Amtes teilen nur 
2-3 Prozent mit. Politische Studentenvereinigungen stehen übrigens noch 
schlechter da, und informelle Aktionsgruppen, oft als zeitgemäße Aus-

                                                           
3 Schnitzer u.a. 2001, 259ff. Diese Wirkung variiert mit dem Umfang der Erwerbstätigkeit 
einerseits, dem Charakter bzw. Fach der Studiengänge andererseits beträchtlich in höchst 
interessanter Weise (s. ebd.); doch kann ich darauf hier nicht weiter eingehen. 
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drucksform politischen Engagements positiv beurteilt, finden auch nur bei 
9 Prozent gelegentliche Teilnahme (vgl. Simeaner u.a. 1995, S. 131ff.). 
Bekannt ist schließlich auch die niedrige Beteiligung an hochschulischen 
Wahlen. Alles irrelevant für die mächtigen Rektorate der autonomen Uni-
versitäten von heute? Aber wenn man sich nicht um neue Wege bemüht, 
studentische Partizipation zu stimulieren, darf man sich nicht wundern, 
wenn die Identifikation mit der Universität schwach ist und die Alumni 
später nicht so freudig ansprechbar sind. 

Es ist nicht verwunderlich, dass dies alles, diese ganze Skala anders ge-
setzter Prioritäten bei für ihre Universität engagierten Lehrenden und 
Kommilitonen Gefühle der Kränkung auslöst und bei Älteren nostalgische 
Reaktionen, vielleicht illusionär, wie doch früher und vor allen bei ihnen 
selbst alles noch besser war. 

Aber auch wenn man versucht, sich davon nicht leiten zu lassen, wird 
man feststellen müssen: Das Humboldtsche Idealkonzept von Studium 
und Lehre ist in der deutschen Universität für die Masse ihrer Studieren-
den an sein Ende gekommen nicht durch die „Bologna-Beschlüsse“, son-
dern längst vor ihnen – nicht unbedingt, diesen Unterschied möchte ich 
betonen, in ihrem inhaltlichen, sozusagen in dem wissenschaftsdidakti-
schen Anspruch ( Forschendes Lernen usw., darüber ist gesondert zu re-
den), aber jedenfalls in ihrem organisatorischen Teil, der vollständigen 
Freiheit des Studiums. Diese Feststellung ist nicht originell, aber als empi-
rische doch wichtig gegenüber den Verteidigern des Status quo. Hätte 
man das faktische Studierverhalten – und natürlich auch die auf der 
Hand liegenden Auswirkungen – als auch eine Evaluation ernst genom-
men: Man hätte schon längst handeln müssen. 

III. Studierverhalten nach Bologna? Was sollte künftig beobachtet 
werden?
1. Mögliche oder wahrscheinliche Veränderungen 
Während leider sehr zweifelhaft ist, ob die in der Umstrukturierung hin zu 
gestuften und modularisierten Studiengängen liegende Chance zu einer 
inhaltlichen und didaktischen Studienreform genutzt wird, sind Auswir-
kungen der äußerlichen Veränderungen der Studienorganisation schon 
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deutlich zu beobachten. In einer Universität wie Bielefeld, die schon zu 
größeren Teilen umgestellt hat und mit ihrer kompakten Anlage gute 
Beobachtungsmöglichkeiten bietet, drängt sich auf, dass die Studieren-
den jetzt „da“ sind, auch noch gegen Semesterende, die Gebäude sogar 
zum Bersten füllen. Dem entsprechen die Teilnehmerzahlen in den Veran-
staltungen: Sie sind raumsprengend hoch und bleiben relativ konstant.  

Es gibt Anzeichen dafür, dass die neue Ordnung Tendenzen in einer 
großen Zahl von Studierenden entgegenkommt: So zum einen der Ten-
denz, möglichst rasch durchs Studium zu kommen und es als Vorausset-
zung künftiger Berufschancen zu effektiveren. Dass auf kurzem Studium 
und frühem Abschluss in noch jungen Jahren positive Prämien stehen 
und stehen sollen, bekommen Studierende heute in jeder Politiker- oder 
Wirtschaftsführerrede zu hören; ihr zu folgen und allenfalls noch die 
ebenso geforderten Zusatzqualifikationen (Fremdsprache, Rhetorik, Com-
puterbeherrschung) einzusammeln, muss besonders denen nahe liegen, 
die Beschäftigung in der Wirtschaft suchen. In der Tat sind die durch-
schnittlichen Studienzeiten in den letzten Jahren erstmals wieder rückläu-
fig. Die Absicht, zügig und intensiv zu studieren, hat in den alten Ländern 
stark zugenommen: von 53 Prozent (1983) auf 70 Prozent (1998), und 
damit fast schon das Niveau der neuen Länder (noch 10 Prozent darüber) 
erreicht und wächst besonders bei den Studienanfängern (Bargel u.a. 
2001,151, 160ff.). Die sog. Freischussregelung bei den Abschlussexamina 
wird von den Studierenden sehr positiv bewertet (ebd. 309) und dürfte 
zur Verkürzung mehr bewirkt haben als alle Versuche, Regelstudienzeiten 
zu sanktionieren, zusammen. 

Zum anderen: lautlose Anpassung an höhere zeitliche Inanspruchnahme 
durch das Unterrichtspensum. Die fachspezifisch unterschiedlichen Zeit-
budgets (s. o.) zeigen und die Antworten der Studierenden bei Bargel u.a. 
(2001, 129ff.) bekunden es, dass die Zahl der Wochenstunden „eine hohe 
Bindekraft“ ausübt, dass Studierende auch ein höheres Deputat mitma-
chen und es nicht als Problem empfinden, wenn und solange ihnen die 
Anforderungen transparent und die Strukturierung sinnvoll erscheinen. 
Kritik an Unterforderung ist jedenfalls stärker verbreitet als an Überforde-
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rung: sie wird, Mittelstrass und anderen Philosophen zum Trotz, ausge-
prägt gerade in Kultur- und Sozialwissenschaften artikuliert (ebd., 142ff.). 
Zum dritten: Von weitergehenden utopischen, idealistischen oder gesell-
schaftskritischen Ansprüchen an das Studium ist wenig zu spüren. Auch 
die Wünsche an Hochschulentwicklung sind äußerst nüchtern: kleinere 
Lehrveranstaltungen (58 Prozent), bessere Betreuung (50 Prozent), mehr 
Praxis- und Arbeitsmarktorientierung (65 bzw. 54 Prozent), mehr Brü-
ckenkurse (40 Prozent; Bargel u.a. 2001, 277ffl); höhere Qualität der 
Lehre, inhaltliche Entrümpelung usw. (ebd. 286ff.). Die Unterrichtskritik, 
soweit per Fragebogen erhoben, ist, ich erwähnte es schon, erschütternd 
wohlwollend. Interessant zu wissen ist wohl, dass die Studierenden sich 
des Dilemmas zwischen Berufsorientierung und persönlicher Entwicklung 
oder Bildung bewusst sind (vgl. Bargel u.a. 2001, Graphik S. 155) – na-
türlich auch dies entsprechend der grundsätzlichen Motivlage unter-
schiedlich nach Fächern (157ff., 165ff) – aber anscheinend entscheiden 
sie dennoch pragmatisch.  

Kurzum: Störungen sind von dieser Seite und aus solchen Gründen nicht 
zu erwarten. Die studienbegleitenden Prüfungen, die mit der Modularisie-
rung einhergehen, werden ein Übriges zur Regulierung tun und für ein 
ordentliches Studierverhalten sorgen. Zwar liegt auch in ihnen potentiell 
eine große Chance für eine auch inhaltlich folgenreiche Reform der Leis-
tungsdarstellung und -bewertung in der Hochschule. Zu befürchten ist 
aber, dass objektive Überlastung der Lehrenden durch große Teilnehmer-
zahlen und subjektive Verweigerung des Umlernens und Neugestaltens 
für neue qualitativ anspruchsvolle Formen dahin zusammenwirken, dass 
die Studierenden jedes Semester neu und in den meisten ihrer Lehrveran-
staltungen Klausuren oder Multiple choice-Tests absolvieren müssen – 
eine Horrorvorstellung. „Learning just for the test“ wie in den USA oder 
„Arbeiten immer gerade für die nächste Klausur“ wie schon in unseren 
Oberstufen dürfte sich dann immer mehr ausbreiten. Nach den Befunden 
und Einsichten z.B. der Göteborger Gruppe (vgl. Marton u.a.) muss dies 
zur „erosion of learning through testing“ führen, zu immer weiterem 
Schwund eines „deep level learning“, des von eigenen Interessen, Fragen 
und Strukturierungsversuchen gesteuerten selbstständigen Studierens 
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zugunsten konformer Leistungserbringung. Aber den glatten Ablauf des 
Betriebes stört das natürlich nicht. 

2. Was bedeuten diese Änderungen als und für Evaluation? 
Künftige Evaluatoren, die, wie von mir vorgeschlagen, das faktische Stu-
dierverhalten mit in den Blick nehmen, könnten angesichts solcher Ent-
wicklungen, wenn sie denn so eintreten, konstatieren: keine Störungen. 
Die Ziele, die mit dem Bologna-Modell verfolgt wurden – eine bessere 
Strukturierung, Modulierung und Moderierung des Studiums und da-
durch eine Verkürzung der Studienzeit und eine Erhöhung der Absolven-
tenquote – wurden erreicht. Abbrüche und Umwege sind selten gewor-
den, stattdessen funktioniert die Drehscheibe Bachelor wunschgemäß.... 
Lehrangebote und Lerneinrichtungen der Hochschule sind voll und re-
gelmäßig ausgelastet. Die Studierenden sind nun endlich mehr präsent 
und im Durchschnitt fleißiger, arbeiten mehr fürs Studium und weniger in 
Jobs. Sie äußern sich in den regelmäßigen Befragungen zufrieden mit den 
Angeboten, intervenieren nicht in all den Zielvereinbarungen und Kon-
trakten….

Meine Frage ist: Wo und wie bewahrt sich „die“ Universität, wer immer 
das ist, ein Gewissen das noch einmal nachfragt und -denkt, ob wirklich 
in Ordnung ist, was da in Ordnung scheint.  

Bleibt in den neuen Strukturen, die vielleicht wohltätig sind für die vie-
len, genügend Freiraum für die, die eigene Wege gehen können und 
wollen?

Wird, wenn schon im Organisatorischen, im Raum sozusagen zwischen 
den Lehrangeboten und Prüfungsanforderungen, mehr reguliert wird, 
innerhalb von Lehre und Prüfungen genügend Spielraum für freies und 
forschendes Lernen gewährt?

Gibt es Konfrontation mit offenen Problemen, Arbeit an divergierenden 
Aufgaben, Anstoß zu individuellen Lernvorhaben oder Gruppenprojek-
ten (für die man mit „Lernkontrakten“ operieren könnte und sollte) in 
und zwischen den Lehrveranstaltungen und die Chance für ganz ande-
re Leistungsausweise als immer nur Klausuren und Tests?  
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Wer beobachtet das tatsächliche Studierverhalten? Wer liest die Daten 
gegen den Strich? 
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Leistungsparameter und Ratings in der
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Dr. Stefan Hornbostel  
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I. Einleitung 
Während die Evaluation der Lehre inzwischen fast zur Normalität an 
deutschen Hochschulen geworden ist, gilt das für die Forschung nicht in 
gleichem Maße, obwohl die Instrumente zur Bewertung von Forschungs-
leistungen sehr viel früher und auch intensiver entwickelt und geprüft 
wurden als das Handwerkszeug der Lehrevaluation.  

Die Gründe für die starke Konzentration auf die Evaluation der Lehre sind 
leicht nachvollziehbar: Die Lehre ist lokal gebunden, durch örtliche Pra-
xen und Koordinationen geprägt, ohne ein eigenständiges Kommunikati-
onssystem. Jenseits von Rahmenprüfungsordnungen blieb meist völlig im 
Dunklen, was sich eigentlich in den Hörsälen und Seminarräumen ab-
spielte. Entsprechend groß war der Bedarf an Information über die Aus-
bildungsqualität. Für die Forschung hingegen galt schon immer, dass sie 
national oder international orientiert ist, institutionenübergreifend ihre 
Gütekriterien aus einem disziplinären Diskurs bezieht und dazu über ein 
eigenes Kommunikations- und Bewertungssystem verfügt, das auch eine 
fachliche und überfachliche Reflexion der Gütekriterien beinhaltet. Inso-
weit war Forschung schon immer kompetitiver und transparenter als die 
Lehre, nicht zuletzt durch einen in den letzten Jahrzehnten erheblichen 
gestiegenen Anteil der drittmittelfinanzierten Forschung. Daher bestand 
zunächst ein eher geringes Interesse an einer vergleichenden Bewertung 
der Forschungsleistungen. 

Das hat sich allerdings in den letzten Jahren stark verändert. Inzwischen 
werden die verschiedensten internationalen Forschungsrankings veröf-
fentlicht, auf nationaler Ebene bietet das CHE ein jährliches hochschul-
vergleichendes Forschungsranking, die DFG legt regelmäßig ihr Förder-
ranking vor und – last not least – finden auf Länderebene und auch 
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Infrastruktur
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Transfer

Qualität/
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Quantität/
Aktivität

Tab.1:     Ziele 
Ressourcen 

innerhalb der einzelnen Hochschulen aktuell sehr viele Versuche statt, 
Indikatorensysteme zur Bewertung von Forschungsleistungen zu etablie-
ren – meist verbunden mit Überlegungen zu einer leistungsbezogenen 
Mittelverteilung. Diese Entwicklung ist in einem wettbewerblich orientier-
ten Klima nicht überraschend, gleichwohl wirft sie nicht nur die Frage 
danach auf, mit welchen Indikatoren Forschungsleistungen abgebildet 
werden können, sondern auch danach, wie zuverlässig die verfügbaren 
Methoden sind. 

II. Ziele und Bewertungsdimensionen 

Für eine Beurteilung von Forschungsleistungen ist zunächst einmal – wie 
bei der Bewertung von Lehrleistungen – eine Definition von Zielen not-
wendig. Dazu gehören zumindest drei unterschiedliche Aspekte: Erstens 
die Frage danach, ob das Ausmaß der aktiven Teilnahme an der dis-
ziplinären Forschung den eigenen Zielen entspricht. Zweitens, ob die 

Qualität – oder genauer: die Resonanz – der Forschung den Erwartungen 
entspricht. Schließlich stellt sich, drittens, für anwendungsorientierte 
Forschung die Frage danach, ob die Verwertbarkeitserwartungen erfüllt 
werden. Diese Fragen zielen auf Effektivität (den Grad der Zielerrei-
chung). Praktisch geht es aber nie um Effektivität um jeden Preis, viel-
mehr soll in der Regel der gewünschte Output mit einem möglichst ge-
ringen Ressourceneinsatz erreicht werden (Effizienz). Bereits hier sollte 
deutlich geworden sein, dass sich sinnvoller weise nicht von einem For-
schungsindikator sprechen lässt, sondern nur von einem Bündel unter-
schiedlicher Indikatoren. Allerdings betonen die verschiedenen Rankings 
und Ratings die Zellen der obigen Matrix auf verschiedene Weise. 
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III. Rating und Ranking 
Die Unterschiede zwischen indikatorenbasierten Vergleichen (Ranking) 
und expertengestützten Bewertungen (Rating) sind inzwischen gradueller 
Natur. Typische Forschungsratings wie etwa das britische Research As-
sesment Exercise (RAE) greifen durchaus auf indikatorisierte Informatio-
nen zurück und werden von den Massenmedien in Form von Rankings 
(im Sinne einer Rangfolge) verbreitet. Die Gemeinsamkeiten resultieren 
vor allen Dingen daraus, dass eine Bewertung von Forschungsleistungen 
nur mit Bezug auf disziplinäre Standards möglich ist, sei es durch kompe-
tente Experten oder durch bibliometrische Vergleichsdaten. Der Zahlen-
wert, den ein Indikator liefert, ist für sich genommen meist wenig aussa-
gekräftig. Interpretierbar wird er erst durch einen Vergleich an „bench-
marks“, die sich aus der Zielformulierung herleiten. Dies können ver-
gleichbare Institutionen sein, aber auch abstrakte Größen, wie etwa die 
weltweit durchschnittlich erzielten Zitationswerte in einer Subdisziplin. 
Erst mit der Auswahl einer zielkompatiblen Referenzebene lassen sich 
Aussagen über die Effektivität (also den Grad der Zielerreichung) treffen.  
Die ursprüngliche Form des Rankings, die ausschließlich auf die Zuwei-
sung von Rangplätzen abstellte, unabhängig davon, ob zwischen diesen 
Plätzen signifikante Unterschiede bestehen, ist inzwischen eher unüblich. 
Verbreitete Forschungsrankings wie etwa das CHE-Ranking oder das 
DFG-Förderranking arbeiten mit Ranggruppen und nicht mit einzelnen 
Rangplätzen. Davon abgesehen, greifen auch die quantifizierenden Ver-
fahren der Forschungsevaluation immer auf die Urteile von Peers zurück. 
Das Grundkonzept von Wissenschaftsindikatoren basiert gerade auf der 
Überlegung, dass Wissenschaft nur von Wissenschaftlern bewertet wer-
den kann. Solche Bewertungen fallen explizit als Urteile über Forschung 
oder Forschungsvorhaben an, implizit durch den Umgang mit den Er-
kenntnisansprüchen anderer.  

IV. Indikatoren  
Urteile über die Güte, Nutzbarkeit oder Relevanz von Forschung entste-
hen also in der Kommunikation über Forschung. Die Urteile, die in diesem 
sozialen Raum gefällt werden, sind nicht mit einer methodologischen 
Würdigung der Forschungsbefunde zu verwechseln. Die Güte von For-
schung besteht in einem methodologischem Sinne nur bedingt aus Ak-
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zeptanz und Nutzung. Forschungsindikatoren sind daher Konstruktionen, 
die bestenfalls das wiedergeben, was Wissenschaftler für gut, wichtig 
oder nützlich halten. 
 
1. Peer-Urteile 
Zu den routinemäßig anfallenden Peer-Urteilen gehören die Begutach-
tung von Drittmittelanträgen, die Manuskriptbeurteilung bei den Zeit-
schriften, Jurorenurteile bei Preisverleihungen und bedingt auch Reputa-
tionsurteile, die in Befragungen erhoben werden. All diese Urteile stellen 
ausschnitthafte Bewertungen der Forschungsaktivität dar, die sich mehr 
oder weniger gut für die Beschreibung der Forschungsperformanz ganzer 
Institutionen eignen. Die Nutzung von Angaben über die Höhe der ein-
geworbenen Drittmittel als Indikator für Forschungsqualität setzt voraus, 
dass Drittmittelforschung in der untersuchten Disziplin üblich ist. Wie die 
folgende Grafik zeigt, ist das keineswegs in allen Disziplinen gegeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb.1: Drittmittelanträge von Universitätsprofessoren in den letzten 3 Jahren 

(Prozent der befragten Professoren) 

Quelle: Hornbostel, CHE Studienführer 1999 und 2000; Erhebungszeitraum: 

Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur 1999, alle anderen 1998 

 
 

0%

20%

40%

60%

%
 de

r P
ro

fes
so

re
n

Maschinenbau

Elektrotechnik

Bauing.wesen
Physik

Informatik

Mathematik

Architektur

Rechtswiss.

0

1-5

6-10

>10

Zahl der 
Anträge



Leistungsparameter und Ratings in der Forschung 177

Juristen werben kaum Drittmittel ein, während bei den Maschinenbauern 
die Mehrzahl der Professoren jährlich mehrere Anträge stellt. Im Falle der 
Juristen würde eine Nutzung des Drittmittelindikators äußerst selektiv 
über einen bestimmten Typ von Forschung berichteten. Im Fall der Ma-
schinenbauer stellt sich die Frage, ob auch all jene Mittel, die im Rahmen 
von Entwicklungs- und Anwendungsaufträgen akquiriert wurden, als 
Indikatoren für Forschungsaktivität tauglich sind. Denn Drittmittelein-
werbungen indizieren Forschungsqualität nur in so weit, als die Annonce 
eines Forschungsvorhabens die kritische Begutachtung durch Fachwis-
senschaftler übersteht. 

Wissenschaftspreise gehören sicherlich zu den expliziten Urteilen über  
die Forschungsqualität. Für die Indikatorenkonstruktion werden sie je-
doch nur selten genutzt, da erstens der größte Teil der Wissenschaftsprei-
se hochspezialisiert ist und zweitens der Zwang zur Auswahl unter vielen 
ähnlich qualifizierten Arbeiten eine Graduierung, wie sie für Indikatoren 
notwendig ist, verhindert.  

Umgekehrt finden sich Reputationserhebungen – nicht nur in deutschen 
Forschungsrankings – relativ häufig wieder, was unter anderem mit der 
leichten Erhebbarkeit derartiger Daten zu tun hat. Meist entsteht dabei 
ein weitaus stärkeres Gefälle zwischen den sehr renommierten Institutio-
nen und den weniger bekannten, als auf Leistungsindikatoren sichtbar 
wird. Methodisch ist dies auf sog. „Star-” und „Hello-Effekte“ zurückzu-
führen. Problematischer aber ist, dass Reputation nur sehr langsam er-
worben wird und ebenso langsam verloren geht. Newcomer haben es 
daher sehr schwer, eine angemessene Aufmerksamkeit zu erreichen. Un-
terhalb der besonders bekannten Institutionen führen Reputationserhe-
bungen meist zu wenig validen Positionierungen. Der Wert von Reputati-
onserhebungen liegt eher darin, dass sie eine Art Realität sui generis 
beschreiben, die sich von Leistungsbezügen durchaus entkoppeln kann, 
aber unter Marketinggesichtspunkten dennoch Bedeutung hat. Auch die 
Analyse von Stipendiatenzahlen, die sich für einen Aufenthalt an einer 
deutschen Forschungseinrichtung bewerben, folgt der Logik von Reputa-
tionserhebungen.
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Die Manuskriptbeurteilung wird bei der Konstruktion von Forschungsin-
dikatoren dazu genutzt, um Zeitschriften als „reviewed“ zu klassifizieren. 
Aus den Bibliographien der Wissenschaftler werden dann nur noch jene 
Zeitschriftenartikel berücksichtigt, die in einem Journal mit Reviewverfah-
ren erschienen sind. Allerdings existieren keine Standards dafür, wann 
ein Reviewverfahren eine hinreichende Dignität aufweist. Bei weitem 
nicht alle wissenschaftlichen Zeitschriften benutzen ein „double-blind“ 
Verfahren, um eine möglichst verzerrungsfreie Beurteilung zu garantie-
ren. Bis vor kurzem haben darüber hinaus auch angesehene Zeitschriften 
allein durch die Herausgeber über Annahme oder Ablehnung von Manu-
skripten entschieden. Gelegentlich wird auch versucht die Güte des Re-
viewverfahrens durch Befragungen unter den Fachwissenschaftlern zu 
ermitteln. Die Schwachstelle einer solchen Klassifikation ist vor allen 
Dingen, dass sie der Qualität des einzelnen Beitrages durch die globale 
Einstufung in der Regel nicht gerecht wird. Charakterisierungen von 
Forschungsbeiträgen durch die Zeitschrift, in der sie erschienen sind, 
stellen daher eher ein Hilfsmittel für den Fall dar, dass elaboriertere Ver-
fahren nicht anwendbar sind.  

2. Verhalten der Scientific Community 
Zu solchen ausgefeilteren Verfahren gehört die ganze Gruppe der biblio-
metrischen Techniken. Bei diesen Verfahren stehen nicht besonders er-
fahrene Peers im Vordergrund, sondern die Verhaltensweisen der jeweili-
gen Scientific Community, und zwar so, wie sie sich in der Forschungs-
kommunikation abbilden. Die Grundannahme besteht darin, dass wichti-
ge Forschungsergebnisse eine höhere Resonanz in der Community erzeu-
gen als unwichtige. Ein solches Abbild der Kommunikation über For-
schungsbefunde ist aber nicht einfach vorhanden, sondern muss verfah-
rensmäßig konstruiert werden. Das heißt zum einen, dass ein Korpus 
forschungsrelevanter Literatur definiert werden muss, zum anderen, dass 
die Bezugnahmen der Wissenschaftler auf einander rekonstruiert werden 
müssen. Auf die Details solcher Analysen kann hier nicht eingegangen 
werden. Erwähnt sei aber zumindest die disziplinär sehr unterschiedliche 
Eignung derartiger bibliometrischer Verfahren. Für naturwissenschaftliche 
Disziplinen, in denen die Forschungskommunikation nicht nur stark inter-
nationalisiert ist, im Wesentlichen durch Artikel in wissenschaftlichen 
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Zeitschriften getragen wird und hinsichtlich der Zeitschriften starke Repu-
tationshierarchien aufweist, sind die Voraussetzungen für bibliometrische 
Analysen vergleichsweise gut. Mit dem Science Citation Index (SCI) exis-
tiert für diese Disziplinen zudem eine Literaturdatenbank, für die weltweit 
Zeitschriften nach Relevanzgesichtspunkten (Zitationshäufigkeit) ausge-
wertet werden. Für geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen gilt 
hingegen fast das Gegenteil. Neben Zeitschriftenartikeln wird die For-
schungskommunikation dort wesentlich über Monographien und Sam-
melbände getragen, sie sind eher national als international ausgerichtet 
und eine klare Hierarchisierung der Publikationsmedien fehlt meist. Ta-
belle 2 zeigt exemplarisch (hier Soziologie) die von deutschen Professoren 
bevorzugten Publikationstypen.

Tab.2: Publikationen 1998-2000 

von Soziologieprofessoren an Fachbereichen mit grundständigem 

Lehrangebot

 in Prozent 
Zeitschriftenaufsatz 30,3 
Sammelband 58,9 
Monographie 5,1 
Graue Literatur 5,7 

Quelle: Solis/Foris, IZ-Bonn, eigene Berechnungen 

Dass Sammelbände und Monographien bei einer seriösen Analyse nicht 
vernachlässigt werden dürfen, zeigt sich, wenn man danach fragt, was in 
den führenden soziologischen Fachzeitschriften zitiert wird. Wie in oben 
stehender Tabelle zu erkennen ist, bezieht sich mehr als die Hälfte aller 
Quellenangaben auf eben jene Sammelbände und Monographien. Für die 
Ermittlung derartiger Daten eignet sich der SCI nicht, man ist vielmehr 
auf nationale Fachdatenbanken angewiesen. 
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Abb. 2: Zitierte Literatur aus sechs deutschen soziologischen Fachzeitschrif-

ten des Jahrganges 2002 nach Art der zitierten Quelle 

Solche Fachdatenbanken enthalten allerdings auch eine Fülle nicht ein-
schlägiger Literatur (z.B. Graue Literatur). Das Fehlen jeglicher Relevanz-
markierungen führt dazu, dass derartige Datenbanken nur nach aufwän-
digen Bereinigungen nutzbar sind. Auch dann fehlt einer solchen Daten-
basis allerdings der internationale Bezug. Das führt schnell zu einem 
Dilemma, wenn eine Disziplin sowohl nationale wie internationale For-
schungslinien enthält: Für die deutsche VWL ermittelte z.B. das CHE in 
den Jahren 1998 bis 2000 insgesamt 4149 Publikationen von Professoren 
der VWL. Legt man die Kriterien eines Rankings für die europäischen 
Wirtschaftswissenschaften zu Grunde (Kalaitzidakis 1999), das ledig-
lich10 europäische Spitzenjournals (mit einer Qualitätsgewichtung) be-
rücksichtigt, dann bleiben für die gesamte deutsche Volkswirtschaft 
gerade einmal 32 Publikationen in diesem Zeitraum übrig, also weniger 
als ein Prozent der deutschen Publikationen). Es ist kaum verwunderlich, 
dass beide Datenbasen zu unterschiedlichen Rankingergebnissen führen. 

Während in diesem Fall unterschiedliche Datenbasen und die Verwen-
dung unterschiedlicher Qualitätsgewichtungen zu gravierenden Differen-
zen führen, ergeben sich bei eher homogenen Ausgangsbedingungen 
weit weniger dramatische Veränderungen der Rankingposition. Abbil-
dung 3 zeigt am Beispiel der Psychologie (Basis: Zeitschriftenartikel im 
SCI), wie sich die Position der Fachbereiche verändert, wenn an Stelle der  
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einfachen Publikationszählung eine Gewichtung der Publikationen mit 
der Zahl der Co-Autoren und der Anzahl der erhaltenen Zitate vorge-
nommen wird. Während die Gewichtung auf der individuellen Ebene zu 
erheblichen Veränderungen führt, verändert sich die Position der Fachbe-
reiche vergleichsweise moderat. Der Grund liegt darin, und dass sich die 
Fachbereiche hinsichtlich der Komposition von viel und wenig zitierten 
Autoren und Artikeln recht ähnlich sind. 

Abb. 3 
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Auch dieser Befund gilt allerdings nicht für alle Disziplinen gleicherma-
ßen. Immer dann, wenn sich subdisziplinäre Forschungsfelder mit eignen 
Publikations- und Zitationsmustern herausgebildet haben, können bibli-
ometrische Angaben schnell zu Missverständnissen führen. Abbildung 4 
zeigt einen solchen Fall in der Physik. Bei dem „Ausreißer-Fachbereich“ 
mit der höchsten Anzahl von Zitaten je Artikel handelt es sich um einen 
kleinen Fachbereich, der sich auf ein Spezialgebiet der Physik konzentriert 
hat (Hochenergiephysik). Die hohe Anzahl von Zitaten ist den Gepflogen-
heiten dieses Spezialgebietes geschuldet und nicht einer besonders guten 
Performanz des Fachbereiches. Methodisch versucht man derartige Effek-
te durch eine Normalisierung an den Durchschnittswerten des jeweiligen 
Spezialgebietes (relativer Zitationserfolg) zu neutralisieren. 

Abb. 4 

Die knappe Skizze zeigt, dass bibliometrische Techniken zwar sehr mäch-
tige Verfahren sind, die neben Performanzangaben(aktive Teilhabe am 
Forschungsgeschehen, Erfolg als Resonanz) auch strukturelle Informatio-
nen über Personen-, Institutionen- und Themennetzwerke liefern können, 
aber es handelt sich nicht um eine Routineberichterstattung, sondern um 
sorgfältig an die disziplinären Bedingungen anzupassende Werkzeuge. 
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Die Quantifizierung von Leistungen und Erfolgen durch Indikatoren er-
zeugt regelmäßig die Illusion besonderer Exaktheit der Beurteilung. Die 
korrekte Messung eines Leistungsparameters ist aber nur ein Teilaspekt 
bei der Verwendung von Indikatoren. Während Experten üblicherweise 
über den Zweck und die Kontextbedingungen einer evaluativen Stellung-
nahme sehr genau informiert sind und dieses Wissen in ihrem Urteil 
berücksichtigen, sind Indikatoren kontextfrei. Genauer gesagt: Die Kon-
textualisierung von Indikatoren ist Teil des Verwendungsprozesses und 
muss beim Einsatz von Indikatoren berücksichtigt bzw. hergestellt wer-
den.

3. Reaktionen wissenschaftsexterner Auditorien 
Im Falle anwendungsorientierter Disziplinen helfen bibliometrische Indi-
katoren nur bedingt weiter, denn solche Disziplinen adressieren neben 
einem akademischen Auditorium auch eine wissenschaftsexterne Öffent-
lichkeit. Indikatoren für Akzeptanz und Transfer in vor allen Dingen öko-
nomischen Anwendungsfeldern sind beispielsweise Industriekooperatio-
nen oder Patentanmeldungen. Zwar hat sich die Auswertbarkeit von 
Patentdaten seit Wegfall des Professorenprivilegs stark verbessert, auch 
hier gilt aber, dass die Anmeldung von Patenten nicht ohne weiteres als 
Indikator für Innovation verstanden werden kann. Ob Patente angemel-
det werden oder nicht hängt jenseits des Innovationsgehaltes von sehr 
vielen Faktoren ab. Wichtiger noch: die Anmeldung von Patenten ist 
keineswegs gleichzusetzen mit einer tatsächlichen ökonomischen Verwer-
tung.

4. Wissenschaftlicher Nachwuchs 
In den meisten Rankings findet man unter dem Titel „Forschung“ auch 
Angaben zu Promotionen, Habilitationen oder Graduiertenkollegs. Genau 
genommen handelt es sich dabei nicht um Forschungsindikatoren, son-
dern um Kennzahlen, die die Ausbildung wissenschaftlichen Nachwuch-
ses beschreiben. In Disziplinen, in denen Promotionen im Kontext von 
Forschungsprojekten angefertigt werden, korreliert die Anzahl der Pro-
motionen erwartungsgemäß mit anderen Forschungsindikatoren. In 
Fachgebieten, in denen der Zusammenhang zwischen Projektforschung 
und Promotion weniger eng ist, taugen Promotionszahlen als For-
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schungsindikator jedoch nicht. Die folgende Tabelle zeigt für die Soziolo-
gie, dass zwischen der Anzahl der Promotionen und den eingeworbenen 
Drittmitteln bzw. den Publikationen keine Zusammenhänge bestehen. 
Auch die Reputation der Fachbereiche (hier als Empfehlung einer Univer-
sität durch die Professoren gemessen) korreliert zwar moderat, aber 
immerhin signifikant mit den Drittmitteleinwerbungen und den Publikati-
onen, nicht jedoch mit der Anzahl der Promotionen. 

Tab. 3: Soziologie Fachbereiche1999-2001 

Person’s Corr.

 Drittmittel Promotionen Publikationen 
Professorentipp
(Reputation)

0,320*
N=40

0,102
N=38

0,357*
N=44

Drittmittel  -0,181 
N=36

0,147
N=39

Promotionen   -0,146 
N=35

* Korrelation ist auf 0,05 Niveau signifikant 

Quelle: CHE Forschungsranking 2002

V. Untersuchungseinheiten 
Forschung ist in ein doppeltes Bezugssystem eingebunden: zum einen 
gehören die Forscher organisatorischen Einheiten wie Hochschulen, 
außeruniversitären Einrichtungen, Instituten oder Fachbereichen (gele-
gentlich auch in Form von Doppelmitgliedschaften) an, zum anderen sind 
sie Mitglieder einer davon unabhängigen disziplinären Kommunikations-
gemeinschaft. Insbesondere wenn es um Effizienzberechnungen geht, 
kann diese doppelte Zugehörigkeit schnell zu Verwirrungen führen. Er-
folgt die fachliche Zuordnung von Personen aufgrund ihrer Organisati-
onszugehörigkeit, dann wird z.B. der Soziologe an einer juristischen 
Fakultät als Jurist gezählt, der Jurist an einer medizinischen Fakultät 
hingegen als Mediziner. Folgt man den Fachklassifikationen des SCI, 
dann wird nicht die Person, sondern ein einzelner Artikel fachlich zuge-
ordnet (d.h. eine Person wird möglicherweise mehreren Fachgebieten 
zugeordnete), folgt man den institutionellen Adressen im SCI, dann wird 
eine Person derjenigen Institution zugerechnet, deren Adresse der Autor 
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als Korrespondenzadresse in seinem Artikel angegeben hat („work done 
at“), amtliche Statistik oder DFG Fachausschüsse erzeugen wiederum 
andere fachliche Aggregate. Und natürlich können auch kleinere Einhei-
ten wie Forschungsgruppen, Teilnehmer an bestimmten Programmen etc. 
Grundlage für eine Zuordnung sein. Selbst wenn eine fachliche Zuord-
nung festgelegt ist, bleibt offen, welche Personen in die Analyse einbezo-
gen werden. Das CHE analysiert alle Professoren, andere Studien schlie-
ßen den – schwer abgrenzbaren – akademischen Mittelbau ein. Ganz 
andere Wege geht das britische RAE. Dort werden nur Personen berück-
sichtigt, die als forschungsaktiv für das Evaluationsverfahren gemeldet 
werden – eine Differenzierung zwischen Hochschulforschern und -leh-
rern, die in Deutschland so kaum vorstellbar ist. Keine dieser Entschei-
dungen ist richtig oder falsch, sie sind nur bei gegebener Zielsetzung 
mehr oder weniger angemessen. In jedem Fall aber können sehr unter-
schiedliche Befunde entstehen, je nach Zuschnitt des Personenaggregats, 
das der Analyse zugrunde liegt.

VI. Wie viel Übereinstimmung muss sein? 
Die skizzierten Indikatoren messen unterschiedliche Facetten des For-
schungsgeschehens und daher sollte – angesichts der Komplexität des 
Gegenstandsbereiches – ein mehrdimensionales Indikatorensystem auch 
jedem Ranking zugrunde liegen. Allerdings sind ähnlich wie bei sozialen 
oder ökonomischen Indikatorensystemen keine völligen Übereinstimmun-
gen zwischen den verschiedenen Indikatoren zu erwarten. Grundsätzlich 
lässt sich aber eine hohe Übereinstimmung verschiedener Indikatoren als 
Hinweis auf eine befriedigende Validität und Reliabilität der Messungen 
deuten. Gleichwohl kann das Auseinanderfallen verschiedener Indikato-
ren auch nachvollziehbare Gründe in der jeweiligen Disziplin haben. Je 
unterschiedlicher die Forschungslinien einer Disziplin, je heterogener die 
epistemischen Bezüge, je variantenreicher die empirische Basis ist und je 
ausgeprägter institutionelle Profile sind, desto geringer fällt vermutlich 
die Übereinstimmung der verschiedenen Indikatoren aus. Tabelle 4 zeigt 
für die Erziehungswissenschaft (für die diese heterogenen innerdiszipli-
nären Bedingungen zutreffen) die nur sehr Korrelationen zwischen Dritt-
mitteleinwerbungen und Publikationsaktivitäten (vgl. S. 186, Abb. 5). 
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Abb. 5 

Die Tabelle zeigt allerdings auch, dass die intensive innerfachliche Dis-
kussion anhand von Forschungsrankings Wirkungen in der Disziplin ent-
faltet, denn in der zeitlichen Entwicklung zeigen die steigenden Korrelati-
onskoeffizienten in Richtung höherer Übereinstimmung (es bleibt aller-

Tab. 4: Korrelationen zwischen Publikationen und Drittmitteleinwerbungen 

Erziehungswissenschaftliche Fachbereiche zwischen 1997 und 2002 

Gewichtete
Publikationen
(absolut)

Professoren am 
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Anm: Nur Fachbereiche mit gemeldeten Drittmitteleinkünften und mehr als drei 
Professoren am Fachbereich. Nur Publikationen der Professoren. Für den Zeit-
raum 2000-2002 sind Publikationen der Jahre 1999 miterfasst. Drittmittelangaben 
beziehen sich auf verausgabte Mittel in den Jahren 1997-1999 resp. 2000-2002.  
Quelle: CHE-Studienführer 2001, 2004  
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dings abzuwarten, ob hier tatsächlich substanzielle Veränderungen ab-
gebildet werden oder die Effekte einer verbesserten Datenbasis geschul-
det sind). 

VII. Resümee 
Forschungsevaluation entwickelt sich zum wesentlichen Bestandteil eines 
profilorientierten Qualitätsmanagements in der Hochschule. Die Instru-
mentarien für eine solche Evaluation sind zwar deutlich besser entwickelt 
als im Bereich der Lehrevaluation, aber dennoch weit entfernt von einem 
routinemäßig einsetzbaren Verfahren. Das hat einerseits damit zu tun, 
dass gerade komplexe Forschungsindikatoren einer kompetenten Inter-
pretation bedürfen, andererseits damit, dass Forschungsevaluation immer 
auf disziplinäre Vergleichsdaten angewiesen ist. Verfahren des „informed 
Peer Review“ verbinden derartige indikatorisierte Berichterstattungen mit 
fachlicher Interpretationskompetenz.

Im Rahmen einer institutionellen Handlungsstrategie sind mehrdimensio-
nale, auf die institutionellen Ziele und die disziplinären Bedingungen 
zugeschnittene Berichtssysteme sicherlich fruchtbarer, als extrem simplifi-
zierte Kennzahlensysteme, die zwar leicht zu administrieren, aber in ihren 
Wirkungen nur schwer kalkulierbar sind. 

In jedem Fall aber werden Hochschulen ebenso wie Fachgesellschaften  
in Zukunft wichtige Parameter der Forschungsaktivität, über die auch 
öffentlich berichtet wird, in systematischer Weise verfolgen müssen. 
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Learning Outcome als Kriterium in der
Akkreditierung von Studienprogrammen 

Dr. Stefanie Hofmann  
ACQUIN

Was kann ich? Wer bin ich? Und wo will ich hin? Lernen? Na klar!  
Ein Leben lang? Auch das! Aber was? Und zu welchem Zweck?  

In welcher Reihenfolge? Mit welchem Ergebnis? Zu welchem Zeitpunkt? 
Und woher weiß ich, dass die Qualität der Studienangebote stimmt? 

Ein erstes Hochschulstudium hat heute einen hohen Stellenwert für den 
Erfolg des Einzelnen – sei es ein persönlicher Erfolg im Sinne von Persön-
lichkeitsbildung, sei es ein beruflicher Karriereschritt. Beide Perspektiven 
sind nicht als Gegensätze, sondern als sich überschneidende und ergän-
zende Wertkategorien zu verstehen. Zu berücksichtigen ist, dass sich der 
(zeitliche und räumliche) Kontext, in dem das Studium erfolgt, zuneh-
mend schneller verändert.

Die Gesellschaft wandelt sich, der Einzelne wandelt sich mit. Insbesonde-
re die berufliche Lebenswelt erfährt seit einigen Jahren einen tief greifen-
den Wandel, nicht zuletzt durch die Erwartungen und das Verhalten des 
Einzelnen. Berufsfelder werden zunehmend unschärfer, die Zahl derjeni-
gen, die „klassische“ Berufe ausüben, sinkt, eine hohe Dynamik zeichnet 
den Beschäftigungsmarkt aus. Ein Studium bereitet heute in der Regel 
nicht mehr linear auf nur eine berufliche Tätigkeit vor. Die Bildungswege 
werden zunehmend flexibler, die Beschäftigung erfordert regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen.  

Um der vielfältigen Bedeutung von Hochschulstudien auch künftig noch 
gerecht werden zu können, entwickeln die Hochschulen neue Studienan-
gebote. Neu sind nicht nur deren Inhalte, sondern auch deren Formen 
und Strukturen.  
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Eine neue Beschreibungskultur hat sich in den vergangenen Jahren her-
ausgebildet, um der Dynamik der Lernerfordernisse und -angebote ge-
recht zu werden. Sie stellt einen neuen konzeptionellen Ansatz dar, der 
bemüht ist, Lernphasen übergreifend Anwendung zu finden. Er soll es 
erlauben, das individuelle Lernen, dessen Ergebnisse in Kategorien des 
Wissens und Könnens gefasst sind, über die institutionelle oder formale 
Verortung des Lernens zu erfassen.1 Es ist eine Beschreibungskultur, die 
ziel-, output- und kompetenzorientiert ist. Lernen und vor allem die Ziele 
des Lernens, konkreter: des Studierens, sind so zum zentralen Kriterium 
der Qualität von Studienangeboten geworden. 

Das kooperative Streben der Fachhochschulen und Universitäten Europas 
nach einem gemeinsamen Hochschulraum (das gemeinhin als Bologna-
Prozess überschrieben wird) dient nach Auffassung der Rektoren und 
Rektorenkonferenzen Europas einer dreifachen Zielstellung: an erster 
Stelle dem Zweck, die akademische Qualität hervorzubringen, zu sichern 
und zu verbessern. Zweitens soll diese akademische Qualität ihren Aus-
druck darin finden, dass Absolventinnen und Absolventen eines Hoch-
schulstudiums zu einer europaweiten Beschäftigung befähigt seien 
(Stichwort „employability“). Drittens solle durch den europäischen Hoch-
schulraum die Vision einer (nahezu) grenzenlosen Mobilität ihrer Realisie-
rung ein Stück näher rücken. Mobilität wird dabei in einem räumlichen, 
aber auch in einem zeitlichen Sinne verstanden, um den Aspekt des le-
bensbegleitenden Lernens ernst zu nehmen. Außerdem soll Mobilität in 
einem sozialen Sinne möglichst vielen ein Hochschulstudium eröffnen. 
Die Qualität dieser (neuen) Studienangebote einerseits zu beschreiben 
und andererseits zu bemessen stellt auch diejenigen, die für die Siche-
rung und Zertifizierung der Qualität formal zuständig sind, vor neue Her-
ausforderungen. Im folgenden findet sich zunächst eine kurze Klärung 
des Begriffs „Learning Outcome“, dessen konzeptionelle und rechtliche 
Verankerung, alsdann die Ableitung von Konsequenzen für die Akkredi-
tierung von Studienprogrammen, inklusive eines knappen Erfahrungsbe-
richts aus der Akkreditierungspraxis, sowie einem abschließenden Fazit. 

                                                           
1 Hierunter fallen im Ergebnis dann auch Regelungen wie die Anrechnung von außerhalb 
eines Hochschulstudiums erworbenen Kenntnissen, die das individuelle Lernen in instituti-
onell-programmatisch gefasste Lernphasen zurückführt. 
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I. „Learning Outcome“ als rechtliche Anforderung im deutschen 
Studiengangssystem 
Die konzeptionell begründeten Anforderungen finden ihren Niederschlag 
in Rechtsvorschriften. So fordert das Hochschulrahmengesetz (HRG 
2002), dass Studiengänge zu berufsqualifizierenden Abschlüssen führen 
(§ 7, Ziel des Studiums). Für die zu akkreditierenden Studiengänge mit 
den Abschlussgraden Bachelor/Master regelt der Gesetzgeber konkret in 
§ 19 (HRG 2002), dass der Bachelorstudiengang zu einem ersten, der 
Master zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt. 

Des Weiteren legt die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihren Struktur-
vorgaben zur Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
fest, dass in der Begutachtung und Bewertung der Studiengänge zu 
überprüfen ist, ob diese modularisiert sind und auf einem Leistungs-
punktsystem basieren. Näheres regeln die Rahmenvorgaben der KMK zur 
Modularisierung und Einführung eines Leistungspunktsystems.  

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lässt sich folgende Zusammenschau 
der verschiedenen Vorgaben (Gesetze von Bund und Ländern, KMK, 
Akkreditierungsrat) und Empfehlungen (Hochschulrektorenkonferenz) 
wiedergeben. Der bindende Charakter, insbesondere der Beschlusslagen 
der KMK sowie der einschlägigen Gesetzesregelungen, sei an dieser Stelle 
nochmals herausgestellt:

Viertes Gesetz zur Änderung des HRG vom 26.01.1976 (Novellierung 
vom 20.08.1998): „§ 15 Prüfungen und Leistungspunktsystem“, 

Landeshochschulgesetze (z. B. Mecklenburg-Vorpommern 2002: „Neu 
einzurichtende Studiengänge sind zu modularisieren ... „), 

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und 
Modularisierung von Studiengängen (Kultusministerkonferenz, 15.09. 
2000), 

Strukturvorgaben für die Einführung von Bachelor-/Bakkalaureus- und 
Master-/Magisterstudiengänge (Kultusministerkonferenz, 05.3.1999), 
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Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-/Bakkalau-
reus- und Master-/Magisterstudiengänge (Kultusministerkonferenz, 
03.12.1998), 

Zu Kredit-Punkte-Systemen und Modularisierung 07.07.1997 (182. 
Plenum der Hochschulrektorenkonferenz), 

Zur Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen/-abschlüssen 
10.11.1997 (183. Plenum der Hochschulrektorenkonferenz),  

Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen, Akkreditierung von Stu-
diengängen mit den Abschlüssen Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-
/Magister – Mindeststandards und Kriterien (Akkreditierungsrat 30.11. 
1999). 

Die von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung aufgelegten Programme „Modularisierung“ (Laufzeit 
1998-2001) und „Entwicklung eines Leistungspunktsystems an deutschen 
Hochschulen“ (Laufzeit 2001-2004) bieten ferner zahlreiche dokumentier-
te Erfahrungen und Erkenntnisse, insbesondere auch im Hinblick auf die 
Schwierigkeiten der Implementierung. Sie zeigen ferner individualisierte 
Lösungstechniken, beispielsweise Verwaltungssoftware, Handbücher, 
Studienführer etc., die in Verbünden von Hochschulen entwickelt und 
erprobt wurden. 

1. „Learning outcome“: Das Beschreibungsmerkmal des Moduls 
In den Rahmenvorgaben der KMK zur Modularisierung und Einführung 
eines Leistungspunktsystems heißt es u. a. „Modularisierung ist die Zu-
sammenfassung von Stoffgebieten zu thematischen und zeitlich abgerun-
deten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen 
abprüfbaren Einheiten…“ In den entsprechenden Erläuterungen hierzu 
wird ergänzt: „Welche Inhalte sollen vermittelt werden? ... Welche Kom-
petenzen sollen erworben werden? ... Die Lern- und Qualifikationsziele 
sind an einer zu definierenden Gesamtqualifikation (angestrebter Ab-
schluss) auszurichten.“ 

Anders formuliert bedeutet damit Modularisierung, bei der Planung und 
Gestaltung von Curricula Ziele der Bildung und Ausbildung zu beschrei-
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ben: auf einer Makroebene für den gesamten Studiengang, auf einer Mi-
kroebene für die einzelnen Lerneinheiten (Module), deren abgestimmte 
Gesamtheit den Studiengang ausmachen. Diese Ziele werden in Begriffen 
des Wissens und Könnens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten, von Kompe-
tenzen und Qualifikationen gefasst. 

Lerneinheiten (Module) wie die Gesamtheit der Lerneinheiten (der Stu-
diengang) lassen sich durch folgende Merkmale charakterisieren: 

Kohärenz in der Zielorientierung (das impliziert zugleich: no cafeteria 
model!);

Passgenauigkeit in der vorzunehmenden Kontextualisierung; 

Dies bedeutet womöglich eine Sequenzierung (die beispielsweise in der 
Unterscheidung von Basis-, Aufbau-, Vertiefungsmodulen sowie der 
Festlegung entsprechender Zulassungskriterien zum einzelnen Modul 
zum Ausdruck kommen kann); 

Output-Orientierung in der Beschreibung des geplanten und gewün-
schten beziehungsweise zu erzielenden Lernergebnisses; 

Lernerzentrierung. 

2. „Learning Outcome“ – systematisch verankert im ECTS 
Die Beschreibungsmerkmale des Moduls sind maßgeblich in die Neukon-
zeption des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
eingeflossen. Die Präzisierung des ECTS hat die EU-Kommission im Früh-
jahr 2003 basierend auf Vorarbeiten der European University Association 
als so genannte Key Features beschlossen.  

Die Key Features machen deutlich, dass neben der Kohärenz der Zielbe-
stimmung (Learning Outcome) die Erreichbarkeit der Lernziele (Studier-
barkeit) beziehungsweise die zeitlichen Anforderungen (Student Worklo-
ad), die der Studierende auf dem Weg zur Zielerreichung erfüllen soll und 
kann, von zentraler Bedeutung sind. Stellt man die Vorarbeiten der EUA 
und die Key Features der EU-Kommission nebeneinander, so lässt sich 
erkennen, wie der laufende Diskussionsprozess um ein neues Paradigma 
in der Beschreibung von Curricula mit der Zeit an Kontur gewinnt. Die 
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„Learning Outcomes“ werden sichtbar stärker mit Kompetenzen korre-
liert: Die European University Association (EUA) hält in ihrem Ergebnisbe-
richt aus dem Jahr 2002 fest: “The European Credit Transfer and Accumu-
lation System (ECTS) is a student-centred system based on the student 
workload required to achieve the objectives of a programme, objectives 
preferably specified in terms of learning outcomes.” (Zürich, 2002). Mit 
leichter Abweichung heißt es in den ECTS Key Features: „What is ECTS? 
The European Credit Transfer and Accumulation System is a student-
centred system based on the student workload required to achieve the 
objectives of a programme, objectives preferably specified in terms of 
learning outcomes and competences to be acquired.” (11.2.2003) 

3. „Learning Outcome“ und studienbegleitendes Prüfungssystem 
Das ECTS hat zugleich Implikationen für das Prüfungssystem: Die Credits 
erwirbt der Student/die Studentin dann, wenn das Lernziel erreicht ist. Ob 
dieses erreicht wurde, wird in einer Prüfung festgestellt. Die Prüfungs-
form, der Umfang sowie nicht zuletzt der Gegenstand der Prüfung sollten 
sich konsequent am „Learning Outcome“, also an den im Modul erwor-
benen Kompetenzen orientieren. 

II. Akkreditierung und „Learning Outcome“ 
In der Akkreditierung wird überprüft, ob der zu begutachtende und zu 
bewertende Studiengang definierte Basiskriterien erfüllt: nach den Struk-
turvorgaben der KMK soll der Studiengang u.a. modularisiert sein, und 
über ein Leistungspunktsystem – das ECTS – verfügen. Daraus leitet sich 
die Forderung ab, in der Akkreditierung festzustellen, ob in der Konzepti-
on des Curriculums die Lernziele („Learning Outcome“) angemessen be-
stimmt wurden. Wie aber entscheidet die Akkreditierung darüber, ob die 
Qualität eines Curriculums stimmt, das ziel- und outputorientiert konzi-
piert ist? Welcher Qualitätsbegriff muss einem solchen Verfahren zugrun-
de gelegt werden? Und wie müssen die Verfahren selbst methodisch an-
gelegt sein, um im Sinne einer Qualitätssicherung angemessen zu sein? 

1. Qualität (Definition) 
Die Prinzipien der Ziel- und Output-Orientierung sind grundsätzlich auch 
auf den Qualitätsbegriff übertragbar, anders formuliert: Qualität lässt sich 
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ziel- und outputorientiert beschreiben. Der Leitsatz „fitness for purpose“ 
bringt als Definition eines Qualitätsbegriffs diese Zielorientierung zum 
Ausdruck. Er ist einerseits relativ, weil er überprüft, in welchem Maße die 
Institution oder das Programm in der Lage ist, die selbst gesetzten Ziele 
zu erreichen. Andererseits ist er absolut, weil er weiterhin Zielsetzung und 
Zielerreichbarkeit in absolutem Bezug überprüft, ohne „Benchmarks“, 
extern vorgegebene Standards als Bezugsgröße auf das Qualitätssystem 
zu projizieren. Der Qualitätsansatz ist zu einem Höchstmaß flexibel, weil 
er auf grundsätzlich jede Aktivität und jedwedes Programm einer jedwe-
den Institution anwendbar ist. Er ist offen für Innovationen und Unvor-
hergesehenes, er ist an keine disziplinären Grenzen gebunden.2 In Ver-
bindung mit dem Konzept „fitness of purpose“ kann – sofern dies ge-
wünscht ist – eine Überprüfung der Validität der gesetzten Ziele vorge-
nommen werden. 

2. Qualitätskriterien – die „richtigen“ Fragen stellen 
An erster Stelle der Beschreibung von Studienprogrammen steht die De-
finition der Ziele des Programms; an diesen bemessen sich konsequent 
die Maßnahmen, die von der Hochschule ergriffen werden, um die selbst 
gesetzten Ziele zu erreichen und im Verlauf gegebenenfalls zu justieren. 
Eine Begutachtung, die den Anspruch vertritt, die Qualität von Studien-
gängen zu beschreiben, um im Anschluss Grundlage für eine Bewertung 
der Qualität zu sein, sollte folgenden Fragen (beziehungsweise Antworten 
der Hochschulen) systematisch nachspüren: 

Sind die Ziele plausibel? 

Sind sie präzise definiert und (verbindlich und transparent) dokumen-
tiert?

Sind sie in sich kohärent? 

Sind sie (akademisch und bemessen an den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes) valide? 

                                                           
2 Die Brockhaus-Enzyklopädie (2002) unterscheidet: „Kriterium: ein unterscheidendes 
Merkmal“ von „Standard: Richtmaß, Richtschnur; durch Vereinheitlichung geschaffener 
fester Maßstab für bestimmte Waren gleicher Qualität. Die Standardisierung soll eine 
Norm schaffen.“ Ferner: „Mindeststandards: Die völkerrechtlichen und innerstaatlichen 
Vorschriften, die die Rechtsstellung des Fremden regeln.“ 
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Sind die Zielgruppen entsprechend der Ziele definiert und bestehen 
Maßnahmen die Zielgruppen auszuwählen? 

Sind die Ziele erreichbar (seitens der Studierenden: Workload; seitens 
der Hochschule: Ressourcen angemessen und vorhanden)? 

Entspricht das Prüfungssystem (Form, Umfang, Zeitpunkt der Prüfung) 
den definierten Lernzielen? 

Wird die Zielerreichung dokumentiert? (Transcript of Records, Diploma 
Supplement)

Wird die Zielerreichung regelmäßig überprüft (Evaluation)? 

Liegen Mechanismen vor, um die Ziele neu zu justieren?  
(Entscheidungsstrukturen)

3. Befunde aus der Akkreditierungspraxis 
Welche Schwierigkeiten die Hochschulen mit der Beschreibung der Stu-
diengänge haben, kann in der Begutachtung festgestellt werden. Die 
Selbstdokumentationen, die die Hochschulen im Rahmen eines zweistufi-
gen Begutachtungsverfahrens erstellen, geben schnell Aufschluss dar-
über, mit welcher Blickrichtung die Studiengänge konzipiert wurden. Die 
Sprache ist oft allzu verräterisch. So zeigen folgende Zitate aus einge-
reichten Selbstdokumentationen, dass der Perspektivwechsel von einer 
Lehrer- hin zu einer Lernerzentrierung, von einer stofflichen Inhaltsbe-
schreibung (Input) hin zu einer Beschreibung der zu erwartenden bezie-
hungsweise auszubildenden Kompetenzen (Output) noch nicht erfolgreich 
vollzogen wurde: Folgende Fehlinterpretation finden sich in Studien-
gangsbeschreibungen beziehungsweise Modulkatalogen3: „Das Lernziel...  

... ist es, das Lehrziel zu erreichen. 

... sind Inhalte des Moduls. 

... ist die Vermittlung von Überblickskenntnissen. 

... wird innerhalb eines Studiengangs unsystematisch (nicht kohärent) 
beschrieben.

... [ist erst gar nicht definiert!]“ 

                                                           
3 Es handelt sich hierbei um anonymisierte Beispiele des Akkreditierungs-, Certifizierungs- 
und Qualitätssicherungsinstituts ACQUIN. 
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Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Subjekt des Lernens – für wen 
werden schließlich die Lernziele definiert? Nicht selten greift die Über-
zeugung Raum, es handele sich um Lernziele für den Dozenten... (Noch) 
nicht immer gelingt es den Hochschulen, „Learning Outcome“ angemes-
sen zu beschreiben. Vielfach mangelt es an geeigneten Konzepten, mit-
unter schlicht an Problembewusstsein. Die neuen Instrumente – ECTS, 
Modularisierung – drohen als bloße Strukturanpassung implementiert zu 
werden, ohne den notwendigen Perspektiv- und Mentalitätswechsel mit 
zu vollziehen. 

III. Fazit 
Die Herausforderung für die Hochschulen und das sind immer Personen, 
die diese Institution bilden, lautet, einen Perspektivwechsel – manch 
einer spricht gar von einem Paradigmenwechsel – erfolgreich zu vollzie-
hen. Das heißt zugleich, vermeintlich Altbekanntes neu zu sehen. 

Die Akkreditierungsverantwortlichen können diesen Prozess der Verände-
rung aktiv unterstützen – nicht zuletzt durch die (transparenten) Kriterien, 
die sie in ihren Beurteilungen zugrunde legen, oder in ihrer methodischen 
Herangehensweise, in der sie einerseits nach Zielen fragt und anderer-
seits deren Erreichen und Erreichbarkeit überprüft. Entscheidend ist es 
auch, deutlich zu machen, wer die Kompetenz für die Zielbestimmung hat 
– die die Expertinnen und Experten in und zwischen den Disziplinen, also 
die Hochschulen selbst geben die Richtung vor und lassen ihre Konzepti-
onen von Peers auf Kohärenz, Validität und Plausibilität überprüfen. Ex-
tern vorgegebene Standards des Wissens und der Vermittlung des Wis-
sens, wie sie in der Vergangenheit von ministeriell dekretierten Rahmen-
prüfungsordnungen festgeschrieben wurden, sind indes längst überholt 
und keinesfalls zukunftsweisend. 
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Von Fragezeichen zu Förderung: Welche 
Anforderungen stellen Indikatoren und 
Rankings an die Qualitätsförderung der 
Hochschulen? 

Dr. Don F. Westerheijden  
Center for Higher Education Policy Studies, Enschede

Experiences can motivate a decision, and hence an acceptance or  
rejection of a statement, but a basic statement cannot be justified  

by them –no more than by thumping the table.  
(Popper, 1980, p. 105)  

I. Daten steuern nicht  
Meine einfache Hauptthese ist, dass Daten Entscheidungen nicht steuern. 
Oder wie es bereits Herbert Kells in einem OECD-Bericht formulierte: Leis-
tungsindikatoren setzen nur Fragezeichen (Kells, 1993). Stellen wir uns 
z.B. einen Lehrbericht vor, in dem es heißt, die Erfolgsquote beträgt fast 
100 Prozent. Bedeutet dies vielleicht, dass für dieses Studienprogramm 
exzellente Studenten ausgewählt worden sind? Gaben die Dozenten aus-
gezeichneten Unterricht? Oder war die Prüfung zu wenig anspruchsvoll? 
Im entgegen gesetzten Fall, bei einer sehr niedrigen Erfolgsquote, wurde 
vor noch nicht so langer Zeit wohl behauptet, dass das Programm von 
höchster Qualität sei, denn es wirke sehr selektiv. Fazit: Der Indikator an 
sich gibt keine Handlungsanweisung. Diese These kann verstanden wer-
den als eine Abwandlung der epistemologischen These, die hier als Motto 
verwendet wurde, nämlich, dass Erfahrungen (d.h. Daten) zwar helfen 
können, Entscheidungen (z.B. über qualitätserhöhende Maßnahmen) zu 
treffen, sie aber nie (vollständig) rechtfertigen können. Weiter behauptete 
Kells’ Arbeitsgruppe, dass Leistungsindikatoren nicht quantitativ sein 
müssten. Man könne auch sehr gut mit qualitativen Indikatoren arbeiten 
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(Kells, 1993).1 Meistens werden jedoch quantitative Daten erwartet oder 
gar gefordert, wenn Indikatoren in Qualitätsbewertungsprozessen er-
wähnt werden.2

Wenn von Karl Popper die Rede ist, geht es natürlich auch um die theore-
tische Bedeutung aller Beobachtungen. Beobachtungen oder Daten sind 
nie „selbstverständlich“ gegeben, denn sie sind immer abhängig von the-
oretisch gesteuerten Anschauungen und Auswahl. Bei Prozessen des 
Lehrens und Lernens stoßen wir auf ein weiteres Problem, denn: „lear-
ning is complex, individual (within a cultural framework and a shared 
language), and somewhat unpredictable. We cannot say, then, that 
teaching causes learning: it may or it may not.” (Knight, in: Harvey & 
Knight, 1996, S. 146) Mit anderen Worten, über eine Theorie die sich 
empirisch durchgesetzt hat, verfügen wir in diesem Gebiet nicht. Daher 
gibt es keinen allgemein akzeptablen Grund, sich für oder gegen gewisse 
vorgeschlagene Indikatoren auszusprechen. In unterschiedlichen Kontex-
ten und für unterschiedliche Zwecke können unterschiedliche Indikatoren 
adäquat sein – es hängt von den verschiedenen „Prototheorien“ oder gar 
Ideologien ab.  

II. Daten sind notwendig  
Leistungsindikatoren und andere quantitative Daten helfen nur, so schlie-
ße ich aus dem ersten Abschnitt, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist 
aber überhaupt nicht unwichtig, denn ohne derartige Fragezeichen hat 
man keinen Anlass, Aussagen über Qualitätsunterschiede oder Entschei-
dungen zu treffen. Wenn keine qualitativen Unterschiede festgestellt 
werden können – und seien sie noch so fragwürdig, trifft die bürokrati-
sche Standardregel zu, die Grundstein des Rechtsstaates ist, nämlich dass 
gleiche Fälle gleich behandelt werden müssen. „Fact-based decision-
making“ ist damit auch ein Ausgangspunkt von Qualitätsmanagement in 
allen „Konfessionen“, die es in der „Qualitätsbewegung“ gibt, ob 

                                                           
1 Der übliche Gegensatz zwischen qualitativ und quantitativ ist eine exzessive Simplifikati-
on, da es unterschiedliche Messverfahren gibt, von höchst quantifizierten 'ratio scales' (0, 
1, 2, 3, ...), über ordinalen (gut, besser, am besten) bis zu nominalen (blau, gelb, rot). 
2 Für den Zweck dieses Beitrags ist der Unterschied zwischen „Daten“, „Indikatoren“ und 
„Leistungsindikatoren“ meist unwichtig. Ich werde daher weder versuchen, diese Begriffe 
zu definieren, noch sie konsequent zu verwenden. 
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Demings „Plan-Do-Check-Act“-Zyklus, die Bewertung von Leistungen in 
neun Bereichen im EFQM oder die Formalisierung und Vermessung von 
Prozessen in der Organisation bei ISO 9000-2000.  

Das Anstreben von „fact-based decision-making“ ist nicht so neu, wie es 
manchmal dargestellt wird, denn Rationalisierung von Entscheidungen 
war Ziel vieler Reformen seit den 1960er Jahren. Die Mehrzahl dieser Re-
formen waren eher Moden von kurzer Dauer, wie Birnbaum schilderte 
(Birnbaum, 2000). Und man könnte weiter zurück gehen, denn Zweckra-
tionalität, die bereits Max Weber als das Fundament bürokratischer Or-
ganisation beschrieb, hat dieselbe Absicht, nämlich auf Grund von Daten 
die objektiv besten Entscheidungen zu treffen.  

In der Formulierung „auf Grund von“ oder „fact-based“ findet sich die 
Lösung meiner anscheinend paradoxen Haltung gegenüber Indikatoren. 
Daten oder Indikatoren bilden zwar einen wichtigen Ausgangspunkt für 
Aussagen über Qualität oder gar Entscheidungen für Verbesserungsmaß-
nahmen, es ist aber nötig, die Daten (und die Fragenzeichen) zu interpre-
tieren, um von diesem Grund abheben zu können. Die Frage der Interpre-
tation stellt Anforderungen an Hochschulleitungen und an Qualitätsagen-
turen. Die ersten müssen sich fragen, welche Maßnahmen nötig oder er-
wünscht sind, um die Probleme, die von den Daten indiziert werden, an-
zufassen.3 Hier eröffnet sich eine weitere Perspektive auf die These, dass 
Indikatoren nur Fragezeichen setzen, denn verschiedener Interpretation 
zufolge oder in verschiedenen Umständen bieten sich mehrere Vorge-
hensweisen an, um Qualität zu fördern: Es gibt keine geradlinige Bezie-
hung zwischen Indikatoren und Qualitätsförderungsmaßnahmen. Quali-
tätsagenturen sollten sich indessen die Frage stellen, was die von ihnen 
angeforderten Daten über Qualität von Lehre oder von Absolventen aus-
sagen? Was will die Agentur wissen? Wozu? Eine Qualitätsagentur sollte 
dies bei der Entwicklung ihrer Anforderungen an Hochschulen als eine 

                                                           
3 Von „lösen“ möchte ich nicht sprechen, denn nur allzu oft handelt es sich um zwischen-
menschliche Beziehungen, die sich bei Änderung einer Situation für eine Weile ändern, 
aber keine objektive Lösung eines Problems darstellen können. Oder denken wir an die 
unvermeidlichen unerwarteten Folgen jeglicher Entscheidung, die bedeuten, dass die 
Lösung eines Problems die Entstehung nachfolgender Probleme bedeuten. 
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Handlungsperspektive mit im Auge behalten (neben den weiteren Per-
spektiven wie Rechenschaftsablegung und Transparenz für Studierenden), 
damit die Qualitätsbewertung auch für pro-aktives Qualitätsmanagement 
nützlich sein kann. Hierauf werde ich später zurückkommen. Zuerst aber 
möchte ich zwei weitere Probleme in Bezug auf Daten und Qualität an-
schneiden.

Bisher war unsere Thematik, wie Indikatoren zu Maßnahmen der Quali-
tätsförderung führen könnten. In umgekehrter Reihenfolge stellt sich 
aber gleichermaßen die Frage, wie Maßnahmen in Leistungsdaten über-
tragen werden. Auch hier gibt es meines Erachtens keine geradlinige 
Beziehung, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits werden nicht alle 
Änderungen oder Verbesserungen in Leistungsdaten sichtbar. Zum Bei-
spiel „Qualitätskultur“: Wie es auch während dieser Tagung deutlich er-
scheint, ist es nötig, in einer Hochschule eine Qualitätskultur zu etablie-
ren, damit alle Förderungsmaßnahmen gedeihen können anstatt in „win-
dow dressing“ zu zerrinnen. Und ich behaupte, dass man einer externen 
Gutachtergruppe immer deutlich aufzeigen kann, wie eine solche Verän-
derung erkennbar ist, aber dieser Prozess verläuft nicht immer in der glei-
chen Weise; es gibt daher mehrere mögliche Anhaltspunkte, die außer-
dem oft nicht quantitativ sind. Wie drückt man zum Beispiel in Zahlen 
aus, dass Dozenten ihren Studierenden mehr Aufmerksamkeit widmen? 
Oder dass Lehre ein höheres Gewicht in den Entscheidungsprozessen in 
einer Hochschule bekommt? Man kann sich für solche Änderungen Indi-
katoren ausdenken, wie „Zeit für Lehre“ und „Kontakt mit Studierenden“ 
im ersten Fall oder „Budget für Lehre“ im zweiten. Aber lohnt es sich, sol-
che Daten mit viel Mühe zu sammeln? Und für Qualitätsagenturen stellt 
sich die Frage, ob sie derartige Indikatoren in allen Fallen vorschreiben 
sollten.

Andererseits gibt es keine Garantie, dass sich Maßnahmen in den Zahlen 
ursächlich auswirken, denn es geschehen gleichzeitig mit den Prozessen 
der Qualitätsförderung auch andere Sachen, die auf Leistungen, Verände-
rungen und Verbesserungen Einfluss haben, wie Änderungen in der 
staatlichen Hochschulpolitik, Änderungen in der finanziellen Lage einer 
Hochschule, bei den Studierenden und den Lehrenden usw. Das ist ein 
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Problem, dass im Bereich der Evaluation von Politik oder von Program-
men bekannt, aber nicht prinzipiell gelöst ist.  

Das zweite Problem betrifft die Tatsache, dass Indikatoren nicht immer in 
Freiheit von einer Hochschule gewählt werden können, da Behörden und 
Qualitätsagenturen bestimmte Daten oder Indikatoren vorschreiben. Das 
darin liegende Problem ist, dass derartige „von außen“ gefragte Daten 
nicht immer die relevantesten für das hochschulinterne Qualitätsmana-
gement sind, denn Behörde und Qualitätsagenturen fokussieren oft auf 
„Messbares” statt auf Relevanz. Dafür können verschiedene Ursachen 
hypothetisiert werden: Vielleicht bieten sich manche Indikatoren einfach 
an, da sie ohne viel Aufwand entwickelt werden können oder gar schon 
vorhanden sind, weil sie eine Rolle in bürokratischen Prozessen spielen 
(z.B. Budgetindikatoren). Der Nachdruck auf Messbares passt in die bü-
rokratische Logik (wieder in Bezug auf Weber): Man braucht Daten, um 
angemessen [sic] entscheiden zu können. Hinsichtlich Qualität erwarte 
ich, dass diese Abwandlung bei Akkreditierung stärker eine Rolle spielt 
als bei „freier“ Evaluation, denn Akkreditierungsentscheidungen haben 
große Folgen und lassen notfalls Rekurs auf Berufung offen, und dann 
müssen Entscheidungen so objektiv wie möglich begründet werden. Ins-
gesamt geht es in dieser Perspektive um „accountability“, nicht um Quali-
tätsförderung, und meistens werden Indikatoren darauf zugeschnitten, so 
dass deren eventuelle Anwendung im Qualitätsmanagement höchstens 
ein positiver Nebeneffekt ist.

Rankings, der andere externe „Anforderer“ von Indikatoren, hat gleichar-
tige Effekte auf das Qualitätsmanagement in Hochschulen, denn um ein 
Ranking von Studienprogrammen oder Hochschulen zusammenstellen zu 
können, müssen diese sich notwendigerweise auf Quantifizierung richten, 
daher ist Messbares ein absolutes Erfordernis, Relevanz kommt erst an 
zweiter Stelle. Die multidimensionalen Rankings des CHE, die zudem nur 
teilweise quantifiziert sind, da sie ein vorsichtiges „rating“ in drei Grup-
pen anstreben, gehören zum internationalen best practice, basieren je-
doch meist auch auf quantifizierten Indizien. Vor allem für kommerzielle 
Rankings gilt selbstverständlich, dass der Publikationswettbewerb auf 
Änderungen in Rankings fokussiert, denn eine Schlagzeile „Neue Num-
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mer 1!“ verkauft sich besser als „Schon wieder dieselbe Nummer 1“. In 
den Vereinigten Staaten wurde nachgewiesen, dass in dem bekannten US 
News and World Report nicht-stabile Methoden halfen, um Rankings zu 
verändern. Es passiert, dass auch Rankings nicht auf hochschulinterne 
Qualitätsförderung gerichtet sind. 

III. Anforderung an Evaluationsagenturen 
Aus dem oben Stehenden geht hervor, dass meines Erachtens für Quali-
tätsagenturen manche Leistungsindikatoren erforderlich sind. Wenn 
Qualitätsagenturen ihre Arbeit nicht nur aus einer Perspektive von „ac-
countability“ betrachten, sondern zur gleichen Zeit auch Qualitätsverbes-
serung in den Hochschulen anstreben, dann sollte das Folgen haben für 
die Art der Indikatoren, die sie von ihren „Kunden“ fordern. Viel verspre-
chend können in dieser Hinsicht Verfahren sein, die auf Kompetenzen 
basieren, denn diese richten sich auf sehr relevante Qualitätsaspekte, 
nämlich die Qualitäten der Absolventen. Ein Nachteil solcher Verfahren 
ist, dass Kompetenzen – insbesondere die, die wir mit „wahrer“ akademi-
scher Bildung verbinden – zum Teil schwierig zu messen sind. Ein Beispiel 
solcher Kompetenzindikatoren wird in den „Dublin Descriptors” gegeben 
(siehe Anhang 1), die im Rahmen des Bolognaprozesses entwickelt wur-
den (und zur Zeit weiterentwickelt werden). Diese werden unter anderem 
vom niederländischen Akkreditierungsrat (NVAO) als Grundlage für Krite-
riensammlungen, die Qualitätsagenturen ausarbeiten müssen, verwen-
det.

Außerdem scheint es mir wichtig, dass Qualitätsagenturen sicherstellen, 
dass die Hochschulen mit ihren eigenen Leistungsdaten ein gutes Quali-
tätsmanagement haben, (ohne diese bis ins kleinste Detail vorzuschrei-
ben; das TLQPR-Template in Anhang 2 könnte hier dienlich sein) und 
vielem mehr – worauf ich im folgenden Abschnitt eingehen möchte. 

IV. Anforderung an Hochschulen 
Ausgangspunkt für Hochschulmanagement sollte meiner Meinung nach 
sein, zu akzeptieren, dass gewisse Leistungsdaten „von außen“ gefordert 
werden. Mein zeitweiliger CHEPS-Kollege Tom Phillips hat, unter ande-
rem aus diesem Grund, die Idee der „accreditation capacity” entwickelt. 
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Damit deutete er ein kontinuierliches hochschulinternes Qualitätsmana-
gement an, das zur gleichen Zeit die erforderten Daten erhebt und das 
Management unterstützt. Hauptfragen waren dabei: Wie können die 
erforderten Daten intern nützlich gemacht werden? Und aus der Sicht der 
Hochschulverwaltung: Mit welchem Mindestmaß von Indikatoren kann 
eine so dezentralisierte Organisation wie eine Universität einheitlich 
funktionieren? Der letzte Punkt in diesem Dilemma war die Programm-
ebene: Was brauchen wir zur Sicherung und zur Förderung der Qualität 
von Lehre und Lernen? Als Kurzantwort auf diesen Beitrag schlage ich – 
knapp zusammengefasst – vor, dass Institutionen Leistungsdaten nutzen 
können, um die eigene Orientierung zu überprüfen. Dies setzt ein be-
wusstes Profil der Hochschule voraus, damit man bei jedem Indikator 
fragen kann: Was besagen diese Daten über unsere erwünschte Qualität? 
Als Modell, mit dem abgesichert werden kann, ob alle relevanten Aspekte 
ins Qualitätsmanagement einbezogen sind, verweise ich (wieder) auf das 
Beispiel vom TLQPR Template (Anhang 2), das in Hongkong angewandt 
wurde.

Qualitätsmanagement in Hochschulen sollte meiner Meinung nach nicht 
nur eine Sache spezialisierter „Manager“ sein, ob dies Präsidenten/Rek-
toren und Dekane oder gar Qualitätsmanager sind. Ein Managementmo-
dell, das viel besser als ein „managerial model“ (das in Großbritannien 
und auch in den Niederlanden üblich ist) zum “collegial decision-making” 
passt, ist eine projektgemäße Arbeitsweise (geraten von z.B. Kells, 1995) 
oder eine ständige Arbeitsgruppe. Eine solche Projekt. oder Arbeitsgrup-
pe sollte breit zusammengestellt werden, unter Einbeziehung von inter-
nen „stakeholders“ (Lehrenden inklusive Mittelbau, Studierenden, Mana-
gern und mit Qualität befasstem Verwaltungspersonal) und in Konsultati-
on mit (und gegebenenfalls auch Repräsentanten von) externen „stake-
holders“. Derartige Gruppen könnten, abhängig von ihren Aufgaben und 
von der Größe und Komplexität der Hochschule, auf verschiedenen Ebe-
nen organisiert werden (wie Fachbereich, Fakultät und/oder Hochschule). 

Zu den Aufgaben einer solchen Arbeitsgruppe gehörte unter anderem, 
ein „Modell“ der Wirklichkeit zu entwickeln, in dem Indikatoren ihren 
logischen Platz bekommen und deutlich wird, in welchem Maße sie (viel-
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leicht, und von wem) beeinflussbar sind. In anderen Worten, diese Grup-
pe sollte Leistungsdaten für ein „management information system“ defi-
nieren. Weiter sollte eine solche Gruppe die erhobenen Daten mit Hilfe 
des entwickelten Modells interpretieren und daraus Verbesserungsvor-
schlage erdenken. Eine wichtige Aufgabe wäre auch Verbesserungsvor-
schlage „von außen“, zum Beispiel von Gutachtern, im eigenen Modell zu 
interpretieren. Das Nicht-zueinander-passen von Gutachteraussagen und 
der Situation in einer Hochschule ist laut unseren Untersuchungen eine 
bedeutende Ursache für fehlende Umsetzung (basierend auf u.a. Fischer, 
1995; Jeliazkova, 2001). 

Im Geist von Qualitätsmanagement – und diese Schlussbemerkung ma-
che ich, weil wir in Hochschulen oft besser darin sind, die Theorie zu 
lehren als sie zu praktizieren – sollte eine Arbeitsgruppe es nicht nur 
beim Erdenken von Verbesserungsvorschlägen belassen. Mehr als jeder 
andere Akteur in einer Hochschule sollte eine solche Gruppe “practise 
what you preach” und dafür sorgen, dass der „plan-do-check-act“-Zyklus 
geschlossen wird. 
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Anhang 1 Dublin Descriptors4

Bachelor’s degrees are awarded to students who: 

have demonstrated knowledge and understanding in a field of study 
that builds upon and supersedes their general secondary education, 
and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, 
includes some aspects that will be informed by knowledge at the fo-
refront of their field of study; 

can apply their knowledge and understanding in a manner that indica-
tes a professional approach to their work or vocation, and are de-
monstrably competent in the sense that they can devise and sustain 
arguments and solve problems within their field of study; 

have the ability to gather and interpret relevant data (usually within 
their field of study) to make informed judgments that include reflection 
on relevant social, scientific and ethical issues; 

can communicate information, ideas, problems and solutions to both 
specialist and non-specialist audiences; 

have developed learning skills that are necessary for them to continue 
to undertake further study with a high degree of independence. 

Master’s degrees are awarded to students who: 
have demonstrated knowledge and understanding that is based upon 
and extends and/or enhances that typically associated with Bachelor’s 

                                                           
4 Siehe z.B. Westerheiden & Leegwater, 2003. 
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degrees, and that provides a basis or opportunity for originality in de-
veloping and/or applying ideas, often within a research context; 

can apply their knowledge and understanding, and problem solving 
abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidis-
ciplinary) contexts related to their field of study;  

have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and 
formulate judgments with incomplete or limited information, but that 
include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the 
application of their knowledge and judgments; 

can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale 
underpinning these, to specialist and non-specialist audiences clearly 
and unambiguously; 

have the learning skills to allow them to continue to study in a manner 
that may be largely self-directed or autonomous. 



Anforderungen von Indikatoren und Rankings an die Qualitätsförderung 209

Anhang 2 Hongkong TLQPR-2 Template5

                                                           
5 TLQPR = Teaching and Learning Quality Process Review (2nd round, 2002-2003). Die 
Grafik stellt ein „template“ (Schablone) dar und definiert damit Bereiche, nicht Inhalte. Das 
heißt, dass Hochschulen autonom Lehrprozesse und Qualitätsmanagement gestalten 
können (siehe Massy, 2001; Massy & French, 2001). 
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Workshop I:  
Strukturen und Qualitätsentwicklung 

Prof. Dr. Anke Hanft
Universität Oldenburg 

Wie entwickelt sich Qualität in einer Organisation? Indem Strukturen an 
veränderte äußere Anforderungen angepasst werden und die Akteure ihr 
Verhalten entsprechend ausrichten? Oder bedarf es eines Bewusstseins-
wandels, der in ein gemeinsames Verständnis über das, was Qualität sein 
soll, einmündet, um so zu Verhaltensänderungen und damit auch zu 
Strukturveränderungen zu gelangen? Diese Fragen standen, ohne direkt 
thematisiert zu werden, über den Beiträgen dieses Workshops.  

Seit Jahren werden Hochschulen mit verschiedensten Maßnahmen und 
Instrumenten der Qualitätssicherung konfrontiert, die mal, wie Yorck 
Hener es in seinem Beitrag verdeutlichte, als Evaluationsverfahren, Ran-
kings, Benchmarks, Zielvereinbarungen oder leistungsorientierte Mittel-
verteilungen daherkommen. Qualitätsmanagement reiht sich nahtlos ein 
in das Instrumentarium des Neuen Steuerungsmodells, das den Hoch-
schulen eine Vielzahl von Strukturveränderungen abverlangt. 

Welche Wirkungen die neuen Governance-Strukturen auf die Qualitäts-
entwicklung an Hochschulen haben, kann bislang nicht eindeutig gesagt 
werden. In Forschungsprojekten, von denen Uwe Schimank eines vorge-
stellt hat, wird diesen Fragen nachgegangen. Er sieht die Gefahr, dass die 
Möglichkeiten der neuen Steuerungskonzepte von Hochschulen nicht 
hinreichend für die Entwicklung anspruchsvoller Qualitätssicherungskon-
zepte genutzt werden, weil sie sich lediglich an ihnen auferlegten struktu-
rellen Vorgaben orientieren und Gestaltungsfreiräume unzureichend 
ausschöpfen. Qualität von außen oktroyiert, aber nicht wirklich gelebt, 
bleibt aufgesetzt, instrumentell und nichts als äußerer Schein.  

Dass Institutionen mit von außen auferlegten Qualitätssicherungssyste-
men möglicherweise überfordert sind, hat der Beitrag von Peter Findlay 
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gezeigt. Als Ergebnis langjähriger Erfahrungen geht man in Großbritan-
nien nun zu einem „lighter touch“ im Qualitätsmanagement über. Die 
Geschichte der Auditierung und Qualitätssicherung ist in Großbritannien 
durch zwei unterschiedliche Ansätze geprägt, dem „Subject Level“, in 
dessen Mittelpunkt die Evaluierung von Fächern steht, und dem „Institu-
tional Level“, der die Evaluierung ganzer Institutionen vorsieht. Beide 
Ansätze sind vor einigen Jahren an ihre Grenzen gestoßen. Hochschulen 
sahen sich dem permanenten Auditierungsdruck, noch dazu unter dem 
Diktat ständig knapper werdender Finanzen, nicht mehr gewachsen. Seit 
dem Jahr 2002 besteht nun ein neuer Auditierungsansatz, der die positi-
ven Erfahrungen der vorherigen Verfahren integriert und in einen „lighter 
touch“ einmündet. Was unter Qualität zu verstehen ist, wird den Institu-
tionen nun nicht mehr von außen vorgegeben, sondern von innen heraus 
entwickelt und nach außen kommuniziert. Die Verantwortung für die 
Qualitätssicherung und dem, was unter Qualität verstanden sein soll, 
obliegt den Hochschulen selbst, wobei den Studierenden bei der Bewer-
tung der Lehrqualität gegenüber den vorherigen Verfahren eine weitaus 
bedeutsamere Rolle zukommt. Hochschulen werden an den von ihnen 
definierten – und somit von Institution zu Institution unterschiedlichen – 
Qualitätsstandards gemessen. Damit werden zwar Rankings verunmög-
licht, gefördert wird aber die ehrliche, vollständige und aussagekräftige 
Information der Öffentlichkeit über Qualitätsstandards. Dies schafft mehr 
Transparenz, als sie über Kriterien fokussierte Messwerte erreicht werden 
kann. Dieser leichte, aber, wie Peter Findlay betont, keinesfalls softe Weg 
der Qualitätsentwicklung fördert und fordert die Befassung mit eigenen 
Qualitätsstandards.  

Was lehren uns die Erfahrungen in Großbritannien mit Blick auf unsere 
Ausgangsfrage? Die Fokussierung auf Mess- und Kontrollinstrumente 
führt zu einem ungeheuren, wirtschaftlich kaum vertretbaren Aufwand, 
der möglicherweise in keinem Verhältnis zu den erzielten Wirkungen 
steht. Zwar orientieren sich Studierende an Rankings, die über die von 
ihnen favorisierten Fächer regelmäßig in den einschlägigen Fachpublika-
tionen erscheinen, ob diese die Qualität eines Faches oder einer Einrich-
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tung aber tatsächlich verlässlich widerspiegeln und nicht in spätere Ent-
täuschungen einmünden, bleibt fraglich. Die im Zuge der neuen Gover-
nance-Strukturen eingeführten Qualitätssicherungsinstrumente sind bis-
lang ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung schuldig 
geblieben. Dabei wächst der Druck auf Hochschulen, sich mit ihrer Quali-
tät zu befassen.  

Qualität über von außen auferlegte Strukturvorgaben zu erzwingen, kann 
nicht der richtige Weg sein. Es bedarf einer inneren Qualitätskultur, eines 
gemeinsamen Qualitätsverständnisses als Nährboden für Verbesserungs-
prozesse. Auf diesen Punkt hat Jürgen Kohler in seinem Beitrag fokus-
siert. Auch er kritisiert an der gegenwärtigen Diskussion zum Qualitäts-
management deren technokratische Ausrichtung, die in der Definition 
von Qualitätskriterien, von Techniken der Qualitätsmessung sowie in der 
permanenten Diskussion von Verfahrensfragen und Zuständigkeiten ihren 
sichtbaren Ausdruck findet und plädiert für eine Qualitätskultur, die als 
„innere Haltung“, als Commitment der Akteure gelebt wird und deren 
Bereitschaft fördert, sich für die Verbesserung der Qualität einzusetzen. 
Das Engagement individueller Akteure, ihre Verantwortung für die Quali-
tätsentwicklung ihrer Einrichtung, strahlt auf die Institution aus, erzeugt 
einen „Sense of Ownership“. Erforderlich in diesem Prozess ist eine Lei-
tung, die Leadership ernst nimmt, Rahmenbedingungen sicherstellt und 
Prozessverantwortung übernimmt.  

Jürgen Kohler hat die verschiedenen Ebenen und Phasen eines solchen 
Qualitätsentwicklungsprozesses anhand einer Matrix verdeutlicht. Die 
von ihm identifizierten Elemente einer Qualitätskultur (die mentale, die 
strategische und die Umsetzungsebene) werden auf die Phasen einer 
Studiengangsentwicklung (Bewusstseins-, Konzept-, Implementierungs- 
und Evaluationsphase) übertragen und mit den anfallenden Aufgaben 
verbunden. Ein Raster, das sich auf die von Bruno Moerschbacher im 
Anschluss vorgestellte Entwicklung eines naturwissenschaftlichen Bache-
lor-Studiengangs übertragen lässt. 

Bruno Moerschbacher beschreibt den Aufbau eines naturwissenschaftli-
chen Bachelor-Studiengangs an der Universität Münster, dessen erfolgs-
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kritischer Faktor insbesondere im Commitment der beteiligten Akteure 
bestand. Die mentale Bereitschaft der Beteiligten, sich für den Aufbau 
des Studiengangs zu engagieren, hat den gesamten Prozess von der 
Bewusstseinsphase bis zur Evaluation bestimmt. Ausgangspunkt war ein 
gemeinsames Verständnis, erforderlich gewordene Veränderungen für die 
Schaffung von etwas wirklich Neuem zu nutzen. Auf dieser Grundlage 
wurden Visionen und Utopien entwickelt, deren Umsetzung mit großem 
Engagement betrieben wurde. Über den schon im Prozess spürbaren 
Erfolg wurde das Commitment wiederum gestärkt. 

Bewusstseins-
phase

Konzeptphase Implemen-
tierungsphase

Evaluati-
onsphase

Mentale
Ebene

Erzeugung 
eines Bewusst-
seins, Struktur-
veränderungen
für die Schaf-
fung von etwas 
Neuem zu 
nutzen.

Schaffung von 
Utopien und 
Ideen für neue 
Studienstruktu-
ren.

Commitment für 
die angestrebten 
Veränderungen
sicherstellen.
Spaß an der 
Lehre in den 
neuen Strukturen 
als Erfolgsfaktor 
erkennen.

Über Erfolge 
das Com-
mitment
stärken.

Auf der strategischen Ebene war die Einführung des neuen Studiengangs 
durch ein handlungsrationales Vorgehen der Akteure geprägt. Ausge-
hend von einem tatsächlich bestehenden Problem und einem davon 
ausgehenden internen Veränderungsdruck wurden Handlungsbereitschaf-
ten erzeugt, noch bevor die Bologna-Anforderungen an die Hochschule 
herangetragen wurden. Die Akteure verstanden es, ihre Visionen und 
Utopien in die entwickelten Konzepte einzubringen, auch wenn diese den 
äußeren Strukturanforderungen nicht entsprachen. Indem man sich über 
behindernde und organisationsfremde Vorgaben hinwegsetzte, wurden 
prozesserschwerende Blockierungen vermieden, die Motivation und Com-
mitment hätten beeinträchtigen können. Der flexible Umgang mit dem 
ursprünglichen Konzept, die Bereitschaft zur Anpassung an sich verän-
dernde Bedingungen, die Orientierung an dem, was von den Beteiligten 
getragen werden konnte sowie die großzügige Interpretation äußerer 
Anforderungen sicherte Identifikation und bewirkte, dass neben die in-
tendierten Ziele eine Reihe nicht intendierter Erfolge traten, die wiederum 
das Commitment stärkten. 
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 Bewusstseins-
phase

Konzeptphase Implementie-
rungsphase

Evaluati-
onsphase

Strate-
gische
Ebene

Problemwahr-
nehmung, die in 
Handlungsbedarf
einmündet. 

In Konzepte 
Visionen und 
Utopien aufneh-
men und diese 
auf organisatori-
sche Bedingun-
gen zuschneiden. 
Dabei auch 
äußere Struktur-
anforderungen
passend machen. 

Permanente 
Anpassung des 
Konzeptes an die 
sich verändern-
den Bedingun-
gen.

Intendierte
Ziele um 
nicht inten-
dierte Erfolge 
ergänzen. 

Schon auf der strategischen Ebene stand die Orientierung am Machbaren 
im Vordergrund und hierzu war es notwendig, sich über Strukturvorgaben 
– auch – hinwegzusetzen. Ein pragmatisches, am Erfolg des gemeinsa-
men Projektes ausgerichtetes Vorgehen kennzeichnete auch die Umset-
zungsphase. Akteure, die als Fach-, Macht- und Prozesspromotoren die 
Studiengangsentwicklung nicht nur initiierten, sondern von der Idee bis 
hin zur endgültigen Umsetzung begleiteten, trugen wesentlich zum Erfolg 
des Projektes bei. 

 Bewusst-
seinsphase

Konzeptphase Implementie-
rungsphase

Evaluati-
onsphase

Umset-
zungs-
ebene

Akteure, die 
Bewusstseins-
veränderun-
gen auslösen 
(effektiver als 
Strukturvor-
gaben?)

Akteure, die 
Interesse daran 
haben, über-
kommende 
Strukturen ab-
schaffen zu 
wollen und 
hierfür Ideen 
entwickeln.

Klärung von 
Verantwortlich-
keiten und 
Verbindlichkei-
ten. Mut zum 
flexiblen Umgang 
mit Regelungen. 

Schaffung
eines Er-
folgsbe-
wusstseins
und perma-
nente Reak-
tivierung.

Oft ist es nur ein Akteur oder eine kleine Gruppe von Akteuren, von de-
nen Bewusstseinsveränderungen ausgehen, die aber andere für ihre 
Ideen zu begeistern und in den Reformprozess einzubinden verstehen. Als 
Promotoren der Entwicklung ist ihr Engagement während der gesamten 
Implementierungsphase erforderlich. Ihre Innovationskraft beweisen sie 
im flexiblen Umgang mit Regeln, in der Willensstärke, sich auch dann 
nicht entmutigen lassen, wenn äußere Vorhaben dies induzieren. Erfolg-
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reich sind sie aber nur dann, wenn sie in einem Umfeld agieren, das Re-
gelübertretungen nicht als Zumutungen und Gefährdungen des beste-
henden Systems begreift, sondern als Chance für dessen Weiterentwick-
lung. Dies ist die Qualitätskultur, die zu tatsächlichen Neuerungen führt. 
Fassen wir zusammen:  

Qualitätsmanagement, das auf die Instrumente des Neuen Steue-
rungsmodells und damit auf strukturelle Vorgaben fokussiert, steht in 
der Gefahr, von den Akteuren als Managementmode abgetan zu wer-
den. Solange die Erfolge der neuen Governance-Strukturen nicht nach-
gewiesen sind, überwiegt Skepsis hinsichtlich ihres Beitrags zur quali-
tativen Hochschulentwicklung.

Qualitative Weiterentwicklungen an unseren Hochschulen haben eine 
Qualitätskultur zur Voraussetzung, die sich im Commitment der Organi-
sationsmitglieder, in dem von ihnen gelebten Qualitätsverständnis aus-
drückt.

Qualität kann nur bedingt strategisch geplant und noch weniger top 
down oktroyiert werden, sie entsteht aus der organisationsseitig unter-
stützten Wahrnehmung von Chancen und Gelegenheiten.  

Qualitätsentwicklung erfordert ein Management emergenter Prozesse, 
das durch eine Offenheit der Leitung für kreative und innovative Leis-
tungen einzelner Akteure oder Organisationseinheiten gekennzeichnet 
ist und diese ermöglicht und fördert, auch und gerade dann, wenn sie 
über bestehende Strukturen hinausreichen.
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Workshop II:
Prozesse und Qualitätsentwicklung 

PD Dr. Eva Arnold
Universität Hamburg 

Qualitätsentwicklung auf der Ebene der Prozesse: Wie könnte ein 
systematischer Entwicklungsansatz aussehen?  
Dieser Beitrag bezieht sich auf Workshop II der Tagung mit dem Titel 
„Prozesse und Qualitätsentwicklung“, in dem vier Vorträge gehalten und 
diskutiert wurden: Prof. Müller berichtete über Zielvereinbarungen an der 
Universität Bremen, Prof. Daniel beschäftigte sich mit der Frage, welche 
Konsequenzen aus dem Bologna-Prozess für die Evaluation von Lehre zu 
ziehen sei, Dr. Pätzold verglich das Verfahren der Forschungsevaluation 
der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen mit dem Vorgehen 
des Verbundes norddeutscher Universitäten und Prof. Huber plädierte 
dafür, die Folgen der Einführung von Bachelor-/Masterstudiengängen
auf das Studierverhalten genauer zu untersuchen. Die Autorin des fol-
genden Beitrages fungierte in diesem Workshop als Rapporteurin.  

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, auf der Basis der Vorträge 
und Diskussionen des Workshops einige Konsequenzen für die Gestaltung 
von Qualitätsentwicklungsverfahren zu skizzieren. Die Überlegungen wur-
den von den Inhalten des Workshops inspiriert; die Frage, der hier nach-
gegangen wird, wurde jedoch nicht explizit diskutiert. Für die folgenden 
Ausführungen ist allein die Autorin verantwortlich.

1. Zentrale Prozesse: Forschung und Lehre  
„Prozesse“ haben einen zentralen Stellenwert in Modellen der Qualitäts-
entwicklung, besonders jenen, die sich am Vorbild des Modells der Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM) orientieren. In diesem 
Modell sowie in allen daraus abgeleiteten Konzepten stehen „Prozesse“ 
in allen Abbildungen graphisch im Mittelpunkt, da sie zwischen Struktu-
ren und Ergebnissen vermitteln (vgl. Jetter 2003, S. 303). In dem von 
Jetter wiedergegebenen Modell der Europäischen Fakultätsentwicklung 
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werden „Prozesse“ durch die „Leitung der Fakultät“, „Dozentenorientie-
rung“, „Lernziele/Curricula/Leitbild“ sowie durch „Ressourcen & Lehrmit-
tel“ ermöglicht und führen zu Ergebnissen auf Seiten der Dozenten, der 
Studierenden und des Staates als „Abnehmer“ der Lehrleistungen sowie 
zu „gesellschaftlichen Auswirkungen“. Prozessqualität wird von Jetter 
überraschender Weise mit didaktischer Qualität gleichgesetzt, doch die 
Qualität von Hochschulen bemisst sich gleichermaßen an Prozessen in 
den Kernbereichen „Forschung“ und „Lehre“. Daneben können „wissen-
schaftliche Dienstleistungen“ und „Verwaltung“ als Prozesse betrachtet 
werden, deren Qualität von Bedeutung sein kann. Der Workshop „Prozes-
se und Qualitätsentwicklung“ beschränkte sich auf die zuerst genannten 
Bereiche.

2. Wer definiert wie „Qualität“?  
Als ich vor ein paar Jahren einer Kollegin berichtete, dass ich die Aufgabe 
hätte, an der Universität „Qualitätsentwicklung“ zu betreiben, reagierte 
sie mit einer (nicht zynisch gemeinten) Frage: „Welche Qualität?“. Die 
Frauge nach der Definition von Qualitätskriterien ist für die Steuerung 
von Entwicklungsprozessen zentral, denn es gibt kaum einen Bereich, der 
sich ausschließlich und eindeutig an einem einzigen Qualitätskriterium 
orientieren kann.

Im Laufe des Workshops kamen unterschiedliche Qualitätskriterien zur 
Sprache, die von verschiedenen Seiten und auf unterschiedlicher Legiti-
mationsgrundlage definiert sind:  

Kriterien der Qualität von Forschung, die dem Beitrag von Pätzold zu 
Grund liegen, werden – ohne dass eine zusätzliche Legitimation not-
wendig wäre – weltweit akzeptiert. Eingeworbene Drittmittel und Pub-
likationen sind eine „internationale Währung“, an der sich die wissen-
schaftliche Reputation ablesen lässt. Hinter den formalen Kriterien ste-
hen die inhaltlichen Gütemaßstäbe der jeweiligen „scientific communi-
ty“, die über Peer-Gutachten wirksam werden. Fachspezifische Beson-
derheiten lassen sich an der Höhe der Drittmittelsummen, ihrer Ver-
wendung (personal- versus ausstattungsintensive Forschung) ebenso 
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ablesen wie an unterschiedlichen Gepflogenheiten wissenschaftlicher 
Publikation/Kommunikation.

Qualitätskriterien für die Lehre zu etablieren ist demgegenüber erheb-
lich schwieriger. Über die Jahrzehnte hinweg hat die Hochschuldidaktik 
„Kriterien guter Lehre“ entwickelt, die jedoch keinen vergleichbaren 
Grad an Verbindlichkeit erreicht haben. Im Zuge der Entwicklung des 
Europäischen Hochschulraumes werden einheitliche Qualitätsvorstel-
lungen für die Lehre wichtiger, wie sie z.B. in den auf die Bachelor- 
und Masterstudiengänge bezogenen „Dublin Descriptors“ formuliert 
sind, auf die Daniel ausführlich einging.  

Zugleich bringt es die Profilbildung mit sich, dass Hochschulen eigene 
Leitlinien entwickeln. Müller stellte diesen Prozess und seine Konse-
quenzen am Beispiel der Universität Bremen dar: „Interdisziplinarität, 
Praxisbezug und gesellschaftliche Verantwortung, ergänzt durch 
Gleichberechtigung der Geschlechter, ökologische Verantwortung und 
Internationalisierung von Lehre und Forschung“ (Auszug aus dem In-
ternet-Auftritt der Universität Bremen). Die Leitziele sollen die Identifi-
kation der Mitarbeiter/innen und Studierenden mit der Universität för-
dern und dienen als Orientierungsrahmen für Entwicklungsprozesse in 
den Fachbereichen.

Schließlich ist damit zu rechnen, dass Arbeitsbedingungen und Stu-
diengänge neben den offen entwickelten, offiziellen Leitlinien einem 
„heimlichen Lehrplan“ folgen, der sich u.a. am Umgang der Studieren-
den mit den Angeboten der Universität ablesen lässt, wie Huber erläu-
terte.

Angesichts dieser Vielfalt stellt sich die Frage, welche Vorstellungen für 
wen tatsächlich handlungsleitend sind. Dabei gehört es zu den Allge-
meinplätzen der Qualitätsentwicklung, dass insbesondere solche Kriterien 
eingehalten werden, die sich überprüfen bzw. „messen“ lassen (gemäß 
dem bekannten Motto: „Whatever You measure, You’ll get more of it“).

Ausgefeilte, international anerkannte bibliometrische Verfahren, wie die 
in den Naturwissenschaften üblichen „impact factors“, entfalten hohe 
Verhaltenswirksamkeit, da die Erfüllung dieser Kriterien mit hohen per-
sönlichen und institutionellen Gewinnen verbunden ist. Diese sind sowohl 
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materieller (Karrierechancen, Drittmitteleinwerbungen) als auch immate-
rieller Natur (Ansehen innerhalb der scientific community, Image der 
Institution). Auch in anderen Wissenschaftszweigen wird es zunehmend 
üblich, Forschungsleistungen an der Zahl und der Reputation der Veröf-
fentlichungen zu messen. Grundsätzliche Kritik wird an diesen Kriterien 
selten geäußert, zumal Drittmittelanträge und zur Veröffentlichung einge-
reichte Forschungsarbeiten in der Regel von „Peers“ begutachtet werden.    

Betrachtet man die Seite der Studierenden, so bestand unter den Teil-
nehmern des Workshops weitgehend Übereinstimmung darüber, dass 
diese von den Angeboten der Universität nicht selten anders Gebrauch 
machen als es die Lehrenden beabsichtigt haben. Lang ist die Liste der 
Klagen über Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die ohne klare 
Zielvorstellungen mit dem Studium beginnen, der Universität in ihrem 
Zeitplan nur eine Nebenrolle einräumen, in großer Zahl das Studienfach 
wechseln oder das Studium endgültig abbrechen. Hinter vielen Entschei-
dungen dürften materielle Erwägungen stehen – das lässt sich nicht nur 
an der Welle von Exmatrikulationen nach Einführung von Studiengebüh-
ren für Langzeitstudierende ablesen. Die Anforderungen von (Neben-) 
Jobs prägen den Hochschulalltag mindestens ebenso wie die von den 
Gremien verabschiedeten offiziellen Studienpläne und -empfehlungen, 
denn sie sind vielfach entscheidend für die Wahl von Lehrveranstaltun-
gen, für die Dauer und die Qualität des Studiums.  

In Veränderung begriffen sind die Instrumente, mit denen Qualitätskrite-
rien für Lehre auf verschiedenen Ebenen verankert werden sollen. Die 
ehemaligen Rahmenprüfungs- und -studienordnungen sollen ersetzt 
werden durch Vereinbarungen, die einerseits auf übergeordneter europä-
ischer Ebene getroffen werden, andererseits durch Profile, die sich Uni-
versitäten bzw. Fakultäten geben. Diese Vereinbarungen sollen mit dem 
Instrument der Akkreditierung durchgesetzt werden – auf nationaler 
Ebene gesteuert vom Akkreditierungsrat, vermittelt über Akkreditierungs-
agenturen und -kommissionen. Ob es gelingen kann, die Mammutaufga-
be zu bewältigen, innerhalb weniger Jahre einige tausend Studiengänge 
zu akkreditieren und ob von diesem Verfahren positive Wirkungen auf die 
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Studienbedingungen an deutschen Hochschulen ausgehen werden, wur-
de von Teilnehmern des Workshops durchaus bezweifelt.  

3. Annahmen zur Qualitätsentwicklung an der Hochschule  
Wie ein roter Faden zogen sich implizite Grundannahmen über die Reali-
tät der Hochschulen und zu den Möglichkeiten und Grenzen systemati-
scher Qualitätsentwicklung durch die Diskussionen des Nachmittags. Drei 
Annahmen möchte ich in den folgenden Thesen zusammenfassen:  

a) Qualitätsentwicklung im Hochschulbereich muss auf Vertrauen in die 
Einsichtsfähigkeit und das Engagement der Beteiligten setzen. 
Herr Müller formulierte diese Annahme in seinem Vortrag auf der Basis 
seiner Erfahrungen als Präsident der Universität Bremen explizit; in weite-
ren Diskussionsbeiträgen klang diese Aussage mehrfach an: Qualitäts-
entwicklung lässt sich in Hochschulen nicht als „Top-Down-Strategie“ 
betreiben sondern muss als partizipativer Prozess gestaltet werden. Soll 
sich die Hochschule entwickeln, müssen die Fakultäten/Fachbereiche 
beteiligt werden, Fakultätsleitungen tun ihrerseits gut daran, Abteilun-
gen/Institute in Entwicklungsprozesse einzubinden.  

Diese Annahme erwächst nicht nur aus der Erfahrung, dass Entwick-
lungsbemühungen, die auf zentrale Steuerung und Kontrolle setzen, im 
Hochschulbereich selten erfolgreich sind. Hochschulen sind „lose vernetz-
te Systeme“ (Kern 2000), in denen die einzelnen Bereiche/ Personen über 
weitgehende Handlungs- und Entscheidungsfreiheit verfügen. Diese Or-
ganisationsform hat den Vorteil der Flexibilität in den Untereinheiten, die 
Voraussetzung für wissenschaftliche Arbeit ist. Zugleich erweist sie sich 
als schwerfällig, wenn es um gemeinsames, abgestimmtes Handeln geht, 
wie es z.B. im Zuge einer umfassenden Studienreform notwendig ist. Ge-
lingt es nicht, die große Mehrheit der Beteiligten zu überzeugen und ein-
zubinden, sind solche Vorhaben zum Scheitern verurteilt. 

b) Zentrale Akteure sind die Hochschul- und Fakultätsleitungen, ohne 
deren Unterstützung Qualitätsentwicklung nicht möglich ist. 
Diese Annahme wurde nicht explizit formuliert, kam jedoch jeweils zum 
Ausdruck, sobald konkrete Entwicklungsprozesse beschrieben wurden. 
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Sie widerspricht nur auf den ersten Blick der Annahme a), nach der es 
wichtig ist, alle Beteiligten einzubinden. Mit breiter Beteiligung an Ent-
wicklungsvorhaben ist in der Regel nur zu rechnen, wenn sich die jeweili-
gen Leitungen aktiv und entschieden dafür einsetzen und die ihnen zu 
Gebote stehenden Mittel nutzen, um Unterstützung zu leisten.  

c) Interne Evaluation (Selbstvergewisserung) muss mit externer Evaluation 
verbunden werden. Ohne Anstöße von außen bleiben interne Bemühun-
gen oft wirkungslos. 
In verschiedenen Diskussionsbeiträgen wurde zudem eine Annahme zum 
Ausdruck gebracht, der die Lehrevaluationen im Verbund norddeutscher 
Universitäten bereits entsprechen: Qualitätsentwicklung in Hochschulen 
ist auf interne Selbstvergewisserung angewiesen, muss diese jedoch mit 
externer Evaluation verknüpfen. Die Notwendigkeit der Verknüpfung er-
gibt sich daraus, dass es ohne detaillierte Selbstberichte der Institutionen 
externen Gutachtern nicht möglich wäre, ein zutreffendes Bild zu gewin-
nen, dass es ohne externe Rückmeldung jedoch an Entwicklungsimpulsen 
fehlt. Inwiefern es gelingt, die Potenziale dieses aufwändigen Verfahrens 
optimal zu nutzen, ist eine zentrale Frage. Die von Daniel referierten Er-
gebnisse einer Untersuchung zum Verfahren des Verbunds und der ZEvA 
(siehe auch Mittag, Bornmann & Daniel 2003) sprechen dafür, dass der 
überwiegende Teil der beteiligten Personen in den begutachteten Fach-
bereichen, aber auch die meisten Gutachterinnen und Gutachter mit dem 
Verfahren und seinen Ergebnissen zufrieden sind. Darüber hinaus konnte 
festgestellt werden, dass die Mehrheit der in den Gutachten enthaltenen 
Empfehlungen in den Fachbereichen umgesetzt wurde. Die Ergebnisse 
vermitteln den Eindruck, dass sich das kombinierte Vorgehen bewährt 
und bislang noch nicht abgenutzt hat.  

d) Qualitätsentwicklung in der Lehre erfordert mehr Anstrengung als in 
der Forschung.  
Der Aufgabenbereich „Lehre“ nimmt im Vergleich zur „Forschung“ einen 
geringeren Rang im Wertessystem deutscher Hochschulen ein. Dies ist 
über die Jahre hinweg immer wieder mit Bedauern festgestellt worden. 
Vielfältige Faktoren tragen dazu bei, dass Forschungsleistungen in der 
scientific community stärker honoriert werden als herausragendes Enga-
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gement in der Lehre – auch in Bewerbungs- und Berufungsverfahren 
werden erstere häufig stärker gewichtet. Mit diesem Umstand muss auch 
Qualitätsentwicklung rechnen, wenn sie sich auf Forschung und Lehre 
beziehen soll. Erschwerend kommt hinzu, dass nachhaltige Veränderun-
gen von Lehre und Studium nicht von Einzelpersonen oder kleinen Grup-
pen erreicht werden können, sondern in der Regel die Mitwirkung des 
ganzen Lehrkörpers einer Institution erfordern. Der Aufwand für Über-
zeugungsarbeit und Koordination sollte daher nicht unterschätzt werden.  

4. Praxis der Qualitätsentwicklung in Hochschulen: Vielfältige 
Ansätze, großer Aufwand 
Im Laufe des Workshops wurden vier konkrete Ansätze zur Qualitätsent-
wicklung differenziert dargestellt und diskutiert. Sie betreffen beide Be-
reiche, Forschung und Lehre, und sind charakteristisch für vielfältige Ak-
tivitäten, die Qualitätsentwicklung an deutschen Hochschulen derzeit be-
stimmen. Es handelte sich um:

Forschungsevaluation auf Landesebene in Niedersachsen (Pätzold) 

Lehrevaluation durch mehrstufige Verfahren am Beispiel des Verbundes 
Norddeutscher Universitäten und der ZEVA (Daniel) 

Kontraktbildung zwischen Hochschulleitungen und Fachbereichen am 
Beispiel der Universität Bremen (Müller) 

Lehrevaluation durch systematische Untersuchung des Handelns von 
Studierenden (Huber).

Diese vier Verfahren hier im Einzelnen vorzustellen macht m.E. wenig 
Sinn, da die Beiträge in diesem Tagungsband enthalten sind. Wichtig ist 
mir jedoch die Feststellung, dass es sich jeweils um sehr eigenständige 
Ansätze der Erfassung und Analyse von Qualitätsmerkmalen handelt, die 
in sich gut begründet sind und an deren Bedeutsamkeit nicht zu zweifeln 
ist. Sie folgen, wie Pätzold im Vergleich des Vorgehens der Wissenschaft-
lichen Kommission Niedersachsen mit dem Verfahren des Verbunds Nord-
deutscher Universitäten herausgearbeitet hat, aus guten Gründen jeweils 
eigenen Verfahrensgrundsätzen. Deutlich wurde auch: Die Verfahren sind 
sämtlich mit hohem Aufwand verbunden. Ob es um die Evaluation der 
Forschungsleistung einer Fakultät geht oder um die Begutachtung der 
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Lehre, ob sich Fakultäten über das Studierverhalten Aufschluss verschaf-
fen wollen oder ob eine Hochschulleitung über Kontrakte mit den Fakul-
täten wirkungsvolle Qualitätsentwicklung betreiben will – mit den übli-
cherweise vorhandenen Ressourcen sind diese Aufgaben kaum zu bewäl-
tigen.

Zusätzliche Anforderungen werden in Zukunft in Bezug auf die Evaluation 
der Lehre entstehen. Wie Daniel in seinem Beitrag ausführlich erläutert 
hat, ist als Folge des „Bologna-Prozesses“ zur Entwicklung eines europäi-
schen Hochschulraums damit zu rechnen, dass sich die Aufmerksamkeit 
zukünftig auf den „outcome“ von Studiengängen fokussiert. Die Studien-
ordnungen für zukünftige Bachelor- und Masterstudiengänge sollen sich 
weniger an der wissenschaftlichen Systematik des jeweiligen Faches als 
an Kompetenzen orientieren, die durch das Studium erworben werden 
sollen (vgl. „Dublin descriptors“; JQI, 2004). Diese veränderte Orientie-
rung soll sich auch in den kommenden Evaluationen im Verbund nord-
deutscher Universitäten niederschlagen, indem die Fakultäten gebeten 
werden, über den Kompetenzerwerb der Studierenden Auskunft zu ge-
ben. Dass es sich bei der Erfassung erworbener Kompetenzen inhaltlich 
um eine vielschichtige und methodisch um eine anspruchsvolle Aufgabe 
handelt, wird rasch deutlich, wenn man sich näher mit dem Thema be-
schäftigt. Nach Weinert (2001, S. 27f) sind Kompetenzen „die bei Indivi-
duen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 
um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verant-
wortungsvoll nutzen zu können“. Es wird kaum einer Fakultät problemlos 
möglich sein, ohne aufwändige Erhebungen in der hier angesprochenen 
Differenziertheit darzustellen, inwiefern die Studierenden Kompetenzen 
erwerben. Traditionelle akademische Prüfungen konzentrieren sich in der 
Regel auf kognitive Aspekte, handlungsorientierte und soziale Kompeten-
zen sind selten Prüfungsgegenstand. Fragebögen zur Selbsteinschätzung 
(z.B. Frey & Balzer 2003) bilden einen möglichen Zugang, Assessment-
Center mit handlungsorientierten Aufgaben (Kauffeld, Grote, Frieling 
2000) einen anderen. 
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Die Orientierung der Studiengänge am Kompetenzerwerb ist eine neue 
Entwicklung, die zu Recht erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. In 
seinem Beitrag weist Huber jedoch darauf hin, dass die Einführung des 
Bachelor-/Masterstudiensystems zugleich Fragen nach dem Umgang der 
Studierenden mit den neuen Vorgaben aufwirft. Er plädiert dafür, syste-
matisch zu beobachten, was Studierende tatsächlich „mit der Hochschule 
anfangen“, wie sie mit ihrer Studienzeit und der Universität als Raum 
umgehen. Er schlägt vor, mit vorzugsweise nonreaktiven Methoden zu 
untersuchen, ob Studierende in Zukunft zügiger studieren, wie sie sich an 
die höhere zeitliche Inanspruchnahme durch das Studienpensum anpas-
sen und wie sich studienbegleitende Prüfungen auf studentische Lernpro-
zesse auswirken. 

Zusammengenommen ergeben die Vorschläge von Daniel und Huber ein 
ausgesprochen ehrgeiziges und aufwändiges Programm. Eine Fakultät 
oder eine Hochschule, die es sich zum Ziel macht, sowohl das Studierver-
halten zu beobachten, um die Konsequenzen neuer Studiengänge zu er-
fassen und negativen Nebenwirkungen ggf. entgegen wirken zu können 
und gleichzeitig zuverlässige und differenzierte Daten über den Kompe-
tenzerwerb der Studierenden sammeln will, steht vor großen Aufgaben. 
Bevor aussagefähige und zugleich arbeitsökonomisch einsetzbare Routi-
ne-Instrumente zur Verfügung stehen, nehmen solche Evaluationen leicht 
den Umfang eines mittleren Forschungsprojekt an. Oberflächliche Erhe-
bungen und Analysen versprechen wenig Erkenntnisgewinn. Es werden 
Methodenkompetenzen zu erfassen sein, zu denen Analysefähigkeit, Flex-
ibilität, zielorientiertes Handeln, Arbeitstechniken und Reflexivität ebenso 
zählen wie Sozialkompetenzen, Selbstständigkeit, Verantwortung, Koope-
rations-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Führungsfähigkeit und 
situationsgerechtes Auftreten (vgl. Frey & Balzer, 2003, S. 151ff.). Unter-
suchungen werden aber zumindest in Teilen fachspezifisch ausgerichtet 
sein müssen, um den Outcome von Studiengängen angemessen darzu-
stellen.    

Kommen weitere Anforderungen hinzu, z.B. im Zuge von Forschungseva-
luationen, Berichtspflichten im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen und ähnlichen Kontrakten, kann der Eindruck entstehen, Evalua-
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tion werde die Hauptaufgabe von Hochschullehrenden. Die Gefahr, dass 
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Aktivitäten verausga-
ben, die der Qualitätssicherung dienen sollen, erscheint real, wenn man 
bedenken, dass in den kommenden Jahren neben der individuellen Be-
gutachtung im Rahmen von Promotions- und Berufungsverfahren mehre-
re tausend Studiengänge akkreditiert und unzählige Forschungsinstituti-
onen, -projekte und -verbünde begutachtet werden müssen. Im Bemü-
hen, die Leistungsqualität zu sichern, werden immer neue aufwändige 
Verfahren entwickelt (aktuell etwa zur Evaluation der Leistung von Juni-
orprofessoren). Dieser Trend kann in absehbarer Zeit zu einem sehr un-
günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis führen, wenn aufwändige Evaluatio-
nen Ressourcen verschlingen, die dann für die Umsetzung von Reform-
maßnahmen fehlen. Es wird darauf ankommen, die Balance zu halten 
und das Pferd „Evaluation“ nicht zu Tode zu reiten, bevor es seine eigent-
liche Aufgabe erfüllen kann.

5. Koordination und Konzentration als Erfolgsfaktoren für die 
Qualitätsentwicklung an Hochschulen  
Damit die Ziele der Qualitätsentwicklung in Zukunft erreicht werden 
können, sind meines Erachtens derzeit zwei Schritte wichtig: Zum einen 
müssen die vorhandenen Instrumente stärker als bisher aufeinander ab-
gestimmt werden, um den Aufwand zu begrenzen. Zum zweiten müssen 
Hochschulen und Fakultäten Strategien entwickeln, um ihre Anstrengun-
gen zur Stärkung von Lehre und Forschung zu profilieren und die darauf 
bezogenen Evaluationsuntersuchungen auf diese Schwerpunkte abzu-
stimmen.  

Angesichts der Vielzahl der Verfahren zur Evaluation von Forschung und 
Lehre ist Koordinierung unerlässlich, wenn Hochschulen und Fachberei-
che nicht in einer Flut von Erhebungs- und Berichtspflichten versinken 
sollen. Die Koordinierung sollte auf einer sehr praktischen Ebene begin-
nen, etwa durch Festlegung einheitlicher Stichtage für bestimmte Erhe-
bungen. Es kommt vor, dass innerhalb weniger Wochen dreimal Auskunft 
zur Stellenstruktur gegeben werden muss, und zwar jeweils mit unter-
schiedlichen Stichtagen. Lässt man sich ernsthaft auf diese Anfragen ein, 
dann muss für jeden Stichtag eine gesonderte Auswertung der Akten 
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erfolgen – ein vermeidbarer Aufwand. Darüber hinaus ist selbstverständ-
lich auch die zeitliche Koordinierung der Verfahren sinnvoll. Ein Fachbe-
reich, der innerhalb von kurzer Zeit zwei Lehrevaluationen und eine For-
schungsevaluation zu bewältigen hat, wird die verschiedenen Ergebnisse 
kaum angemessen für die eigene Entwicklung nutzen können.   

Von mittlerer Reichweite wären abgestimmte Definitionen der Indikato-
ren für zentrale Phänomene, sei es „Frauenförderung“ oder „Studienab-
bruch“. Solche Definitionen sind wichtig, wenn Institutionen miteinander 
verglichen werden oder sich im Sinne eines „Benchmarking“ miteinander 
vergleichen. Schließlich ist letztlich ein übergreifendes Qualitätskonzept 
notwendig, das zentrale Qualitätsaspekte festlegt und zueinander in Be-
ziehung setzt. Solche Konzepte sollten hochschulbezogen entwickelt wer-
den, dabei jedoch auf Vereinbarungen auf Länder-, Bundes- und EU-Ebe-
ne Bezug nehmen.

Damit die Koordinierung von Verfahren und Indikatoren nicht in einen 
Vereinheitlichungswahn führt, sollten Hochschulen und Fakultäten das 
Recht in Anspruch nehmen, Entwicklungsschwerpunkte zu bilden. Auch 
wenn es von Zeit zu Zeit sinnvoll sein kann, eine umfassende Evaluation 
durchzuführen, um sich einen Überblick über Stärken und Schwächen zu 
verschaffen, sollten Evaluationsstudien in der Regel auf Aspekte fokus-
siert werden, die in unmittelbarer Beziehung zu laufenden oder gerade 
abgeschlossenen Entwicklungsprozessen stehen. Entscheidend ist dabei 
die Auswahl angemessener Indikatoren (vgl. Bortz & Dühring, 1995, S. 
115).

Meiner Ansicht nach ist es unter dem Aspekt der Qualitätsentwicklung 
Erfolg versprechend, Evaluationen in zwei Richtungen mit Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen zu verbinden: Zum einen in der bekannten Weise, 
dass Evaluationsergebnisse als Grundlage für die Entwicklung von Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen genutzt werden, wie es der Verbund nord-
deutscher Universitäten praktiziert (vgl. Verbund norddeutscher Universi-
täten, 2000). Zum anderen in der Weise, dass in Ziel- und Leistungsver-
einbarungen jeweils Indikatoren festgelegt werden, anhand deren die 
Einhaltung der Vereinbarungen kontrolliert werden soll, wie es Müller in 
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seinem Beitrag in Bezug auf die Kontrakte der Bremer Universitätsleitung 
mit den Fachbereichen beschreibt. Dabei ist es zunächst sicherlich sinn-
voll, beabsichtigte Aktivitäten so zu konkretisieren, dass sich problemlos 
feststellen lässt, ob sie in der vereinbarten Weise stattgefunden haben. 
Darüber hinaus sollte m. E. in Zukunft verstärkt versucht werden, die 
Wirksamkeit der vereinbarten Aktivitäten zu dokumentieren. Statistische 
Indikatoren, wie z.B. Studiendauer, Studienabbrüche, Abschlussnoten 
oder Frauenquoten, sind verhältnismäßig leicht erreichbar und mögen 
sich daher als Erfolgsmaße besonders anbieten. Dabei ist allerdings zu 
bedenken, dass es sich um unspezifische Indikatoren handelt, die nicht 
immer geeignet sind, um die Wirkungen von spezifischen Reformvorha-
ben sichtbar zu machen. In vielen Fällen wird es sinnvoll und notwendig 
sein, verfügbare Kennziffern durch eigene Erhebungen zu ergänzen.    

Die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Schwerpunktsetzung ist aller-
dings ein aussagekräftiges Leitbild der Hochschule bzw. der Fakultät. Die 
Aufforderung zur Erarbeitung eines Leitbildes ist an Hochschulen unpo-
pulär und gilt als Zeitverschwendung. In der Tat kann es einige Zeit in 
Anspruch nehmen, zu konsensfähigen Formulierungen zu kommen. Diese 
Zeit ist allerdings gut investiert, wenn der Prozess zu Leitlinien des ge-
meinsamen Handelns führt, auf die bei folgenden Entwicklungsschritten 
Bezug genommen werden kann. Es kann sehr entlastend sein, wenn nicht 
jede Detailfrage durch Grundsatzdiskussionen entschieden werden muss, 
weil es gemeinsame Leitlinien gibt, auf die sich die jeweiligen Akteure 
beziehen können. 
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Workshop III:
Ergebnisse und Qualitätsentwicklung 

Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel  
Universität Wien

Der Workshop „Ergebnisse und Qualitätsentwicklung“ ist von der struktu-
rellen Logik her der dritte und letzte in der Workshop-Reihe. Die in ihm 
präsentierten Vorträge beschäftigten sich mit Leistungsparametern, Indi-
katoren und Rankings in Forschung, Lehre und Besoldung. Die ursprüng-
liche Intention des Rapports, einen Bericht über die Diskussion anhand 
vorgegebener Fragen zu geben, war aufgrund des Verlaufs im Workshop 
nur sehr eingeschränkt möglich. Viel mehr spiegelte der Ablauf des Work-
shops die aktuelle Situation an den Universitäten wider: Wichtige Themen 
werden identifiziert und ausgewiesene ExpertInnen dazu eingeladen. Für 
einen fundierten Diskurs ist nicht ausreichend Zeit eingeplant. Als Konse-
quenz werden relevante Probleme und Fragen bestenfalls angerissen und 
– wie zumeist – Komplexität und Heterogenität festgestellt. Letztendlich 
geht man etwas frustriert auseinander.  

Aufgrund dieses Ablaufs wird in dem Rapport der Präsentation der Exper-
tInnen Raum gegeben – die Vorträge werden hinsichtlich ihrer wesent-
lichsten Aspekte in Schlagworten zusammengefasst. Danach werden die 
Statements aus dem begonnenen Diskurs wiedergegeben. Den Abschluss 
bilden persönliche Überlegungen zum Qualitätsmanagement an Hoch-
schulen.

I. Kurzfassung der Vorträge 
1. Leistungsparameter und Ratings in der Forschung (Stefan Hornbostel) 
Die Organisation von Forschung unterscheidet sich deutlich von der 
Organisation von Lehre (Forschung ist international organisiert, Lehre 
lokal). Forschung verfolgt disziplinäre und institutionelle Ziele; die Bewer-
tung erfolgt nach Effektivität und Effizienz. Input sind Personal, Finanzen 
und Infrastruktur. Output sind Quantität/Aktivität, Qualität/Relevanz, 
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Verwertbarkeit/Transfer. Vergleiche von Forschungsleistungen erfolgen 
anhand von Indikatoren (Rankings) oder expertengestützt (Ratings). 

Indikatoren sind routinemäßig anfallende Peer Urteile (z.B. Drittmittel-
anträge, Reputationsurteile), das Verhalten der Scientific Community und 
die Teilnahme an Kommunikationsprozessen (z.B. Publikationen, Zitate, 
Kooperationen), die Reaktionen wissenschaftsexterner Auditorien (z.B. 
Patente) und der wissenschaftliche Nachwuchs (Input oder Output?). 

Die Verwendung von Indikatoren bringt eine Reihe von Problemen mit 
sich. Diese liegen in der konzeptuell/theoretischen Festlegung, in der 
Messung der Indikatoren und in der Zuordnung von Input und Output. 
Weitere Probleme die Vergleichbarkeit betreffend ergeben sich durch 
disziplinäre Eigenheiten (vor allem durch die unterschiedliche Strukturie-
rung von Disziplinen) und subdisziplinäre Spezialisierungen. 

Untersuchungseinheiten können Institute, Forschungsgruppen, For-
schungsprogramme, forschungsaktive Personen oder auch Forschungs-
verbünde sein.  

Die Bewertung von Forschung hat Konsequenzen, wie der Anstieg der 
Korrelation zwischen Drittmitteleinwerbung und Publikationen (z.B. in 
den Erziehungswissenschaften) zeigt.  

Das Fazit, das aus den vorliegenden Befunden abgeleitet werden kann, 
lautet nach Hornbostel:  

Bewertung ohne Vergleichsdaten ist unmöglich 

Forschungsindikatoren bedürfen einer Interpretation und Kontextuali-
sierung

Das Peer Review hat praktische und methodische Grenzen 

Als Konsequenz kommt zunehmend mehr das „informed Peer Review“ 
zum Einsatz. Risikoloses Mainstreaming sollte vermieden werden. Außer 
Zweifel steht für Hornbostel, dass Forschungsevaluation das Kernstück 
eines profilorientierten Qualitätsmanagements in der Hochschule ist.
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2. Learning Outcome als Kriterium in der Akkreditierung von Studienpro-
grammen (Stefanie Hofmann) 
Qualität wird als fitness of purpose definiert (Eignung der Mittel und 
Wege für die Erreichung bestimmter definierter Ziele).  
Nach dem „Fitness of purpose“-Ansatz wird die Akkreditierung von Stu-
dienprogrammen hinsichtlich Zielsetzung, Konzeption und Implementie-
rung geprüft. 

Zur Prüfung von Plausibilität und Validität der Zielsetzung werden fol-
gende Aspekte bewertet: 

Institutionelle Ziele 

Programmziele

quality, employability, mobility 

„Learning Outcome“: Portfolio von Kompetenzen, Qualifikationen und 
Kenntnissen

Die Konzeption des gesamten Studienprogramms und der einzelnen 
Module wird bei der Akkreditierung geprüft hinsichtlich 

Rechtlicher Vorgaben, Modularisierung und ECTS 

Lernziel und Lernkontext (Stoff und Inhalte, strukturierte Anleitung, 
definierte Voraussetzungen, Zeit) 

Modularisierung (Zielorientierung, Outcome-Orientierung, Output-
Orientierung, Wissens- und Handlungsorientierung, Lernerzentrierung, 
Qualitätsorientierung, Quantitätsorientierung) 

Die Implementierung des Studienprogramms wird hinsichtlich der Kon-
sequenz der Umsetzung bewertet. Zusätzlich wird fitness of purpose auch 
hinsichtlich Qualitätsverbesserung geprüft. 
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3. Welche Anforderungen stellen Indikatoren und Rankings an die Quali-
tätsförderung der Hochschulen? (Don F. Westerheijden) 
Leitthema für die Diskussion der Anforderungen ist das Zitat von Popper: 
„Erfahrungen können Entscheidungen motivieren aber nicht rechtferti-
gen.“

Daten steuern nicht – Leistungsindikatoren setzen Fragezeichen (Kells,
1993). 

Dies betrifft vor allem die Interpretation von Ergebnissen (so kann z.B. 
eine Erfolgsquote von 100 Prozent – alle KandidatInnen erreichen ei-
nen Abschluss – sowohl bedeuten, dass alle Leistungen hoch sind, als 
auch, dass die Anforderungen gering sind). 

Leistungsindikatoren müssen nicht quantitativ sein. 

Leistungsindikatoren geben keine Information über den Zusammen-
hang zwischen Lehren und Lernen. 

Leistungsindikatoren helfen jedoch die richtigen Fragen zu stellen. 

Daten sind notwendig. „Fact-based decision-making“ ist der Ausgangs-
punkt für das Qualitätsmanagement. Die Rationalisierung von Entschei-
dungen ist kein neues Modell (siehe z.B. Max Weber). 

Daten müssen interpretiert werden. Durch Hochschulleitungen: Welche 
Maßnahmen sind erwünscht bzw. möglich? Akzeptanz, dass verschiedene 
Vorgehensweisen möglich sind. Durch Qualitätsagenturen: Was sagen 
Daten über Qualität aus? Was will die Agentur wissen? Warum? 

Wie kommt man von Maßnahmen zu Leistungsdaten? 

Die Beziehung zwischen Maßnahmen und Leistungsdaten ist nicht 
geradlinig.

Nicht alle Änderungen sind in Leistungsdaten sichtbar (bzw. nicht in 
gleicher Weise sichtbar). 

Es gibt keine Garantie, dass sich Maßnahmen in Zahlen ursächlich 
niederschlagen (Effekte können auch andere Ursachen haben). 
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„Von außen“ gefragte Daten sind nicht immer die relevantesten. Behör-
den und Qualitätsagenturen fokussieren oft auf „Messbares“ statt auf 
Relevanz.

Folgende Anforderungen lassen sich daraus ableiten. 
Anforderungen an Evaluationsagenturen: 

Verwendung von Leistungsindikatoren und Verfahren, die auf Kompe-
tenzen basieren (schwieriger zu messen; Beispiel „Dublin Descriptors“). 

Sicherstellung eines guten Qualitätsmanagements an Hochschulen. 

Anforderungen an Hochschulen: 

Nutzung von Leistungsdaten zur Überprüfung der eigenen Orientierung 
(Voraussetzung: bewusstes Profil). 

Qualitätsmanagement sollte nicht nur Sache von spezialisierten „Ma-
nagern“ sein.

An der Hochschule sollte eine Arbeitsgruppe mit folgender Aufgabenstel-
lung eingesetzt werden: 

Entwicklung eines „Modells“ der Wirklichkeit, in dem Daten (vielleicht) 
beeinflussbar sind. 

Interpretation der erhobenen Daten. 

Interpretation der „von außen“ kommenden Verbesserungsvorschläge. 

Entwerfen und Einführen eigener Maßnahmen. 

 „practice what you preach” 

4. Die „W-Besoldung“ – Ein Instrument im Rahmen des neuen Steue-
rungsinstrumentariums für Hochschulen (Ludwig Voegelin) 
Für die Entwicklung der „Produktivität“ von Hochschulen wurden viele 
Steuerungsinstrumente entwickelt. Ziel ist die optimale Ressourcennut-
zung. Im Speziellen soll die Handlungsorientierung der „Akteure“ im 
Alltagshandeln in der Institution verändert werden.  
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Steuerungsinstrumente für die Zielgruppe Studierende: Information, 
Auswahlverfahren, Beratung, Mentoring, Studiengebühren, etc. 

Bisherige Steuerungsinstrumente für die Zielgruppe HochschullehrerIn-
nen: Immateriell: Berufungen, Titel, Preise, etc.; Materiell: Berufungs- und 
Bleibeverhandlungen, Dienstaltersstufen, Bewilligung von Nebentätigkei-
ten, Funktionszulagen, etc. Die Lehre spielt dabei kaum eine Rolle. Man-
gelnde Leistungsbereitschaft ist ohne Folgen geblieben. 

Ziele der W-Besoldung: 

Individuelle Belohnung besonderer Leistungen 

Leistungsorientierter Wettbewerb 

Anreiz für besondere Leistungen

Dabei stellt sich folgende Frage: Können durch Funktionszulagen die für 
Managementaufgaben besonders Befähigten gewonnen werden? 

Grundprinzipien für die Vergabe von Leistungszulagen: 
„Besondere“ Leistungen, Bemessung erbrachter Leistungen, Prognose 
künftiger Leistungen, Leistungsvereinbarungen, zunächst befristete Ge-
währung, Überprüfung 

Probleme: Definition, Messung, Zurechnung, Verteilung  
Verfahren: Vorgaben des Gesetzgebers, Verfahrensverordnung in Hoch-
schulen, Wer entscheidet? 

Voraussetzungen für die Realisierung: 

Transparenz von Leistungskriterien, Leistungsbemessung und Entschei-
dungsverfahren 

Soziale Konfliktbereitschaft der Entscheidungsträger 

(Selbst)verwaltungsseitige Handhabbarkeit des Verfahrens 
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Folgende Frage bleibt offen: Ist das beschriebene Verfahren innerhalb der 
W-Besoldung geeignet, das alltägliche Arbeitsverhalten von Hochschul-
lehrerInnen positiv zu beeinflussen?

II. Begonnener Diskurs 
Die kurze, anregend geführte Diskussion im Anschluss an die vier Refera-
te ermöglichte es nicht, zu Antworten auf die von den Tagungsorganisa-
torInnen gestellten Fragen zu kommen, die mehrheitlich akzeptiert wa-
ren. In der Diskussion wurden die Fragen nicht in Bezug auf die Referate, 
sondern generell behandelt. Zu den beiden ersten Fragen wurde eine 
Reihe von teilweise sehr heterogenen Standpunkten artikuliert; die weite-
ren Fragen wurden aus Zeitgründen nicht behandelt. Im Folgenden wer-
den die beiden andiskutierten Fragenbereiche und die dazu abgegebenen 
Statements wiedergegeben.  

Definition von Qualität 

Qualitätsbegriff setzt an Zielsetzungen/Zielerfüllung an (alternativ 
Potenzial)

bei Forschung andere Kriterien (Prozess, Anschlussfähigkeit, ...)  

abhängig davon, wer fragt 

plural – individualisiert 

Soziale Konstruktion – Definitionsmacht 

Prozesse und Strukturen (sind schaffbar bzw. gestaltbar) 

Bezug auf Institution (bleibt formal, geht nicht auf Substanz ein) 

Fitness for purpose 

Annahmen über die Realität in Hochschulen 

Hochschule sollte Rahmen für Kommunikation und Verarbeitung geben 

Kriterien zumindest z.T. von außen (sonst Vermischung) 

Hochschule sollte in der Lage sein, Kriterien aufzunehmen (ev. modifi-
zieren) und umsetzen 
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Rückkoppelung nach außen (unterschiedliche Außenwelten) – Suche 
nach Gleichgewicht 

III. Kommentar der Rapporteurin zum Qualitätsmanagement an 
Hochschulen
Den hohen Funktionären an Hochschulen, die mit Qualitätsmanagement 
befasst sind, möchte ich das Zitat von Albert Einstein „Alles sollte so 
einfach wie möglich sein – aber nicht einfacher“ als Leitsatz empfehlen. 
Das bedeutet u.a. Vereinheitlichung und Zentralisierung soweit möglich, 
jedoch Dezentralisierung und Heterogenität wo nötig; analoges gilt für 
die Relation zwischen einfach zu erhebenden Indikatoren und deutlich 
aufwändigeren Kompetenzmessungen. Die folgenden konkreteren Kom-
mentare beziehen sich auf die Organisationsebene und die Personenebe-
ne.

Ad Organisationsebene: Hier schlage ich vor, dieselben Fragen zu stellen 
wie in der Evaluationsforschung und nach adäquaten Antworten auf 
diese zu suchen. Die Fragen lauten: 

1.Welche Ziele sollen erreicht werden? Die Antworten sind Definitionen, 
soziale Konstruktionen, die Festlegung von Geltungsbereichen. 

2.Wie sollen die Ziele erreicht werden? Das Ergebnis ist die Konzeption 
von Maßnahmen und deren Umsetzung 

3.Woran erkennt man die Zielerreichung? Hier werden Kriterien für die 
Evaluation festgelegt. 

4.Welche Konsequenzen gibt es bei Zielerreichung – welche bei Nicht-
Erreichung? Bei der Beantwortung dieser Frage ist die Durchsetzungs-
macht, d.h. was kann wirklich realisiert werden, unbedingt zu berück-
sichtigen.  

Die Geschwindigkeit, mit der Reformen gefordert werden bzw. Rahmen-
bedingungen (z.B. Budgets für Hochschulen) sich ändern, verunmöglicht 
zunehmend mehr den „klassischen“ Ablauf: Ziele – Maßnahme – Evalua-
tion – Optimierung. Sie erfordert vielmehr eine „rollende Reform“, d.h. 
eine Parallelität von Maßnahme (Umsetzung/Implementierung) und lau-
fender Adjustierung (auf Basis einer begleitenden Evaluation).  
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Abb. 1: Änderungsresistenz aus Selbstwertschutz (nach Wottawa, H. (2001): 

Qualitätsmanagement durch Zielvereinbarungen. In C. Spiel, Evaluation 

universitärer Lehre – zwischen Qualitätsmanagement und Selbstzweck  

(S. 151-164). Waxmann: Münster.) 

Empfehlungen für das Setzen von Maßnahmen: 

Nur angehen, was durchgezogen werden kann (und auch wird!!!) 

Weniger ist mehr (Konzentration)

Festlegung von Verantwortlichkeiten 

Erzeugung und Kommunikation von „sichtbaren“ Zwischenprodukten 
(Ergebnissen)

Ad Personenebene: 
Hier sollte akzeptiert werden, dass es den „homo economicus“, der sich 
immer zweckrational verhält, nicht gibt – daher auch nicht an Hochschu-
len. Vielmehr haben wir es mit einem „homo psychologicus“ zu tun, der 
auf Reformmaßnahmen häufig mit Widerständen reagiert. Diese Ände-
rungsresistenz dient dem Schutz des eigenen Selbstwertes (vgl. Abb. 1).  
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Dies gilt im Besonderen für Personen mit langer Verweildauer in einer 
Position und hohem Handlungsspielraum bei gleichzeitig schlechter 
Unternehmenssituation.

Psychologische Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einbindung von 
MitarbeiterInnen:

Das eigene Verhalten muss subjektiv als Ursache für Erfolg und Misser-
folg erlebt werden. 

Die Beziehung zwischen Aufwand und Ertrag muss berechenbar sein. 

Für die Zielerreichung sollten (primär) positive Anreize gesetzt werden 
und nicht negative bei Nicht-Erreichung. 

Über Ziele und Prozess der Änderung sollte Transparenz gegeben sein. 

Die Personen sollten in Änderungsmaßnahmen (als ExpertInnen) ein-
gebunden werden. 

Ein zentrales Ziel des Hochschulmanagements sollte die Förderung der 
Ambiguitätstoleranz der MitarbeiterInnen sein, d.h. das Aushalten von 
Ambivalenzen und das Einnehmen verschiedener Perspektiven (Subein-
heit, Fach, Fakultät, Universität) und Verantwortlichkeiten.  
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Müller:
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wir sind gerade in die Schlussrunde eingelaufen und haben gemein-
sam die nicht ganz einfache Aufgabe zu bewältigen, aus den vielen An-
regungen dieser Tagung eine Quintessenz zu ziehen. Ich möchte Ihnen 
einen Vorschlag hierzu machen: Nach den vielen Anregungen der letzten 
eineinhalb Tage soll in der Schlussrunde aus der Perspektive von Ministe-
rien, Hochschulleitungen, Fachbereichsleitungen und von Studierenden 
über „Qualitätssicherung“ in Forschung und Lehre gesprochen werden. 
Ich freue mich deshalb, Ihnen die Personen vorstellen zu können, die 
diese Rollen als ideelle Gesamtvertreter ihrer Gruppe oder ihrer Institution 
einnehmen wollen.

Herr Fangmann ist Gruppenleiter für Grundsatzangelegenheiten des 
Hochschulwesens und der Hochschulplanung im Ministerium für Wissen-
schaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Herr Fangmann hat die 
Aufgabe übernommen, allgemein für Ministerien zu dem Thema Quali-
tätsmanagement zu sprechen.

Herr Professor Künzel, Osnabrück, ist seit 14 Jahren Präsident seiner Uni-
versität und hat viele Funktionen in der Hochschulrektorenkonferenz. Er 
ist ideal geeignet, hier die Präsidenten und Rektoren argumentativ zu 
vertreten.

Frau Bamberg ist Psychologin, Professorin in der Universität Hamburg 
und Prodekanin am Fachbereich Psychologie. Sie hat es übernommen, 
aus der Perspektive der Fachbereichsleitung ihre Position zu entwickeln. 
Wir haben in verschiedenen Beiträgen gehört, dass im Zusammenhang 
mit der Einrichtung eines Qualitätsmanagement die Fachbereiche und 
Fakultäten hierbei eine sehr wichtige Rolle übernehmen. 

Dann freue mich außerordentlich Ihnen als ideellen Studierenden Herrn 
Bretschneider vorstellen zu können. Herr Bretschneider promoviert ge-
genwärtig in Dresden und in Paris im Rahmen eines Doppelabschlusses, 
einer Doppelpromotion und sein Thema hat auf den ersten Blick nichts 
mit dem Thema Qualitätsmanagement in Forschung und Lehre zu tun.  
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Es heißt: „Zum Verhältnis von Individuen in Institutionen in gesellschaftli-
chen Disziplinierungsprozessen. Das Beispiel: Gefängnisse in Sachsen“. 
Herr Bretschneider ist Mitglied im Akkreditierungsrat und, so glaube ich, 
ideal geeignet, die Rolle des ideellen Studierenden argumentativ durch-
zuhalten.

Damit angesichts der großen Komplexität hier doch zumindest mit Aus-
sicht auf Erfolg der Versuch gemacht werden kann, in der Kürze der Zeit 
eine Quintessenz zu ziehen, möchte ich Ihnen vorschlagen, die Komplexi-
tät zu reduzieren und zwar dadurch, dass wir uns in erster Linie auf Lehre 
beziehen. Der Nordverbund ist eine Institution, die sich mit Lehrevaluati-
on befasst und hier große Erfahrungen gemacht hat. Das bedeutet nicht, 
dass die Forschung aus der Debatte herausfliegen soll, aber dass in der 
Debatte Priorität Nr. 1 der Lehre zukommen soll und Priorität Nr. 2 der 
Forschung. Ich mache noch einen zweiten Vorschlag zur Reduktion von 
Komplexität. Ich habe mit der Kollegin und den Kollegen auf dem Podium 
verabredet, dass in der Reihenfolge studentischer Vertreter, Prodekanin, 
Präsident, Vertreter des Wissenschaftsministeriums aus der Perspektive 
der jeweiligen sozialen Gruppe oder der Institution zu den drei Vorträgen, 
die wir vorhin gehört haben, ein kurzes Statement formuliert wird. Ihnen 
möchte ich bis zu zwei oder drei Nachfragen oder Ergänzungen, direkt 
bezogen auf diese Statements, in der ersten Runde anbieten. Dann käme 
die zweite Person dran, dann die dritte, dann die vierte und danach erst 
würde ich Ihnen, dem Plenum, die Möglichkeit geben, ein Gesamturteil 
zu formulieren oder einen Ausblick zu wagen. Sie müssen damit einver-
standen sein. Wenn Sie sagen, dass Ihnen das nicht gefällt, machen wir 
es anders. Ich deute jetzt ihr Schweigen als Zustimmung. Das würde jetzt 
bedeuten, dass wir bei den Aussagen der Studierenden beginnen und 
dass Herr Bretschneider zunächst einmal sein Votum, seine Quintessenz 
der heutigen Tagung, vor allem bezogen auf die letzten drei Vorträge der 
Kolleginnen, die eben referiert haben, formuliert. Herr Bretschneider, Sie 
haben das Wort. 

Bretschneider:
Vielen Dank, also die Komplexitätsreduktion ist jetzt ein Disziplinierungs-
prozess, der mir ganz gut zu pass kommt. Ich muss vielleicht vorausschi-
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cken, dass die Veranstalter sich sicherlich etwas dabei gedacht haben, 
hier vorn einen studentischen Akkreditierer hinzusetzen. Ich bitte Sie, 
meine Äußerungen dann aber auch vor dieser Folie zu verstehen. Was ich 
hier kurz ausführen werde als Kommentar, als Anregung, findet vor mei-
ner Erfahrung im Akkreditierungsrat statt und bezieht sich weniger auf 
die Verfahren der Evaluation.  

Es ist mehrfach in den Diskussionen und Vorträgen angesprochen wor-
den, dass die Studierenden und das Qualitätsmerkmal „Studierbarkeit“ im 
Moment keine besonders große Rolle spielen. Ich habe es mir deshalb zur 
Aufgabe gemacht, hier zwei, drei Breschen hineinzuschlagen. Ich möchte 
das auf einer inhaltlichen Ebene tun und Ihnen vorschlagen, dass in den 
zukünftigen Prozessen und Diskussionen die Studienreform einen wichti-
geren Platz einnimmt, als sie das bisher getan hat. Ich möchte Ihnen auf 
einer strukturellen Ebene vorschlagen, dass wir gemeinsam darüber 
nachdenken, wie die Studierenden besser und intensiver in die Qualitäts-
diskussion und die Qualitätssicherungsverfahren einbezogen werden 
können und ich möchte Ihnen auf einer methodischen Ebene vorschla-
gen, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir es in Zukunft mit den Quali-
tätskriterien halten.  

Was den Ausbau und die Vertiefung der inhaltlichen Studienreform an-
geht, habe ich mit Freude bemerkt, dass der Nordverbund in der zweiten 
Phase seiner Tätigkeit den Studienerfolg zu einem wichtigen Merkmal 
erhoben hat. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal. Der Nordver-
bund ist also auch hier Vorreiter und zu dieser Vorreiterrolle zu beglück-
wünschen. Sie haben sicherlich alle bemerkt – und dies auch in den bis-
herigen Referaten und Diskussionen deutlich gemacht –, dass die Re-
formbemühungen im Zuge des Bolognaprozesses bislang eigentlich eher 
eine Studienreform auf der strukturellen Ebene verfolgt haben. Man muss 
da nur in die KMK-Verlautbarungen hineinschauen, da sehen Sie die 
Beamten, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, in ihr gewohntes 
Tagewerk zurückfallen, indem sie Kriterien für strukturelle Veränderungen 
aufzustellen. Ob Sie das nun am Creditpoint-System, an der Stufung 
Bachelor-Master oder an der Modularisierung festmachen, das ganze 
Reformproblem wurde bislang hauptsächlich als ein Problem der Verän-
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derung bestehender curricularer Strukturen begriffen und nicht so sehr 
als ein Ansporn zur Änderung von Inhalten und Methoden. Ein Beispiel 
aus der Akkreditierungspraxis mag das verdeutlichen: Der Akkreditie-
rungsrat und die Akkreditierungsagenturen haben erst jetzt begonnen, 
ein inhaltliches Element wie das Gender Mainstreaming in ihre Kriterien-
kataloge aufzunehmen. Das wird Ihnen jetzt möglicherweise nicht sofort 
als ein besonders einleuchtendes Beispiel für die inhaltliche Studienre-
form erscheinen. Aber es ist ein Beispiel für die inhaltliche Änderung der 
Curricula und nicht unbedingt für eine strukturelle Änderung. Ich denke, 
wir müssen uns dringend darüber verständigen, wie wir Dinge, die in den 
KMK-Richtlinien aufgestellt worden sind, wie z. B. Interdisziplinarität, 
Transdisziplinarität oder Internationalität der Studiengänge, inhaltlich 
füllen können und müssen. Das ist bisher nicht oder kaum passiert. Wenn 
Sie sich das in der Akkreditierungspraxis anschauen, dann ist z.B. bei 
dem Kriterium „Internationalität“ im Moment ein rechtes „anything goes“ 
an der Tagesordnung. Da reichen mitunter zwei Lehrveranstaltungen in 
englischer Sprache aus oder ein Anteil von 10 Prozent der Studierenden 
im Studiengang, die sich mal eben an eine ausländische Universität be-
geben, um das sozusagen abzuhaken, um zu sagen, der Studiengang hat 
eine internationale Ausrichtung. Ich denke, hier steht das Gesamtsystem 
vor einer großen Herausforderung und wir alle sollten diese Herausforde-
rung in den nächsten Jahren annehmen.  

Ein zweiter Punkt, der damit zusammenhängt, bezieht sich auf die sozia-
len Umfeldbedingungen des Studiums. Auch diese sind bisher so gut wie 
überhaupt nicht berücksichtigt worden. Vor zwei Jahren ist eine Studie 
von Klaus Schnitzer vorgestellt worden, ich glaube, es war eine Koopera-
tionsstudie zwischen HIS und BMBF, deren Quintessenz die Forderung 
war, dass endlich in den europäischen Harmonisierungsbemühungen die 
sozialen Umfeldbedingungen des Studiums eine viel größere Rolle spie-
len, weil man eingesehen hat, dass diese mitunter eine größere Rolle für 
den Studienerfolg spielen als das curriculare Design. Auch hier, das will 
ich nur anreißen, steht das System vor einer inhaltlichen Herausforde-
rung, die es annehmen sollte.  
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Ein dritter Punkt, der eher ein Kommentar zu den Diskussionen ist, die 
hier stattgefunden haben: Ich finde es wirklich schade, dass im Moment 
eine derart starke manageralistische Perspektive unsere Diskussionen do-
miniert. Ich würde mich freuen, wenn auf Qualitätssicherungsveranstal-
tungen – von Zeit zu Zeit wenigstens – Begriffe wie „soziale Ungleich-
heit“ und „Chancengerechtigkeit“ fallen würden und diese auch in unse-
ren Überlegungen über Qualitätssicherung einbezogen würden. Ich finde 
es sehr bedenklich, dass diese auch in den hochschulpolitischen Debatten 
kaum mehr an prominenter Stelle vertreten sind, obwohl wir doch alle bei 
der Pisa-Studie gelernt haben, wie stark die sozialen Ungleichheiten un-
serer Gesellschaft die Erfolge oder Misserfolge des Bildungssystems be-
einflussen. Zudem, denke ich, ist es auch weiterhin Aufgabe einer Beteili-
gung von Intellektuellen an Qualitätsdebatten, kritisches Potential ge-
genüber dem bürokratischen Geist zu entwickeln. Dass Herr Staatsrat 
Salchow gestern ganz frei von der Leber weg mitgeteilt hat, dass das In-
teresse des Staates darin besteht, die Hochschulen zum Sparen anzure-
gen, fand ich einerseits eine sehr ehrliche Äußerung; auf der anderen Sei-
te denke ich mir, dass die Hochschulen in allen ihren Gruppen diesem 
ökonomisch diktierten Effizienzdenken auch etwas entgegensetzen und 
auch von Zeit zu Zeit wieder kritisch reflektieren sollten, warum wir Hoch-
schulen in unserer Gesellschaft brauchen und warum wir uns vor diesem 
Hintergrund an Qualitätsdebatten beteiligen. Der Vortrag von Herrn Läm-
mert gestern Abend hat hier einige wertvolle Ansätze aufgezeigt und mir 
in dieser Hinsicht auch sehr gut gefallen.  

Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der strukturellen Ebene, d.h. der 
Beteiligung der Studierenden an den Qualitätssicherungsverfahren. Man 
kann das kurz machen: Wenn Sie sich die aktuellen hochschulpolitischen 
Texte und Reden anschauen, werden Sie sehen, dass das inzwischen 
nahezu Common Sense geworden ist. Das ist eine sehr rasante Entwick-
lung gewesen. Vor vier bis fünf Jahren, als ich im Akkreditierungsrat an-
gefangen habe, war es durchaus nicht so, dass die Studierenden ganz 
selbstverständlich an den Verfahren beteiligt wurden. Inzwischen ist es 
auf der Ebene der Absichtserklärungen fast eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Es ist sicherlich nicht egal, dass man die Studierenden als Ab-
nehmer von Bildungsleistungen oder Kunden der Hochschule bezeichnet. 
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Aber es ist auf alle Fälle deutlich, dass in Äußerungen aus allen politi-
schen Richtungen die Studierenden heute eine wichtigere Rolle zugewie-
sen bekommen als noch vor einigen Jahren. Die Beweggründe dafür sind 
ganz unterschiedlich, deshalb bevorzuge ich persönlich die Einschätzung, 
die Studierenden als Experten ihrer Lernbedürfnisse ernst zu nehmen und 
deswegen einzubeziehen.

Es ist nun eine große Herausforderung, gemeinsam zu überlegen, wie 
man diese Einbeziehung materiell und strukturell umsetzen kann. Sie 
wissen alle, dass in Deutschland die Studierendenschaften fürchterlich 
zersplittert und organisatorisch schwach sind. Eine Folge davon ist, dass 
wir in allen Bereichen mit dem Problem zu kämpfen haben, wie die Stu-
dierenden mit einem möglichst geringen Verfahrensaufwand in unsere 
Qualitätssicherungsverfahren hineinzubekommen sind. Bei der Akkredi-
tierung wird das ganz deutlich: Es gibt einen Studentischen Akkreditie-
rungspool, der in die Verfahren und die Agenturen Studierende entsen-
den soll. Der Pool taumelt, etwas salopp gesagt, von einer Katastrophe in 
die nächste. Ihm fehlen Mittel, ihm fehlen Studierende, ihm fehlt Aner-
kennung bei den anderen hochschulpolitischen Akteuren. Das führt dazu, 
dass sich bei den Agenturen, beim Akkreditierungsrat und auch bei den 
Hochschulen langsam eine Unzufriedenheit breit macht, weil dieses Be-
teiligungsverfahren deren Auffassung nach einfach nicht funktioniert. 
Meine Analyse ist im Moment, nicht zu sagen, die Studierenden sind 
nicht in der Lage dazu, sich zu organisieren, und schaffen es nicht, sich  
in die Verfahren einzubringen. Vielmehr ist mir klar, dass wir es mit einem 
strukturellen Problem zu tun haben. Den Studierenden fehlt einerseits 
Geld sowie eine Infrastruktur, um sich zu organisieren. Und ihnen fehlt 
auf der anderen Seite auch ein Verständnis für ihre Lage. Ich höre immer 
wieder von Agenturen: „Jetzt haben die Studis doch wieder schlampig 
gearbeitet. Warum soll ich mich mit denen weiter abgeben?“. Für mich 
gehört es dazu, Verständnis für die organisatorische Realität der Studie-
renden zu entwickeln, wenn wir sie ehrlich in unsere Qualitätssiche-
rungsdebatten und unsere Qualitätssicherungsverfahren einbeziehen 
wollen und – durchaus in ihrem Interesse – von ihren Kenntnissen, Erfah-
rungen, Kritiken und Verbesserungsvorschlägen profitieren wollen. D.h. 
ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Studierende sich nur temporär 
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an der Hochschule aufhalten und sich deshalb also auch nur temporär 
organisieren, dass sie sich also nicht so einfach „professionalisieren“ 
können. Es sei denn, wir wollen das, was Sie alle erklärtermaßen ja nicht 
wollen, nämlich die so genannten Berufs-Studis, die zwanzig Jahre lang 
Student spielen. Die sind ja nun inzwischen leidlich unpopulär geworden, 
nur eine rechte Alternative ist uns noch nicht eingefallen. Also, ich plä-
diere ganz intensiv dafür, dass alle Beteiligten ein solches Verständnis 
entwickeln, sonst wird das Ganze nicht funktionieren.  

Die dritte Ebene betrifft die Kriteriendiskussion. Man muss sich, wenn 
man verschiedene Gruppen an den Qualitätssicherungsverfahren betei-
ligt, deutlich machen, dass hier letztlich auch verschiedene Interessen 
eine Rolle spielen, eine legitime Rolle spielen sollen. Man soll gleichzeitig 
den Interessenbegriff nicht überstrapazieren. Ich glaube, das lässt sich 
auf ganz banale Dinge zurückführen: Im Akkreditierungsverfahren sind 
sich wohl alle einig, dass zu einem qualitativ hochwertigen Studiengang 
eine gut ausgestattete Bibliothek gehört. Unter dieser gut ausgestatteten 
Bibliothek verstehen Studierende möglicherweise aber etwas Anderes als 
Hochschullehrer. Ein Hochschullehrer hat meistens ein Interesse daran, 
dass die Bibliothek gut mit Fachzeitschriften ausgestattet ist – er will 
forschen und über die aktuellen Debatten des Faches im Bilde sein. Ein 
Studierender hat in der Regel Interesse daran, dass die Bibliothek mit 
Standardwerken ausgestattet ist – er muss sich auf zahlreiche Prüfungen 
vorbereiten und ist auf überschaubare und aufgearbeitete Wissensbe-
stände angewiesen. Diese Interessendifferenz muss man ausgleichen. 
Etwas Ähnliches findet sich bei der Curricula-Entwicklung. Hochschulleh-
rer, das erlebe ich immer wieder, haben das Bedürfnis, hier so etwas wie 
ein Alleinstellungsmerkmal auszuprägen, also zu sagen, sie machen einen 
tollen Studiengang auf dem und dem Gebiet, da kann ihnen keiner das 
Wasser reichen. Die Studierenden hingegen, zumindest, wenn sie sich 
nicht auf eine wissenschaftliche Karriere vorbereiten, fragen häufiger so 
etwas wie Mainstream-Wissen ab und sagen, sie möchten auf den allge-
meinen Stand gebracht und nicht immer unbedingt in noch der letzten 
Spezialisierung unterrichtet werden. Beide Perspektiven sind verständlich 
und legitim – also muss es auch da einen Ausgleich geben. Ich finde, der 
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Reiz der Peer Review besteht außerdem gerade darin, dass sie multiper-
spektivisch vorgeht.  

Allerdings kann diese Multiperspektivität nicht immer zur Geltung kom-
men, wenn Sie mir zustimmen, dass unterschiedliche Machtpositionen 
auch zu unterschiedlichen Legitimationsnachfragen seitens der anderen 
Beteiligten führen müssen. Also ein Student muss in der Regel seine Ar-
gumente etwas mehr abwägen als eine gestandene C4-Professorin, die 
aus ihrer fachdisziplinären Sicherheit heraus argumentiert. Das heißt, wir 
haben in Gutachtergruppen häufig Verhandlungssituationen unter asym-
metrischem Vorzeichen. Deswegen ist für mich die wichtige Frage, die wir 
in der nächsten Zeit diskutieren müssen, wie wir von der Interessendiver-
genz, die festzustellen ist, zur Interessenkongruenz kommen, die Ziel des 
Verfahrens sein soll. Da, denke ich, sind die Kriterien nun ein wichtiges 
Hilfsmittel. Sie können zwei Szenarien unterscheiden: Entweder verlagern 
wir die Aushandlungen in jede einzelne Gutachtergruppe oder wir verla-
gern diese Aushandlungen in eine vorgeschaltete Ebene, z. B. in die 
Fachausschüsse der Agenturen. Mein Anliegen wäre hier, dass wir in 
Zukunft noch einmal intensiv darüber nachdenken, inwieweit wir die Peer 
Review – bevorzugter Ort für die expertale Kompetenz der einzelnen 
Teilnehmer – durch eine Kriterienentwicklung, die ihr vorgeschaltet ist, 
abstützen, ergänzen oder verstärken. Dabei weiß ich wohl, dass zumin-
dest in Deutschland eine nahezu panikartige Angst herrscht, in die Rege-
lungsdichte der Rahmenprüfungsordnung zurückzufallen. Ich bin mir 
deshalb ganz im Klaren darüber, dass es nicht unser Ziel sein kann, Krite-
rienkataloge zu entwickeln, die Abhaklisten gleichen, die gerade das 
Besondere nivellieren und zur neuerlichen Durchsetzung von innovations-
feindlichen, strukturkonservativen Studienangeboten führen könnten. Das 
wäre ein Rückfall. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Notwen-
digkeit, dass wir bestimmte Perspektiven, die im Streit des Begutach-
tungsverfahrens unterzugehen drohen, auch durch eine abgestimmte 
Kriterienentwicklungen absichern müssen. Ich denke, das ist die dritte 
Herausforderung, zu der ich Sie einladen und ermutigen möchte, sie in 
der nächsten Zeit gemeinsam mit den Studierenden zu diskutieren: Wie 
kann man eine Balance zwischen der notwendigen Entscheidungsfreiheit 
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der Peers und eines vorgegebenen Rahmens an Kriterien, die unter-
schiedliche Perspektiven von vornherein berücksichtigen, herstellen?  

Müller:
Ich hatte Ihnen vorgeschlagen, dass es nun zwei oder drei Wortmeldun-
gen zu diesem Kommentar geben kann und möchte Sie jetzt ermutigen, 
sich mit Herrn Bretschneider argumentativ zu verbünden oder sich mit 
ihm auseinanderzusetzen. 

Zuhörer:
Sie haben sich beklagt, dass die Studenten sich nicht vernünftig organi-
sieren können. Das ist kein allgemeines Phänomen. Dies geschieht an 
vielen Universitäten sehr vernünftig. Da gibt es Semestergespräche mit 
den Professoren. Da gibt es eine Bedarfsanalyse mit den Fachschaften, 
was Seminare betrifft. Wir haben sehr vernünftige sonstige Gremien. Ich 
habe eine Arbeitsgruppe über Studentenzufriedenheit gemacht. Ich kann 
das nicht nachvollziehen. Es funktioniert an manchen Universitäten nicht 
perfekt, aber nicht so, wie Sie das schildern. Also da muss eventuell ein 
Sonderproblem bei Ihnen vorliegen.  

Huber:
Meine Frage geht in dieselbe Richtung. Es klangen mir Ihre Suggestio-
nen, was die künftige Beteiligung von Studierenden sein könnte, auch so, 
als ob wir erneut über deren neue Integration in die Apparate nachden-
ken müssen. Alles, was man lesen kann über das Politikverhalten von 
Jugendlichen in den verschiedenen Schälstufen, heißt, dass die Ansprech-
partner ad hoc für anstehende Probleme, die sie im lokalen Raum oder in 
ihrer Nachbarschaft betreffen und beurteilen können und die für ihre 
eigene Lebensphase, die sie zu bewältigen haben, auch schon relevant 
werden. Also dass die Hochschulen selber statt über Repräsentationsmo-
delle über Events nachdenken. Entschuldigung, aber die Zeit ist so, über 
ereignishaft konstruierte Befragungen, Diskussionen, Kontroversen, etc. 
von denen man weiß, dass sie nach sechs Wochen oder spätestens am 
Ende des Semesters, wenn die Prüfungen kommen, auch schon wieder 
vorbei sind.
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Müller:
Haben Sie Lust zu antworten? 

Bretschneider:
Ja, natürlich. Die Antwort ist ganz kurz. Ich habe gesagt, ich gehe von 
der Akkreditierungsebene aus. Die Akkreditierung verleiht eine Perspekti-
ve, die von oben nach unten schaut. Die Perspektive von unten nach 
oben fehlt mir schlicht und ergreifend. Von daher bin ich dankbar, dass 
Sie schildern, dass es an Ihrer Universität ganz wunderbar ist. Das ist 
immer das Problem, dass man in lokalen Kontexten bestimmte Dinge sehr 
schön laufen hat und dann fährt man hundert Kilometer weiter und stellt 
fest, dass es dort überhaupt nicht klappt. Ich stelle aus meiner Perspekti-
ve von oben nach unten fest, dass es einfach nicht so gelingt, wie wir uns 
das vor vier Jahren ausgedacht haben. Das ist eine Analyse, die von zahl-
reichen Akteuren geteilt wird, und ich sehe keinen Grund, etwas, was 
nicht läuft, zu verteidigen. Aber ich sage auch, der Ansatz bleibt weiter 
wichtig – noch dazu bei einem doch recht bürokratischen Ansatz wie der 
Akkreditierung. Da kommen Sie mit Eventmodellen nicht weiter, sondern 
brauchen die möglicherweise angestaubte, aber als Partizipationsmodell 
doch noch ganz rüstige Repräsentation. Die Studierenden müssen auf 
allen Ebenen in die Qualitätssicherungsverfahren hinein und sicher müs-
sen wir darüber nachdenken, ob wir die Methoden ändern, damit wir das 
Ziel, das wir uns gestellt haben, erreichen. Deswegen spreche ich die Ein-
ladung aus, gemeinsam zu überlegen, welche Methoden, Strategien oder 
Einbeziehungsverfahren wir entwickeln können, um zum von allen ge-
wünschten Ergebnis zu kommen. Allein dafür wollte ich werben.

Müller:
Frau Bamberg, Sie sind an der Reihe aus der Perspektive der Fachberei-
che auf das Thema „Qualitätssicherung“ einzugehen.  

Bamberg:
Ich möchte an einem Punkt anknüpfen, der sowohl vorher bei den Berich-
ten, als auch jetzt gerade eben eine Rolle gespielt hat, nämlich dass das 
Verständnis von Qualität sehr stark von den jeweiligen Interessen der 
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Akteure oder der Interessengruppen abhängig ist. Ich stelle Ihnen zu-
nächst einmal drei Kollegen vor, die Sie vielleicht wieder erkennen: 

Kollege A arbeitet zum Thema Leistungsmotivation. Er entwickelt zu 
diesem Thema Untersuchungsmethoden, vor allem Fragebogenskalen, 
führt diese Untersuchungen mit Studierenden durch, das ist relativ ein-
fach, und publiziert sehr fleißig, was bei diesem Thema auch sehr gut 
möglich ist. Er hat einige wenige Studierende und Dissertanden, die in 
seiner Arbeitsgruppe arbeiten und macht ansonsten seine Regellehre. 

Kollege B entwickelt ein Arbeitsanalyseverfahren, macht es Theorie gelei-
tet und sehr gründlich. Er bezieht ebenfalls einige Studierende mit ein, 
publiziert aber, da er am Entwickeln ist, eigentlich sehr wenig, sondern 
geht allenfalls auf die Tagungen und Kongresse. Dort hat er durchaus 
einen wesentlichen Einfluss, der aber schlecht messbar ist. Er arbeitet 
ansonsten sehr, sehr gründlich bei der Ausbildung von Studierenden.  

Kollege C macht Studienprojekte in der Region gemeinsam mit Studie-
renden, bezieht sie sehr gut ein und seine Studierenden sind auch gern 
gesehene Absolventinnen und Absolventen in den Betrieben. 

Jeder dieser Kollegen hat ein anderes Qualitätsverständnis. Auf diesem 
Hintergrund ergeben sich eine Reihe von Fragen: (a) Ist eine Kombination 
dieser „Qualitäten“ erstrebenswert – oder sollte das besondere Profil 
erhalten bleiben? Ich denke, es kommt darauf an, diese Unterschiedlich-
keit zu erhalten und dieser Unterschiedlichkeit gerecht zu werden. (b) Mit 
welchem Verfahren werden wir diesen unterschiedlichen Vorstellungen 
von Qualität gerecht? Wir benötigen valide und differenzierte Qualitäts-
entwicklungsinstrumente und diese Instrumente fehlen derzeit. Nun kam 
vorher der sehr wichtige und sehr interessante Verweis auf Qualitätskul-
tur und auch auf Commitment. 

Zum Thema Commitment gibt es interessante Untersuchungen, gerade 
aus jüngerer Zeit, die zeigen, dass es unterschiedliche Formen von Com-
mitment gibt. Es gibt zum einen so etwas wie abwägendes Commitment. 
Abwägendes Commitment heißt: Ich habe so eine gewisse Verbundenheit 
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zur Organisation. Aber ich habe sie, weil es ganz günstig für mich ist und 
die Organisation mir auch etwas gibt. Dann gibt es so etwas wie norma-
tives Commitment. Das heißt, meine Verbundenheit beruht darauf, dass 
ich mich verpflichtet fühle. Schließlich gibt es das so genannte affektive 
Commitment. Das affektive Commitment ist das Engagement für die Or-
ganisation. Interessanterweise zeigt sich, wenn man sich die Untersu-
chungen zum Zusammenhang zwischen Commitment und Leistung an-
schaut, dass diese drei Formen von Commitment sehr, sehr unterschied-
lich sind. Vor allem das affektive Commitment ist für Leistungen wichtig. 
Die anderen beiden Formen sind es nicht so sehr.  

Das bedeutet, dass beim Thema Qualitätsentwicklung nicht nur die Ak-
zeptanz, die hier richtigerweise angesprochen wurde, wichtig ist, sondern 
der zentrale Punkt bei Qualitätsentwicklung ist der, dass diese Qualitäts-
entwicklung von den Akteuren getragen wird. Es wurde mehrfach auf die 
Bedeutung der Leitung verwiesen und ich möchte diese Bedeutung der 
Leitung in keinem Fall schmälern, zumal ja auch mein eigener Präsident 
hier sitzt, aber auch sonst würde ich es natürlich nicht tun. Die Leitung ist 
wichtig, aber gleichzeitig ist es bei Qualitätsentwicklung wichtig, dass 
diejenigen, die es umsetzen müssen, es tragen. Das bedeutet nicht nur 
die mittlere Führungsriege, die auch immer sehr wichtig ist und auf die 
auch immer hingewiesen wird, sondern es bedeutet die Lehrenden, die 
Studierenden und die Verwaltung. Das sind die Menschen, die die Quali-
tätsentwicklung in der Organisation tragen und umsetzen müssen. Da 
genügt nicht nur Akzeptanz, sondern es ist erforderlich, dass sie sich 
Qualitätsentwicklung zu eigen machen, zu einem eigenen Anliegen. 
Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir das Phänomen, dass die 
Dekane und Dekaninnen durchaus sagen können: Wir betreiben Quali-
tätsentwicklung beim Fachbereich. Sie zeigen damit dem Präsidenten, 
dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das ist auch schon ganz 
nützlich. Der Präsident zeigt der Behörde, dass er seine Hausaufgaben 
gemacht hat; das ist auch nicht schlecht. Aber diejenigen, die die All-
tagsarbeit einer Universität betreiben, merken gar nichts davon.  

Der kritische Punkt liegt also dort, wo Qualitätsentwicklung im Alltag 
umgesetzt wird und genau hier liegen auch die Schwierigkeiten, die auch 
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vorher in einigen der Beiträge deutlich wurden. Es geht nämlich bei Qua-
litätsentwicklung auf der einen Seite darum, Verfahren einzuführen und 
anzuwenden und dann hinterher auch die Konsequenzen daraus zu zie-
hen, die in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Vergleichbarkeit er-
lauben. Auf der anderen Seite geht es um den ganz zentralen Punkt, 
eben diesen besonderen Qualifikationen und Kompetenzen der einzelnen 
Mitglieder der Hochschule gerecht zu werden. Das bedeutet, dass indivi-
duelle Lösungen und Strategien für die Qualitätsentwicklung, die Ziele, 
die Einhaltung und die Umsetzung entwickelt werden müssen in Ergän-
zung zu diesen Breitbandstrategien, die wir haben. Ich denke, dass wir in 
diesem Punkt noch die ganz wesentliche Lücke haben.  

Müller:
Wortmeldungen? Kommentare? Ich weiß nicht, ob Ihnen allen aufgefal-
len ist, dass in den letzten Jahren die „Rolle der Dekane“ stärker ins Zent-
rum der wissenschaftspolitischen Debatte gerückt ist. Das war vor 10 Jah-
ren überhaupt nicht der Fall. Damals redeten alle über Rektorate. Jetzt 
gibt es eine Konzentration auf die Rolle der Dekane. Mein Eindruck ist, 
dass diese Rolle deshalb so schwierig wahrzunehmen ist, weil die Dekane 
auf der einen Seite in der Regel relativ erfahrene Hochschulleitungen vor-
finden und auf der anderen Seite für die Arbeit derjenigen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern verantwortlich sind, die die konkrete For-
schung und Lehre gestalten. Und vor diesem Hintergrund möchte ich 
Ihnen nahe legen, die Thesen von Frau Bamberg zu kommentieren.  

Mehl:
Um noch einmal kurz zu fragen, ob es eine Geste der Höflichkeit war, 
dass es bei Ihnen nur drei Klassifikationseinheiten gibt. Also in meiner 
Wahrnehmung gibt es noch eine Kategorie D. Das sind diejenigen Kolle-
gen, die sich dem Golfspiel widmen; die, wenn sie dann erscheinen, mit 
großer Eloquenz kritische Perspektiven eröffnen, um möglicherweise das 
Golfspiel wieder irgendwie zu legitimieren. Also lange Rede – kurzer 
Sinn: Was machen wir denn mit denen, haben Sie da eine Idee? 
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Huber:
Frau Bamberg, haben Sie auch noch einen Rat, wie man die Maxime, die 
Sie formuliert haben, dass die Qualitätsentwicklung für einen jeden zu 
einer eigenen Sache werden muss, in einem Kollegium verbreiten oder ihr 
Gefolgschaft verschaffen kann? Da müsste dann ja auch für die Einzelnen 
etwas sichtbar werden, warum sie sich darum bemühen sollten. 

Bamberg:
Ja, zunächst einmal der Golfspieler. Manchmal ist man doch froh, dass 
die Professoren häufig Männer sind und es keine Golfspielerin ist.  

Es kann sein, dass es die gibt. Ich war an relativ vielen Universitäten 
tätig; meine Erfahrung ist, dass wir viel zu tun haben, wenn wir uns de-
nen widmen, die aktiv am Geschehen beteiligt sind; die, die sich aus ir-
gendwelchen Gründen eher zurückgezogen haben, werden sich durchaus 
mitreißen lassen. Als Arbeitspsychologin sehe ich das Engagement der 
Arbeitenden eigentlich immer in Abhängigkeit von den Arbeitsbedingun-
gen. Es gibt so etwas wie unsichtbare Arbeit. Wir haben im Arbeitsleben 
häufig die Situation, dass die einen denken, sie machen mehr als die an-
deren. Das ist sicher auch der Fall. Aber ich finde, das ist nicht der zentra-
le Punkt. Es ist immer wieder so, dass Kollegen so etwas wie unsichtbare 
Arbeiten machen, sehr hohe Prüfungsbelastungen haben usw., das brau-
che ich ja hier nicht zu erzählen. Aus meiner Erfahrung ist das Problem 
der Golfspieler eigentlich kein so besonders großes, bzw. es ist ein Pro-
blem, das sich zumindest zum Teil regelt, wenn wir die anderen Probleme 
angehen. Dann gibt es noch einige strukturelle Möglichkeiten, die Ange-
hörigen an der Universität stärker mit einzubeziehen.  

Wie kann man erreichen, dass Qualitätsentwicklung zur Sache von jedem 
gemacht wird? Hundertprozentig werden wir es nicht erreichen, aber ein 
wesentlicher Punkt dieser ganzen Qualitätsdiskussion in letzter Zeit war 
ja schon, dass Qualitätsentwicklung präsenter ist, so dass sich die Mit-
glieder der Universität darüber sehr, sehr viel mehr Gedanken machen als 
in der Vergangenheit. Es wäre sinnvoll, individuelle Lösungen so zu ver-
suchen zu erreichen, dass in den Fachbereichen, in den Instituten, in den 
Studiengängen die jeweiligen Leitungen mit den Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeitern klären, wo ihre Schwerpunkte sind, wie diese Schwerpunkte 
sich in nächster Zeit entwickeln werden bzw. wo besonderer Entwick-
lungsbedarf sein könnte und wie mit diesem Entwicklungsbedarf umge-
gangen werden kann. Ein Problem einer Universität ist doch, dass wir für 
die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer keine vernünf-
tige Personalentwicklung haben. Sie können vielleicht Dekanin oder De-
kan oder auch noch Vizepräsident werden. Aber es gibt, finde ich, wenig 
Unterstützung bei der Kompetenzentwicklung. Viele von uns können das 
von sich aus oder haben Kollegen, mit denen man es klären kann, aber es 
gibt da wenig systematische Strategien. Ich denke mir, die Diskussion zur 
Qualitätsentwicklung wird früher oder später dazu führen, dass wir nicht 
nur über Qualitätsentwicklung, sondern über Personalentwicklung an 
Universitäten reden; und dass Qualitätsentwicklung ein Element dieser 
Personalentwicklung ist und in der Personalentwicklung aufgeht.  

Zuhörer:
Ich möchte auf der Ebene der Fachbereichserfahrung vielleicht etwas 
Hoffnungsvolles sagen, weil ich ein Strukturelement in der Modularisie-
rung sehe, das uns vielleicht die Hoffnung gibt, die Kooperation und 
auch die Beteiligung auf viele Schultern zu verteilen. Wenn man das 
Konzept der Modularisierung, an der mehrere Kollegen aus verschiede-
nen Fächern beteiligt sind, ernst nimmt, entsteht dort ein Kooperations-
zwang, den wir bisher nicht kannten. Darüber, denke ich, wird es möglich 
sein zu einer Kooperationsform zu kommen. Wenn man nicht den Weg 
geht, die Module wieder additiv aus Einzelveranstaltungen zusammenzu-
setzen, die sich dann doch wieder aus dem Licht begeben oder zurück-
ziehen können. Wenn man dann noch die Institution des Modulbetreuers 
ernst nimmt, dann hat man viele weitere Schultern, die man mit Zustän-
digkeiten belasten kann. Denn der Betreuer hat nicht nur für das Lehr-
Management die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Angebote bereit 
gestellt werden, sondern es wird auch die Betreuung und die Kritik der 
Studierenden aufgenommen werden. Damit haben wir hier wieder eine 
Möglichkeit weniger zu sagen: „Dafür haben wir doch den Studiende-
kan.“
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Müller:
Bitte, Herr Künzel, Sie haben das Wort aus der Perspektive der Hoch-
schulleitungen.

Künzel:
Aus der Perspektive der Hochschulleitung stellt sich zunächst einmal das 
Problem, dass wir, zumindest in Deutschland, noch ein gewisses Handi-
cap haben: Die Qualitätsentwicklung der Institution, wenn man das unter 
dem Gesichtspunkt des Nutzens für die Institution sieht, wird nicht unbe-
dingt durch die Rahmenbedingungen gefördert, denn wir haben keine 
unmittelbare Möglichkeit, durch Qualitätsentwicklung die Ressourcensi-
tuation zu verbessern. Wir haben weder ein Studiengebührensystem, 
noch ein entwickeltes System der Finanzierung der Hochschulen in Ab-
hängigkeit von der Qualität der Arbeit, die sie leisten, so dass wir anders 
als in anderen Hochschulsystemen keinen ökonomischen Antrieb für 
Qualitätsentwicklung haben. Wenn wir hierüber diskutieren, dann sehr 
stark unter dem Gesichtspunkt, dass sich dies demnächst ändern kann 
und wird, und dass sich die einzelnen Hochschulen positionieren und auf 
einen Zustand vorbereiten müssen, in dem die Frage ihrer Qualität von 
großer Bedeutung ist. Qualität spielt übrigens auch keine entscheidende 
Rolle für die Nachfrage nach Studienplätzen durch die Studierenden. Wir 
wissen aus Untersuchungen, dass die Studierenden ihren Studienplatz 
kaum unter Qualitätsgesichtspunkten wählen. Selbst die Berufungen von 
Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen sind nur schwach korreliert 
mit der Qualität der Institution insgesamt, relativ stark korreliert dagegen 
mit der Qualität einzelner Bereiche, in die sie hinein berufen werden.  

Die Qualität einer Institution ist abhängig von drei wesentlichen Kompo-
nenten. Das sind die Verfügbarkeit über Ressourcen, die Qualität der 
Personen, also der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einerseits 
und der Studierenden andererseits. Ich spare jetzt einmal aus, dass dies 
in gewissem Umfang für das nicht-wissenschaftliche Personal ebenso gilt. 
Denn auch die Supportstrukturen sind dabei wesentlich sowie die Quali-
tät der Prozesse, mit denen die Hochschulen ihre Problemlösungen her-
vorbringen. Dabei ist sicherlich ein sehr starker Zusammenhang zwischen 
der Ressourcenausstattung der Hochschule und der Anerkennung ihrer 
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Qualität in der Gesellschaft zu sehen. Das ist etwas, was die Hochschule 
selektiv macht, sowohl für die Studierenden, als auch für die Lehrenden. 
Spitzenuniversitäten in den USA sind deshalb so attraktiv, weil das Zeug-
nis den Absolventen besondere Karrierechancen eröffnet. Deswegen sind 
sie hoch selektiv. Aus der hohen Selektivität folgt die hohe Qualität der 
Studierenden, und damit ist auch eine der Qualitätsvoraussetzungen er-
füllt. Gleichzeitig bedeutet diese Situation, dass diese Universitäten für 
Wissenschaftler attraktiv sind. Das ist ein Prozess, der sich wechselseitig 
verstärkt. Diesen Prozess haben wir in Deutschland so nicht. Wir haben 
dafür andere Vorteile, auf die ich jetzt nicht eingehen werde.  

Das Problem, aus der Leitungsebene gesehen, besteht also darin, die 
Entwicklung einer Qualitätskultur zu bewirken und dabei zu berücksichti-
gen, dass institutionelle und individuelle Ziele nicht identisch sind und in 
den verschiedenen Leistungsbereichen noch einmal unterschieden wer-
den müssen. Kontrastieren wir einmal die Situation in der Lehre mit der 
Situation in der Forschung, weil wir uns vorgenommen haben, hier im 
Wesentlichen die Lehre in den Blick zu nehmen.  

Die extrinsische und intrinsische Motivation, Forschung zu betreiben, ist 
generell relativ hoch bei den Professoren und Professorinnen. Die intrinsi-
sche Motivation ist ein wesentlicher Grund der Berufswahl, denn For-
schung gilt als individuelle Verwirklichung der eigenen Möglichkeiten, 
der Erkenntnisgewinnung usw. Die extrinsische Motivation beruht darauf, 
dass unser Belohnungssystem sehr stark forschungsgesteuert ist, denn 
über die Forschungsleistungen werden Karrieren bestimmt. Auch die 
Möglichkeiten, die individuellen Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, hängen wesentlich von der Forschung ab. Forschung kann 
außerdem erfolgreich individuell betrieben werden. Sie ist international 
und nicht lokal organisiert, und deswegen können individuelle Ziele unter 
dem Dach einer Institution verfolgt werden, ohne dass die Institution sel-
ber davon einen unmittelbaren Nutzen hätte. In der Lehre ist das völlig 
anders. Kein Hochschullehrer kann ein Lehrprogramm allein durchführen. 
Es ist eine lokale Organisation und Zusammenarbeit erforderlich. Die ex-
trinsische Motivation ist sehr schwach ausgeprägt, denn man kann über 
gute Lehrleistungen und Erfolge in diesem Bereich keine Karriere ma-
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chen, zumindest im Augenblick noch nicht. Die intrinsische Motivation ist 
unterschiedlich verteilt. Hier konkurrieren die beiden Tätigkeitsbereiche 
miteinander und das Ergebnis ist individuell sehr unterschiedlich.

Wenn man hier positive Entwicklungen befördern will, muss man dafür 
sorgen, dass die Gemeinschaftsaufgabe, ein Lehrprogramm qualitativ 
hochwertig durchzuführen, so organisiert wird, dass eine Peer-Situation 
entsteht, wie wir sie in der Forschung haben. Die Peer-Situation entsteht 
nur dadurch, dass die Lehre aus der „Privatheit“ der einzelnen Veranstal-
tung herausgeholt wird. Die einzelne Lehrveranstaltung wird heute quasi 
als Privatveranstaltung betrachtet, wo neuerdings allenfalls noch die teil-
nehmenden Studierenden durch Evaluation auf das reagieren können, 
was sie erfahren. Dann wird das Evaluationsergebnis zwischen Lehrenden 
und Studierenden in dieser Veranstaltung besprochen, möglicherweise 
aber auch nicht, und dann ist das nichts weiter als eine Übung ohne 
Folgen.

Was also passieren muss, ist die Einrichtung einer Konferenz der Lehren-
den, die ein Programm tragen, einer Studienprogrammkonferenz. An 
dieser müssen nicht nur die Lehrenden beteiligt sein, die das Programm 
tragen, sondern mindestens in gleicher Zahl die Studierenden aus diesem 
Programm. Denn es handelt sich hier um einen wechselseitigen Prozess, 
bei dem Lernen und Lehren aufeinander angewiesen sind. Die Studieren-
den können nicht wirklich einen Qualitätsprozess befördern, wenn sie 
keine Gelegenheit haben, auf Inhalte, Verfahren und Formen der Lehre 
und des Studiums einzuwirken. Deswegen brauchen wir einen Ort, an 
dem ein Gruppendruck erzeugt wird, wo die aufgedeckten Probleme 
besprochen werden – und zwar in der Gruppe, die diesen Lehr-Lern-
Prozess insgesamt zu verantworten hat. Peer-Verfahren sind die Quali-
tätssicherungsverfahren in der Wissenschaft schlechthin. Es sind Verfah-
ren, bei denen es keine definierten Standards gibt, an denen man objek-
tiv messen kann, ob jemand darüber oder darunter liegt, sondern es sind 
Verfahren, bei denen Standards durch diejenigen selbst entwickelt wer-
den die Experten in diesem System sind. Solche Verfahren zu organisie-
ren, in denen diese Form des Zusammenwirkens mit dem Ziel der Quali-
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tätsentwicklung stattfindet, ist Aufgabe der Leitungen, der Dekane und 
der Hochschulleitung. 

Das zweite ist, dass wir die extrinsische Motivation im Bereich der Lehre 
dadurch stärken müssen, dass wir die Lehre, z. B. in der W-Besoldung, 
auch als ein Element der Beurteilung der Qualität der Leistungen von 
Hochschullehrerinnen und -lehrern heranziehen. Wir müssen Verfahren 
entwickeln, um objektive und dafür verwendbare Informationen zu erhal-
ten. Diese kann man nur aus den Peer-Verfahren herausholen. Sie müs-
sen dann Bestandteil der Beurteilung sein, wenn es um die Festlegung 
der Gehälter geht. Ein weiteres Desiderat ist aber auch, dass wir ein 
Verteilungssystem benötigen, in dem die Gruppe, die für die Lehre ver-
antwortlich ist, durch gute Leistungen Verbesserungen ihrer Arbeitsbe-
dingungen erreichen kann, d. h. die Mittelverteilung muss auch auf Qua-
litätsunterschiede reagieren. In dem Moment, wo Einnahmen mit Qualität 
zusammenhängen, und sei es nur über bestimmte Parameter, also eine 
niedrige Abbruchquote, eine hohe Erfolgsquote, besonders gute Ergeb-
nisse der Absolventenuntersuchungen, Verbleibsstudien oder Berufser-
folgsuntersuchungen, gibt es auch ein Incentive für die Lehrenden, sich 
hier besonders ins Zeug zu legen. Ich denke, nur dadurch, dass man Ver-
fahren dieser Art institutionalisiert, wird es zu so etwas kommen wie 
einer Qualitätskultur in der Institution insgesamt. Das ist etwas, was 
wachsen muss. Das kann man nicht von oben verordnen. Was jetzt hier 
am Beispiel der Lehre nur kurz beschrieben wurde, lässt sich natürlich 
genauso auch auf die Forschungsprozesse übertragen. 

Forschung entwickelt sich in einer Institution nicht nur aus dem Incentive 
der Einzelnen, sondern kann durch Organisation verstärkt und für die 
Profilbildung der Hochschule nutzbar gemacht werden. Ebenso ist es 
natürlich in den Bereichen der Supportprozesse, und damit will ich dann 
auch schließen, extrem wichtig, dass so etwas so geschieht: Personal-
entwicklung und die regelmäßige Evaluation der Verwaltungs- und 
Dienstleistungsprozesse, auch mit dem Ziel, Ressourcen freizusetzen, die 
wiederum für Qualitätsentwicklung eingesetzt werden können, denn 
unter den Bedingungen, unter denen die Hochschulen heute arbeiten – 
d.h. stagnierenden oder schrumpfenden Haushalten –, ist es besonders 
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wichtig, die Effizienz der Prozesse zu erhöhen, damit Ressourcen freige-
setzt werden.

Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass wir besonders 
dadurch, dass wir die unsichtbare Leistung, auch die unsichtbare Mehr-
belastung der Einzelnen, sichtbar machen, einen großen Beitrag dazu 
leisten, dass der Peer-Druck steigt. Das ist das einzige Korrektiv, das 
wirklich funktioniert, weil alle anderen Maßnahmen nur stützende Pro-
zesse sind. In der Lehre wird es letzten Endes nicht anders sein als in der 
Forschung.

Müller:
Danke schön. Haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Fragen oder 
Kommentare?

Zuhörer:
Das, was Herr Künzel gesagt hat, kann man ganz so nicht stehen lassen. 
Also, dass es keine extrinsischen Motivationen für Hochschullehrer gibt, 
eine gute Lehre zu machen. Das stimmt nicht. Wir haben seit zwölf Jah-
ren studentische Veranstaltungskritik. Die Ergebnisse hängen überall an 
den Fluren bei uns. Das heißt, wenn ich abends nach Hause gehe, kann 
ich darauf gucken, was Kollege A, B, C, D so hat. Nun, die Hochschulleh-
rer sind eitel und keiner hat es gern, wenn er im Bodenbereich ist. Also 
da gibt es sehr wohl einen gewissen Punkt. Den zweiten Punkt gibt es in 
den Massenfächern. Das beginnt bei dem Prüfungsprozess. Wir haben 
schon zweimal eigene Listen in Düsseldorf gekippt, weil wir festgestellt 
haben, dass einer sich selber vertreten hat. Das ist ein Hörsaalfeger, der 
uns einen Hörsaal von 400 Leuten in zwei Wochen auf 80 herunter liest. 
Das heißt doch im Klartext, dass die Studenten hinterher nicht zu dem 
Kollegen hingehen. Sie schreiben die Diplomarbeit bei einem anderen 
Kollegen; der hat dann nicht 30, sondern 40 Studierende zu betreuen. 
Die meisten Hochschullehrer haben schon genug zu tun, die sagen: „Jetzt 
reicht es aber“. Also ist es doch klar, dass wir von vornherein versuchen, 
die Studenten mit einzubeziehen. Wenn bei uns in Berufungsverhandlun-
gen ein Student sagt: „Nur über meine Leiche“, dann ist der Bewerber 
weg. Des Weiteren haben wir Belastungsmatrizen innerhalb der Fakultät. 
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Da ist klar, wer wie viel Diplomarbeiten, Bachelor-Arbeiten und Klausuren 
korrigiert usw. Da müssen sie natürlich nicht überall oben stehen. Aber 
wenn sie einen Kollegen haben, bei dem sie immer feststellen, da hat er 
nichts, da hat er nichts und Drittmittel hat er auch keine, dann hat er ein 
Problem.

Zwischenruf:
Was für ein Problem hat er dann? 

Zuhörer:
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben so etwas glücklicherweise nicht, 
dass einer überall unten steht. Da entsteht in solchen Massenfächern 
sehr wohl eine solche Kultur zu sagen: Ihr müsst! Dann besteht das Be-
wusstsein auch, dass man ein gewisses Portfolio an Leuten und Kräften 
braucht. Sie hatten verschiedene Professorentypen angesprochen, da ist 
durchaus ein Bewusstsein da, oder in einer solchen allgemeinen Fakul-
tätskultur entsteht auch so etwas wie Qualitätskultur und Qualitätsan-
sprüche und Ähnliches in der Lehre. Also ganz, finde ich, kann man das 
nicht stehen lassen. Das ist schon auf dem Wege dorthin. Das kann man 
verbessern, da kann man etwas Zusätzliches tun, das ist gar keine Frage. 
Aber dass wir bei Null anfangen, das ist sicherlich nicht richtig. 

Müller:
Wollen Sie direkt darauf antworten? 

Künzel:
Das hab ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir überall von 
Null anfangen. Ich finde es ganz toll, dass es bei Ihnen so gut läuft. Ich 
sage das deshalb, weil ich jetzt auch an Verfahren, an Audits von ganzen 
Hochschulen beteiligt war, wo es darum ging, die qualitätssichernden 
Verfahren in der Breite zu untersuchen, um zu sehen, wie weit die Hoch-
schule eine Qualitätsentwicklungsstrategie verfolgt. Das ist national wie 
international außerordentlich unterschiedlich, d. h. es gibt ganz unter-
schiedliche Entwicklungsstände in der Ausprägung solcher Verfahren. 
Aber Sie haben mich bestätigt, indem Sie gesagt haben, dass wir den 
Peer-Druck auch in der Lehre brauchen, d. h. Sie veröffentlichen die 



Podiumsdiskussion und Kommentare 265

Ergebnisse Ihrer Lehrveranstaltungsevaluation. Das tun aber sehr, sehr 
viele Hochschulen und sehr viele Fachbereiche nicht. Dass Sie das ma-
chen, finde ich toll. Wenn Sie dann auch noch gemeinsam darüber reden, 
wie man mit diesen Problemen produktiv umgeht, dass man versucht, 
das zu ändern; ich meine, Sie werden manche der Kollegen ja nicht plötz-
lich zu phantastischen Hochschullehrern umformen können. Aber wenn 
Sie z. B. gleichzeitig ein Programm haben, das Hilfestellung leistet, also 
Möglichkeiten der Personalentwicklung, der Entwicklung der Qualifikati-
on für die Lehre eröffnet, dann ist das schon noch ein Schritt weiter.  

Schließlich zu den Berufungsverfahren, auch im internationalen Ver-
gleich: Ich war gerade in Kopenhagen an einer der ältesten europäischen 
Universitäten. Eine Universität, die ganz sicher ist, dass sie nur die besten 
Leute beruft, die es überhaupt gibt. Ich kann Ihnen sagen, die Berufungs-
verfahren sind so etwas von vorsintflutlich! Da gibt es den Dekan und 
zwei externe Mitglieder in der Berufungskommission. Kein Student, keine 
Probevorlesung, keine irgendwie geartete Überprüfung der Lehrqualifika-
tion usw. Das ist vielleicht ein extremer Fall, aber wir haben auch heute 
noch in vielen Universitäten Berufungsverfahren, die dem ähnlich sehen. 
Das ist in den Fächern unterschiedlich ausgeprägt. Ich sage nur, das sind 
Bereiche, in denen Hochschulleitung, Dekanatsleitung usw. sicherstellen 
müssen, dass in hinreichender Breite die verschiedenen Dimensionen der 
Hochschullehrertätigkeit wirklich aufscheinen und geprüft werden kön-
nen, damit wir auf diese Weise auch die Qualitätsstandards in den Hoch-
schulen verbreitern und weiter entwickeln. 

Zuhörer:
Ich wollte Ihnen nicht widersprechen, das war nur die Akzentuierung. 

Künzel:
Ja gut, ich habe das vielleicht ein bisschen allgemein gesagt, aber ich 
wollte es eigentlich als Aufgabe beschreiben, die wir haben.  

Spiel:
Wir haben eine Erhebung gemacht über die Relation der Forschung zur 
Lehre der Hochschullehrer. Da spielt natürlich soziale Erwünschtheit auch 
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eine Rolle. Wir haben genau drei Fragen gestellt. Die erste Frage war:  
Wo soll die Evaluation primär ansetzen? Das ist für die Lehre, natürlich. 
Die nächste Frage: Was soll für die Berufung herangezogen werden? Da 
natürlich schon an erster Stelle die Forschung, Lehre weit dahinter. Dritte 
Frage: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zehn Stunden pro Woche ge-
schenkt. Wo würden Sie investieren: Forschung oder Lehre? Das Ergebnis 
zeigt: 1,2 Stunden im Mittel für Lehre, der Rest für Forschung, und für 
manche natürlich null. Ich denke, das drückt schon ein bisschen das aus, 
wo man sozusagen sein Zeitinvestment und sein Engagement einsetzt. 

Köhler:
Herr Künzel, ich habe eine Frage zu den Peers, denen Sie eine besondere 
Rolle im ganzen Unternehmen beimessen. Wir haben heute, glaube ich, 
2000 neue Bachelor- und Masterstudiengänge in der Pipeline. Wenn man 
davon ausgeht, dass drei Peers dabei sind, manche gehen davon aus, 
dass es fünf Peers sind, bräuchten wir schon sechs- oder zehntausend 
Leute, die an den Verfahren beteiligt werden. Und wenn man davon 
ausgeht, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die vorhandenen 10.000 
Studiengänge umgeändert werden müssen, dann potenziert sich das 
noch. Es ist ein Riesenbedarf an Peers. Die Frage ist, wo kommen die her 
und wer legitimiert sie? Müssen wir nicht irgendwann dazu übergehen, 
so ein Verfahren wie bei der DFG und bei CNRS in Frankreich zu wählen, 
d. h., solche Peers auszuwählen, um Listen zu bekommen, die dann diese 
Arbeit machen sollen, denn diese Peers haben ja Konsequenzen, das 
haben Sie bezogen auf die Fachbereiche bei der Mittelvergabe und bei 
der individuellen Besoldungsgestaltung auch gesagt, also eine ziemlich 
zentrale Rolle. Mein Eindruck ist, wenn ich mir so manche Listen der 
Peers jetzt anschaue, dass sie die herrschende Lehre spiegeln und das 
Problem des Mainstreamism, das wir auch heute Morgen angeschnitten 
bekamen, ist doch riesengroß. Wir wollen doch aber mit dem ganzen 
Verfahren Innovationen hinkriegen, und das gelingt nicht, wenn ich so 
ein Mainstream orientiertes Verfahren habe.  

Künzel:
Erst einmal muss man zwischen wesentlich Verschiedenem unterschei-
den, jedenfalls so, wie ich es dargestellt habe. Man muss unterscheiden 
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zwischen den Peers in der Lehre, in dem Lehrprozess eines Lehrpro-
gramms. Das sind die Kollegen, die das Programm mittragen. Peers sind 
immer Kollegen, andere Experten sozusagen. In dem Fall würde ich aber 
sagen, auf der lokalen Ebene ist es der Gruppendruck, den ich erzeugen 
möchte und der auch zum Teil schon da ist, wie wir gehört haben. Das 
heißt, dass man sich wechselseitig in die Pflicht nimmt, weil das ein 
Gemeinschaftsprozess ist. Das ist ja nicht alleine machbar. 

Davon zu unterscheiden sind die externen Peer-Groups, die wir im Evalu-
ationsverfahren einsetzen. Externe Evaluationen sind aber nicht dazu 
ausgestaltet, in die einzelnen Lehrveranstaltungen hineinzusehen, son-
dern sie schauen sich Strukturen und Prozesse an. Das heißt, das müssen 
Leute sein, die wissen, wie man so etwas sinnvoll organisiert. Sie be-
schäftigen sich auch nur ganz am Rande und eigentlich nicht sehr inten-
siv mit den Lehrinhalten im Einzelnen. Das können sie praktisch nicht und 
das können sie noch weniger bei der Vielzahl der Studiengänge, die wir 
jetzt bekommen. Diese Bachelor- und Master-Programme werden ja viel 
stärker differenziert aufgebaut werden mit inhaltlich anders differenzier-
ten Zielsetzungen, weil es auch um andere Fragen geht, nämlich um die 
Entwicklung bestimmter Kompetenzen und nicht nur um die Übertragung 
bestimmter Forschungsergebnisse in die Köpfe der Studierenden. Deswe-
gen ist dieser Organisationsaspekt viel wichtiger.  

Wenn Sie das mit der Forschung vergleichen: Auch da ist es ja so, dass 
die Forscher, die als Experten auf demselben Gebiet tätig sind, als Peers 
herangezogen werden. Da werden nicht so sehr Forschungsstrukturen 
untersucht, obwohl das auch ein Gegenstand sein kann, wie in Niedersa-
chen. Aber in Niedersachsen geht es immer um Zweierlei, um die For-
schungsstruktur landesweit, und um die Forschungsleistung des Indivi-
duums, die auf einer Skala von 0 bis 10 abgebildet wird. Das ist etwas, 
was dann auch wieder der Erzeugung von Gruppendruck innerhalb der 
Hochschule dient. Denn die Beurteilung ist mindestens im Fachbereich 
bekannt, und es ist sicherlich nicht angenehm, als „nicht sichtbar“ in der 
Forschung klassifiziert zu sein, also als „Null“ auf der Skala bewertet zu 
werden gegenüber anderen, die möglicherweise „acht“ oder „neun“ 
bekommen, das bedeutet „von internationaler Bedeutung“.  
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Wir machen das überall mit Adressdateien von Experten, die die entspre-
chenden, hier erforderlichen Erfahrungen in die Evaluationsverfahren 
einbringen können, anders geht es nicht. Das macht die DFG so, das 
machen alle Organisationen, die mit Experten arbeiten.

Müller:
Jetzt gibt es noch drei Wortmeldungen, und meine Bitte ist, diese ganz 
kurz zu halten, sonst kann Herr Fangmann seine Rolle als Gesamtvertreter 
von Ministerien nicht mehr spielen.  

Bamberg:
Ich möchte auf einen Punkt kurz eingehen, bei dem ich die Richtung ein 
bisschen problematisch finde und zwar ist das die Frage: Was nützt ei-
gentlich Druck? Auf jeden Fall ist es wichtig, die Lehre und die Lehrer-
gebnisse öffentlich zu machen. Nur erzeugt es meistens, wenn mit Druck 
gearbeitet wird, dass die Beteiligten sich überlegen, wie sie diesem Druck 
entgehen und nicht unbedingt, wie sie eine bessere Lehre machen. Sie 
überlegen sich eher, wie sie bessere Evaluationsergebnisse bekommen, 
aber nicht unbedingt, wie sie ihre Lehre besser machen. Von daher würde 
ich immer eher auf Anreize setzen, auf Unterstützung, auf positives En-
gagement und mit Druck würde ich so wenig wie möglich arbeiten. Ich 
würde auch noch mit einbeziehen, dass in einigen Fällen bestimmte 
Aktivitäten auch darauf zurückzuführen sind, dass die Beteiligten es 
einfach nicht besser können. So etwas öffentlich zu machen, ist sehr 
problematisch. Von daher ist zu prüfen, wie man mit den Hochschulan-
gehörigen umgeht, um das zu erreichen, was man erreichen möchte, 
nämlich eine verbesserte Lehre und nicht unbedingt verbesserte Evaluati-
onsergebnisse.  

Bretschneider:
Ich habe eine Nachfrage an Herrn Künzel zu seinem Vorschlag der  
Studienprogrammkonferenzen, die paritätisch besetzt sein sollen. Das 
scheint mir eine interessante Anregung zu sein. Ich würde nur gerne 
wissen, wo Sie den Mehrwert gegenüber einer ordentlich durchgeführten 
Lehrveranstaltungskritik am Fachbereich sehen. Wo ist der Unterschied zu 
den Studienkommissionen oder den Studienreformkommissionen, die ja 
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auch größtenteils paritätisch besetzt waren, und sehen Sie nicht auch ein 
Kapazitätsproblem? Wenn wir jetzt noch zusätzlich Konferenzen für jeden 
Studiengang anordnen, in denen sämtliche Lehrenden vertreten sind und 
entsprechend viele Studierende, muss das ja auch organisiert werden.  

Pellert:
Ich wollte das unterstreichen mit dem Peer-Druck. Ich glaube, dass das 
wichtig ist. Kollegen reagieren dann, wenn zum Beispiel Kollegen des 
gleichen Fachbereichs auf Bologna umstellen. Die Betriebswirte fangen 
erst an darüber nachzudenken, wenn sie sehen, dass Betriebswirte an für 
sie renommierten Hochschulen das auch machen. Plötzlich kommt etwas 
in Gang. Das ist meistens überzeugender, als wenn das allein vom Rek-
torat kommt. Aber eine Frage: Ich denke, wenn wir Curricula aufsetzen, 
dann brauchen wir schon die Fachperspektive. Das sehe ich ein, aber sie 
reicht nicht aus; also, wie mischen wir diese Kommissionen? Wie kommt 
die Perspektive der Vermittlung hinein? Da muss ich nicht vom Fach sein, 
sondern das ist wieder eine eigene Fachperspektive. Wie kommt auch der 
fachfremde Blick mit hinein, der kritisch naive Fragen stellt, die gerade, 
wenn neue Curricula entstehen, mindestens so dringend nötig ist wie der 
gewohnte Fachblick? 

Künzel:
Also, wenn ich von Druck gesprochen habe, habe ich den Druck der be-
schränkten Öffentlichkeit der Kollegen gemeint. Diesen Druck müssen die 
auch aushalten können. Sie sind alle öffentlich bestallte, beamtete Leute, 
die ein nicht ganz kleines Gehalt beziehen, und man kann erwarten, dass, 
wenn festgestellt wird, jemand macht seine Aufgabe nicht ordentlich, er 
sich dieser Tatsache stellt. Ich bin der Meinung, man sollte Hilfestellung 
geben, um, etwas zu verbessern, wenn vielleicht auch nur begrenzt. Aber 
es gibt auch Dinge, die radikal verbessert werden können, nämlich die 
niedrige Bewertung der Lehre in den Köpfen mancher Personen. Ich glau-
be schon, dass man da nicht zu zimperlich sein sollte. Ich bin ganz dage-
gen, universitätsöffentlich Leute an den Pranger zu stellen. Aber die Lehr-
veranstaltungskritik, um jetzt auf die Struktur zurückzukommen, bleibt 
relativ folgenlos, wenn das Ergebnis so stehen bleibt. Wenn immer wie-
der dasselbe herauskommt, dass nämlich eine bestimmte Person immer 
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schlechte Bewertungen erhält, dann hat das ja Gründe. Die müssen nicht 
in der Person liegen, das kann z. B. daran liegen, dass sie die Aufgabe 
hat, eine ganz heterogene Gruppe von Studierenden zu unterrichten, die 
immer nur unzufrieden sein können, weil ihre Erwartungen völlig ver-
schieden sind. Dann muss man darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, 
die Lehrveranstaltung in dieser Weise abzuhalten oder ob man sie nicht 
aufteilen sollte. Hinter der individuellen Bewertung liegt also ein Pro-
blem, und dieses Problem muss besprochen werden. Das ist der Punkt. 
Das kann man eigentlich nur mit denjenigen besprechen, die selbst in 
dem Programm sind. Die bisherigen Studienkommissionen der Fakultät 
reden über Studienprogramme, an denen die Kommissionsmitglieder oft 
gar nicht beteiligt sind, und die Lehrenden reden über Studienprogram-
me, die sie gar nicht zu verantworten haben, zum Teil jedenfalls, und das 
ist nicht sinnvoll. Deswegen sage ich, dass wir die Studienkommissionen 
weitgehend vergessen können. Wir haben den Studiendekan, der die 
organisatorische Seite abdecken kann. Lassen Sie uns die Leute zusam-
menbringen, die die Verantwortung tragen und am Programm beteiligt 
sind, und zwar in Studiengangskommissionen.  

Das Letzte war dann die Frage Fachperspektive-fachfremder Blick. Das ist 
bei den Fragen der Strukturen von Curricula usw. ein wichtiger Gesichts-
punkt. Deswegen ist in den Evaluations- und Akkreditierungsverfahren 
vorgesehen, dass die Abnehmerseite, also das Beschäftigungssystem, 
vertreten ist; dass möglichst jemand dabei ist, der mindestens am Ende 
bei der Akkreditierungsentscheidung etwas über fachübergreifende Qua-
lifikationen, Schlüsselqualifikationen, wie wir das nennen, sagen kann. 
Letzten Endes muss man auch hier auf die Expertise der Leute setzen, die 
ein Curriculum entwickeln und tragen. Man muss erwarten, dass sie sich 
klar gemacht haben, dass das Ziel heute nicht allein darin bestehen kann, 
Fachinhalte zu transportieren, sondern Kompetenzen zu entwickeln. Da 
sie aber jetzt durch das Akkreditierungsverfahren gezwungen sind, für 
jedes einzelne Modul zu sagen, wozu es gut sein soll, auf welches Ziel  
hin sie dort unterrichten und den Lehr-Lern-Prozess organisieren, ist die 
Notwendigkeit, darüber nachzudenken, warum das alles so gemacht 
wird, schon gegeben. Warum diese Inhalte und keine anderen, warum 
diese Lehrform und keine andere usw.? Wenn die Gruppe derjenigen, die 
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das Programm tragen und die Gruppe derjenigen, die im Programm 
studieren, das nicht klären können, dann werden sie auch keine dritte 
Instanz haben, die ihnen das Problem löst. 

Müller:
Herr Fangmann, Sie sind an der Reihe: Qualitätsentwicklung und Quali-
tätsmanagement aus der Perspektive eines Wissenschaftsministeriums. 

Fangmann:
Ich bin noch ganz beeindruckt von Herrn Bretschneiders Promotionsthe-
ma. Dazu fällt mir eine passende Überleitung ein. Einem Bonmot zur 
Folge sind bei uns in Deutschland Gefängnisse und Hochschulen die 
einzigen Institutionen, die aufnehmen müssen, was reinkommt. Damit 
sind wir beim Problem: Hochschulen haben keine Kunden im engeren 
Sinne.

Aus Sicht des Ministeriums sehe ich keine operativen Zuständigkeiten bei 
der Qualitätssicherung in Studium und Lehre, das heißt weder bei der 
Akkreditierung und Reakkreditierung noch bei der laufenden Evaluation. 
Das ist Aufgabe der Hochschulen, nicht des Staates. Allerdings kommt 
Qualitätssicherung meines Erachtens nicht aus sich heraus, d. h. es ge-
nügt sicherlich nicht, die Hochschulen in die Autonomie zu entlassen und 
abzuwarten, sondern der Staat muss vielmehr sicherstellen, dass Quali-
tätssicherung auch tatsächlich stattfindet. Der Impuls für Qualitätssiche-
rung im Wettbewerbssystem kommt, ich habe es bereits angedeutet, 
durch den Kunden bzw. die Kundenbedürfnisse. Im Aufgabensystem 
ohne Kunden, und wir befinden uns sozusagen erst noch an der Schwelle 
zu einem Kundensystem Hochschule, muss der Staat ggf. Wettbewerbs-
surrogate schaffen und entsprechende Anreize setzen. Das entspricht 
seiner Aufgabe als Ordnungsgeber, aber er hat sich nicht operativ einzu-
mischen.

Ich sehe da zwei Möglichkeiten: Die eine besteht darin, dass man Kunden 
schafft, indem man Zahlungen für Leistungen induziert. Ich weiß gar 
nicht, ob man das Wort benutzen darf, Herr Künzel hat es aber schon 
benutzt: Studiengebühren. Dann hat man Kunden und dann, ich sage das 
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jetzt so deutlich, lösen sich aus Sicht eines Ministeriums ganz viele Pro-
bleme gewissermaßen von selbst. Wenn es ein wirksames Kundensystem, 
eine wirksame Kundenbeziehung in allen Leistungsdimensionen von 
Hochschulen gibt, dann kann sich der Staat nicht nur zurückziehen, dann 
muss er es auch. Die zweite Möglichkeit sind Metaevaluationen, die aber 
natürlich nur Sinn machen, wenn sie sanktionsbewehrt sind. Wir werden 
in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich diesen Weg gehen, weil sich die 
Hochschulen nicht auf ein Evaluationsverfahren, wie beispielsweise in 
Niedersachsen, verständigt haben. So etwas wie die ZEvA in Niedersach-
sen oder der Nordverbund ist das, was wir uns vorgestellt haben: Der 
Staat sichert die Finanzierung, hält sich aber inhaltlich und organisato-
risch heraus. Eine Hochschule allein, das behaupte ich steif und fest, ist 
nicht in der Lage, hinreichend professionell, wirtschaftlich und kontinu-
ierlich Evaluierung, insbesondere vergleichende Evaluierung zu organisie-
ren. Was die ZEvA und der Nordverbund machen, finde ich sehr ange-
messen, sehr effektiv und wir haben uns gewünscht, dass wir das hinbe-
kommen, aber unsere Hochschulen wollten das nicht. Jetzt bleibt uns 
quasi nur der Weg einer Metaevaluierung. Ob wir da hinreichend zielsi-
chere Sanktionen treffen können, werden wir abwarten müssen.  

Qualitätssicherung ist zunächst einmal eine Frage der Ziele und damit 
auch der Interessenlagen, das ist heute auch schon angesprochen wor-
den. Es gibt inhärente Ziele im System von Wissenschaft und Hochschu-
len und es gibt exogene, staatlich gesetzte, am Gemeinwohl orientierte 
Ziele, die, ich sage das noch einmal, in Hochschule und Wissenschaft 
nicht immer angemessen zur Geltung kommen.  

Das Wissenschaftssystem, sehe ich, ist polykontextural orientiert. Ich sehe 
mindestens drei Systemperspektiven: Erstens das Wissenschaftssystem im 
engeren Sinne, zweitens sind Hochschulen aber auch Teil des Erziehungs-
systems und drittens sind Hochschulen Organisationssysteme, in denen 
es um organisationale Macht geht. Im Wissenschaftssystem geht es nur 
um Wahrheitssuche. Wenn wir das Hochschulsystem allein als Wissen-
schaftssystem anlegen und sich sozusagen frei ausdifferenzieren ließe, 
dann ginge es in Hochschulen letztlich nur um Erkenntnisgewinn und 
Wahrheitssuche. Die Erziehungsfunktion – wir wollen ja die berufsqualifi-
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zierende akademische Ausbildung von mittlerweile 2 Mio. jungen Men-
schen in Deutschland – würde dann gewissermaßen durch den Rost 
fallen. Mit anderen Worten, Wissenschaft hat aus sich heraus kein Inte-
resse an Erziehung. Daher muss der Staat diese Funktion in das Hoch-
schulsystem einbringen und stabilisieren. 

Das gilt auch für die Qualitätssicherung bzw. die Evaluation von Studium 
und Lehre. Es ist keine triviale Aufgabe, das zu organisieren, denn es 
fehlt der eigentliche Impuls. Wir sind aber, und das hat Herr Künzel ja 
auch schon betont, an einer Schwelle in eine andere Welt. Es gibt viele 
Hochschulen die hier wirklich Großartiges leisten. Gerade auch Hoch-
schulleitungen, die mit großen Widerständen rechnen mussten. Mittler-
weile ist das Thema als solches einigermaßen etabliert und meine 
Schlussbemerkung ist: Ich bin hoffnungsfroh und skeptisch zugleich. 

Ich bin hoffnungsfroh, weil das Thema auf dieser Tagung außerordentlich 
professionell und konfliktfrei debattiert worden ist. Vor wenigen Jahren 
hätten wir dieses Thema viel dilettantischer und viel kontroverser disku-
tiert: „Darf man das überhaupt? Das ist doch unerhört, ich bin doch frei 
als Wissenschaftler und ich lasse mir nicht in meine Lehrveranstaltung 
hineinreden.“ Das ist heute alles entkrampfter und viel seriöser gewor-
den. Wir können professionell über dieses Thema sprechen mit all seinen 
Facetten, die wir uns im Rahmen einer solcher Tagung bewusst machen, 
kritisch diskutieren und einer Lösung zuführen. Ich bin aber auch etwas 
skeptisch, weil, ich habe es bereits angedeutet, wir in Nordrhein-West-
falen noch nicht so richtig die Kurve gekriegt haben mit unseren Hoch-
schulen und weil ich eben auch große Probleme durch das Massenge-
schäft sehe. Wo sollen denn die ganzen Peers herkommen? Wer ist denn 
überhaupt noch bereit zur Evaluation? Wer kann das Wort überhaupt 
noch hören? Die Hochschulen, die Fachbereiche sind ja unendlich über-
fordert. Wenn jetzt möglicherweise noch ein deutschlandweites Rating 
dazukommt, das sich am britischen Research Assessment Exercise orien-
tiert, wären die Belastungen noch höher. Außerdem: Die Umstellung auf 
das konsekutive Studiensystem verursacht einen enormen Aufwand unter 
anderem auch bei der Akkreditierung und der Reakkreditierung. Wir be-
obachten etwas kritisch, was in den Akkreditierungsagenturen im Au-
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genblick läuft. Ich meine das Gerede um Systemakkreditierung und was 
es da nicht alles so gibt, und ich befürchte, dass die Qualität dann doch 
etwas leidet bei 10.000 Studiengängen und mehr, die wir alle in Bache-
lor- und Masterstudiengänge umwandeln – ich hoffe nicht bloß umru-
beln oder umetikettieren. Wenn wir also eine echte Studienreform mit 
echter Modularisierung erreichen wollen, dann muss das Ganze eben 
auch akkreditiert werden. Das ist kostenaufwändig und zeitintensiv und 
ich befürchte, dass man geneigt ist, da einmal „mit dem großen Wischer 
herüber zu gehen“ und die Akkreditierung für ganze Institutionen statt 
für Studienangebote auszusprechen. 

Die Ambivalenz in meiner Schlussbemerkung kann ich im Augenblick 
nicht auflösen. Ich hoffe aber, dass Tagungen wie diese dazu beitragen, 
dass das Geschäft weiter professionalisiert und seriös betrieben wird. 

Müller:
Herr Zechlin, Sie wollen sich mit Herrn Fangmann streiten? Ist mein Ein-
druck richtig? 

Zechlin:
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine ganz schnelle Frage. Ich nehme 
noch einmal auf, Sie sagten der Staat ist nicht verantwortlich für die 
Durchführung der Qualitätssicherung selbst. Er ist aber dafür verantwort-
lich, dass Qualitätssicherung in der Universität stattfindet.  

Fangmann:
So ist es.  

Zechlin:
Zum Schluss sprachen Sie über das Thema Akkreditierung. Meine Be-
fürchtung ist, wenn jeder einzelne Bachelor- und Masterstudiengang bei 
Neueinrichtung akkreditiert werden muss, so wie es in Nordrhein-West-
falen der Fall ist, dass das eine Akkreditierungsflut hervorruft, die viel 
kostet und die, je öfter sie stattfindet, um so bürokratisierter wird, so 
dass ich es eigentlich sehr vernünftig finde, darüber nachzudenken, wie 
man davon wegkommen kann. Ich finde vernünftig, was das Österreichi-
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sche Universitätsgesetz vorsieht, das jede Hochschule verpflichtet, ein 
internes System der Qualitätssicherung bei sich aufzubauen. Das ist dann 
weder so, dass die ganze Universität akkreditiert wird, noch dass auf der 
Mini-Ebene für jeden Bachelor- und Masterstudiengang Akkreditierungs-
verfahren durchgeführt werden. Es könnte aber diese Qualitätssicherung 
der jeweiligen Universität regelmäßig überprüft werden. Das nimmt das 
Massengeschäft von der Akkredititis heraus und ermöglicht dem Staat, 
sich ein Bild über das Qualitätsmanagement zu machen, ohne dadurch 
eine Unzahl von Akkreditierungsagenturen zu schaffen, also sozusagen 
diese kontraproduktive Vermassung zu der anderen Seite hin zu errichten. 
Was würden Sie davon halten? 

Bretschneider:
Herr Fangmann, ich bin ein bisschen sprachlos, dass ausgerechnet der 
staatliche Vertreter auf dem Podium fordert, dass die Universitäten eine 
Kundenperspektive einnehmen sollten. Ich kriege die verschiedenen 
politischen Argumente, ehrlich gesagt, logisch nicht mehr so richtig zu-
sammen. Ich will das einmal am Gefängnis deutlich machen, weil ich da 
ein bisschen Experte bin und weil Sie das angesprochen haben. Das 
Gefängnis muss alles nehmen, was ihm geliefert wird, weil es ein soziales 
Bedürfnis befriedigt, nämlich Normenverletzungen zu sanktionieren. Ich 
habe bisher geglaubt, Hochschulen seien auf der Welt, weil es ein sozia-
les Bedürfnis gibt, durch Wissenserwerb das Gemeinwohl zu stärken. Da 
ist mir jetzt nicht ganz klar, wie Sie das hinkriegen, das – sagen wir ein-
mal – mit der Gummibärchenproduktion zu vergleichen: Es werden Gum-
mibärchen angeboten, weil jemand einfach Appetit auf rote Gummibär-
chen hat und sie gerne isst, aber ein soziales Bedürfnis nach roten Gum-
mibärchen kann ich nicht erkennen. Von daher finde ich die Kundenper-
spektive (wer isst, der zahlt) da ganz angemessen; bei den Hochschulen 
leider nicht. Ich würde Sie auch gern fragen, wie die Bundesbildungsmi-
nisterin in Ihr Konzept hineinpasst, die nun erkannt hat, dass wir die 
Bildungsbeteiligungsquote im tertiären Sektor in Deutschland auf 40 
Prozent heben sollten. Da würde ich um Aufklärung bitten, wie Sie dies 
mit der Gummibärchenkundenperspektive realisieren wollen.
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Heger:
Ich wollte auch eine Bemerkung zu der Kundenorientierung anhängen. 
Das geht aber auch an Ihre Adresse, Herr Bretschneider. Ich spreche aus 
der Perspektive des Hochschuldidaktikers und wir haben gelernt, dass es 
nicht erfolgreich werden kann, wenn wir nicht dahin kommen, die Studie-
renden zu Koproduzenten zu machen. Wenn wir schon diese ökonomi-
sche Sprache wählen, dann muss die Suchrichtung folgende sein: Die 
Studierenden sind Mitarbeiter, Mitproduzenten. Da reicht es mir auch 
nicht, wenn Sie sagen, die Studierenden sind Experten für ihre Lernbe-
dürfnisse. Ich würde mir wünschen: Sie sind als Studierende Experten für 
ihre Lerngestaltung. Das war das, was ich zur Kundensache sagen wollte. 
Frage an Herrn Fangmann: Können Sie ein bisschen mehr noch zu Ihren 
Vorstellungen in Richtung Meta-Evaluation sagen? Läuft das dann nicht 
genau auf das hinaus, was Herr Zechlin gesagt hat?  

Künzel:
Ich würde ganz gern einmal an dieser Stelle einen anderen Hut aufsetzen, 
weil Sie ja Einiges zur Frage der Akkreditierung gesagt haben. Ich glaube 
schon, dass wir angesichts der Tatsache, dass es nicht nur 10.000, son-
dern genau genommen mindestens 16.000 zu akkreditierende Program-
me sind, sagen müssen, dass es so nicht geht. Es ist klar, dass es nicht 
machbar und schon gar nicht finanziell durchstehbar ist. Aber es ist auch 
nicht sinnvoll. Es geht mir jetzt wirklich darum, dass es nicht sinnvoll ist, 
jedes einzelne Programm für sich zu betrachten. Die meisten Programme 
stehen in einem Programmkontext. Sie sind miteinander über Module 
und die Nutzung der gleichen Ressourcen verflochten. Wenn wir jedes 
Programm extra betrachten, können wir z. B. gar nicht klären, ob nach-
her die Programme insgesamt, die von einem bestimmten Bereich der 
Hochschule zu tragen sind, wirklich unterstützt werden können. Aber 
wenn ich alle fünf oder sechs Programme auf einmal angucke, dann sehe 
ich, dass vielleicht die Ressourcensituation gar nicht ausreicht, um sie 
vernünftig zu unterstützen. Oder nehmen Sie die Lehrerbildung, sie geht 
quer durch die Kombination der Fächer und quer über die Hochschule 
hinweg; oder nehmen Sie die Studiengänge im geisteswissenschaftlichen 
Bereich, die auch sehr stark durch Kombination verschiedener Inhalte 
immer noch und auch sinnvollerweise weitergeführt werden, nicht in der 
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gleichen Weise wie bisher, sondern mit einer anderen Orientierung. Aber 
es macht Sinn solche Clustersysteme von Studiengängen insgesamt anzu-
sehen und zu prüfen, wie sie aufgebaut sind, ob das Ganze vernünftig 
unterstützt ist usw. usf. und das dann zu akkreditieren. Dann kommen 
wir wesentlich schneller voran. Wir müssen natürlich andere Verfahren 
und andere Peer-Groups dafür haben. Sie müssen etwas größer sein, 
denn natürlich können wir das nicht mehr so kleinteilig machen. Aber es 
wird viel, viel billiger, es geht schneller und es ist sinnvoller. Die Metaeva-
luation ist meines Erachtens der nächste Schritt. Wir sollten uns nicht auf 
Dauer auf der Ebene der einzelnen Studiengänge bewegen, sondern 
sollten uns wirklich die Frage stellen, was die Hochschulen an Qualitäts-
sicherungs- und Qualitätsentwicklungsverfahren anzubieten haben. Was 
haben sie entwickelt? Gibt es eine Qualitätskultur, eine Strategie der 
Hochschule, auch in den einzelnen Fakultäten usw.? Das machen die 
Schweizer, die Dänen, in Österreich geht es jetzt los. Dafür benötigen wir 
viel weniger Experten, aber das sind völlig andere Experten, nämlich 
solche, die wissen, wie man so etwas organisiert. Die müssen da hinein-
gucken und dann klären, ob die Hochschule wirklich in der Lage ist so 
etwas wie eine Qualitätskultur zu perpetuieren. 

Zuhörer:
Noch einmal zum Thema Kundenorientierung: Wenn man davon ausgeht, 
dass die Hochschulen einen gesetzlichen Auftrag haben, dann müssen 
wir das, glaube ich, mehr Output orientiert betrachten. Das wird durch 
den Bolognaprozess auch deutlich noch verstärkt, indem gefordert wird, 
einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu definieren. D. h. die 
Kunden sitzen auf der Seite der Hochschule: Das sind die Unternehmen, 
das ist die Verwaltung, das sind die Institutionen, in die die Absolventen 
der Hochschule gehen. Die Studienbewerber sind mehr die Träger, die 
Rohstoffträger, wenn man so will, die durch das Studium veredelt wer-
den. Es geht dabei mehr um den Wettbewerb der besten Rohstoffe, wenn 
man beispielsweise Studiengebühren als Steuerungsinstrument einführt, 
und nicht so sehr um eine Kundenorientierung.  



278 Podiumsdiskussion und Kommentare

Fangmann:
Dann fangen wir gleich mit der Kundenorientierung an. Ich bin doch 
etwas irritiert, dass dieser Begriff noch Aversionen hervorruft. Wir wollen 
Elite-Universitäten. Dann gehen Sie einmal in die USA; da gibt es ausge-
prägte Kundenbeziehungen, das ist sozusagen das A und O.  

Wir haben einen gesetzlichen Auftrag seit Jahr und Tag – nicht nur in 
Nordrhein-Westfalen, sondern in mehr oder minder allen Hochschulge-
setzen – zur Evaluation, aber noch keine Handlungsfolgen im Versagens-
falle. Ich hatte versucht, das ein bisschen systemtheoretisch anzugehen. 
Ich kann völlig nachvollziehen, dass aus dem Wissenschaftssystem heraus 
kein Interesse an Lehrevaluation entsteht. Daher muss der Staat versu-
chen, diese Perspektive wieder hineinzubringen. Wenn es finanzwirksame 
Kundenbeziehungen, sprich Studiengebühren, gibt, regelt sich das von 
selber.

Natürlich, Herr Künzel, wir werden darüber nachdenken müssen, was Sie 
gesagt und vorgeschlagen haben. Wir werden einen pragmatischen Weg 
finden und gehen müssen. Aber – ohne jetzt noch ein großes, neues Fass 
aufzumachen: Was ist denn eigentlich mit diesem Bolognaprozess pas-
siert? Der Staat hat sein hoch reglementiertes und letztlich ja gar nicht 
effektives System der Studienreform und der Steuerungskontrolle über 
Rahmenordnungen aufgegeben. Jetzt geben wir, ich sage es so salopp, 
alles frei. Wir geben es in die Verantwortung der Aufgabenträger selbst, 
halten uns als Staat heraus, auch völlig zu recht. Was hinter Bachelor und 
Master steht, ist durch ganz wenige Rahmenvorgaben der KMK spezifi-
ziert. Ansonsten kann jeder frei gestalten. Ich habe es schon auf einer 
Tagung in Bochum gesagt: Natürlich haben die Fachhochschulen ein 
massives Interesse, sich über Masterprogramme zu profilieren und damit 
ihre Forschungsbedeutung, ihren Forschungsbezug zu akzentuieren, das 
ist doch klar. Und es gibt ganz viele Hochschulen, die hoch spezialisier-
teste Studienprogramme als Studium herausgeben oder also solche eti-
kettieren, statt vergleichsweise breit und grundlegend qualifizierte Bache-
lorstudiengänge. Ich denke da zum Beispiel an einen Bachelorstudien-
gang namens Medical Management, der laut dem SPIEGEL 95 Prozent 
BWL enthält und 5 Prozent Krankenhausluft. Das ist doch Augenwische-
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rei und die Studierenden können das überhaupt nicht mehr auseinander 
halten. So ergibt sich eine Palette von bunten Angeboten, die niemand 
mehr inhaltlich überschauen kann. 

Zuhörer:
Sie werden aber alle akkreditiert. 

Fangmann:
Sie werden aber alle akkreditiert, in der Tat. Das ist bedauerlich, aber das 
ist Angelegenheit der Hochschulen. Wir können das nur aus der Distanz 
beobachten. Ich mache hier keine Schuldzuweisung; ich sage nur, dass 
wir jetzt sozusagen in ein anderes System kommen, das ganz andere Er-
gebnisse zeitigt und der Staat muss schauen, wo es seine Aufgabe ist zu 
intervenieren oder Rahmenbedingungen zu setzen und wo nicht.; und wir 
müssen herunter von dem Norm Setzenden, regulierenden, ja überregu-
lierenden Staat. Das hat nämlich nichts gebracht in der Vergangenheit.  

Die letzte Antwort zur Metaevaluation. Wir wollen mit dem CHE und den 
Hochschulen zusammen einen solchen Prozess durchführen, der im End-
effekt zu einem Rating führt, aus dem klar wird, wer eine vernünftige 
Qualitätssicherung nach geeigneten Kriterien und Maßstäben etabliert 
hat. Der Auftrag mit dem CHE wird gerade verhandelt. 

Zuhörer:
Aber Sie können nicht akkreditieren, metaevaluieren, die Universitäten 
selber evaluieren.

Fangmann:
Das Metaevaluieren ist mit vergleichsweise geringen Aufwendungen 
verbunden.

Müller:
Ich schlage vor, dass wir an diesem Punkt einfach Schluss machen. Ich 
mache jetzt keine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ich kann 
Ihnen nur nahe legen für Ihre Position, Ihre Universität aus der Diskussi-
on Konsequenzen zu ziehen – und wenn ich meinen persönlichen Rat-
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schlag laut sagen darf: Ich würde an meiner Universität nicht alles anders 
machen, sondern das, was wir begonnen haben, versuchen zu verbes-
sern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Kommentatoren und der 
Kommentatorin.
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Ausblick

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje 
Präsident der Universität Hamburg und Sprecher des Verbundes  
Norddeutscher Universitäten 

Ich will der Gefahr widerstehen, eine Zusammenfassung der Tagung zu 
geben. Das wurde mit den Berichten aus den Arbeitsgruppen bereits in 
hervorragender Weise geleistet. 

Zunächst möchte ich den Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmern die 
blaue Tüte des Nordverbundes überreichen, in der Sie Spezialitäten aus 
den sechs Städten finden, in denen die Universitäten des Nordverbundes 
angesiedelt sind.  

Das bringt mich zur ersten Bemerkung, wie Qualität am besten zu sichern 
sei. Aus Lerntheorien und Alltagserfahrung ist bekannt: zu besseren Leis-
tungen motiviert man am besten durch Belohnung – negative Sanktionen 
müssen möglich sein, aber ihr Einsatz führt im besten Falle zu äußerem 
Wohlverhalten, nicht zu besseren Leistungen.  

Jahr für Jahr zwei und mehr Prozent der Stellen und Ressourcen einspa-
ren zu müssen, wird in den Universitäten nicht gerade als Belohnung em-
pfunden. Eva Bamberg hat m. E. das dadurch erzeugte Dilemma treffend 
gekennzeichnet, das zumindest in der Universität Hamburg die Anstren-
gungen der letzten zehn Jahre um die Qualitäts- und Strukturverbesse-
rung – das betrifft die Evaluationen im Nordverbund wie auch das Projekt 
ProUni – erheblich erschwert hat. Es ist überfällig, dass die Hochschulpo-
litik in Deutschland die Empfehlung der Lerntheorien, bessere Leistungen 
durch Belohnung und Anreiz auszulösen, beherzigt.

Und nun möchte ich auf einige Themen hinweisen, von denen ich meine, 
dass sie uns in den nächsten Jahren im Rahmen der Qualitätssicherung 
und -entwicklung erheblich beschäftigen werden: Das erste ist, eine Lö-
sung für die Frage zu finden, wie sich zukünftig Evaluation und Akkredi-
tierung verhalten. Selten wurde eine Einsicht so einhellig ausgesprochen 
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wie die folgende auf dieser Tagung: Qualität entsteht vor Ort. Sie ent-
steht dezentral durch diejenigen, die studieren, lehren und forschen.  
An jede Form der Qualitätsüberprüfung muss deshalb die Frage gestellt 
werden: Stört sie eher das, was an dezentralen Qualitätsentwicklungs-
bemühungen notwendig ist und stattfindet oder fördert sie es? Für die 
Lehre kennen wir im Moment zwei Formen der systematischen Qualitäts-
überprüfung: die Evaluation – wie sie z.B. im Nordverbund betrieben 
wird – und die Akkreditierung. Die Evaluation ist relativ nahe an dem 
Entstehungsprozess von Studium und Lehre organisiert. Die Akkreditie-
rung – als externe Überprüfung m. E. notwendig zur flächendeckenden 
Sicherung von Standards in allen deutschen Hochschulen – wird diese 
Rücksicht auf die Ziele, Bemühungen und Besonderheiten vor Ort kaum 
nehmen können. Die Akkreditierung sollte darum zukünftig denjenigen 
Universitäten, die systematisch und kontinuierlich ihre Studienfächer 
evaluieren, einen Bonus in der Akkreditierung geben – etwa derart, dass 
Teile der Akkreditierung, wie z.B. Detailbegutachtungen von Studienpro-
grammen, aus den Evaluationsverfahren übernommen werden. Wenn 
Akkreditierung nicht ein Mindestmaß an Vertrauen in andere Qualitäts-
überprüfungsverfahren – die man sich in der Akkreditierung ja ansehen 
kann – aufbringt, wird die Akkreditierung die Evaluationen ersticken, und 
das wider besseres Wissen, wie wir in den vergangenen zwei Tagen ler-
nen konnten.  

Ein zweiter Punkt ist ebenfalls sehr deutlich sichtbar geworden: Qualität 
in Lehre und Forschung ist nichts Standardisiertes, nichts Normierbares: 
In dem Moment, in dem man versucht, einheitliche Qualitäten zu schaf-
fen, wird Qualität zerstört. Qualität lebt von der Differenz, deshalb ist 
Differenzierung das Gebot aller Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
und nicht Normierung. Politisch wird das Profilbildung genannt, in den 
hochschulpolitischen Verlautbarungen wird auch in diesem Sinne alleror-
ten auf Wettbewerb als Verfahren zur Förderung von Differenz und Quali-
tät gesetzt. Faktisch dagegen läuft heute in der Steuerung von Hochschu-
len vieles eher in Richtung Normierung und Standardisierung. Zum Bei-
spiel gab die staatliche Seite für die Akkreditierung als erstes einheitliche 
Strukturen vor, eine Weichenstellung, die zumindest Fragezeichen auf-
wirft. Sie erschwert oder verunmöglicht sogar, das bestmögliche Curricu-
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lum für die besonderen Ziele eines Studienprogramms zu fördern. Gibt es 
überhaupt mit diesen vorgegebenen Strukturen irgendeine empirische 
Erfahrung? Wissen wir, wie sich ein modularisiertes Curriculum im Ver-
gleich zu einem sequentiell aufgebauten auswirkt? Dazu haben wir eben 
keine empirischen Langfristerfahrungen. Gegenwärtig wird auf der 
Grundlage von Annahmen, von ungesicherten Hypothesen reformiert. 
Das ist leider schon lange Praxis: Wir streiten über Hypothesen statt die 
tatsächlichen Wirkungen der Wege, die wir gehen, empirisch zu überprü-
fen – wie Christiane Spiel es uns vorhin ans Herz gelegt hat. M. E. liegt 
hier eine wichtige Aufgabe der Weiterentwicklung des Systems der Quali-
tätsentwicklung: Wir müssen lernen, auf welche Weise wir die Wirklich-
keit wahrnehmen und Veränderungen in ihren Wirkungen überprüfen, 
wie wir vorhandene und mögliche Erkenntnisquellen zur Bewertung der 
Veränderungsprozesse heranziehen können.  

Drittens werden uns die Formen der Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung, die in den Hochschulen gepflegt werden, in den nächsten 
Jahren erheblich beschäftigen müssen. Falk Bretschneider hat mit der 
Frage nach der richtigen und wirksamen Art der studentischen Beteili-
gung einen sehr wichtigen Punkt angeschnitten. Er hat das Thema übri-
gens richtigerweise als Frage formuliert, denn bisher hat niemand eine 
gute oder befriedigende Antwort gefunden. Ich war durchaus ein glü-
hender Verfechter der studentischen Vertretung in mehr oder weniger 
paritätisch besetzten Gremien. Nach dreißig Jahren Erfahrung mit Hoch-
schulgremien komme ich jedoch heute zu dem Schluss, dass dieser Weg 
nicht wirksam war. Ich glaube nicht, dass es an irgendeiner Paritätsrege-
lung für die studentische Vertretung liegt, eher sind die Gremien selbst 
das Problem: von ihnen sind in all den Jahren keine Reform- und Innova-
tionsimpulse ausgegangen, die erhofften Identifikationseffekte mit der 
Universität blieben aus. Meiner Erfahrung nach haben die Gremien, wie 
wir sie jetzt kennen, überwiegend eine bremsende und blockierende 
Funktion. Wir sollten endlich den Mut aufbringen, dies zu sagen, und neu 
darüber nachdenken, in welchen Formen die Mitglieder der Universität 
an den institutionellen Prozessen so beteiligt werden, dass ihr Innovati-
ons- und Identifikationspotenzial gefördert wird. Ich habe auf diese Frage 
gegenwärtig keine Antwort. Ein wichtiger Versuch, den wir in Hamburg 



284 Ausblick

gemacht haben, war der mit Projektorganisation. Das hat phasenweise 
und in bestimmten Bereichen funktioniert, es scheint mir aber keine all-
gemeingültige Antwort auf Falk Brettschneiders Frage zu sein. Wie wir 
die Mitglieder der Universität, und zwar aus allen Statusgruppen, für die 
institutionellen Aufgaben der Universität aktivieren können, wird die 
eigentliche Frage der Qualitätssicherung werden.  

Ein weiterer Punkt erscheint mir wichtig. Es gibt in Europa einen reichen 
Schatz an Erfahrungen aus unterschiedlichen national organisierten 
Hochschulsystemen, inzwischen aus 25 Ländern. Im Nordverbund haben 
wir zum Glück die Möglichkeit mit Groningen zusammen einiges von den 
niederländischen Erfahrungen auszuwerten. Auch gibt es inzwischen 
Konferenzen, auf denen auf Hochschulleitungs- und anderen Ebenen mit-
einander gesprochen wird. Aber mir ist unbegreiflich, warum die Mög-
lichkeit, von dem Reichtum an Erfahrungen und unterschiedlichen Wegen 
zu lernen, nicht systematisch genutzt wird. Warum ist es nicht möglich, 
dass wir als Hochschulen oder als Hochschulverbund eine Institution, ein 
Forschungsinstitut, ein Netzwerk schaffen, in dem ganz schlicht ermittelt 
wird, was in den einzelnen Länder stattfindet, welche Erfahrungen man 
mit welchen Reformansätzen macht, wo Probleme aufgetreten sind und 
welche Konsequenzen man daraus gemeinsam ziehen kann? Ich fände es 
spannend, mit Niederländern, Briten und Skandinaviern, um diese drei 
Regionen mit unterschiedlichen Reformprofilen zu nennen, auszutau-
schen, was wie funktioniert hat und was nicht. Warum müssen wir alle 
Fehler wiederholen, die bspw. in Großbritannien und Skandinavien in den 
letzten Jahren gemacht wurden. Meines Erachtens ist es ein ganz wichti-
ger Punkt, dass wir in die Qualitätsentwicklung möglichst schnell und 
intensiv eine empirisch gestützte internationale Perspektive hineinbrin-
gen.

Soweit meine Hinweise für die Themen der nächsten Jahre. Insgesamt 
bedanke ich mich bei Ihnen allen, die Sie uns durch Ihre Anwesenheit auf 
der Tagung ein Geschenk zum zehnjährigen Bestehen des Nordverbundes 
gemacht haben. Wir sehen darin durchaus ein Stück Anerkennung für 
das, was im Verbund Norddeutscher Universitäten in den letzten zehn 
Jahren geschaffen wurde. Wir freuen uns über Ihr Interesse und fühlen 
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uns durch Sie ermutigt, mit dem, was wir probiert haben, weiterzuma-
chen und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln, wie sie auf dieser 
Tagung skizziert wurden.

Zum Schluss möchte ich noch einen speziellen, keineswegs nur persönli-
chen Dank aussprechen. Zehn Jahre Nordverbund wurden möglich, weil 
Karin Fischer-Bluhm zehn Jahre lang die Geschäftsstelle des Nordverbun-
des betrieben hat. Damit war sie der Motor des Nordverbundes, sie war 
die Hebamme der Evaluationsverfahren, ohne sie wäre auch diese Ta-
gung so nicht möglich geworden. Natürlich stehen dahinter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben. Deshalb, Karin, 
möchte ich dir für zehn Jahre Nordverbund und diese Tagung danken und 
möchte dich bitten, diesen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weiterzugeben. 
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Angaben zu den Referentinnen und
Referenten

PD Dr. Eva Arnold (Universität Hamburg) 
Eva Arnold ist Diplom-Psychologin und Privatdozentin für Pädagogische 
Psychologie an der Universität Hamburg. Sie ist als Referentin für Quali-
tätsentwicklung am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität 
Hamburg sowie freiberuflich als Evaluatorin in Bildungsinstitutionen 
tätig. Ihre derzeitigen Arbeitsschwerpunkte sind Qualitätsentwicklung auf 
der Ebene von Fachbereichen/Fakultäten, Kerncurricula und Standards als 
Instrumente der Qualitätsentwicklung in der Lehrerbildung und Studie-
renden- und Absolventenbefragungen. 

Prof. Dr. Eva Bamberg (Universität Hamburg) 
Eva Bamberg ist Prodekanin am Fachbereich Psychologie der Universität 
Hamburg. Sie studierte Psychologie in Berlin. Seit 1997 ist sie Universi-
tätsprofessorin an der Universität Hamburg. Davor lehrte sie an den 
Universitäten in Berlin, Osnabrück, Jena, Flensburg und Innsbruck. Sie 
leitet den Arbeitsbereich Arbeits- Betriebs- und Umweltpsychologie. Ihre 
Schwerpunkte in der Lehre sind Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Umweltpsychologie. Forschungsschwerpunkte sind „Arbeit und Gesund-
heit“, „Gesundheitsförderung“, „Partizipation und Mitbestimmung“ und 
„Entwicklung der Arbeit“. 

Falk Bretschneider (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris)
Falk Bretschneider ist seit September 2000 Lektor am Centre de Recher-
ches Interdisciplinaires sur l'Allemagne (C.R.I.A.) an der Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales in Paris. Zuvor hat er sein Studium der Volks-
wirtschaftslehre, Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni-
versität Leipzig abgeschlossen. Seit 1999 ist er Mitglied des Akkreditie-
rungsrates in Bonn. Davor war er als Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
„hochschule ost“ und als Sprecher des StudentInnenRates der Universität 
Leipzig tätig. Seit 1993 ist er Mitglied der Autorenkonferenz „Thema im 
Unterricht“ der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn.  



288 Anhang

Prof. Dr. Hans Dieter Daniel (ETH Zürich, Universität Zürich) 
Hans-Dieter Daniel hat an der ETH Zürich die Professur für Sozialpsycho-
logie und Hochschulforschung inne und leitet die Evaluationsstelle der 
Universität Zürich. Einer der Forschungsschwerpunkte der Professur für 
Sozialpsychologie und Hochschulforschung liegt auf der wissenschaftli-
chen Fundierung und Weiterentwicklung der Verfahren für die Evaluation 
von Lehre und Forschung. Im Vordergrund stehen hierbei Fragen der 
Reliabilität, Fairness und prädiktiven Validität sowie der Wirksamkeit der 
Evaluationsverfahren.

Helmut Fangmann (Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
Nordrhein-Westfalen)
Seit Mai 2002 ist Helmut Fangmann Gruppenleiter für Grundsatzangele-
genheiten des Hochschulwesens und Hochschulplanung im Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung Nordrhein-Westfalen. Davor war er 
Kanzler der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Referent im niedersäch-
sischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Projektleiter beim 
Centrum für Hochschulentwicklung, stellvertretender Kanzler und Haus-
haltsdezernent an der Universität Osnabrück sowie Referent und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld. 

Dr. Peter Findlay (Quality Assurance Agency, Gloucester, UK) 
Peter Findlay has worked in UK higher education since 1968. His acade-
mic background is in languages and cultural studies. From 1990-2004 he 
held a number of senior management posts at the University of Ports-
mouth, including responsibility for institution-wide quality assurance and 
educational development. Over the last ten years he has worked closely 
with the QAA and its predecessor, the Higher Education Quality Council, 
as a project consultant and institutional advisor, and has participated as 
an auditor in many institutional audits. He is now employed on a part-
time basis as Assistant Director with QAA, his main responsibility being 
the management and administration of institutional audits in universities. 
Currently he is involved in the evaluation of the new audit methodology 
which was introduced by QAA in 2003. Other areas of professional invol-
vement include a number of projects relating to the development of  
e-learning in higher education, participation in the UK Excellence (EFQM) 
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network, and working on an occasional basis as an accreditor for the 
Institute of Learning and Teaching in Higher Education. 

Prof. Dr. Anke Hanft (Universität Oldenburg) 
Anke Hanft studierte Betriebswirtschaftlehre, Ökonomie und Wirtschafts-
pädagogik an der Hochschule für Wirtschaft in Bremen und an der Uni-
versität Oldenburg. Von 1996 bis 1997 leitete sie das von der VW-Stif-
tung finanzierte Projekt „Systemische Organisationsentwicklung zur Stär-
kung der Eigenverantwortung“ an der Universität Hamburg. Ab 1997 war 
sie Professorin für das Fachgebiet „Weiterbildungsplanung und Weiter-
bildungsmanagement“ an der Universität Koblenz-Landau. Seit Oktober 
2000 ist Anke Hanft Professorin für Weiterbildung an der Universität 
Oldenburg und mit der wissenschaftlichen Leitung des Wolfgang Schu-
lenberg Instituts für Bildungsforschung beauftragt. 

Yorck Hener (Centrum für Hochschulentwicklung) 
Yorck Hener hat sein Studium der Sozialwissenschaften an der Universität 
Göttingen absolviert. Seine beruflichen Tätigkeiten lagen im Bereich der 
Hochschulplanung an der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, im 
Kultusministerium Sachsen-Anhalt und in der Universität Oldenburg. Seit 
2003 ist Yorck Hener Referent und Projektleiter beim Centrum für Hoch-
schulentwicklung im Bereich Denkfabrik und Organisationsentwicklung. 

Dr. Stefanie Hofmann (ACQUIN) 
Stefanie Hofmann ist wissenschaftliche Referentin bei der Akkreditie-
rungsagentur ACQUIN. Ihre Schwerpunkte dort sind Internationalisierung 
und Innovationen. Zuvor war sie Leiterin des Referats „Lehre, Studium, 
Prüfungswesen” der Hochschulrektorenkonferenz in Bonn, Leiterin der 
Abteilung „Hochschulentwicklung: Studienreform” an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald und Projektmanagerin des BLK-Verbund-
projekt „Modularisierung” an der Philosophischen Fakultät der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Zudem war Stefanie Hofmann in 
mehreren Projekten und Funktionen der European University Association 
(EUA) tätig. 
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Dr. Stefan Hornbostel (Universität Dortmund) 
Nach dem sozialwissenschaftliches Studium an der Georg-August-Univer-
sität Göttingen promovierte Stefan Hornbostel an der Freien Universität 
Berlin. Danach folgten wissenschaftliche Tätigkeiten am Zentrum für 
Berufs- und Hochschulforschung der Universität Kassel, am Forschungs-
institut für Soziologie an der Universität zu Köln, am Centrum für Hoch-
schulentwicklung und am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Zurzeit hat er eine Lehrstuhlvertretung am Institut für Sozio-
logie der Universität Dortmund übernommen. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsindikatoren, politische Sozio-
logie, Elitenforschung und Sozialstrukturanalyse. 

Prof. Dr. Ludwig Huber (Universität Bielefeld) 
Ludwig Huber ist Professor (em.) für Pädagogik (Wissenschaftsdidaktik) 
an der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld. Er war als Wis-
senschaftlicher Leiter des Oberstufen-Kollegs des Landes Nordrhein-West-
falen an der Universität Bielefeld tätig. Zuvor war er Professor am Inter-
disziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik der Universität Hamburg. 
Seine Arbeitsgebiete sind Allgemeine Didaktik, Wissenschaftspropädeu-
tik, Curriculumentwicklung und Hochschuldidaktik. 

Prof. Dr. Jürgen Kohler (Universität Greifswald) 
Jürgen Kohler ist Professor für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht 
an der Universität Greifswald. Von 1994 bis 2000 war er Rektor der Uni-
versität Greifswald. Jürgen Kohler arbeitet in zahlreichen internationalen 
und nationalen Wissenschaftsorganisationen, z. T. in Leitungsfunktionen 
mit: Expertenkommission „Institutional Evaluation Programme“ der Euro-
pean University Association (EUA) Brüssel (team chair), Projektleitung 
„Quality Culture I – Implementing Bologna Reforms“ der EUA (Vorsitz), 
Steering Committee des Projekts „Joint Masters der EUA“ (Vorsitz). Jürgen 
Kohler ist u.a. Mitglied der Akkreditierungskommission bei ACQUIN e.V. 

Prof. Dr. Rainer Künzel (Universität Osnabrück) 
Rainer Künzel ist seit 1990 Präsident der Universität Osnabrück und seit 
April 2001 nebenamtlicher wissenschaftlicher Leiter der Zentralen Evalua-
tions- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA). Nach seinem Studi-
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um der Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin war er als 
Mitarbeiter am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, später als 
wissenschaftlicher Angestellter in Göttingen und Professor für Wirt-
schaftstheorie im Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Osna-
brück tätig. Seit März 1996 ist er u.a. Vorsitzender der Ständigen Ar-
beitsgruppe „Quality Assessement" der European Union Rectors' Confe-
rence.

Prof. Dr. Dr. h. c. (em.) Eberhard Lämmert (Berlin) 
Eberhard Lämmert ist emeritierter Professor für Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Zuvor war 
er von 1976-1983 deren Präsident und von 1991-1999 Gründungsdirek-
tor des Zentrums für Literaturforschung in Berlin. Er ist Fachgutachter der 
DFG seit 1969 und war im Kuratorium und als Vorstand des DAAD tätig. 
Seit 1998 ist er Direktor am Forschungszentrum für Europäische Aufklä-
rung in Potsdam. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Literaturtheorie, Ge-
schichte der literarischen Gattungen, Erzählkunst, Literatur des späten 
Mittelalters, Geschichte des freien Schriftstellers vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart, Geschichte der Wissenschaften und Bildungspolitik. 

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje (Universität Hamburg) 
Jürgen Lüthje ist seit 1991 Präsident der Universität Hamburg. Zuvor war 
er als Kanzler der Universität Oldenburg sowie als Gutachter für Bundes-
tags- und Landtagsausschüsse und für Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht tätig. Er ist Vorsitzender der Landeshochschulkonferenz 
Hamburg, Mitglied der Hochschulrektorenkonferenz, Sprecher des Ver-
bundes Norddeutscher Universitäten, Vorsitzender des Beirats der Zent-
ralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) und Mitglied im Kura-
torium der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS). 

Prof. Dr. Bruno Moerschbacher (Universität Münster) 
Bruno Moerschbacher ist Professor für Biochemie der Pflanzen am IBBP 
an der Universität Münster und Studiendekan des Fachbereichs Biologie. 
Seine Lehrschwerpunkte sind Grundlagen der Biochemie, Biomoleküle, 
Molekulare Phytopathologie und Biotechnologie mit Pflanzen. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen in der Phytopathologie (pilzliche Getrei-
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depathogene, Pathogenitätsfaktoren, Resistenzmechanismen), in der 
Biochemie (pflanzliche und pilzliche Zellwände) und in der Biotechnologie 
(bio-aktive, bio-mimetische und bio-inspirierte Chitosane im Pflanzen-
schutz). 

Prof. Dr. Wilfried Müller (Universität Bremen) 
Wilfried Müller ist seit September 2002 Rektor der Universität Bremen. 
Nach seinem Studium der Chemie, Erziehungswissenschaften, Soziologie 
und Philosophie an den Universitäten Kiel und Hamburg war er seit 1974 
/75 stellvertretender Geschäftsführender Direktor des Interdisziplinären 
Zentrums für Hochschuldidaktik der Universität Hamburg und seit 1976 
an der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt „Sozialwissenschaftliche 
Technikforschung“ tätig. Danach arbeitete er als Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Forschungszentrums „Arbeit und Technik (artec)“, 
als Sprecher der Organisationsentwicklungsgruppe der Universität Bre-
men und war bis 2002 Konrektor für Lehre und Studium an der Universi-
tät Bremen. 

Dr. Mathias Pätzold (Wissenschaftliche Kommission Niedersach-
sen)
Mathias Pätzold ist Generalsekretär der Wissenschaftlichen Kommission 
Niedersachsen. Nach dem Studium der Arabistik und Soziologie an der 
Universität Leipzig war er am Institut für Allgemeine Geschichte der Aka-
demie der Wissenschaften, im Rektorat der Universität Rostock und beim 
Deutschen Akademischen Austauschdienst Bonn und Kairo tätig. Neben 
Programmen zur Förderung der Internationalisierung an deutschen Hoch-
schulen und Fragen von Evaluation und Statistik widmete er sich als Refe-
ratsleiter „Internationale Studiengänge und Promotionsprogramme“ ab 
2001 vornehmlich den Themen Studienstrukturreform und Reform der 
Doktorandenausbildung in Deutschland und im europäischen wie inter-
nationalen Vergleich.  

Prof. Dr. Ada Pellert (Universität Klagenfurt) 
Ada Pellert ist Ao. Universitätsprofessorin in der Abteilung Hochschulfor-
schung, Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) der 
Universität Klagenfurt, Standort Wien, und war bis Oktober 2003 Vizerek-
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torin für Lehre, Personalentwicklung und Frauenförderung der Karl-Fran-
zens-Universität Graz. Sie hat in Graz und Wien Betriebswirtschaft stu-
diert und sich 1998 für Organisationsentwicklung mit besonderem 
Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen habilitiert. 
Ihre derzeitigen Arbeitschwerpunkte in Lehre, Forschung und Beratung 
sind Fragen der Evaluation von Lehre, von Weiterbildung und von Orga-
nisationseinheiten, Fragen des Universitätsmanagements und der Perso-
nalentwicklung, international vergleichende Hochschulforschung sowie 
Frauenförderung.

Prof. Dr. Uwe Schimank (FernUniversität Hagen) 
Uwe Schimank hat nach dem Studium der Soziologie in Bielefeld als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Kölner Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung gearbeitet. Er ist Professor für Soziologie an der Fern-
Universität Hagen. Dort ist er derzeit auch Prorektor für Lehre, Studium, 
Studienreform und wissenschaftliche Weiterbildung. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind soziologische Gesellschaftstheorie, Organisationssoziologie, 
Sportsoziologie, Wissenschafts- und Hochschulforschung.  

Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel (Universität Wien) 
Christiane Spiel ist Professorin am Institut für Psychologie der Universität 
Wien und stellvertretender Institutsvorstand und Leiterin des Arbeitsbe-
reichs „Bildungspsychologie & Evaluation“. Ihre Forschungsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen „Bildungspsychologie“ und „Evaluationsfor-
schung“. Konkrete Themen sind u.a. „Arbeitszeit für die Schule“, „Bil-
dungsmotivation und lebenslanges Lernen“, „Evaluation und Qualitäts-
management im Bildungsbereich“ (z. B. Universitäten), „Aggression ver-
sus soziale Kompetenz“ (u. a. in multikulturellen Schulklassen) und „Krea-
tivität und E-Learning“. Darüber hinaus führen Christiane Spiel und ihre 
Mitarbeiterinnen auch zahlreiche Evaluationsprojekte in unterschiedli-
chen Organisation durch. 

Dr. Mathias Stauffacher (Bern) 
Mathias Stauffacher ist Generalsekretär der Rektorenkonferenz der 
Schweizer Universitäten (CRUS) und Vorsitzender des Stiftungsrates der 
Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag). Seine Arbeitsschwer-
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punkte sind die gesamtschweizerische Koordination der Umsetzung der 
Bologna-Reform; Konzepte für eine Kooperationsstrategie der zwölf Uni-
versitäten (Portfolioanalyse/Schwerpunktsetzung in der Lehre) und die 
Vorbereitung der neuen hochschulpolitischen Strukturen der Schweiz (ab 
2008). Im Stiftungsrat befasst er sich derzeit mit der Begleitung laufender 
Evaluationen und der Vorbereitung weiterer Evaluationen sowie der Be-
gutachtung von B/M-Studiengängen (als Grundlage für die ministerielle 
Entfristung) und deren Verhältnis zur Akkreditierung. 

Ludwig Voegelin (HEConsult) 
Ludwig Voegelin ist Mitarbeiter des HEConsult, einer Ausgründung aus 
dem CHE. Seine Aufgaben liegen in der Beratung und Moderation der 
Reform- und Umsetzungsprozesse in Hochschulen und Bildungseinrich-
tungen. Neben den genannten Schwerpunkten beschäftigt er sich auch 
mit der Betreuung von Umsetzungsprozessen der Besoldungsreform im 
Hochschulbereich. Ludwig Voegelin war bis 2002 an der Universität 
Bremen für Studienstrukturreform und Prüfungsreform als Sachgebietslei-
ter Fächer übergreifend zuständig. 

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle (Universität Freiburg) 
Nach dem Studium der Rechts- und Politikwissenschaft in Bayreuth und 
München promovierte und habilitierte sich Andreas Voßkuhle in Mün-
chen und Augsburg und ist seit 1999 ordentlicher Professor für Öffentli-
ches Recht an der Universität Freiburg i. Br. und Direktor des Instituts für 
Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie. Seine Forschungsschwerpunk-
te sind Verfassungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungs-
wissenschaft, Umweltrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Gerichtsverfas-
sungsrecht, Staat- und Rechtstheorie. Er ist Mitherausgeber der Zeit-
schriften „DER STAAT“ und „Juristische Schulung“.  

Dr. Don F. Westerheijden (Center for Higher Education Policy Stu-
dies – CHEPS) 
Don F. Westerheijden ist seit 1988 am Center for Higher Education Policy 
Studies (CHEPS) der Universität Twente (Enschede, Niederlande) tätig, 
derzeit als Senior Research Associate, und beschäftigt sich in Forschung 
und Publikationen mit Evaluation und Akkreditierung. Er ist Mitglied des 
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Editorial Board der Zeitschrift „Quality in Higher Education". Seine weite-
ren Forschungsinteressen sind u.a. der Bolognaprozess und Hochschul-
systeme in Mittel- und Osteuropa. 

Prof. Dr. Lothar Zechlin (Universität Duisburg-Essen) 
Lothar Zechlin ist Gründungsrektor der Universität Duisburg-Essen. Seit 
1999 war er als Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, als Vizepräsi-
dent der Österreichischen Rektorenkonferenz mit dem Ressortbereich 
Planung und Organisation (2000-2003) und als Präsident der COIMBRA-
Group (2000/2001) tätig. Zuvor war er Präsident der HWP (Hamburger 
Universität für Wirtschaft und Politik). Hauptprojekt dieser Amtszeit war 
der Profilbildungsprozess der HWP. 
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Teilnehmerliste

Althaus, Christel, Prof., Fachhochschule Esslingen - Hochschule für  
Sozialwesen
Arnold, Eva, PD Dr., Universität Hamburg 
Auer, Joachim, Prof. Dr., FH Mannheim – Hochschule für Sozialwesen 
Backhaus, Angela, Dr., Universität Hannover 
Bähr, Jürgen, Dr. Prof., Prorektor der Universität Kiel 
Bamberg, Eva, Prof. Dr., Universität Hamburg 
Bauer, Elisabeth-Maria, Dr., Ludwig-Maximilians-Universität München 
Berner, Heike, Dr., Wissenschaftliches Sekretariat für die Studienreform 
im Land Nordrhein-Westfalen 
Bobzin, Jule, Technische Universität Braunschweig 
Bochmann, Roland, Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 
Bolius, Tania, Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg 
Brand, Martina, Universität Duisburg-Essen 
Brehl, Anke, FH Nordostniedersachsen 
Bremer, Peter, Dr., Universität Oldenburg 
Bretschneider, Falk, Ecole des hautes études en sciences sociales Paris 
Bürger, Christine, Universität Lübeck 
Chalvet, Veronique, Hochschulrektorenkonferenz 
Chur, Dietmar, Universität Heidelberg 
Cordes, Silke, ZEvA 
Czybulka, Detlef, Prof. Dr., Prorektor der Universität Rostock 
Dallmann, Christel, FHTW Berlin 
Daniel, Hans Dieter, Prof. Dr., ETH Zürich 
Demuth, Reinhard, Prof. Dr., Universität Kiel 
Domann-Käse, Mario, Dr., Universität Bremen 
Domeyer, Volker, Dr., Universität Hannover 
Drees, Stefan, Dr., Bergische Universität Wuppertal 
Ehlert, Holger, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Endemann, Michael, Institut für Verbundstudien NRW, Leiter HDFE 
Erdmann, Michael, Universität Kiel 
Ermekeil, Marion, Universität Duisburg-Essen 
Fangmann, Helmut, Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW, 
Düsseldorf
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Fastabend, Nicole Y., Universität Mannheim 
Federkeil, Gero, CHE 
Filaretow, Bastian, Dr., Universität Paderborn 
Findlay, Peter, Dr., The Quality Assurance Agency for Higher Education, 
Gloucester
Fischer, Holger, Prof. Dr., Vizepräsident der Universität Hamburg 
Fischer, Werner, Prof. Dr., Rektor der Fachhochschule Karlsruhe 
Fischer, Volkhard, PD Dr., Medizinische Hochschule Hannover 
Fischer-Bluhm, Karin, Dr., Verbund Norddeutscher Universitäten 
Fitzek, Ingrid, Universität Duisburg-Essen 
Frahm, Anja, Bucerius Law School 
Frank, Gerhard, Prof. Dr., Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg 
Frost, Maike, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Geisler, Andrea, Dr., Universität Duisburg-Essen 
Gensch, Kristina, Bayrisches Staatsinstitut für Hochschulforschung 
Gerlof, Karsten, Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
Gieselmann, Gisela, Dr., Science Consult GmbH 
Goldstein, Stephan, Fachhochschule Frankfurt 
Golin, Simon, Dr., Golin Wissenschaftsmanagement 
Gomdijim, Kuitche Eric, Delmenhorst 
Grabowski, Monika, Koordinierungsstelle für die Studienberatung,  
Hannover
Griehl, Carola, Prof. Dr., Hochschule Anhalt (FH) 
Grubitzsch, Siegfried, Prof. Dr., Präsident der Universität Oldenburg 
Grunert, Mathias, Ruhr-Universität Bochum 
Häckel, Bärbel, Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg 
Haders, P.W., Dr., Universität Göttingen 
Hafbeck, Stefan, Dortmund 
Hahne, Anton, Prof. Dr., Fachhochschule im DRK 
Hammer, Steffi, Dr., Evaluationsagentur Baden-Württemberg 
Hanft, Anke, Prof. Dr., Universität Oldenburg 
Hantos, Theodora, Prof. Dr., Rektorin der Universität Siegen 
Happ, Jochen, Prof. Dr., HAW Hamburg 
Harmisch, Jürgen, ZEvA 
Hecht, Heidemarie, Freie Universität Berlin 
Heger, Michael, Dr., Fachhochschule Aachen 
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Heise, Saskia, Deutsche Sporthochschule Köln 
Heitmann, Gerlinde, AKAD. Die Privatschulen GmbH 
Hellmann, Jochen, Dr., Universität Hamburg 
Hener, Yorck, Centrum für Hochschulentwicklung  
Herrmann, Dagmar, Universität zu Köln 
Hofmann, Stefanie, Dr., ACQUIN  
Holst, Ulf, Christian-Albrechts-Universität Kiel 
Hornbostel, Stefan, Dr., Universität Dortmund 
Houwers, Jodien, Reijksuniversiteit Groningen 
Huber, Stefan, Dr., Österreichischer Wissenschaftsrat 
Huber, Ludwig, Prof. Dr., Universität Bielefeld 
Josten, Ulrich, Dr., Deutscher Hochschulverband 
Jürgens, Barbara, Prof. Dr., Vizepräsidentin der TU Braunschweig 
Kaemmerer, Antje, Hamburg 
Kaul, Peter, Prof. Dr., Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Kern, Thomas, Prof. Dr., FH Brandenburg 
Kettschau, Irmtraud, Prof. Dr., Fachhochschule Münster 
Kirschbaum, Gabriele, Dortmund 
Klaus, Hans G., Dr., Deutsches Zentrum f. Luft und Raumfahrt e.V. 
Knuth, Michael, Dr., Universität Magdeburg 
Köcher, Thomas, Dr., Universität Bremen 
Kohler, Alexander, Österreichische Qualitätssicherungsagentur 
Kohler, Jürgen, Prof. Dr., Universität Greifswald 
Köhler, Gerd, GEW 
König, Marcel, TU Berlin 
Kosche, Kerstin, Dr.,  Universität Rostock 
Kötting, Rebekka, Ministerialrätin, Stellv. Generalsekretärin der BLK für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung 
Kraft, Manfred, Prof. Dr., Universität Paderborn 
Krekeler, Gaby, Dr., Universität Osnabrück 
Kronenberger, Stefan, Prof. Dr., Fachhochschule Ludwigshafen 
Krüger, Cornelia, Dr., Universität Greifswald 
Künzel, Rainer, Prof. Dr., Präsident der Universität Osnabrück 
Kunde, Birgit, Universität Duisburg-Essen 
Lämmert, Eberhard, Prof. Dr. Dr. h. c. (em.), Berlin 
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Landeck, Klaus-Jürgen, Dr., Helmut-Schmidt-Universität/Universität der 
Bundeswehr
Leinweber, Agnes, Evaluationsagentur Baden-Württemberg 
Link, Werner, Dr., FH Dortmund 
Lippold, Susanne, Ruhr-Universität Bochum 
Löwer, Wolfgang, Prof. Dr., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn
Lübeck, Dietrun, FU Berlin 
Lück, Sonja, Universität Paderborn 
Lueger, Manfred, Prof. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien 
Lüthje, Jürgen, Dr., Präsident der Universität Hamburg und  
Sprecher des Verbundes Norddeutscher Universitäten 
Mammen, Gerhard, Prof. Dr., Präsident der Fachhochschule Ansbach 
Mansch, Reiner, Dr., Georg-August-Universität Göttingen 
Mayer, Antje, Universität Rostock 
Meditsch, Ulrich, Universität Duisburg-Essen 
Mehl, Klaus, Dr., Universität Oldenburg 
Michaelis, Elisabeth, AQAS e.V. 
Michaelsen, Silke, Prof. Dr., Fachhochschule Konstanz 
Mittag, Sandra, Universität Zürich 
Mixdorff, Hansjörg, Prof. Dr.-Ing. habil., Technische Fachhochschule 
Berlin
Moerschbacher, Bruno, Prof. Dr., Universität Münster 
Müller, Wilfried, Prof. Dr., Rektor der Universität Bremen 
Müller-Funke, Ulrich, Münster 
Nötzel, Corinna, Dr., Universität Lübeck 
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